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Beginn der Sitzung: 10 Uhr 35 Minuten vormittags.

Vorsitzende: Präsident Seitz zweiter
Präsident Hauser, dritter Präsident Dr. Ding-
hofer.

Schriftführer: Dr. Gimpl, Forstner.

Staatskanzler: Dr. Renner.

Vizekanzler: Fink.

Staatssekretäre: Eldersch für Inneres
und Unterricht, Dr. Ramek für Justiz, Dr.
Deutsch für Heereswesen, Dr. Reisch für
Finanzen, Stöckler für Land- und Forstwirt¬
schaft, Dr. Ellenbogen, Dr. Mayr.

Unterstaatssekretäre: Glöckel und
Miklas im Staatsamte für Inneres und Unter¬
richt, Dr. Eisler im Staatsamte für Justiz, Dr.
Waiß im Staatsamte für Heereswesen, Dr. Resch
ini Staatsamte für soziale Verwaltung.

Aus der Bank der Regierungsvertretcr:
Ministerialrat Dr. Karnitschnigg vom Staats¬
amte für Justiz.

Präsident: Ich eröffne die Sitzung.

Das Protokoll über die Sitzung vom
14. Mai liegt in der Kanzlei zur Einsicht auf.

Dem Herrn Abgeordneten Huber habe ich
einen vierwöchigen Urlaub, dem Herrn Ab¬
geordneten Do mes einen Urlaub bis einschließlich
25. Mai erteilt.

Es ist eine Zuschrift eingelangt, in der die
Einbringung einer Vorlage der Staatsregierung
angekündigt wird. Ich ersuche um deren Verlesung.

Schriftführer Forstner (liest):
„Auf Grund der Ermächtigung des Kabinetts-

rates vom 14. Mai d. I. beehre ich mich hiermit,
den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die
Änderung einiger? Bestimmungen des Ge¬
setzes vom 3. Juli 1919, St. G. Bl. Nr. 345,
über die Regelung des Verkehres mit Ge¬
treide und Mahlprodukten (838 der. Beilagen),
mit der Bitte zu übersenden, diesen Entwurf der
dringlichsten parlamentarischen Behandlung unter¬
ziehen lassen zu wollen.

Der Motivenbericht zu dieser Gesetzesnovelle
folgt nach.

Wien, 15. Mai 1920.

Der Staatssekretär:

Dr. Loewenfeld-Ruß."

Präsident: Sowohl die Regierung als
auch mehrere Abgeordnete haben mich gebeten, dahin
zu wirken, daß diese Vorlage raschestens erledigt
werde. Wenn also keine Einwendung erhoben wird,
so werde ich sie sofort dem Ernährungsaus-
schusse zuweisen. (Nach einer Pause:) Eine Ein¬
wendung wird nicht erhoben, es erfolgt sofort die
Zuweisung.

Wir kommen zur Tagesordnung. Ter
erste Punkt ist die Fortsetzung der Spezial-
debatte über den Staatsvoranschlag und
das Finanzgesetz für das Verwaltungsjahr
1919/20 (667 der Beilagen), und zwar kommen
zur Verhandlung die Gruppen IX „Justiz", XV
„Heereswesen" und XX „Liquidation"; zunächst also
die Gruppe XX „Justiz".

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Dr. Buresch. Ich bitte ihn, die Verhandlungen
einzuleiten.

Berichterstatter Dr. Buresch: Hohes Hans!
Der Finanz- und Budgetausschuß hat mir die Auf¬
gabe zugewiesen, dem Hause über die Gruppe IX,
Justizwesen, des Staatsvoranschlagcs für das Ber-
waltungsjahr 1919/20 samt dem ersten Nachtrage
zu berichten. Ter Justizetat, der seinen: Wesen nach
ein Ausgabenetat ist, umfaßt eine Ausgabensumme
vou 34 '/3 Millionen Kronen, denen Einnahmen im
Betrage von rund 2i/^ Millionen Kronen gegen¬
überstehen. j

Es ist wohl klar, daß diese Ziffer von
34V2 Millionen Kronen nicht die Summe aller
jener Ausgaben enthalten kann, die notwendig sind,
um die Justizpflege in diesen: Staate zu unter¬
halten, sondern in diesem Etat sind nur die nor¬
malen Ausgaben eingesetzt, während alle die außer-
ordentliehen Zuweisungen, welche an die Beamteu-
schast vornehmlich in: Laufe des Krieges „ und
während der Übergangszeit gewährt worden sind,
nicht den Justizetat belasten, sondern den des
Finanzamtes.

Die ^Gruppe IX zerfällt in vier Titel:
Staatsamt für Justiz, Oberster Gerichtshof, Justiz-
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mit sich, daß die Gerichte überlastet sind, auch dieVerwaltung in den Ländern und Strafanstalten. In
den Zentralstellen hat infolge der Verkleinerung des
Staates ein gewisser Abbau eingesetzt. Das Staats¬
amt d für Justiz, welches in der Budgetperiode
1917/18 einen Ausgabenaufwand von 1,100.000 &
erforderte, erfordert heute nur noch 900.000 K.
Die Zahl der juristischen Beamten ist von 43 auf
34, die Zahl der Kanzleibeamten von 24 ans 22
vermindert worden.

Es ist wohl klar, das; dieser Abbau nicht
der Berkleinerung des Staates entspricht. Der
Grund, weshalb in diesem Falle der Abbau nicht
einigermaßen im Verhältnis zur Verkleinerung des
Staates steht, liegt darin, daß bei der legislativen
Sektion des Staatsamtes für Justiz eine Ver¬
kleinerung nicht erfolgte. /Die Aufgaben, welche ihr
legislativ infolge des Neuaufbaues des Staates
zugewie'sen worden find, haben es mit sich gebracht,
daß diese Sektion unverändert erhalten bleiben
mußte.

Der Oberste Gerichtshof hat einen bedeuten-
den Abbau erfahren. Während wir beim Obersten
Gerichtshof in-. Budget 1917/18 eine Ausgaben¬
summe von 1°8 Millionen Kronen ausgewiesen
haben, ist die Summe im vorliegenden Budget samt
Nachtrag auf 0*8 Millionen Kronen vermindert
worden. Abgebaut sind: Die Mitgliederzahl des
Gremiums des Obersten Gerichtshofes von 76 auf
28, das Sekretariat, ebenfalls juristische Beamte,
von 32 auf 7 und die Kanzleibeamten von 27
auf 9. In der Gesamtzahl ist daher die Zahl von
135 auf 39 Beamte abgebaut worden.

Was endlich die Justizverwaltung in den
Ländern betrifft, so hat diese im großen und
ganzen eine wesentliche Veränderung nicht erfahren.
Zwei Oberlandesgerichtssprengel, Innsbruck und
Graz, haben unfolge der Abtretung großer Gebiete
an Italien und Jugoslawien eine namhafte Ver¬
kleinerung des Personalstandes erfahren. Die Anzahl
der Beamten aber, die sonst bei den Gerichten be¬
schäftigt wurden, ist im großen und ganzen die
gleiche geblieben.

Wenn auch in diesem Belange eine Ände¬
rung nicht zu bemerken ist, so hat aber gleichwohl
die Überlastung der Gerichte in geradezu unglaub¬
licher Weise Angenommen. Während des Krieges
war es die Militärgerichtsbarkeit, welche einen
großen Teil der Strafsachen absorbierte und die
Tätigkeit der Zivilgerichte als Strafgerichte bedeutend
einschränkte. Dementsprechend wurde der Personalstand
bei den Zivilgerichten während des Krieges ver¬
mindert. Es waren ja die Einberufungen, welche
dafür gesorgt haben, daß die Zahl der Richter bei
den Zivilgerichten kleiner wurde.

Die Strafsachen haben bedeutend zuge-
nomnren, die Kriminalität ist in unheimlicher Weise
gewachsen. Nicht allein dieser Umstand bringt es

Zivilsachen haben eine bedeutende Vermehrung er-,
fahren. Die Prozeßsachen sind auf ein Vielfaches
des Standes während des Krieges oder vor dem
Kriege gestiegen. Der Grund liegt nicht etwa darin,
daß die Übergangszeit eine besondere Lust bei den
Leuten hervorgerufen hätte, sich mit Prozessen zu
beschäftigen, sondern hauptsächlich darin, daß der
Zusammenbruch des Staates ungeheure Folgen auf
die Wirtschaft des Staates mit sich gebracht hat,
daß ■ die wirtschaftlichen wie die rechtlichen Verhält¬
nisse äußerst verworren geworden sind. Und so haben
die Gerichte über eine Reihe von Spezialsachen zu
judizieren, die sie früher wenig beschäftigt haben,
znm Beispiel Lieferungsprozesse itnb — es muß dies
mit besonderem /Bedauern hervorgehoben werden —
Schadenersatzprozessen wegen Diebstählen aus den
Eisenbahnen.

Auch das Verfahren außer Streitsachen wurde
wesentlich ausgedehnt. Es find insbesondere die Ab¬
handlungen, welche in großer Zahl den Gerichten
angefalleu sind, seitdem die Todesnachrichten von
denen eingelangt sind, die im Felde gefallen oder
in der Gefangenschaft gestorben sind.

Das Personal der Gerichte hat eine Vor-,
mehrung nicht erfahren. Es wurden lediglich aus
den Gebieten, welche von der Tschecho-Slownkeü
besetzt worden sind, Beamte herübergenommen und
die Justizverwaltung hat es als ihre Pflicht be¬
trachtet ■— und wir müssen dein vollkommen bei¬
stimmen —, Volksangehörigen, die infolge ihrer
Gesinnung in anderen Staaten nicht in entsprechen¬
der Weife gewürdigt oder gar verfolgt worden find,
hier im Staate eine entsprechende Heimstätte zu
bieten.

Es erscheint notwendig, die Gerichte zu ent¬
lasten. In dieser Beziehung hat das hohe Haus
vor kurzem die Gerichtsentlastungsnovelle beschlossen,
welche den Zweck hat, das Zivilverfahren zu ver¬
einfachen und insbesondere einen großen Teil der
vor dem Gerichtshöfe abzuwickelnden Zivilsachen vor
die Bezirksgerichte zu bringen. In nächster Zeit
wird dem hohen Hause die Vorlage über Einfüh¬
rung der Schöffengerichte unterbreitet werden, die
ebenfalls den Zweck haben wird, das Verfahren in
Strafsachen bedeutend zu vereinfachen. Unbedingt
notwendig erscheint aber, daß aus dem - reichen
Beamtenmaterial, das dem Staate zur Verfügung
steht, den Gerichten, welche infolge der Gerichts¬
entlastungsnovelle wieder besonders schwer belastet
worden find, nämlich den Bezirksgerichten, die ihren
Sitz in großen Städten, in Industriezentren und
deren Umgebung haben, eine entsprechende Menge
juristischer Beamter, insbesondere aber Kauzleibeamter
zugewiesen. werde.

\ Die außerordentlichen Ausgaben für den
Titel „Justizverwaltung in den Ländern" erreichen
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eine Summe von 271/2 Millionen Kronen. Als
außerordentliche Post erscheint ein Betrag von
180.000 K für das Grundbuchweseu eingesetzt.
Das bezieht sich auf die Einführung von Grund¬
büchern in Tirol, welche dort au Stelle der gegen¬
wärtig bestehenden Verfachbücher gesetzt werden
tollen. Außerdem ist ein Betrag von 550.000 Iv
für gerichtliche Jugendfürsorge eingesetzt. Es handelt
sich hier lediglich jmt die gerichtliche Jugendfürsorge.
Diese Beschränkung mag es begreiflich erscheinen
lassen, warum hier ein so geringer.Betrag eingesetzt
ist. Dieser Betrag wird den Obergerichtssprengeln
zugewiesen, welche hiervon Teilbeträge den Bezirks¬
gerichten zuweisen, welche davon nromentan not¬
wendige Ausgaben im Interesse der Jugendlichen
bestreiten, so zum Beispiel, wenn ein Familienvater
verhaftet wird und für Kinder zu sorgen ist, welche
nirgends unterzubringen sind.

Tie - Justizverwaltung weist auch Einnahmen
im Gesamtbetrag/ von 765.700 K ans. Der Hanpt-
teil entfällt ans Einnahinen ans den Arbeits-
betrieben, und da ist es vor allem das Grazer
Strafgericht, das in seinen Betrieben die soge¬
nannten Rezepißkuverts für die Gerichte erzeugt,
welches den größten Teil dieser Summe, ins Ver¬
dienen bringt.

Der vierte Teil des Justizetats enthält die
Ausgaben für die Strafanstalten, von denen in
Niederöfterreich drei, in Stein, Göllersdors und
Wiener Nendorf, bestehen, letztere für Frauen, in
Oberösterreich zwei, in Garsten und Süden, und
in Steiermark eine, in Graz. '

Von den hier ansgewiesenen Ansgabeü in'
der Höhe von 4'9 Millionen Kronen entfällt der
größte Teil auf die Verköstigung der Sträflinge,
die sich infolge der Knappheit an Lebensmitteln
außerordentlich schwierig gestaltete. Nicht allein in
diesem Belange ist es notwendig, eine Besserung
der bestehenden Verhältnisse anzustreben, besonders
wichtig erscheint es auch, die-sanitären Verhältnisse
in den Gerichtsgesängnissen und Strafanstalten zu
bessern. Gerichte wie Strafanstalten klagen darüber,
das; die Inhaftierten in verlaustem Zustand einge-
liesert werden. Es war nun ein Requisit
der militärischen -^Stationen während des Krieges,
daß dort Entlausungsanstalten errichtet worden
sind, welche, wie allgemein bekannt, sehr gut
funktioniert haben. Ich bin überzeugt, es wird für
die Justizverwaltung ein leichtes sein, diese Ent¬
lausungsanstalten, die sich znm großen Teil im
Hinterland befunden haben, für sich nutzbar zu
machen und in entsprechendem Ausmaße bei den
Gerichten und Gefängnissen zu 'errichten.

Die Sträflinge werden zum großen Teil in
den Arbeitsstätten der Strafanstalten verwendet,
teils werden sie auch an private Unternehmer über¬
lassen, welche durch die! Art ihres Betriebes und

durch ihr sonstiges Verhalten eine Gewähr dafür
bieten, daß die Sträflinge entsprechend beschäftigt
gehalten werden. Demgemäß teilen sich die Ein--
p.ahmen in Erlöse ßit§ den Regiearbeitsprodukten
und in eingezahlte Berdicnstgelder für Sträslings-
arbeiteü. Beide Posten - erreichen zusammen die
Summe von 1V2 Millionen Kronen. Es ist selbst¬
verständlich, daß die hier genannten Ausgaben bei
weitem nicht hinreichcn, ihren beabsichtigten Zweck
zu erfüllen. Namentlich die Verköstigung der Sträf¬
linge . hat bedeutend größere Betrüge als die
genannten erfordert rind cs waren hier andere
Fonds, welche zu diesem Zweck herhalten mußten.

Von den Reformen, welche ans dem Gebiete
der Rechtspflege in der letzten Zeit bas hohe Haus
beschäftigt haben und es in der nächsten Zeit
beschäftigen werden, ist in erster Linie die Zuziehung
des Laienelements bei der Rechtsprechung; hervor¬
zuheben. Wir haben gegenwärtig das Laienelemeilt
nur bei den Geschwornengerichten. Diese Geschwornen-
gerichte leiden aber unter der Tatsache, daß die
Gesehwornen, die in großer Zahl zu den Sitzungen
einbernsen werden, nicht jene Entschädigung erhalten,
welche die Gewähr bietet, daß sie ohne Schädigung
ihres Unterhaltes ihrem Amte Nachkommen können.
Es erscheint daher als Pflicht der Justizverwaltung,
den Geschwornen einen derartigen Betrag als Ent¬
schädigung zuzuweisen, daß sie den Ausfall an Ein¬
kommen wenigstens zum größten Teil gedeckt haben.
In der nächsten Zeit wird dem Hause die Vorlage
über Einführung der Schöffengerichte unterbreitet
werden, wodurch das Laienelement in ausgedehnterem
Maße, als dies bisher der Fall war, zur Recht¬
sprechung herangezogen werden soll.

Das Institut der bedingten Verurteilung, das
gleichfalls im Finanz- und Budgetausschuß behandelt
worden ist, erscheint erwägenswert. Damit hat man
namentlich in Frankreich, wo es seit vielen Jahren
bereits besteht, sehr günstige Erfahrungen gemacht
und auch bei uns hat man ein ähnliches Prinzip
bereits durchgesührt; in dem letzten Amnestiegesetz
wurde nämlich ausgesprochen, daß die Amnestie
verwirkt wird, wenn sich jemand int Lause einer
gewissen Zrit schwerere Delikte zuschulden kommen läßt.

Was die Justizverwaltung und was uns am
allermeisten berührt, ist ->ie Strafgerichtsbarkeit über
die Jugendlichen und der Strafvollzug bei ihnen.
Es ist eine Tatsache, daß die Kriminalität bei den
Jugendlichen in erschreckender Weise zugenommen
hat. Tie Ursache davon ist ja allen bekannt. Es ist
die Verrohung der Sitten, die der Krieg mit sich
gebracht hat, andrerseits aber auch der Umstand,
daß bei den meisten Jugendlichen der Vater, der
Bruder, mit einem Wort der männliche Erzieher
eingerückt und im Felde gestanden ist. Es fehlte
ihnen die männliche Aufsicht und so kam es, daß
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wir heute aus einen großen Teil von Jugendlichen
blicken müssen, welche wiederholt vor die Gerichte
gezogen werden, weil sie sich gegen das Gesetz
vergangen haben. Die Jugendgerichtsbarkeit ist daher
ein Gebot der Stunde, ein Gebot/ dem wir unter
allen Umständen folgen müssen, wenn wir diese
schwere Wunde an unserem Volkskörper zur Heilung
bringen wollen. Auch der Strasvollzug bei den
Jugendlichen erscheint überaus wichtig und es muß
hier konstatiert werden, daß der wichtigste,, der
edelste Zweck der Strase, die Besserung des Übel¬
täters, durch den Strasvollzug bei den Jugendlichen
keineswegs erreicht wird. Der Jugendliche, der in
eine Strasanstalt gelangt, kommt in der Regel
infolge des Umganges mit alten, gewiegten Ver¬
brechern nicht als ein Mensch zurück, der ans den
Weg der Besserung gebracht ist, sondern als ein
Mensch, welcher aus dem Wege des Verbrechens^
weiterschreitet. In dieser Beziehung erscheint es
unbedingt notwendig, raschestens Reformen zu
schaffen.

Am Schlüsse will ich noch einige Worte den
Richtern widmen. In der Zeit nach dem Zusammen¬
bruche des Staates, wo alles niedergebrochen war,
war es für alle, die in diesem Staate lebten, ein
Gefühl der Beruhigung, daß die Rechtspflege auf¬
recht' geblieben ist. Daß dies geschehen ist, war ein
Verdienst unserer Richter, welche unter den schwersten
Verhältnissen ihr schwieriges und erhabenes Amt
ausgeübt haben. Ich erinnere daran, daß nicht
weit von hier, im Strafgericht in der Alserstraße,
die Richter während des vergangenen Winters in
ungeheizten Sälen amtiert habeu, daß sie von früh
morgens bis spät in die Nacht hinein ihr schwieriges
Amt erfüllt haben. Es ist,' glaube ich, Pflicht, daß
wir dieser Pflichterfüllung von seiten unserer Richter
dankbar gedenken und sie anerkennen.

Ich stelle im Namen des Finanz- und
Budgetausschusses den Antrag (liest):

„Die Nationalversammlung wolle dem
Sta äts v oranschlage pro 1919/2 0, Grupp e IX,
Justiz samt erstem Nachtrage, die Genehmi¬
gung erteilen."

Außerdem unterbreite ich' die Resolutionen,
welche im ■ Finanz- und Budgetausschuß gefaßt
worden sind und welche, folgendermaßen lauten:

Erste Resolution (liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, mit
tunlicher Beschleunigung die Diäten der
Angestellten der Justizverwaltung derart
zu erhöhen, daß mit denselben ihr Zweck
erfüllt werden kann."

Die Diäten der Angestellten der Justiz¬
verwaltung betragen derzeit 18 X pro Tag. Es
ist klar, daß mit diesem Betrage der Richter, welcher

hinaus muß, um am Lande, zum Beispiel in einer
entlegenen Gemeinde. Erhebungen zu pflegen, sein
Auskommen in keiner Weise finden kann. Es
beeinträchtigt insbesondere auch das Ansehen der
Justiz, wenn der Richter mit einem derartigen Betrage
ausgestattet wird, um dort seine Pflichten als Richter
zu erfüllen.

Zweite Resolution (liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, er¬
heben zu lassen, welche Gerichte in Ge¬
bäuden nntergebracht sind, die vormals im

x Eigentum der habsbnrgisch-lothringischen
Fonds standen und nach Konstatierung
der Eignung derselben für die Unter¬
bringung von Gerichten, diese käuflich zu
erwerben."

Eine Reihe von Bezirksgerichten auf dem
Lande befindet sich in Gebäuden, welche den vor¬
maligen kaiserlichen Privat- und Familiensonds¬
oder ähnlichen Fonds gehörten. Diese Gebäude sind
seit jeher für die Unterbringung der Gerichte ver¬
wendet worden, insbesondere waren in der Mitte
des vergangenen Jahrhunderts die alten Patrimonial-
gerichte darin untergebracht und es ist bei dem
heutigen Stande der Finanzen unseres Staates
selbstverständlich, daß diese Gerichte auch weiterhin
in diesen Gebäuden untergebracht bleiben und,
nachdem diese Gebäude infolge der letzten gesetz¬
geberischen Verfügungen ihren Eigentümer gewechselt
haben, ist es am Platze, daß diese Gebäude, die ja
niemals mehr anderen Zwecken dienen werden, dem
als Eigentum zugesprochen werden, der sie am besten
verwenden kann, nämlich dem Staate.

Aus diesem Grunde hat der Finanz- und
Budgetausschuß diese Resolution angenommen.

Dritte Resolution (liest):

„Die Regierung wird aufgesorderr, zwecks
Verminderung der Überlastung der Gerichte
Kanzleipersonal an diese auf die Zeit der
stärkeren Belastung zuzuweisen."

Vierte Resolution (liest):

„Das Staatsamt für Justiz wird auf-
gefordcrt, der Nationalversammlung ehestens
den Entwurf einer Novelle vorzulegen,
durch' die für die Wahlen der Beisitzer für
die Gewerbegerichte die Verhältniswahl
und das passive Wahlrecht für die Frauen
eingeführt wird."

Ich glaube, diesen Resolutionen besondere Be¬
gründungen nicht hinzufügen zu müssen.

Fünfte Resolution (liest):

„Die Staatsregierung wird ersucht, der
Justizverwaltung schleunigst ein geeignetes
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Gebäude in Wien zur Unterbringung des
Jugendgerichtes zuzuweisen und der Na¬
tion alversammlung binnen einem Monate
zu berichten, welches Gebäude diesem Zwecke
gewidmet wurde."

Sechste Resolution (liest):

„Das Staatsamt für Justiz wird aus-
gefordert, die Taggelder der Geschwornen
unverzüglich neu zu regeln, wobei als
Grundsatz zu gelten hat, daß allen zur
Ausübung des Geschwornenamtes berufenen
Personen der Verdienstentgang voll ersetzt
wird."

Diese beiden Resolutionen erscheinen durch
das, was ich früher gesagt habe, begründet.

Endlich die siebente Resolution (liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, die
Angleichung der österreichischen Zivilstraf¬
gesetzgebung an die Deutschlands in Er-

> wägung zu ziehen."

Präsident: Ich eröffne die Debatte.
Als Regierungsvertreter ist im Hause erschienen der
Herr Ministerialrat Dr. Karnitschnigg. Zinn
Worte gelangt der Herr Abgeordnete Dr. Waber.

Abgeordneter Dr. Waber: Hohes Hans!
Ich schließe mich den anerkennenden Worten des
Herrn Berichterstatters hinsichtlich unseres Richter-
standes aus vollem Herzen an. Unser Richterstand
hat unter sehr schwierigen Verhältnissen gewiß
Außerordentliches geleistet. Die geringe Zahl von
Richtern und der ungeheure Andrang der Geschäfte
hat die allergrößte Anspannung der Kraft 'eines
jeden einzelnen vorausgesetzt und wir müssen sagen,
daß der Richterstand tatsächlich seinen Aufgaben im
Rahmen des Erreichbaren voll uni) ganz gerecht
geworden ist. Es ist. das um so mehr anzuerkennen,
als unsere Gesetzgebung nach vielen Richtungen hin
rückständig'ist. Wir müssen es wohl außerordentlich
bedauern, daß das Justizministerium in den ver¬
gangenen Jahren nicht die Kraft und Energie auf¬
gebracht hat, den modernen Bedürfnissen der Rechts¬
pflege durch entsprechende Vorschläge für die
Gesetzgebung gerecht zu werden. Auch die gegen¬
wärtige Regierung hat noch nicht die Zeit ge¬
funden, den an sie herandrängenden Fragen zu ent¬
sprechen und uns aus der Rückständigkeit unserer
Gesetzgebung herauszubringen.

Ich habe die Empfindung, daß in unserem
Justizamte doch eine gewisse engherzige, bureaukratische
Auffassung' besteht, die auch unter den geänderten
Verhältnissen noch lange nicht überwunden ist, und
ich möchte insbesondere, wie der Herr Bericht-,
erstalter, auf die Jugendgerichtsbarkeit Hinweisen,

1

für die wir noch viel zu tun haben. Trotzdem wir
das Gesetz vom 25. Jänner 1919 über die Jugend¬
gerichtsbarkeit beschlossen haben, müssen wir sest-
ftellen, daß bis zum heutigen Tage die Durch¬
führungsverordnung zu diesem Gesetze noch nicht
erlassen worden ist und es wurde ja in einer be¬
sonderen Anfrage des Herrn Abgeordneten Doktor
Schürff bereits auf diesen Übelstand hingewiesen.
Auch im Budgetausfchuffe wurde über diese Frage
'bereits gesprochen und vom Herrn Staatssekretär
für Justiz zur Entschuldigung darauf hingewiesen,
daß eine- Schwierigkeit hinsichtlich der Unterbringung
des Jugendgerichtes besteht. Ich meine, solche
Schwierigkeiten müßte wohl- die Justizverwaltung
mit einiger Energie '/überwinden können. Es hat
auch der Herr Staatssekretär geradezu anerkannt, daß
die Jugendgerichtsbarkeit ein Sorgenkind der Justiz-
verwaltung ist. Aber gerade, wenn der Herr Staats¬
sekretär in so offener Weise diese Verhältnisse ersaßt,
könnten wir von den Herren des Justizamtes eine
kräftigere Tätigkeit erwarten, vor allem mußten doch
die notwendigen Durchführungsverordnungen zu
einem beschlossenen Gesetze erlassen werden.

Diese Verhältnisse bereiten natürlich der
richterlichen Praxis Schwierigkeiten, sie haben auch
in den Kreisen des Anwaltstandes großes Be¬
fremden hervorgerufen. Ich verweise hier auf einen
Aussatz des Rechtsanwaltes Dr. Lohfing, der seine
Meinung in den Blättern für Gefängniskunde,
53. Band, kurz dahin zusammenfaßte, daß er
erklärte: „Deutschösterreich hat sein Jugendgerichts¬
gesetz, nur hat die kriminelle Jugend nichts von
diesem Gesetze." Wir müssen wohl die Erwartung
ausfprechen, daß hier endlich einmal in ent¬
sprechender Weise eingegriffen wird ltub daß man
bei lauter Streben, etwas möglichst Gutes und
Ausgezeichnetes zu schaffen, doch auch dazukommt,
das Mögliche aus Grund der beschlossenen Gesetze
durchzuführen. Die Verhältnisse führen auch zu
einer falschen Auffassung in Richterkreisen. Es wird
gerade von diesem Anwälte daraus hingewiesen, daß
ein Vorsitzender des Wiener Landesgerichtes für
Strafsachen in einem Urteile erklärt hat, das be¬
schlossene Gesetz sei ein bloßes Ermächtigungs¬
gesetz, das' noch nicht in Kraft> getreten sei. Das,
meine Herren, obwohl dieses Gesetz den Schlußsatz
enthält, dieses Gesetz tritt mit dem Tage der
Kundmachung in Kraft. Ich muß sagen, daß nur
diese richterliche Auffassung doch nicht entsprechend
erscheint. Der Richter darf sich nicht von Durch¬
führungsverordnungen abhängig fühlen. Die richtige
richterliche Auffassung erscheint mir die zu sein,
daß der Richter von dem beschlossenen Gesetz aus¬
geht und im gegebenen Falle, wenn das Juftiz-
amt im Rückstand ist, diese Rückständigkeit durch
selbständige Rechtsprechung behebt. Wir müßten eine
engherzige bureaukratische Unterordnung -der Richter
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unter das Justizamt außerordentlich bedauern.
Wenn ein Gesetz vorliegt, dann must der Richter
alles daransetzen, dieses Gesetz im Nahmen des
Erreichbaren unter allen Umständen, auch beim
Mangel einer Durchführungsverordnung, durch¬
zuführen. Der Vorwurf der Saumseligkeit, den ich
gegen das Justizamt erheben muß, wird aber da¬
durch nicht abgeschwächt, im Gegenteil er wird ver¬
schärft nnd ich must den Herrn Staatssekretär schon
bitten, einzugreisen und zu erwägen, daß selbst das
Gesetz über die Jugendgerichtsbarkeit einen be¬
scheidenen Fortschritt bedeutet nnd daß es um so
dringender ist, wenigstens diesem Gesetze Geltung
zu verschaffen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn
das Justizamt eine der Gesetzgebung der anderen
Ländern entsprechende Vorlage über die Jugend-
gcrichtsbarkeit ausarbeitet und sich nicht durch den
Gedanken abhalten ließe, daß die in Aussicht ge-

■ nommene umfassende 'Strafgesetzgebung Einzel-
versügungen hinsichtlich der Jugendgerichtsbarkeit
überflüssig macht.

Der Richterstand muß sich aber von jeder
bnreaukratischen Auffassung freihalten. Der Richter
ist leider in den allgemeinen Beamtenstand auch
rangklassenmüßig eingeteilt und es kann sich daraus
eine etwas beamtenmäßige Subalternauffassung
ergeben. Auf dem Gebiete der Rechtsprechung für
Jugendliche haben sich bei uns immer Schwierigkeiten
ergeben. In einer Verordnung, die vom seiner¬
zeitigen Ministerpräsidenten Koerber ausgegangen
ist, in der Verordnung vom 25. November 1902
über die Begnadigung Jugendlicher, sind gewisse
bescheidene Vorsorgen getroffen worden, allein wir
müssen feftstellen, daß diese Verordnung niemals in
weitherziger Weise zur Durchführung gekommen ist.
Ich habe sogar die Empfindung, daß sie seit dem
Abgänge .des Ministerpräsidenten Koerber nahezu
in Vergessenheit geraten ist. Ich glaube, die
Hoffnung aussprechen zu müssen, daß sich in der
Durchführung dieser Institution doch eine etwas
freiere Auffassung auch bei unseren Richtern geltend
machen wird und. ich kann nur noch wiederholen
und bitten, daß unser Herr Staatssekretär für
Justiz nach dieser Richtung hin eingreist, jede Rück¬
ständigkeit des. Justizamtes in entsprechender Weise
rüge, mit aller Entschiedenheit daraus hinwirke, daß
dieses Gesetz endlich einmal zur Durchführung
kommt nnd die Durchführungsverordnungen erlassen
werden. ' ,

Wir sind in unserer Strafgesetzgebung auch
sonst leider sehr rückständig; uns fehlt das Institut
der bedingten Strafnachsicht, der bedingten Ver¬
urteilung und der bedingten Entlassung. Der
Mangel solcher Institutionen läßt sich auf zwei-
fache.Weise ersetzen, erstens einmal durch Amnestien
und zweitens durch eine weitgehende Ausübung des
Gnadenrechtes. In unserem Gesetze über die Amnestie,

das ja manches gebracht hat, ist auch eine bedingte
Strafnachsicht enthalten, allerdings nur in einem sehr
beschränkten Ausmaße und nur für die Vergangen¬
heit wirkend. Ich glaube, wohl sagen zu müssen,
daß die moderne Rechtspflege ohne dieses Institut
überhaupt nicht mehr nuszukommen inistande ist. Es
ist sonderbar, daß auch das Amnestiegesetz in der
Rechtsprechung nicht in einer entsprechend wohl¬
wollenden Weise angewendet wird, sondern daß auch
da sich Schwierigkeiten in der Durchführung des
Gesetzes ergeben.

Das zweite Mittel, zur Ausgleichung der
Rückständigkeit der Strafgesetzgebtmg ist eine wohl¬
wollende Ausübung des Gnadenrechtes. Aber auch
da fehlt es bei uns, auch da muß ich ineiner
Meinung Ausdruck geben, daß sowohl die Gerichte
als auch das Justizamt sich vielfach — ich kann
das natürlich nicht als Regel hinstelleu — von
einer großen Engherzigkeit, ja geradezu von einer
Härte, die bis zur Ungerechtigkeit geht, beeinflussen
lassen. Bezüglich der Gerichte habe ich die Empfin¬
dung, daß unsere Strafrichter und unsere Staats¬
anwälte allzusehr ans Bestrafen gewöhnt sind, so
daß ihnen die Empfindung dafür, daß auch Gnaden¬
gründe vorhanden sind, vielfach abgeht, daß sie un¬
bedingt aus der Durchführung des Gesetzes bestehen,
infolgedessen berücksichtigungswürdige Gründe bei
Gnadenanträgen nicht entsprechend würdigen. Ich
muß diese Meinung der Strafrichter und Staats¬
anwälte außerordentlich bedauern, um so mehr da
das Institut der bedingten Strasnachsicht, der be
dingten Verurteilung und der bedingten Entlassung,'
das sich in anderen Staaten ans das beste bewährt
hat, bei uns fehlt.

* Die Richter und Staatsanwälte sollten ihrAngcn-
merk aus die Gesetzgebung in anderen Ländern und
ihre Erfolge lenken und daraus die Folgerung ab¬
leiten, um so wohlwollender einzugreifen, wenn es
sich um Gnadenakte handelt. Da ist eine alte, er¬
erbte, bureankratische Auffassung in unserer Justiz¬
verwaltung gang und gäbe. Auch in früherer Zeit.
wurde das Gnadenrecht nicht entsprechend geübt
und ich möchte darauf Hinweisen, daß es litho¬
graphierte Vorentwürfe für die Abweisung fu
Gnadensachen gegeben hat, daß sich die Richter und
die Justizverwaltung nicht die Mühe gegeben haben,
auf die einzelnen vorgebrachten Gnaden gründe einzu-
gehen, sondern glattweg mit der Abweisung vor¬
gegangen sind und mit diesen lithographierten Be- 1
scheiden sich geradezu das Prinzip der abweislichen
Erledigung zu eigen gemacht haben. Das scheint
mir nicht entsprechend zu sein und ich möchte unsere
Strafrichter und unsere Staatsanwälte an den Satz
erinnern: „sumimim jus, summa injuria“. Rück¬
sichtslosigkeit und Starrheit ist nicht mehr Recht,
Rücksichtslosigkeit ist vielfach schon ein Unrecht.
Natürlich denke ich an unbescholtene Personen, die
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zum erstenmal verurteilt wurden, und ich halte es
geradezu für eine Pflicht,. bei den Abweisungen
dieser Gnadensachen die Entscheidunasgründe durch
Widerlegung der geltend gemachten Gnadengrüude
anzugeben, während die Begründung "der stcub
gebenden Entscheidung nicht notwendig ist.

Noch ans eine andere alte Rechtsregel möchte
ich Hinweisen: in dubio pro reo. Wenn diese
Rechtsregel schon'für die Rechtsprechung gilt, dann
gilt sie um so mehr beim Gnadenrecht und besonders
dann, wenn harte Llpteitc vorgekommen sind. Als
Beispiel, wie in dieser Richtung vorgegangen wird,
möchte ich auf einen in den „Juristischen Blättern"
vom 4. April 1920 von dem schon ermahnten
Rechtsanwalt Dr. Lvhsing angeführten Fall hin-
weisen. Wir haben das Amnestiegefttz beschlossen,
und es sollten der Strafnachsicht auch diejenigen
teilhaftig werden, hinsichtlich welcher das Urteil
erster Instanz ohne ihr Verschulden .verzögert
rvorden ist. Da wird nun ein besonderes Beispiel
angeführt: Ein unbescholtenes Ehepaar hat gestohlen.
Die Frau war schwanger, der Mann arbeitslos.
Zur Verhandlung konnte die Frau toegen der
Schwangerschaft nicht erscheinen, so daß das Ver¬
fahren gegen sie ausgeschieden wurde. Der Mann
wurde zu acht Tagen verurteilt, seine Strafe
wurR aber durch die Friedensamnestie nachgesehen.
Dann kam verspätet die Frau zur Aburteilung, sie
wurde zu fünf Tagen verurteilt, also zu einer
geringeren Strafe als ihr Mann. Die Staats¬
anwaltschaft hat sich aber trotzdem für die Ablehnung
des Begnadigungsantrages entschieden. Meine Ver¬
ehrten, ich muß offen gestehen, daß da wohl eigent¬
lich der Geisteszustand dieses Staatsanwaltes zu
untersuchen wäre. Wenn der Mann zu acht Tagen
verurteilt ist, durch die Friedensamnestie begnadigt
wird und dann die schwangere Frau zur Verur¬
teilung kommt, der Staatsanwalt aber, obwohl der
Mann schon durch die Friedensamnestie gesetzlich
begnadigt ist, den Antrag auf Ablehnung des Be¬
gnadigungsantrages stellt, dann fehlt mir jede Ent¬
schuldigung für ein solches Vorgehen eines Staats¬
anwaltes und ich muß sagen, daß mir das sehr
bedenklich erscheint. Wenn ich die Sache überprüfe,
kann ich mir nur eines vorstellen: dieser Staats¬
anwalt hat das/Gesetz über die Friedensamnestie
vielleicht für verfehlt, für zu weitgehend erachtet,
und dieser Empfindung hat er bei dem Gnaden¬
antrag in der Weise Ausdruck gegeben, daß er die
Begnadigung der Frau aus dem Grunde abgelehnt
hat, weil er das Gesetz überhaupt für verfehlt
gehalten hat. Ja, meine Verehrten, ist aber ein
Staatsanwalt dazu berechtigt', auf diese Weise seine
Auffassung über Gesetze zum Ansdrucke zu bringen?
Ist das noch Gerechtigkeit, wenn durch ein Gesetz
eine Amnestie beschlossen wird und dann im einzelnen
Fall in so charakteristischer Weise die Begnadigung

abgelehnt wird? Ich muß das verneinen, denn
meinem Rechtsgefühl widerspricht eine solche Auf-
sassung und ich meine, daß es wirklich unsere
Pflicht ist, auf ein solches Vorgehen bei Gnaden-
anträgcn auch von dieser Stelle aufmerksam zu
machen und die Justizverwaltung zu veranlassen^
solchen Fragen ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.

, Das Gesetz über .die. Friedensamnestie hat von
Haus aus in einer Richtung eine große Zurück¬
haltung beobachtet. Es wurden alle Fälle aus-
geschieden, bei denen es sich um Übertretungen des
Lebensmittelgesetzes handelt und alle Fälle der
Preistreiberei. Ich war. schon damals bei der Be¬
ratung der Amnestie der Meinung, daß ein all¬
gemeines Ausscheiden aller dieser Fälle nicht richtig
ist. Nach dem Inkrafttreten der Preistreibereiver¬
ordnungen wurden Leute verurteilt, die sehr gering¬
fügige Erhöhungen von Preisen vorgenommen haben,
wegen Hellerdelikten wurden Leute verurteil:, die
gar nicht die Empfindung, haben konnten, daß sie
sich ein Vergehen gegen die Verordnung über die
Preistreiberei zuschulden kommen lassen, und ich
meine, daß es Pflicht der Justizverwaltung gewesen
wäre, darüber nachzudenken, welche allgemeine Vor¬

schriften über die Amnestie und Begnadigung solcher
Leute erlassen werden können, damit die wirklichen
Preistreiber von Leuten, die sich gar keiner Preis¬
treiberei bewußt gewesen sind, die der Öffentlichkeit
und der Gesamtheit gar keinen Schaden zugesügt
haben, klar geschieden, werden. Wenn aber das
hohe Haus, um aus prinzipiellen Gründen gegen
jede Preistreiberei Stellung zu nehmen, die Preis¬
treiberei von der Amnestie ausgeschlossen hat, dann,
meine ich, müßte um so mehr die Justizverwaltung
eingreifen, um unter Berücksichtigung der allgemeinen
Amnestie ans diesem Gebiete einzugreifen und die
Nachsicht nicht vollständig begründeter Strafen in
Die Wege zu leiten. Ich kann da ans einen be¬
sonderes Fall Hinweisen, wo es sich um die llVer¬
tretung des Lebensmittelgesetzes gehandelt hat.
Eine Frau, deren Mann eingerückt war, hat im
Jahre 1914 das Geschäft geführt. Es ist voll¬
ständig begreiflich, daß diese Frau bei der Geschäits-
sühruug große Schwierigkeiten gehabt hat. Eck
handelt sich um Heringe, und es ist begreiflich, daß
Heringe schlecht werden/ Die Frau wurde wegen
Abgabe schlechter Heringe im Jahre 1914 angc-
klagr und wegen Vergehens gegen das Lebensmmel-
gesetz zu sechs Wochen verurteilt. Glücklicherweise
war niemandem was geschehen; daß die Fische der
Gesundheit tatsächlich schädlich gewesen sind, ist
praktisch nicht erwiesen. Diese Frau hat natürlich
Rekurs ergriffen, der Mann, war vier Jahre im
Felde, und während dieser vier Jahre wurde die
Strafe sistiert; nun kommt der Mann zurück. Im
Amnestiegesetz ist ausdrücklich daraus hingewiesen,
daß in Fällen, in denen die Familie durch den

/
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heimgesucht ist, ein Nachlaß der Strafe er¬
folgen soll. In diesem Falle scheint mir die Strafe
eine besonders harte zu sein. Die Frau hat sich
seither nie etwas zuschulden kommen' lassen. Der
Mann bemüht sich um die Begnadigung und das
Gericht stellt sich auf den Standpunkt der Ab¬
weisung. Nachdem der Mann vier Jahre von der
Familie getrennt gewesen ist, obwohl es sich um
ein vereinzeltes Delikt, um eine vollständig un-
bescholtene Frau handelt, wird trotzdem der Gnadeu-
akt in abweislicher Weise erledigt. Es scheint
mir, daß auch da eine Härte ist, und, ich möchte,
nicht gerade wegen des Einzelfalles, sondern grund¬
sätzlich darauf Hinweisen, daß hier wohl jede wohl¬
wollende Berücksichtigung der Verhältnisse fehlt,
denn nach meiner Prüfung des Sachverhaltes war
in diesem Falle absolut nicht die geringste Absicht
vorhanden, so daß ich es als fraglich bezeichnen
muß, ob das Strafurteil an sich berechtigt gewesen
ist. Aber wenn das angenommen wird, so scheint mir,
daß in solchen Fällen im Wege der Gnade abge-
holfen werden soll, denn solche Leute sind damit
genug^gestraft, daß überhaupt ein Strafurteil über
sie ausgesprochen worden ist.

, Hätten wir die Institution der bedingten
Verurteilung, dann wäre schon durch diese In¬
stitution geholfen. Wenn aber unbescholtene Leute
durch Jahre unter einem Urteil zu leiden haben,
mun, doch die Justizverwaltung berücksichtigen, daß
es etwas wesentlich verschiedenes ist, ob unmittelbar
nach einem Delikte der Strafvollzug erfolgt oder ob
jahrelang der Strafaufschub gewährt wird. Nachdem
eine Frau durch die Kriegsjahre sich vollständig
bewährt hat, der Krieg zu Ende ist, der Mann
nach vier Jahren zurückgekehrt ist, wird das
Familienleben dadurch gestört/' daß die Frau trotz¬
dem sechs Wochen in das Gefängnis kommen soll
wegen einer Tat, bei der sie sich der Straffälligkeit
absolut nicht bewußt gewesen ist, bei der nur eine
nicht angebrachte Sparsamkeit der Frau zm ver¬
zeichnen ist, die sie mit dem Lebensmittelgesetz in
Konflikt gebracht hat. Wenn die Vergehen gegen
das Lebensmittelgesetz von der Amnestie ausge¬
schlossen waren, so hat man wohl, andere Fälle im
Auge gehabt.

" Ich meine, daß es notwendig ist, auf einzelne
Fälle hinzuweisen, um eine Änderung der Praxis
sowohl des Justizamtes wie auch der richterlichen
und der staatsanwaltschastlichen Auffassung herbeizu-
führen. Ich bin der Überzeugung, daß der Justiz-
Pflege durch die engherzige Auffassung der. Staats¬
anwälte und solcher Richter/ welche hinsichtlich des
Gesetzes über die Jugendgerichtsbarkeit. erklären,
daß das Gesetz nur ein Ermächtigungsgesetz sei, daß
es noch nicht in Kraft getreten fei, ' weil die Voll¬
zugsverordnung noch nicht erschien — nicht gedient
ist. Ich bin aber auch der Meinung, daß gerade

wegen der Rückständigkeit unserer Gesetzgebung die
Justizverwaltung schon in der Vergangenheit bei
der Ausübung des Gnadenrechtes in einer möglichst
wohlwollenden Weise hätte Vorgehen sollen.

Nun, meine Herren und Frauen, wenn wir
von der Rückständigkeit der Gesetzgebung sprechen,
müssen wir auch darnach fragen, wie wir diese
Rückständigkeit beheben sollen. Da bin ich der Meinung,
daß die beste Art der Behebung dieser Rückständig¬
keit die ist, daß wir uns grundsätzlich für die An-
gleichnng unserer ganzen Zivil- und Strafgesetzgebung
an die des Deutschen Reiches anssprechen. Hinsicht¬
lich der Institution der Strafnachsicht habe ich bereits
darauf hingewiesen, daß uns hier alle Staaten voraus
sind. Seit Oktober 1919 hat auch die Tschecho-.
slvwakei bereits ein Gesetz über die Strafnachsicht,
nur wir sind bei den wenig zureichenden Bestim¬
mungen hängen geblieben, die im Amnestiegesetz ent¬
halten sind. Wir würden mit einem Schlage in eine
gesunde Entwicklung unserer Rechtssprechung, und
Rechtspflege kommen, wenn wir die Ungleichung
unseres Rechtes an das Deutsche Recht vornähmen.
(Sehr richtig l) Wir sind ein rein deutscher Staat
und ich meine, daß wir uns gar nicht den Luxus
gönnen dürfen, in jeder Rechtsfrage unsere eigenen
Wege zu gehen. Im alten österreichischen Staat be¬
standen gewisse Schwierigkeiten für die Ungleichung
des Rechtes an das Deutsche Reich, weil hie ver¬
schiedenen Nationen mit itn§ zusammengeschlossen
waren. Trotzdem hat sich die Ständige Deputation
des Deutschen Juristentages, der seit ihrem Be¬
stehen immer österreichische und reichsdeutsche Juristen
angehört haben, schon am 6. April 1906 für die
Rechtsausgleichung ausgesprochen. Der Juristentag
ist von dem Grundsatz ausgegangen, daß mit Rück¬
sicht auf die erhoffte wirtschaftliche Annäherung auch
die rechtliche Annäherung erfolgen soll. Es wurhe
der Beschluß gefaßt (liest):

„Die Vereinheitlichung ist zunächst in Angriff
zu nehmen für das gesamte Handels-, Wechsel- und
Scheckrecht, das Schrffahrts-, Versicherungs- und
Konkursrecht, sowie den gewerblichen Rechtsschutz.
Im übrigen bedarf es zuvor einer genauen Fest¬
stellung, wie weit aus dem Gebiete des bürgerlichen,
des Straf- und Prozeßrechtes und darüber hinaus
auf anderen Gebieten eine Rechtsvereinheitlichung
unter Berücksichtigung der Verschiedenheiten in den
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen durch-

' c ist."

Diese Entschließung hat sich aus das alte
Österreich bezogen . und die Verhandlungen mit
hervorragenden ungarischen Juristen haben sogar
dazu geführt, daß auch die Vertreter des ungarischen
Juristenvereines die Neigung zeigten, an dem Werke
der Rechtsausgleichung zwischen Deutschland, Öster¬
reich und Ungarn nntzuarbeiten.
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Ich meine, wir müssen, da wir jetzt selb¬
ständig sind, daraus mit so mehr die Folgerung ziehen,
die Rechtsgleichheit mit dem Deutschen Reiche her¬
zustellen. Ich habe schon im Justizausschusse darauf
hingewiesen und eine Entschließung beantragt, die
der Budgetausschuß angenommen hat. Der Herr-
Staatssekretär hat darauf erwidert, daß die Forde¬
rung nach der Angleichuug unserer Gesetzgebung an
die Gesetzgebung des Deutschen Reiches gewiß in
manchen Belangen sehr gerechtfertigt sei, am not¬
wendigsten sei sie auf dem Gebiete des Handels¬
und Wechselrechtes. Ein neues Handelsgesetzbuch fei
unter Anpassung an die in Deutschland geltenden
Rechtsgrnndsätze ansgearbeitet worden, die Arbeit
werde bald abgeschlossen werden. Ich begrüße selbst¬
verständlich auch diese Erklärung des Herrn Staats¬
sekretärs für Justiz. Ich habe aber doch die Emp¬
findung, daß wir noch ein allzu großes Streben
nach Originalität auch auf dem Gebiete des Rechts¬
lebens haben, und daß da noch der Stürgkhsche
alkösterreichische Grundsatz gilt: Wir kopieren nicht!
Ich halte das insbesondere auf dem Gebiete der
Rechtspflege wie auch auf anderen Gebieten für
völlig verfehlt. Jetzt, wo wir ein Nationalstaat sind,
ist es geradezu unsere Pflicht, die Angleichung im
Rechte durchzuführen. Es haben hervorragende
Juristen festgestellt, daß das österreichische Recht nur
ein Tochterrecht des deutschen Rechtes ist. Und das
ist zufolge der Entwicklung selbstverständlich, weil
ja die Deutschen auch auf dem Gebiete der Rechts¬
pflege allen anderen Völkern Altösterreichs den Weg
gezeigt haben. Wir halten es aus wirtschaftlichen,
natürlich auch aus nationalen Rücksichten für sehr
notwendig, jedes Bedenken fallen zu lassen und uns
grundsätzlich auf den Standpunkt der Rechtsau-
glcichung zu stellen. Wir meinen, daß wir da einen
großen Schritt nach vorwärts machen werden.

Gelegentlich des 100jährigen Bestehens unfures
bürgerlichen Gesetzbuches wurde dieses Gesetzbuch
außerordentlich gefeiert. Ich persönlich bin auch der
Überzeugung, daß die ganze Stilistik dieses Gesetzes
eine großartige und volkstümliche ist, ich bin ge¬
wiß ein Schätzer des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches. Nichtsdestoweniger dürfen wir nicht
übersehen, daß das Gesetzbuch schon 100 Jahre
besteht, daß die Verhältnisse sich rasch entwickelt
haben und die Übernahme des deutschen Gesetz¬
buches uns große Vorteile bringen wird. Ich hoffe,
daß sich auch im Justizamt 'Riese Erkenntnis er¬
geben wird. Und wenn wir auch der Überzeugung
sind, daß wir dem Deutschen Reiche in der Zivil-
prozeßgebnng voraus sind, so ist es ja nicht not¬
wendig, daß wir Errungenschaften preisgebcn. Im
Gegenteil, in dem Moment, wo wir uns auf den
Standpunkt der Rechtsangleichung stellen, wird
dieser Grundsatz auch ans'das Deutsche Reich hin¬
überwirken.

Ich möchte nicht nur. an die maßgebenden
Stellen, insbesondere an das Justizamt, sondern
auch an alle diejenigen, die mit der Rechtspflege
beschäftigt sind, vor allem anderen auch an die
Praxis und an die wissenschaftlich tätigen Juristen
den Appell richten, daß sie sich dieser Frage mit
allem Nachdruck bemächtigen.

. Die Tätigkeit des Deutschen Juristeutages
ist seit dem Jahre 1916 infolge des Krieges eine
langsame und zurückhaltende. . Wenn aber die
Rechtsausgleichnng von dem praktischen Juristen
und insbesondere von den Richtern in ihrer
Bedeutung für die Rechtspflege richtig erkannt
wird, wenn sich die Öffentlichkeit dieser Frage be¬
mächtigt, dann hoffe ich, wird diese Rechtsanglei-
chung rasch vollzogen sein. Dann haben wir auch
einen Schritt ' zur wirtschaftlichen Angleichung ge¬
macht. Ich glaube, daß wir mit den bisherigen
Bestrebungen nach Originalität ans dem Gebiete
der Steuergesetzgebung die schlechtesten Erfahrungen
gemacht haben. Wenn wir unsere Vermögensabgabe
glatt nach dem Beispiel des deutschen Reichsnot-
opsers gestaltet hätten, statt im Ausschüsse nur
nach Verschärfungen zu suchen, wären wir über bxe
bestehenden Schwierigkeiten schon längst hiuweg-
gekommen. Wir müssen auch auf dem Gebiete des
Finanzrechtes eine Angleichung anstreben, weil
es sich durchaus nicht rechtfertigen läßt, daß
Deutschösterreich unter schwereren steuerrechtlichen
Bestimmungen stehen soll als das Deutsche Reich.
Ich glaube, daß der Grundsatz der Rechtsanglei-
chnng dahin wirken muß, daß auch auf dem Ge¬
biete des Finanzwesens eine Angleichung erreicht
wird und daß sich aus der Rechtsangleichnng
notwendig auch die wirtschaftliche Angleichung in
jeder Richtung ergeben rünß. {Beifall und Hände¬
klatschen.)

Präsident: Zum Worte gelangt Frau
Popp. Ich erteile ihr das Wort.

Abgeordnete Popp: Hohes Haus! Ich
möchte mich auf Dinge, die von dein Herrn Be¬
richterstatter befürwortend besprochen wurden, nicht
einlassen, um Zeit zu sparen. Ich möchte aber die
Aufmerksamkeit des hohen Hauses auf einige Dinge
lenken, die mir als sehr wichtig erscheinen. Das ist
vor allem die Frage der Frauengefängniffe und der
weiblichen Gefangenauffeher. Auf diesen Gebieten
ist noch manches zu machen. Der Übelstand, der
hier wiederholt besprochen wurde, daß die Gefäng¬
nisse im allgemeinen sehr überfüllt sind, trifft auch
bei den Frauengefängnissen zu. Vielleicht wirkt
diese Überfüllung dort sogar noch viel schlimmer
als bei den Männergefängnissen. Es sind doch die
verschiedensten Elemente, die in das Gefängnis
gebracht werden, und wir lesen tagtäglich, welche
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jugendlichen Geschöpfe, bei den heutigen Zuständen
unt dem Strafgericht in Berührung kommen. Wir
finden im Wiener Landesgericht in'Zellen, die zur
Ausnahme von 14 bis 10 Frauen bestimmt sind,
nicht weniger als 27 bis 32 Frauen untergebracht,
also doppelt so viel, als eigentlich zulässig wäre.
'V™, lr‘au. ^bei bedenkt, daß ganz jugendliche
.Rädchen, die vielleicht zum erstenmal gestrauchelt
ww und durch ein Weniges aus den Weg zurück-
.pusühreu wären, aus dem man sie haben will, in
Mncu _ überfüllten Gefängnissen mit gewiegten Ber-

an rinnen in Berührung kommen, mit Frauen,
i'ci denen das Bestrebens sie wieder aus den

> normalen Weg des bürgerlichen Lebens znrück-
^nführcn, niest schwieriger, ja vielsnch ganz aus¬
geschlossen . ist, dann kann man ermessen, welch große
Gesahren in der Übersüllung vor allem der Frauen-
gesängnisse gelegen sind.

Dazu kommt noch ein anderer Umstand. Wir
lnäoen in den Gesängmssen eigentlich noch immer
leine weiblichen Ärzte. Auch dieses Kapitel äst voll¬
ständig vernachlässigt worden. Was es bedeutet, wenn
iuuge. Frauen, Frauen jedes Alters in Gefängnissen
sind, die früher männlichen Aufsehern unterstellt
waren, kann sich vielleicht nur Vvrsteüen, wer das

ertn^rcn hat; nur der kann ermessen, welche
Peinlichkeiten und Vercetzungen des Schamgefühls
damit verbunden sind. Dieses Übel ist in den
Strafanstalten beseitigt. Bei den Bezirksgerichten
aber besteht es noch immer, dort gibt es keine
weiblichen Aufseherinnen. Ich möchte an das Jusiiz-
aint den Appell richten, auch bei den .Bezirks¬
gerichten dafür zu /sorgen, daß für die weiblichen
Gefangenen Aufseherinnen bestellt werden und daß
auch der Frage der Bestellung weiblicher Ärzte in
allen Gefängnissen ein Augenmerk geschenkt wird.

haben ja jetzt weibliche Ärzte in zulänglich
großer Zahl, darunter auch solche, die in ihrem
Berufe nicht überbürdet sind und die bei den iveib-
Oitzen Gefangenen ganz gut an Stelle von männ¬
lichen Ärzten treten könnten.

^ Äußer der Übersüllung der Gefängnisse und
der orage der weiblichen Ärzte möchte ich die Auf¬
merksamkeit des hohen Hauses auch auf die Frage
der weiblichen Gesanaenausseherinnen- lenken. Es ist,
wie gesagt, eine Wohltat, daß die weiblichen Ge¬
fangenen in den Strafanstalten weibliche Aussehe-
rinnen haben. Aber, wenngleich der Geist der
Republik darauf gerichtet sein soll, die Gleichheit
der Frauen aus allen Gebieten zum Ausdruck zu
bringen, was durch die Gleichheit in der Art der
Berufsansübung wohl geboten erscheint, fehlt es hier
noch an denn Grundsatz der vollkommenen Gleichheit
der grauen. Es handelt sich hier nicht um eine
sranenrechtlerische Forderung, die etwa erhoben
werden soll und derzeit vielleicht nicht angebracht
wäre.' Die Gesangenaussehcrinnen sind an die

Stelle der männlichen Ansseher getreten, 'sie üben
in den Franengesängnissen ganz ' dieselbe Tätigkeit
ans, die früher die männlichen Aufseher ansznüben
hatten, ja im Gegenteil: während die männlichen
Aufseher nur jede sechzehnte Nacht Dienst zu machen
haben, müssen die Aufseherinnen jede vierte Nacht
Dienst, mache,!, da ihre Zahl eine viel geringere ist.
Dabei ist der Gradunterschied im Dienstcharakter
Zwischen den männlichen und weiblichen Aufsehern
dadurch ein ganz beträchtlicher, daß das letzte Gesetz,
das hinsichtlich der Gefangenaufseher beschlossen
wurde, diesen den Beamtencharakter zuerkennt, was
bei den weiblichen Aufseherinnen nicht der Fall ist.
Die Frauen haben nicht den Beamtencharakter und
stlbst nach allen neuen Gesetzen avancieren die
Frauen nicht im gleichen Verhältnisse wie die jetzt
als Beamte bestellten Gefangenaufseher: es ist
daher eine gewiß ganz berechtigte Forderung, die
vom Staatsamt für Justiz/erfüllt werden' sollte,
dag d;e weiblichen Gefangenaufseher den männlichen
Aufsehern vollständig gleichgestellt werden, sowohl was-
den Beamtencharakter betrifft als auch das Avance-
imnt. Dazu ist zu bemerken, daß es ja mit den
Besoldungs-, mit den Gehaltsverhältnissen im staat¬
lichen Dienste im allgemeinen eine sehr schwierige
Sache ist. Wenn man scststellen will, was heute die
neute im staatlichen Dienste bezahlt erhalten, so
wissen ne sich oft selbst nur mit schwerer Mühe
znrechtzusinden, was eigentlich ihr Grundgehalt ist,
worin die Zulagen bestehen, auf welchen Teil jener
Gehalt-entfällt und worauf wieder jener. Da wäre
zu wünschen, wie auch an anderer Stelle schon ge¬
sagt wurde, daß getrachtet werde, irgend wie Klar¬
heit zu schaffen. Bor allem aber möchte ich sehr
befürworten, daß das Justizamt den berechtigten
Forderungen der Gefangenaufseherinnen sowohl in
bezug auf den Dienstcharakter als auch bezüglich
der Bezahlung Rechnung trägt. Auch hinsichtlich des
gewiß nicht erfreulichen Umstandes, daß Frauen jede
vierte Nacht Dienst zu machen haben, während die
Männer ungleich günstiger daran sind, muß irgend
wie eine Abhilfe und eine Besserung geschaffen
werden:

Was die Sittenverderbnis anlangt, von der
jetzt so viel gesprochen wird — und in diesen Tagen
haben wir eine Menge davon reden gehört, wie es
da heute anssieht — so hat man gemeint, daß der
Mangel an Religion daran schuld sei. Wir wissen
alle aus Erfahrung, daß die Zunahme der Stras¬
salle, wenn wir die Dinge in den Gefängnissen und
auch sonst betrachten, auch in den Manengesänguissen,
mit dem Mangel an Religion nichts zu tun hat.
Denn alle Menschen, die heute der Sittenverderbnis
und der Straffälligkeit anheimsallen, gehen ja aus
der Erziehung hervor, die die religiöse Grundlage
hat. ^/Das konnte aber nicht hindern, daß sie trotz-
dem "Schiffbruch erlitten haben und heute nur mV

l A
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schwerer Mühe auf dem Wege, den wir alle wünschen,
nicht nur erhalten, -sondern auch aus ihn zurück-
gesührt werden können. -

Ich würde also Wert daraus legen, daß den
Frauengefängnissen, der Anstellung weiblicher Ärzte
für die Gefangenen großes Augenmerk zugewendet
und daß and) dafür gesorgt wird, daß die Gefan¬
genen, vor allem solche, die zum ersten Male in
das Gefängnis komtnen, nicht wie Verbrecher, wie
schlechte Menschen behandelt werden, daß nicht in
erster Linie an die Strafe, sondern an die Mög¬
lichkeit der Besserung gedacht wird, daß ihnen alle
Wege eröffnet werden und daß diese unglücklichen,
gestrauchelten Menschen aus den Weg zurückgeführt
werden, der in die bürgerliche Gesellschaft zurück¬
leitet.

Aus zwei Fragen milchte ich weiters auf¬
merksam machen, die mit der Gleichstellung der
Frauen im allgemeinen zusammenhängen. Die Re¬
publik hat durch ihre Gesetze dem Prinzipe der
Gleichheit Ausdruck verliehen, im praktischen Leben
aber sieht es damit noch anders ans. Wir haben vor
ganz kurzer Zeit hier ein Gesetz über die Zulassung
von Frauen als Parteienvertreterinnen vor Gericht
beschlossen. Es hat dann die niederösterrbichische.
Anwaltskammer in ihrer Äusschnßsitzung zu diesem
Gesetze Stellung genomrnen und sie ist dazu gelangt,
folgendes zu erkennen ' (liest): „Angesichts der
Bestrebungen, das Recht der Parteienvertretung aus
die Frauen auszndehnen, gibt der Ausschuß seiner
Meinung dahin Ausdruck, daß ein Bedürfnis nach
Verwirklichung dieser Bestrebungen derzeit nicht vor¬
liege."

Ich gebe ohne weiteres zu, daß für die
Herren Anwälte ein Bedürfnis nach weiblichen An¬
wälten nicht vorliegt. Ich glaube auch — es würde
mich freuen, wenn es anders wäre — keine große
Ketzerei zu verüben, wenn ich annehme, daß auch
die männlichen Ärzte kein Bedürfnis nach weiblichen
Ärzten hatten, daß vielleicht auch die Priester aller
Konfessionen kein Verlangen danach haben, neben
männlichen Priestern auch weibliche Priester zu
haben, ja daß vielleicht sogar die Herren Staats¬
sekretäre durchaus nicht von dent stürmischen Drange
beseelt sind, auf der Ministerbank mit weiblichen"
Kollegen zu sitzen. (Heiterkeit.) Daß bei den männ¬
lichen Bernssangehörigen nicht das Bedürfnis nach
weiblichen Kollegen vorhanden ist, haben wir überall
gehört und das ist überall ausgetreten. Mit den
Gesetzen der Republik steht es natürlich nicht im
Einklänge und ich .möchte schon an die Herren von
der Regierung, an die Herren Staatssekretäre, den
Appell richten, daß sie in ihrer Gesamtheit, ohne
du,cksicht, welcher Partei sie angehören, durch ihre
eigene Amtsführung, durch die Meinung, die sie
nach außen hin kundgeben, immer wieder zunt Aus¬
druck bringen, daß es ihnen selber mit der gleichen

/Wertung der Frau vollständig ernst ist, so daß auch
zu den anderen Instanzen, die dabei in Betracht
kommen, ein Strahl von dieser Erkenntnis, die aus
der Regierungsbank vorhanden ist, dringt. /

Wir haben seit diesem Jahre auch weib¬
liche Geschworne und einigemale haben Frauen
als Geschworne bereits mitgewirkt. .Es ist aber,
wie übereinstimmend gesagt wird, beim Schwur¬
gerichte das Bestreben vorhanden, wenn Frauen
als Angeklagte zu erscheinen haben, die weib¬
lichen Geschwornen abzulehnen und es , wäre
zu untersuchen, warmu die Herren Staatsanwälte
und die Herren Anwälte den weiblichen Geschwornen,
den Geschlechtsgenossinnen der Angeklagten, nicht die
genügende Objektivität zutranen, wenn sie aus der
Geschwornenbank sitzen, und es wäre weiter sehr
interessant, zu wissen, ob die notwendige Objektivität
für die weibliche Angeklagte im günstigen oder im
ungünstigen Sinne vermißt wird. Da möchte ich
schon sagen, auch in früheren Schwurgerichtsperioden,
alF es noch keine weiblichen Geschwornen gegeben
hat, wurde die Objektivität dem weiblichen Ange¬
klagten gegenüber von uns sehr oft schwer vermißt.
Ich brauche nur zu erinnern — auch jetzt kommt
das noch vor und hat sich im Monat Februar er¬
eignet —, daß weiblichen Angeklagten gegenüber nicht
mit demselben Maß gemessen wurde wie gegenüber
männlichen Angeklagten. Die Anschauungen der
Herren und der 'Frauen, mögen ja in diesen Dingen
verschieden sein, nach ihrer Ausfassung vielleicht mit Recht
verschieden sein, wenn ich and) zu ihrer aller Ehre
annehme, daß diese Anschauungen immer mehr im
Verschwinden begriffen sind, und daß sie einer
objektiven Prüfung überhaupt nicht standhalteu.
Nun hat sich vor etwa zwei Monaten der Fall
ereignet, daß ein junger Mensch vor den Ge-
schwornen gestanden ist, der schuldig war, einen
großen Diebstahl an feinem Vater begangen zu
haben, um seine Vergnügungen aller Art be¬
friedigen zu können — es waren nicht die reinsten
Vergnügungen, die er damit befriedigt hat. Die
Geschwornen haben diesem jungen Menschen gegen¬
über eine große Milde bekundet, in Anbetracht der
allgemeinen Sittenverderbnis und da man in der
heutigen Zeit so leicht in Versuchungen und Ver¬
führungen fällt usw.

In derselben Periode war eine Frau angeklagt,
eine Mutter, die geplagt vou der Not, von der
Sorge, gequält vom Hunger, ihre Kinder getötet
hat; diese Frau, diese Mutter wollte auch Selbstmord
verüben, nur ist, wie so oft, der Selbstmord nicht
geglückt und die Mutter ist in das Gefängnis ge¬
kommen. Sie hat auch dort wiederholt Selbstmord¬
versuche verübt. Nun ist der Mord unter allen
Umständen eine schlimme Sache, das Menschenleben
ist heilig, darüber sind wir uns alle klar, wir
haben, nicht umsonst die Todesstrafe abgeschasst.
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Und das Kindesleben soll überhaupt heilig sein.
Es empfindet auch die Mehrheit der Frauen das
heilige Gefühl cher Mutterliebe und der Hin-
opferung für die Kinder. Aber wenn wir doch wissen,
das; in einer Zeit so grenzenloser Not Frauen, Mutter,
wirklich vor der Tatsache stehen, samt ihren Kindern
verhungern zu müssen oder eine Verzweiflungstat zu
begehen, meine ich schon, daß, wenn Frauen aus
der Geschwornenbank zu urteilen hätten, diese
sich in die Psychologie einer -solchen Mutter
gewiß, besser hineinfinden konnten als die
männlichen Geschwornen es in den meisten oder
in vielen Fällen bisher getan haben. Ich bitte, das
ist keine Gutheißung solcher. Verfehlungen an den
Kindern ■— es wäre ein Unrecht, npeine Worte so
aufzusasseu —, sondern es soll nur ein Erkennen
der Ursachen sein, die heute so vielfach Menschen

- aus den Weg des Verbrechens, auch des ver¬
urteilungswürdigsten Verbrechens treiben. Da sind
wir schon früher immer aus dem Standpunkt
gestanden, daß es Verbrechen gibt, von Frauen
begangen, über die Frauen mit zu urteilen berufen
sein sollen. '

Es kommt noch eine zweite Sache in Be¬
tracht, wo schlimme Urteile gefällt worden sind.
Wenn man die Frauen von schwurgerichtlichen
Fällen, wo es sich um weibliche Angeklagte handelt,
ausschließt, werden wir es auch in aller Zukunft
erleben, daß, wenn die uneheliche Mutter, die eine
Verzweiflungstat begangen hat, vor Gericht steht,
zwar diese uneheliche Mutter in vielen Fällen die
strengste Bestrafung findet, daß aber das Gericht,
nicht nach dem unehelichen Vater sucht, der doch'
genau so verpflichtet wäre, für die Erhaltung dieses

' Kindes Sorge zu tragen wie die uneheliche Mutter.
(Zustimmung.) Ich glaube, daß hier der Einfluß
der Frau beim Schwilrgerichte und in der Rechts¬
sprechung überhaupt ein sehr notwendiger ist. Wir
wünschen nicht nur, daß durch die höchste Stelle,
durch das Justizamt selbst die Wegweisung
gegeben wird, daß man die Frauen bei den
Schwurgerichten bei weiblichen Angeklagten wünscht,
sondern wir stehen auf dem Standpunkte: das Jus-
studium ist den Frauen geöffnet und es ist
wünschenswert, die Frau als Richter, im ganzen
richterlichen Berufe genau so zur Geltung zu
bringen, wie wir es beim Schwurgerichte anzu-
strebeu angefangen, aber noch nicht durchgesetzt
haben.

Nun möchte ich noch aus eine andere Sache
kommen, die schon in einem Antrag den Justiz-
ausschuß beschäftigt — es ist die .Frage der
Alimente für die Frau, die geschieden ist
und ihre Kinder oder für uneheliche Kinder,
die aus einen Unterhaltsbeitrag des unehelichen
Vaters angewiesen sind. Auch da haben sich

' / i '
in den letzten Monaten vor allem seit der
immer stärker wirkenden Teuerung ganz ungeheure
Ungehörigkeiten ergeben. Es gibt gerichtliche Urteile,
die geschiedene Frauen und ihre Kinder betreffen,
wo der Betrag der Alimente, die von dem Manne
gezahlt werden sollen, in den ersten Jahren des
Krieges oder gar noch in der Vorkriegszeit, zu einer
Zeit festgesetzt wurden, wo die geschiedene Frau und
Mutter im Vollbesitze ihrer Kräfte und mit ihrer
glühenden Mutterliebe bereit war, ohne Unterlaß
zu arbeiten, um ihren Kindern das Leben zu ermög¬
lichen und sic vielleicht sogar einem höheren Stu¬
dium zuzuführen. Nun sind diese Frauen durch die
Kriegsleiderc zermürbt und erschöpft, sie haben ihre
Arbeitskraft, oft ihre Sehkraft eingebüßt und können
nicht mehr so viel verdienen und für die Kinder
nicht mehr so sorgen ivie bisher. Die Gerichte
stehen aber, wie zahlreiche Urteile beweisen, aus
dem Standpunkte, daß das im Jahre 1916 oder
im Jahre 1914 gefällte Urteil, mit dem sich die
Frau damals einverstanden erklärt hat, auch heute
noch gültig ist. Es wird keine Rücksicht daraus ge-
nonnnen, daß sich die Erwerbsverhältnisse — und
das ist das Entscheidende —- des Vaters und Gatten
mittlerweile ganz gewaltig verschoben haben, daß
sich das Einkommen des Mannes, der vielleicht
heute noch — ich habe solche Urteile in Händen —
der Frau 20 K monatlich Alimente und auch den
Kindern nicht mehr zahlt, in dieser Zeit aus das
Zehnfache erhöht hat. Die Gerichte stehen aber aus
dem Standpunkte, die Frau war damals zufrieden
und es hat bei dem damaligen Betrage zu bleiben.
Das ist natürlich eine große Ungerechtigkeit und
schädigt nicht nur die Frau, sondern schädigt
natürlich auch die Kinder sehr schwer.

Ich habe in den letzten Tagen mit einem
solchen Fall zu tun gehabt,» der Sie alle er¬
schüttern würde, wenn Sie so genau in diese Dinge
Einblick nehmen würden oder nehmen könnten. Es
handelt sich um eine Frau * mit vier Kindern, für
die der Mann nicht sorgt, die er verlassen hat, denn
trotz der Unlösbarkeit/ der katholischen Ehe läßt es
sich natürlich nicht verhindern, daß ein katholisch
getrauter Ehemann, wenn es ihm paßt, die Frau
verläßt und wenn er nicht eine neue Ehe schließen
kann, sucht er einen anderen Weg, um sich ein
neues Eheglück zu gründen. Das ist also ein solcher
Fall: die Ehe ist nicht geschieden, der Mann ist
nicht wieder verheiratet. Die Frau hat»- hochbegabte
Kinder und die Direktoren der Schulen, die sie
besuchen, stellen ihnen das Zeugnis aus, .daß es,
abgesehen vom Standpunkte der Menschlichkeit,
höchst bedauerlich ist, daß so hochbegabte Kinder
deyc Studium entrissen werden. Es gibt aber für
diese Frau keine Handhabe, ihren Kindern zu
ihrem Rechte zu verhelfen, sie kann bei dem von
ihr getrennt lebenden Manne nicht durchsetzen.

p
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was ihr nach jedem menschlichen Rechte und Er¬
messen gebühren würde. Ich möchte also auch hier
au das Justizamt den Appell richten, gerade dieser
Frage der Alimente besondere Fürsorge zuzuwenden
und den Antrag, der dem Justizäusschusse bereits
vorliegt, bald der Erledigung zuzusühren, und
zwar im günstigem Sinne für alle jene, die An¬
spruch darauf haben, besser versorgt zu werden,
damit für alle diese bald ein Zustand der Erlösung
und der Errettung aus der heutigen Not und Vcr-
zweiflung geschaffen werde. Nun, meine Herren
und Frauen, werden Sie vielleicht, wenn ich
mich so dafür einsetze, daß die von den
Männern verlassenen oder geschiedenen Frauen wirt¬
schaftlich nicht geschädigt werden sollen, finden,
daß cs damit im Widerspruche steht, wenn ich den¬
noch an das hohe Haus den Appell richte, an der
Frage der Reform des Eherechtes nicht länger so
gleichgültig vorüberzugehen, wie es bisher geschehen
ist. Es steht in keinem Widerspruche, weil, wie ich
schon gesagt habe, die Unlösbarkeit der katholischen
Ehe das Zerfallen der Ehe nicht hindert. Nur wird
dadurch etwas viel Schlimmeres, wird dadurch ein
ganz ungeregelter Zustand geschaffen; die Ehen
gehen trotzdem auseinander, es kann aber keine neue
Ehe geschlossen werden, außer auf dein vorhandenes
Notwege der Dispensehe. Ich weiß, daß die poli¬
tische Konjunktur der Reform des Eherechtes in
diesem Augenblick nicht günstig ist, daß soundsoviele
Bedenken und Dinge dagegen sprechen, an die Sache
jetzt wirklich mit aller Energie heranzutreten, aber
das darf dem hohen Hause keine Veranlassung
geben, an einer Frage, die doch auch für einen
großen Teil unserer Bevölkerung eine sehr brennende
ist, noch länger ganz gleichgültig vorüberzugehen.
Wenn ich auch leider beinahe die Überzeugung habe,
daß es vergebliche Worte sind, die man in dieser
Sache hier spricht, so möchte ich doch nicht unter¬
lassen, allen denjenigen, die aus vielen Gründen
ein Interesse daran haben, daß die Frage der Ehe¬
reform bald zu einem gedeihlichen Ende gebracht
wird, zu sagen, daß nie ausgehört werden wird,
für die Reform dieser Frage einzutreten, solange
sie eben nicht erledigt ist. Der Herr Kollege, der
vor mir gesprochen hat, hat in einem anderen Zu¬
sammenhänge darauf hingewiesen, daß man sich an
die Gesetze des Deutschen Reiches halten solle.
Sehen Sie, geehrte Herren und Frauen, ich meine
auch, wir brauchen durchaus keine Experimente
machen, wenn wir an die Eherechtsreform gehen,
wir brauchen nur nach dem Deutschen Reiche zu
blicken. Ich will gar nicht behaupten, daß das
deutsche Eherecht ein vorbildliches für alle Zeiten
ist, aber im Vergleiche mit unserem österreichischen
Eherecht ist es sicherlich ein großer Fortschritt.

Warum sollen wir nicht, wenn wir eine solch
große Sehnsucht immer wieder nach dem Deutschen

* S,
Reiche zum Ausdruck drängen, wenn wir immer
wieder erklären, daß unsere Rettung nur in der
Vereinigung mit etwas Großem: mit dem Deutschen
Reiche gelegen ist, die Gemeinsamkeit mit dem
Deutschen Reiche wenigstens dort zum Ausdrucke
bringen, wo wir es ohne Schaden tun können. Die
Sittenverderbnis wird durch die Lösbarkeit der
katholischen Ehen nicht größer werden, die Kon¬
kubinate werden nicht zahlreicher werden, als sie
heute find, sondern sie werden im Gegenteil seltener
werden und die Zahl der unehelichen Kinder, auf
denen trotz aller gesetzlichen Reformen noch immer
ein viel härteres Los ruht, als auf den ehelichen,
wird geringer werden. Wer aber, meine Herren und
Frauen, gibt den Katholiken denn ein Recht, sich so
über alle anderen Menschen hinauszuheben, als wenn
gerade hier in Österreich für die katholische Be¬
völkerung irgend etwas sein müßte, was in anderen
Ländern durchaus entbehrlich ist, ohne daß dort die
Menschen schlechter, unmoralischer und sittenloser
sind? Wenn wir für die Lösbarkeit der katholischen
Ehen und für die Wiederverheiratuug eintreten,
daun wollen wir nichts anderes, als was unsere
protestantischen und konfessionslosen, unsere jüdischen
Mitbürger ja auch haben. Warum sollen wir immer
und immer wieder aus dem Standpunkt stehen, daß
gerade nur für die Katholiken in Österreich diese
Beschränkung bleiben muß? Dabei darf man ja nicht
vergessen und übersehen, daß in den besten Katho¬
liken, auch in warmen Anhängern der christlich¬
sozialen Partei, genau so wie in uns, der heiße
Drang und Wunsch nach der endlichen Lösbarkeit
der katholischen Ehe lebt, weil gar kein Religions¬
bekenntnis davor schützen kann, daß man in dem
Glücke einer Ehe Schiffbruch erleidet und dann,
wenn diese Ehe nicht haltbar ist, bald auch den
Wunsch in sich lebendig fühlt, vielleicht ein neues
Glück in einer anderen Ehe begründen zu können.
Die schwedische Schriftstellerin Ellen Key hat in
einem ihrer Bücher den Ausspruch getan: die Ehe
ohne Liebe ist unsittlich, aber sittlich wahre Liebe
auch ohne Ehe. (Zustimmung und Widerspruch.)
Ja, alle diese Widersprüche nützen nichts gegenüber
der Tatsache, daß ein großer Teil gerade der
hochstehendsten Menschen sich längst zu diesem Grund¬
sätze bekannt haben. (Abgeordneter Steinegger:
Das sieht man in der Mariahilfer strafe!) Ich

kenne die Mariahilferftraße sehr wenig, habe also
kein Urteil darüber, !vas der Herr Kollege
meint. Meine Herren und Frauen, Sie haben ja
die katholische Ehe'und die religiöse Erziehung und
trotzdem wird Ihr Auge durch Dinge beleidigt, die
Sie in der Mariahilferftraße sehen. Wird das
schlimmer oder anders fein, wenn die katholische
Ehe lösbar ist, wenn die Wiederverheiratung an
Stelle des Konkubinates tritt, welches heute. viele
tausende von Katholiken, von noch treuen Katholiken
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führen? (Abgeordneter Steinegger: Aber nicht
in Befolgung der katholischen Grundsätze!) Es sind
halt andere Empfindungen oft stärker als die noch
fo tief sitzenden katholischen Grundsätze und in
Jedem Menschen liegt eben das Bedürfnis
nach Glück.

Sehen Sie, meine Herren und Frauen, wir
haben an Stelle der Reform des Eherechtes die
Dispensehe. Das kann nicht gehindert werden und
sehr fromme Länder sind es, die sich an der
Dispensehe mit ebenso großer Leidenschaft be¬
teiligen wie Niederösterreich oder irgendein anderes
als weniger fromm geltendes Land. Die Leute
suchen eben, was sie. im eigenen Lande nicht
erreichen können, in der höheren Instanz durchzu¬
setzen und die Dispensehen bestehen heute in ganz
Österreich, sie bestehen in allen unseren Ländern.
Ich weiß nicht, ob die Lösbarkeit der katholischen
Ehe und die Wiederverheiratung nicht dem Not¬
behelf der Dispensehe vorznziehen wären/ Ich muß
das natürlich Ihnen überlassen, ich bin nicht so
annräßend, Ihnen einen Rat geben zu wollen, aber
ich glaube, die Frage wäre schon zu erwägen. Ich
begrüße ja die Dispensehe als einen Notbehelf,
aber -vergessen wir dochnicht, daß das ganze
Gebäude, dieses Festhalten an dem Dogma der
Unlösbarkeit der katholischen Eye sich nicht lange
ausrechterhalten lassen wird, wenn die Dinge immer
so weiter gehen. Es gibt Männer, die zwei Frauen
haben; die erste steht mit allen ihren Ansprüchen
da und nun gibt es die zweite Frau, die durch
die Dispensehe angetraut ist, und die Gerichte
werden sich bald mit Prozessen zu beschäftigen
haben, wo zwei Frauen um die Pensiynsansprüche
und den Nachlaß des einen Mannes bei den Ge¬
richten werden kämpfen müssen. Bor diesen Dingen
stehen wir, sie sind ja anhängig und da möchte ich
schon ein Wort dafür sprechen, daß sich die Herren,
die Gegner der Ehereform sind, doch jetzt'mit dem
Gedanken tragen mögen, ob nicht Konzessionen' zu
rechter Zeit — ich verweise auch ans die tschecho¬
slowakische Republik, wo man auch ein modernes
Eherecht, weitergehend als das' reichsdeutsche ge^
schaffen hat — vielleicht viel schlimmeren Dingen,
von ihrem Standpunkt aus schlimmeren Dingen,
entgegenwirken könnten.

Ich möchte also zum Schluffe bitten, daß
das Justizamt diesen Tangen seine Aufmerksamkeit
schenken möge, und ich möchte noch vor allem ein
Wort dafür sprechen, daß man nicht unterlassen
möge — es wurde bereits darüber geredet,
ich will nicht zu viel Worte verlieren — §aß
speziell in bezug aus die straffällige Jugend mit
der allergrößten Fürsorge und Liebe vorgegangen
werde, um die straffällig gewordene Jugend wieder
in die Reihen- der bürgerlichen Gesellschaft zurück¬
führen zu können.

Ich bitte bibfe Ausführungen so zu werten,
wie sie beabsichtigt sind, und soweit es geht,
möchte ich alle Teile dieses Hauses bitten, wo es
aus Sie ankommt, ihnen Rechnung zu tragen.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Präsident: Zum Worte gelangt der Herr
Abgeordnete Clessin.

s

Abgeordneter Clessin: Hohes Haus! Eine
geordnete Rechtspflege ist in jedem Staate davon
abhängig, daß der Glaube an die Staatsautoritat
im Volke selbst dauernd Wurzel gefaßt hat und
daß die Regierung einerseits den Willen und andrer¬
seits die Macht besitzt, die Ruhe und die Ordnung
im Innern auch tatsächlich aufrechtzuerhalten. Ob¬
wohl unser Freistaat seit mehr- als 1% Jahren
existiert, muß dennoch gesagt werden, daß die
Staateautorität bisher im Volke sehr wenig Wurzel
gefaßt hat und insbesondere auch die Ruhe und
Ordnung noch den größten Störungen ansgesetzt ist.
Es beweisen dies insbesondere die Vorfälle, die sich
in-jüngster Zeit in Linz abgespielt haben, und ich
glaube, die Schwäche, die unsere Regierung da zum
Ausdruck bringt; daß sie, statt mit fester Hand
gegen eine handvoll Kommunisten zuzugreifen, diese
stets wirtschaftest läßt, wie sie wollen, daß sie stets
den Weg der Verständigung betritt, hat der Er¬
starkung der Staatsautorität gewaltig geschadet.

Die Justiz ist eigentlich der Reflex des Volks-
empfindens. Unter den Verhältnissen, wie sie heute
herrschen, ist es klar, dag die Justiz, die Rechts¬
pflege insbesondere bei den Gerichten auch Schaden
leiden muß. Es machen sich nicht nur Einflüssewön
unten heraus, insbesondere von seiten der Arbeiter-
räte geltend, es sind auch Einflüsse, die von oben
herab in die Justizverwaltung hineingetragen worden
sind. Nicht umsonst wird die Justitia allegorisch dar¬
gestellt als Gestalt, die mit einer Binde vor den
Augen ihre - Tätigkeit vollzieht. Die Justiz, die
Zivilrechtspflege soll sich ganz und gar unabhängig
von allen Einflüssen, die von außen kommen,
durchsetzen.

Wenn ich sagte, daß Einflüsse auch von oben
herab sich Geltung verschafft haben, so meine ich
damit, daß gelegentlich der zweiten Koalition auch
das Justizreffort parlamentarisiert wurde. Es liegt
mir durchaus fern, gegen die Person des Staats¬
sekretärs irgend etwas vorzubringen, meine Kritik
richtet sich gegen das System. Es ist klar, daß ein
Staatsressort, das bisher stets nur von einem
Beamten, von einem Fachmann besetzt war, im
Lause der Zeit, wenn Parteien an der Spitze des
Refforts stehen, auch den Parteieinflüssen nicht ver¬
schlossen bleiben kann. Andrerseits ist auch die
Besetzung des Justizressorts durch einen Parla¬
mentarier nicht mit der gebotenen Sparsamkeit in

-V.
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Einklang zu bringen, die in unserem Staatswesen
herrschen sollte. Während früher das Justizressort
von einem Fachmann besetzt war, gegen dessen
Tätigkeit sicherlich nichts vorzubringen gewesen ist,
müssen nunmehr infolge der Koalition in diesem
Ressort statt eines Staatssekretärs natürlich deren
Zwei sein, denn wenn die eine Partei den Staats¬
sekretär stellt, wünscht die andere Partei in der
Form esncs Unterstaatssekretärs eine Art Staats-
sekretärköntrollor.

Es ist richtig, daß die Forderungen, welche
die Beamtenschaft erhebt, ganz gewaltige Ansprüche
an den Staatssäckel stellen. Allein die Beamten¬
schaft, die tatsächlich infolge der Geldentwertung
in einer elenden Lage ist, wird nie und nimmermehr
dazu bewogen werden können, von unten herauf
mit dem Sparen zu beginnen, wenn von oben her
nicht mit dem guten Beispiel voraugegangen wird.
Es hat ja gar keinen Sinn, daß bei den ersten
Instanzen, vielleicht bei einer Bezirkshauptmann¬
schaft oder einem Bezirksgericht, das ohnehin, wie
jeder mit den Verhältnissen Vertraute weiß, schou
seit dem Kriege immer mit Arbeit überlastet ist,
etwa ein Beamter der IX., X. oder gar der
XI. Rangklasse abgezwickt wird, wenn andrerseits
bei den ersten Stellen im Staate, bei den Minister¬
stellen ohne zwingenden Grund eine Vermehrung
eintritt. Das käme mir geradeso vor, wie wenn
man etwa mit den Zündhölzchen sparen wollte und
sich dafür eine dicke Havannazigarre anzüudet. Es
ist also zu beklagen, daß auch die Justizverwaltung
parlamentarisiert worden ist. Für die Dauer wird
sich auch auf die untergeordneten Organe ein Ein¬
fluß geltend machen, der mit der Reinheit der Justiz
nicht in Einklang zu bringen ist. Nicht alles, was
vom alten Staate Österreich stammt, war und ist
schlecht. Im alten Staate Österreich hatten wir
allen Grund, auf unsere Justizverwaltung und auf
unsere Zivilrechtspflege stolz zu sein. Sie war tat¬
sächlich vollständig unbeeinflußt und wir können
nur wünschen, daß die Zivilrechtspflege und daß
insbesondere der Richterstand sich zum Nutzen des
ganzen Volkes in jener Unabhängigkeit erhalte, die
er bisher stets bekundet hat.

Im Justizausschusse schlummert eine Menge
von Gesetzen. Bei einigen ist es vielleicht gut, daß
sie das Licht der Welt nicht erblickt haben. Denken
wir nur beispielsweise an das Gesetz zum Schutz
der Republik. Es wäre wohl ein vergebliches Be¬
ginnen, wollte man eine Staatsfornl durch gesetz¬
liche Bestimmungen schützen. So glaube ich denn
auch, daß die übereinstimmende Meinung, die sich
in der Presse breitgemacht hat, schließlich auch für
die Mitglieder des Justizausschusses bestimmend
war, dieses Gesetz niemals das Licht der Welt er¬
blicken zu lassen.

Ein anderes Gesetz, welches allerdings von
großer Bedeutung wäre, ist das Preßgesetz. Auch
dieses Gesetz ist noch nicht zur Verhandlung im
Justizausschusse gekommen. Es wäre gewiß außem
ordentlich wünschenswert, wenn das Preßgesetz neu
geschaffen würde, denn es stammt bekanntlich aus
dem Jahre 1863, und es ist ohne weiteres ver¬
ständlich, daß preßgesetzliche Bestimmungen, die der
Auffassung der damaligen Zeit entsprochen haben,
unserer modernen Auffassung ganz und gar nicht
mehr gerecht werden können. Das zeigt sich am
besten darin, daß nach dem noch heute bestehenden
Preßgesetz die Kolportage bekanntlich verboten ist,
daß sie aber tatsächlich nie üppiger geblüht hat als
gerade jetzt. Selbstverständlich muß es für das An¬
sehen des Staates schädigend wirken, wenn er
tatenlos zuschaut, wie contra legem gehandelt wird.
Allein auch das Preßgesetz ist jetzt keine dringende
Notwendigkeit. Entschieden wird die Presse unter
dem Mangel eines Preßgesetzes jetzt nicht sonderlich
zu leiden haben. Sie ist im Gegenteil von etwas
ganz anderem bedroht. Die große Gefahr, die der
Presse, insbesondere der sogenannten bürgerlichen
Presse droht, ist darauf zurückzufübren, daß von
gewisser Seite der bürgerlichen Presse das nötige
Rotationspapier nicht in entsprechendem Ausmaße
zugeteilt wird.

Es ist mir ohne weiteres verständlich, daß durch
den Kohlenmängel eine Mindererzeugung von Rota¬
tionsdruckpapier erfolgen muß. Es ist mir auch selbst¬
verständlich und klar, daß der österreichische Staat
darnach trachten muß, durch Export darauf hinzu¬
arbeiten, daß unsere Zahlungsbilanz sich allmählich
bessere und sich insbesondere unsere Handelsbilanz
der Aktivität nähere. Allein ist es klar, daß man
nie und nimmer eine Industrie im Innern unseres
Reiches vernichten darf, um damit dem Export zu
dienen. Wenn der Herr Staatssekretär für Finanzen
gestern die Deckung dafür übernommen hat, daß die
Zuteilung von Druckpapier nur deswegen an die
bürgerliche Presse nicht iiu entsprechenden Ausmaß
erfolgen konnte, weil infolge von Kohlenmangel die
Erzeugung eine mindere gewesen ist, so glaube ich,
daß der Herr Staatssekretär süx Finanzen damit
eigentlich nur die Deckung für ein System über-
nounnen hat, welches daraus hinausgeht, die bürger¬
liche Presse zu knebeln. Es wird eine der Haupt¬
aufgaben der bürgerlichen Parteien sein, dahin zu
trachten, daß insbesondere unseren Zeitungen das
notwendige Papier nicht entzogen werde. Es ist in¬
teressant, daß sich die Sozialdemokratie zu einem
Teile ihrer ältesten und bisher wackersten Kollegen
eigentlich selbst in einen Widerspruch setzt, denn
gerade in der graphischen Kunst ist eine Menge von
sozialdemokratisch organisierten Arbeitern, die eigent¬
lich durch dieses Beginnen in ihrer künftigen Er¬
werbstätigkeit selbst auf, das schwerste bedroht werden.
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Ich für meine Person spreche vom Standpunkte des
Mittelstandes, insbesondere vom Standpunkte der
Beamtenschaft. Diese Kreise, welche ich vorwiegend
vertrete, sind schon lange nicht mehr in der Lage,
sich körperlich entsprechend zu ernähren. Sie werden
es daher auf das allerschwerste empfinden, wenn
ihnen nun auch das Letzte, was sie bisher gehabt
haben, die geistige Nahrung, durch mutwillige Ex¬
perimente entzogen werden würde. (Sehr richtig.)

Ein Gesetz, wodurch Versäumnisse früherer
Zeiten gutgemacht worden sind, ist das Journalisten¬
gesetz. Durch das Journalistengesetz wurde die
Stellung der Journalisten sowohl in sozialpolitischer
wie in gesellschaftlicher Hinsicht gehoben. Es war
ein schweres Versäumnis früherer Zeiten, daß man
sich dieses Standes nicht angenommen hat. Wenn
wir die Ereignisse der letzten Zeit, insbesondere seit
dem Weltkrieg verfolgen, sehen wir, daß es schließ¬
lich und endlich nur wenige Personen sind, die die
Möglichkeit besitzen, die ganze Welt zu beeinflussen.
Es wäre daher gewiß schon längst die Aufgabe des
Staates gewesen, diesen! Stande in ganz anderer
Weise gesetzlich entgegen zu kommen, als es geschehen
ist. Unser Journalistengesetz hat den Anfang dazu
gemacht, es ist aber auch nur ein Anfang. Denn ein
Volk, welches sich auf die Wichtigkeit dieses Standes
nicht besinnen würde, wäre wahrhaftig nicht wert,
tüchtige Journalisten zu besitzen.

Die allergrößten Schäden, die unserer Volks¬
wirtschaft gegenwärtig erwachsen, sind durch Preis¬
treiberei, Kettenhandel und Schiebertum bedingt.
Im Justizausschuß liegt auch eine Vorlage, die
durch Einführung der Schöffen bei Preistreiberei
offenbar in dieser Hinsicht Wandel schaffen will.
Ich bin der Meinung, daß durch strafprozessuale
Maßnahmen diesem Übel yicht gesteuert werden
kann. Ich kann dem Herrn Kollegen Forstner,
der vor einigen Tagen gesagt hat, daß der Galgen
das einzig richtige für diese Klaffe von Leuten
wäre, nur vollständig rechtgeben. Ich bin der
Meinung, es wird, um diese Parasiten am Volks¬
körper zu'beseitigen, ohne Abschreckung nicht möglich
sein, auf die Dauer auszukornmen. Allein, wenn
wir von dieser Verschärfung der Justiz und Wieder¬
einführung des Galgens sprechen, so glaube ich,
sollten wir apch andere Leute dorthin befördern.
Da meine ich jene Schädlinge, die heute noch ein
glänzendes Dasein in der Nähe von Wien, am
Steinhof, führen, Leute, die zweifelsohne als ge¬
meine Verbrecher zu werten und zweifellos vielfach
der Mitschuld an gemeinen Morden überwiesen
worden sind. Ich glaube, daß es unsere Justiz¬
verwaltung schwer rechtfertigen kann, daß sie noch
immer nicht im Einvernehmen mit dem Staatsamt
des Innern in der Sache Bela Kun einmal
Ordnung gemacht hat. Wenn früher die Aus¬
lieferungsbegehren aus dem Grunde abgelehnt

wurden, weil die Erhebungen noch keinen genügenden
Anlaß dazu gegeben haben, so glaube ich, daß nun
Zeit genug verstrichen ist, um sich endlich darüber
klar zu werden, daß dieser Massenverbrecher Bela
Kun nicht noch länger in unserem Staate ein
prächtiges Dasein soll führen können.

Was die Schöffengerichte im allgemeinen
betrifft, fo müssen wir vom nationalen Standpunkt
eigentlich davon ausgehen, daß die Schöffengerichte
in der Rechtsprechung das Ursprüngliche waren.
Unser deutsches Recht kennt die Schöffengerichte.
Schöffengerichte haben einst das Recht gesprochen.
Als jedoch das römische und das kanonische Recht
allmählich Eingang gefunden hatte, mußten selbst¬
verständlich diese Richter aus dem Volke dem neuen,
rezipierten Rechte weichen. Ich möchte bei dieser
Gelegenheit insbesondere vom nationalen Stand¬
punkt hervorheben, daß gerade unser ursprüng¬
liches, unser deutsches Recht eigentlich ein
soziales Recht ist und daß unserem jetzigen Recht
auch sein individualistischer Charakter eigentlich nur
durch das Eindringen des fremden Rechtes, speziell des
römischen Rechtes, aufgedrückt worden ist. Ins¬
besondere wenn wir das sogenannte Nachbarrecht
vergleichen, so finden wir, daß im ursprünglichen,
im deutschen Recht, ein sozialer Gedanke war,
während die Brutalität, die im Nachbarrecht unseres
bürgerlichen Gesetzbuches enthalten ist, eigentlich
nur'aus der Rezeption, aus der Aufnahme des
fremden Rechtes stammt. Es würde also gewiß zur
Volkstümlichkeit der Gerichte außerordentlich bei¬
tragen, wenn durch Einführung der Schöffengerichte
die Gerichtsbarkeit selbst in den Augen des Volkes
auf eine volkstümliche Grundlage gestellt würde.
Allein ich habe Bedenken, die Schöffengerichte im
jetzigen Zeitpunkt einzuführen. Unsere jetzige Zeit
ist so von politischen Leidenschaften durchwühlt,
daß in die Rechtsprechung bei den Gerichten durch
Einführung von Schöffengerichten auch die Leiden¬
schaften, die nun einmal in politischer Beziehung
bei uns gegenwärtig herrschen, Einzug haben
würden. Auch ist zu bedenken, daß es in volks¬
wirtschaftlicher Beziehung eine schwere Schädigung
gewisser Kreise mit sich bringen würde, wenn die
jetzigen Erkenntnissenate durch Schöffen besetzt
werden würden. Nach der vorliegenden Strafprozeß-
novclle vom Jahre 1920 würden ja künftighin die
Schwurgerichte nur mehr dann zu judizieren haben,
wenn es sich um Verbrechen, die mit einer min-
destens zehnjährigen Kerkerstrafe bedroht sind, sowie
um Verbrechen gewissen politischen Inhaltes und
Preßvergehen handelt. Es würde also die Tätigkeit
der Erkenntnissenate bedeutend zunehmen. Dadurch
würde aber wieder eine Menge von Personen ihrer
wirtschaftlichen Tätigkeit entzogen werden. Es würde
deshalb sicherlich die Einführung der Schöffen¬
gerichte im jetzigen Zeitpunkt auch vom Standpunkt
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der Volkswirtschaft, wo jeder Arbeitswillige in der
Arbeitsleistung nicht * gestört werden soll, schwer
empfunden werden.

Unsere Nationalversammlung hat sich wohl in
erster Linie dadurch ausgezeichnet, daß sie eine
Unmenge von Gesetzen erlassen hat. Die Produk¬
tivität dieser Nationalversammlung an Gesetzen ist
eine geradezu ungeheure. Wenn wir uns aber fragen,
ob die Qualität mit der Quantität im Einklang
steht, so müssen wir wohl offen zugeben, daß zwar
vieles dem Umfang nach, aber wenig der Güte
nach geleistet worden ist. Die Gesetze sollen kurz,
sie sollen vor allem klar und sie sollen auch dem
Laien verständlich sein. Unsere Gesetze entsprechen
diesen Grundbedingungen in dep meisten Fällen
nicht. Wenn wir ein Gesetz ansehen, das gegen¬
wärtig in Verhandlung steht, die Vermögensabgabe,
so möchte ich nur darauf verweisen, daß das Reichs¬
notopfer im Deutschen Reiche, was die Klarheit und
was die Kürze betrifft, in einem himmelweiten
Unterschied steht zu unserer Vermögensabgabe, die
gegenwärtig die Nationalversammlung beschäftigt.
Während das deutsche Reichsnotopfer ohne weiteres
verständlich ist, ist unsere Vermögensabgabe derart
kompliziert, daß ich glaube, wenn dieses Gesetz in
jener Form, mit jenem Texte angenommen wird,
wie es uns vorliegt, sich in jeder Stadt ein eigener
Anwaltstand wird finden müssen, welcher die be¬
drohten Abgabepflichtigen vor Übervorteilung durch
den Staat schützt, weil es selbst beim besten Willen
nicht möglich sein wird, daß die betreffenden
Referenten klar sehen.

Es ist auch bezeichnend, daß unser Gesetz,
zum Beispiel die Strafprozeßordnungsnovelle vom
Jahre 1920 eine Anordnung trifft, wonach der
Staatssekretär mit der Kundmachung der seit der
Strafprozeßordnung vom Jahre 1873 erlassenen
Novellen beauftragt wird, und zwar soll er sie wo¬
möglich wortgetreu einfügen, und zwar mit Berück¬
sichtigung der Änderung der staatsrechtlichen Ver¬
hältnisse und aller Änderungen und Ergänzungen
durch die späteren Gesetze. Nach dem Gesetze selbst
wird der Staatssekretär mit der unangenehmen
Aufgabe betraut, womöglich im Wortlaute alle diese
früheren Bestimmungen, in denen sich offenbar
niemand mehr auskennt, in ein neues Gesetz ein-
zusügen. Es ist jedem Laien bekannt, daß es auf
den Wortlaut des Gesetzes unbedingt ankommt, daß
unter Umständen selbst ein Beistrich von der größten
Bedeutung sein kann. Nun soll ein Staatssekretär
nach Möglichkeit wortgetreu ein neues Gesetz zu¬
sammenkleistern. Wenn wir die Gesetzgebung be¬
trachten, wie sie gegenwärtig geübt wird, müssen
wir zur Einsicht kommen, daß es hoch an der Zeit
ist, daß wir weniger, aber bessere Gesetze machen.

Als die Republik bei uns Eingang fand und
als das Volk im allgemeinen von dem Drucke der

früher bevorrechteten Klassen befreit wurde, da machte
sich im Volke ein Kampf um die Geltung inner¬
halb der einzelnen Volksschichten geltend. Ins¬
besondere waren es hier die Arbeiterräte, welche
nach dem Beispiel, das wir im russischen Staats¬
wesen gesehen haben, auch bei uns Eingang gesucht
haben. Vor einigen Tagen hat der Herr Staats¬
sekretär des Innern Eldersch von der Regierungs¬
bank aus die Arbeiterräte verteidigt und er hat
gemeint, diese haben lediglich den Zweck, insbesondere
bei der Lebensmittelkontrolle mitzuwirken. Meine
Herren. Wenn wir der Geschichte der Arbeiterräte im
neuen Staate Österreich nachgehen, so finden wir,
daß die Arbeiterräte keineswegs eine Einrichtung
sind, welche die Arbeiter aus dem Grunde geschaffen
haben, um in der Defensivstellung zu bleiben, sondern
daß diese Arbeiterräte nur den Zweck verfolgen, die
Herrschaft gewisser Klassen über die anderen sich zu
sichern. Gewiß wurde von mehr als 90 Prozent
der Bevölkerung in Österreich die Einführung der
Republik sreudigst begrüßt, insbesondere aus dem
Grunde, weil nicht nur die Freiheit, sondern auch
die Gleichheit aller Staatsbürger in diesem Staats¬
wesen erwartet wurde, allein die Gleichheit in unserem
Staatswesen, die Gleichberechtigung aller Staats¬
bürger vor dem Gesetze haben wir noch lange nicht
erreicht.

Die politische Verwaltung ist von Einflüssen
aller Art bereits durchsetzt. In die politische Ver¬
waltung hat sich geradezu eine Anarchie einge¬
schlichen. Wenn unserer politischen Verwaltung der
Vorwurf gemacht wurde, daß sie im Kriege ihre
Funktionen nicht erfüllt hat, so ist dieser Vorwurf
einerseits als vollkommen ungerechtfertigt zurück¬
zuweisen, andrerseits muß aber gesagt werden, daß
die politische Verwaltung dann noch viel mehr hätte
leisten können, wenn sie nicht durch eine Unzahl von
Beiräten in ihrer Wirksamkeit geradezu gehemmt
und erstickt worden wäre. Was diese Beiräte — ich
glaube, daß eine politische Behörde deren ungefähr
40 allmählich im Kriege an die Seite bekommen
hat — unter der Geltung des alten Regimes
gewesen sind, das sind nun mehr oder weniger die
Arbeiterräte.

Was bei unserer politischen Verwaltung un¬
bedingt notwendig wäre, das ist die Regelung des
Polizeistrafverfahrens. Bekanntlich ist der Verwal¬
tungsgerichtshof in Polizeistrafsachen bis jetzt noch
nicht zuständig, so daß jedes Straserkenntnis irgend¬
einer Landesregierung ein abschließendes Urteil dar¬
stellt. Das ist wohl damit zu erklären, daß ge¬
legentlich der Erlassung des Gesetzes über den Ver¬
waltungsgerichtshof im Jahre 1875 bereits mit
einem Gesetze gerechnet wurde, welches das Polizei¬
strafverfahren regeln sollte. Nachdem dieses Gesetz
aber bis heute nicht erflossen ist, wäre es dringendst
geboten, daß die Regierung endlich darangeht, diesen
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Mangel in unserer Polizeistrafgesetzgebung zu be¬
seitigen, und daß endlich dieses seit 1875 fehlende
Gesetz geschaffen wird.

Was den Einfluß der Arbeiterräte auf die
Justiz betrifft, so möchte ich vor allem hervorheben,
daß die Arbeitcrräte insbesondere in Wien, aber
auch in den einzelnen Ländern sich direkt angemaßt
haben, in die Exekutive der Gerichte einzugreifen.
So war noch im Oktober vorigen Jahres an allen
Amtstafeln der magistratischen Bezirksämter in Wien
eine vom Arbeiterrat unterschriebene Kundmachung
angeschlagen! in der die sogenannten Rats- und
Beschwerdestellen als öffentliche Organe bezeichnet
wurden, die dazu berufen sind, die Durchführung
der Gesetze zu überwachen. Sie hatten eigene Lokale
und eigene Amtsstunden, und in dieser Kundmachung
war insbesondere ausgesprochen, daß die Arbeiter¬
räte die Erwartung hegen, daß die Bevölkerung
ihnen jede Art von Gesetzwidrigkeiten zur Kenntnis
bringe.. Das ist ein Beispiel, welches wohl ein¬
wandfrei beweist, daß sich die Arbeiterräte keines¬
wegs damit begnügt haben, etwa in Fällen von
Schleichhandel die Behörden zu unterstützen, sondern
daß sie darangehen, auch in die Rechtsprechung
und auch in die Zivilrechtsprechnng selbst, nicht
bloß in die Gebarung der Verwaltungsbehörden,
einzugreifen. Ein bezeichnendes Beispiel dafür liegt
darin, daß bei einem Wiener. Bezirksgerichte der
betreffende Verurteilte verlangte, daß seine Be¬
rufung dem Arbeiterrate vorgelegt werde. Be¬
zeichnend ist auch, daß gerichtliche Urteile nach ein¬
getretener Rechtskraft nicht vollstreckt werden konnten,
weil das betreffende Vollstreck'nngsorgan bei seiner
Amtshandlung Vertreter des Arbeiterrates und der
Volkswehr voxfand, welche einfach die Vollstreckung
nicht zngelassen haben. Derartige Fälle haben sich
aber nicht nur in Wien bei den Bezirksgerichten
Margareten und Rndolfsheim geltend gemacht,
solche Fälle sind mir auch aus Salzburg, welches
ich zu vertreten die Ehre habe, bekannt. Auch dort
waren Urteile über gerichtliche Delogierungen aus
dem Grunde nicht in Vollzug zu setzen, weil die
Arbeiterräte das Vollstreckungsorgan ganz einfach

.davongejagt haben, und das Vollstreckungsorgan hat
dann der betreffenden Partei nur die Auskunft
geben können, sie möge sich ebenfalls an den Ar¬
beiterrat wenden, vielleicht gelingt es ihr, dann die
Vollstreckung zu ermöglichen. Wenn derartige Zu¬
stände herrschten und zum Teile noch herrschen, so
ist es gewiß begreiflich, wenn man die Frage stellt,
ob wir überhaupt noch in einem Rechtsstaate leben.

Ähnliche Eingriffe sind auch in einer Reihe
von Fällen erfolgt, wo bürgerliche Blätter einen
Ton angeschlagen haben, der den Arbeiterrüten nicht
gepaßt hat. So wurde bekanntlich das „Salzburger
Volksblatt" oder besser gesagt seine Redakteure dazu
verurteilt, einerseits de- und wehmütig Abbitte zu

leisten, eine diesbezügliche Erklärung, ich glaube, in
mehr als 10.000 Exemplaren, umsonst drucken zu
lassen und zu veröffentlichen, ferner wurde der Chef¬
redakteur des „Salzburger Bolksblatt" von den
Vertretern der Arbeiterräte zu der gewiß empfind¬
lichen Geldstrafe von 10.000 K verurteilt. Ich
habe seinerzeit an den früheren Staatssekretär für
Justiz eine diesbezügliche Anfrage gerichtet, des¬
gleichen auch an den Staatssekretär für Inneres,
eine Antwort darauf ist mir noch nicht zuge¬
kommen. ff

Aber auch in der allerjüngsteu Zeit finden
wir Fälle, daß die Arbeiterräte bei der Lebens¬
mittelkontrolle Vorgänge beobachten, die sie wohl,
wenn es ihnen um die Sache zu tun wäre, nicht
treiben könnten. So habe ich in der gestrigen
„Reichspost" gelesen, daß in Favoriten bei einem
gewissen Michalek die Arbeiterräte des Nachts er¬
schienen sind, daß sie es für notwendig befunden
haben, 42 Kisten Zwieback und eine große Menge
von Kognak zu beschlagnahmen. Von dem Kognak
haben sie gleich 15 Flaschen entkorkt und sich selbst
einverleibt, so daß sie in eine sehr animierte
Stimmung gekommen sind. (Zwischenrufe.) Das
entnehme ich aus der gestrigen „Reichspost". (Ab¬
geordneter Schiegl: Und Sie glauben das gleich!)
Relata refero. (Widerspruch.) Ich entnehme es
ja der Zeitung, jedenfalls dürfte das eine richtig
sein, daß die Untersuchung, die das Kriegswucheramt
gepflogen hat, ergeben hat, daß gegen diesen
Geschäftsinhaber kein Grund zu einer Verfolgung
vorliegt, daß daher das Kriegswucheramt den Auf¬
trag gegeben hat, die in das Arsenal geschafften
Lebensmittelwaren wieder auszufolgen. Wahr dürfte
auch sein, daß die Ausfolgung der Waren aus dem
Grunde nicht möglich war, weil, ganz abgesehen
von dem „Kognak", den sich die Arbeiterräte für ihre
nächtliche Mühewaltung einverleibt haben, auch der
Zwieback verschwunden ist. Der Schaden, der ange¬
geben wird, beträgt angeblich 10.000 X. Ich
glaube, daß es viel besser wäre, statt jetzt so viele
Finanzwach- und Gendarmerieorgane in einem Alter
von 52 bis 54 Jahren in Pension zu schicken, weil
ja bekanntlich diesen Angehörigen 12 Monate für
16 Monate gerechnet werden, diese Organe noch
in ihrem Dienst zu belassen und die Lebensmittel¬
kontrolle mit solchen Leuten durchzuführen, als daß
unbefugte Elemente immer und immer wieder ein-
greifen, und dadurch das Vertrauen zu den Behörden
und ihren Organen systematisch untergraben.

Ja, wenn wir uns die Frage vorlegen, ob
die Arbeiterräte eigentlich Vertreter der Arbeiter¬
schaft sind, so müssen wir auch diese Frage ver¬
neinen, denn bekanntlich werden ja zu den Wahlen
in die Arbeiterräte nur solche Arbeiter zugelassen,
die auf dem Standpunkte des Klassenkampfes stehen.
Da es aber auch noch eine Reihe anderer Arbeiter
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gibst insbesondere die deutschen Arbeiter, welche
nicht auf diesem Standpunkte stehen . . . (Abgeord¬
neter Schiegl: Die Gelben meinen Sie!) ja, die
Gelben, wie Sie sie nennen, so stellen die Arbeiter¬
räte nur einen verschwindend kleinen Bruchteil der
Arbeiterschaft dar. (Abgeordneter Schiegl: Das
haben wir bei der letzten Demonstration gesehen!)
Also jedenfalls ist mit Sicherheit zu behaupten, daß
die Arbeiterräte einerseits ohne jeden Grund und
ohne jede Berechtigung sich in behördliche Ver¬
fügungen einmengen, andrerseits ist aber zu sagen,
daß die Arbeiterräte keinesfalls eine Vertretung der
ganzen Arbeiterschaft darstellen.

Meine Partei steht auf dem Standpunkte,
daß auch die Arbeiterschaft in ihrer Gänze in allen
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Fragen sowohl
bei der Gesetzgebung wie auch bei der Verwaltung
herangezogen werden soll. Aus diesem Grunde
haben wir auch in dem Entwürfe der Verfassung,
den wir vorlegten, Wirtschaftskammern, sowohl
Bezirks- ■ als auch Landes- und Rcichswirtschasts-
kammern, verankert. Aus diese Weise wollen wir
der Arbeiterschaft einen legalen Einfluß in allen
Belangen, in denen sie mit vollem Recht mitzu-
sprechen hat, sichern. Wir sind Gegner der Arbeiter¬
räte, wir sind aber selbstverständlich, weil wir eben
auf dem Boden der Volksgemeinschaft stehen,
Freunde davon und erachten es als unsere Pflicht,
allerdings aus paritätischer Grundlage, sowohl die
Arbeiterschaft wie auch die Unternehmerschaft in
allen Belangen zusammen wirken zu lassen, welche
sich die wirtschaftliche Hebung unseres Staates
zum Ziele setzen, sowie ihnen den maßgebenden
Einfluß in allen Belangen einzuräumen, welche sich
aut sozialpolitischen Bahnen bewegen. Wir würden
es sehr begrüßen, wenn die Arbeiterschaft diese
Möglichkeit ergreifen würde, um das Gesunde, was
in der Einrichtung der Arbeiterräte an sich liegst
in der Verfassung dadurch zu verankern, daß das
Prinzip des Klassenkampses beseitigt wird, daß sich
dafür paritätisch sowohl Arbeiter als auch Arbeit¬
geber zusammensetzen, um einen Aufstieg unserer
Wirtschaft zu ermöglichen, indem wir vom Stand¬
punkte des Klassenkampfes, der nur zerstörend wirkt,
abgehen und endlich zur Volksgemeinschaft gelangen.
(Beifall.)

Präsident Dr. Dinghofer (welcher während
vorstehender Rede den Vorsitz übernommen hat): Zum
Worte gelangt der Herr Abgeordnete Dr. Mataja.

Abgeordneter Dr. Mataja: Hohes Haus!
Nach dem Auftakt, welchen der Herr Abgeordnete
Dr. Adler in der Generaldebatte über das Budget
der Justizdebatte gegeben hatte und auf welchen er
auch zurückzukommen versprochen hat, hätte ein in
die Verhältnisse dieses Hauses weniger Eingeweihter
eigentlich sehr heftige Kritiken am Justizamt und

')

am Herrn Staatssekretär für Justiz von sozial¬
demokratischer Seite erwarten müssen. Herr Dr. Fritz
Adler hat davon gesprochen, daß die sozialdemo¬
kratische Partei mit dem größten Mißtrauen und
der schärfsten Wachsamkeit dem Staatssekretär für
Justiz gegenüberstehe. Er hat gesagt, daß dem deutsch¬
nationalen System Hochenburger jetzt eine christlich¬
soziale Protektion durch das System Ramek auf-
aepfropft werde, und er hat dabei in wenig
schmeichelhaften Worten seines Parteigenossen, des
Herrn Dr. Eisler gedacht, dem ich zu der Wert¬
schätzung, die ihm sein Parteigenosse Dr. Adler
angedeihen läßt, gratuliere. Das hätte also jemand
geglaubt, der die Verhältnisse dieses Hauses nicht
kennt. Ein anderer, der eingeweiht ist, hätte ge¬
dacht: das muß einen bestimmten Grund haben,
und der Grund liegt ja für uns auf der Hand:
der Grund ist erstens die Prävention gegenüber
den vielfach berechtigten Kritiken, welche an dem
Verhalten der sozialdemokratischen Staatssekretäre
zu üben sind, und der Grund liegt weiters darin,
daß gerade bei den letzten Vorkommnissen die
sozialdemokratische Partei und ihre Organe der
Rechtspflege die denkbar größten Schwierigkeiten
gemacht haben, dem Staatssekretär sowohl wie den
Gerichten ihre Tätigkeit fast unmöglich gemacht
haben, und ich zitiere da in erster Linie den sprin¬
gendsten Fall, den Fall Neunkirchen.

Hohes Haus! Es hat über diesen Fall auch
ein nicht der sozialdemokratischen Partei angehören¬
der Abgeordneter gesprochen, und zwar der Abge¬
ordnete Stricker. Ich weiß nicht, ob ich ihn als
einen bürgerlichen Abgeordneten bezeichnen kann,
aber jedenfalls gehört er nicht dem sozialdemo¬
kratischen Parteiverband an.

Zu diesen Ausführungen muß ich sagen, daß
es natürlich ganz gleichgültig ist, ob hier einer
mehr oder weniger das Lied vom übermütigen
Bürgertum singst welches noch heute das Proletariat
bedrückt. Es ist aber nicht schön, wenn hier ein
Abgeordneter über Dinge sprichst von denen er keine
Ahnung hast und die Sache so daritellt, wie sie sich
absolut nicht vollzogen hat. Der Herr Abgeordnete
Stricker hat gesagt: Sieben österreichische Arbeiter
haben einen Schweizer Fabriksdirektor geprügelt.

Ich werde mir nun erlauben, Ihnen den
Vorfall von Neunkirchen zu schildern und dann
beurteilen Sie, wie weit der Abgeordnete Stricker
richtig unterrichtet isst wenn er von sieben Arbeitern
sprach und weiter sagte: Es war nichts weiter als
eine Prügelei. Es ist erstaunlich, was für eine
Verachtung des Schmerzes und der Angst diese
Makkabäer an den Tag legen, wenn es tzicht ihren
Körper angeht. Aber ich hätte Herrn Abgeordneten
Stricker in der Situation sehen mögen, in welcher
sich Direktor Zweifel in Neunkirchen befunden hat.
Wenn er dann gesagt hätte, es war nur eine
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Prügelei, dann wäre er ein Held. So aber ist das
etwas anderes. Aber was soll ich mich weiters
in diese Sache einlassen.

Bezeichnend für den Vorfall von Neunkircheu
ist ja, daß die Basis dieses Vorfalles eine Lohn-
streitigkeit zwischen dem Arbeiter Marko und Direktor
Zweifel in einer Fabrik in Neunkirchen war. Aber
über diesen Vorgang, bei dem es zu einer Schlägerei
gekommen ist, von der nicht festgestellt ist, wer den
Anfang gemacht hat — es behaupten beide Parteien,
der andere hätte zuerst geschlagen; ich bitte, ohne
daß Sie mtr Klassenvorürteile anlasten wollen,
meine ich, daß im allgemeinen eher die Wahrschein¬
lichkeit dafür spricht, daß der Arbeiter zuerst auf
den Direktor losgeschlagen hat. Das ist das allge¬
meine Bild. (Zuruf: Bei Ihnen!) Es kann in diesem
Falle anders gewesen sein, es spricht aber dafür, daß
in dieser aufgeregten Gegend der Direktor nicht als
erster losschlug. Die Sache kann aber auch anders
sein -— über diesen Vorfall haben sich nicht die
Neunkirchner Arbeiter aufgeregt. Es war in Neun¬
kirchen nichts los. Aufgeregt haben sich die Ternitzer
und es sollten sich doch endlich die Sicherheits¬
behörden des Staates für diese ganz eigentümlichen
Zusammenhänge auf dem Boden von Neunkirchen,
Wiener Neustadt, Ternitz und Gloggnitz mehr inter¬
essieren. Es ist sicherlich nicht ohne ganz bestimmten
Zusammenhang geschehen. Die Ternitzer sind aus¬
gezogen, drei Viertel Stunden weit nach Neun¬
kirchen sind sie gezogen. Damals waren es 200
oder 300 Mann. Sie haben um Sukkurs ge¬
worben. Sie sind von einer Fabrik zur anderen
gegangen. Die Arbeiter wollten aber nicht mittun.
Die Ternitzer haben sie nun beschimpft „Feiglinge",
„Verräter", weil sie nicht mitmachen wollten. Sie
sind nun zu der Fabrik selbst gegangen, wo Zweifel
Direktor ist; auch die wollten nicht mitmachen,
haben nicht reagiert. Schließlich, durch Beschimpfungen
erregt, ist dann auch bei ihnen die Spannung ge¬
wachsen, es ist ein Haufen von Leuten zusammen¬
gekommen, sie sind zur Villa Zweifel hin, haben
sich durch den Kcllereingang Eingang verschafft,
weil die Villa versperrt war, und haben Zweifel
in ihre Hand bekommen. Die Prügelei, die sich
nach der Ansicht des Herrn Abgeordneten Stricker
abgespielt hat, hat sich so abgespielt, daß sie diesen
Menschen in seiner Wohnung und unmittelbar vor
derselben niedergeschlagen haben, daß sie ihn einen
Kilometer weit auf den Marktplatz von Neunkirchen
geschleift haben.

Es ist festgestellt, daß Direktor Zweifel am
Kopfe 30 Verletzungen erlitten hat, daß ihm das
Nasenbein und der linke Handrücken gebrochen urtb
der Arm ausgekegelt worden ist. Auf dem Markt¬
platz hat man Versuche gemacht, ihn aufzuhängen.
Einige doch noch nicht ganz von Sinnen Gekommene
haben das noch im letzten Moment verhindert.

Dann hat sich diese scheußliche Szene abgespielt,
die für österreichische Verhältnisse ganz unnatürlich
und widerwärtig ist, daß man dieses Jammerbild
von einem Menschen, diesen Halbtotgeschlagenen zu
einer physischen Abbitte zwingen wollte. Er hat ja
vielleicht gar nicht mehr verstanden, was man von
ihm will. Man hat ihn auf die Knie nieder¬
gehalten und in bittender Form hat man ihm die
Hände zusammengeschlagen als Abbitte für das
Verbrechen, das er an der Arbeiterschaft begangen
haben sollte. Man hat ihm den Mund aufgerissen
und hineingespuckt, eine viehische und scheußliche
Szene, die sich auf unserem Boden noch nicht er¬
eignet hat. Das ist der harmlose Zwischenfall von
Neunkirchen gewesen, das ist die Schlägerei oder
die Prügelei, von der der Herr Abgeordnete
Stricker gesprochen hat. Es ist ein bedauerlicher
Akt unerhörter Brutalität. Es ist schließlich und
endlich klar, so bedauerlich es ist, es kann Vor¬
kommen. Was aber absolut nicht Vorkommen darf,
ist das Verhalten der Behörden in dieser Sache.

Es ist doch etwas Selbstverständliches, daß
unmittelbar nach dem Vorfall — wenn schon bei
dem Vorfall selbst die Behörden nicht einzugreifen
in der Lage waren — gesetzliche Maßnahmen
hätten ergriffen werden sollen. Bei dem Vorfall
selbst scheint die Gendarmerie wirklich zu schwach
gewesen zu sein: man sagt, es waren vier Gen¬
darmen dort — ich vermag das nicht zu km:*
teilen. Warum aber waren nur vier Gendarmen
dort? Weil die sozialdemokratische Partei einen
ewigen Kampf gegen die Gendarmerie als eine re¬
aktionäre Truppe führt. Wenn die Gendarmerie in
genügender Zahl zur Stelle gewesen, wenn sie nur
halb so stark gewesen wäre wie die Volkswehr,
hätten sich diese scheußlichen Szenen unmöglich er¬
eignet. Die Volkswehr hat sich absolut nicht ein¬
gemischt.

Eine Meinungsdisferenz hat sich darüber er¬
geben, ob die Volkswehr um ihre Unterstützung an¬
gegangen worden ist oder nicht. Am 9. März hat
in der' „Neuen Freien Presse" der Landesbefehls¬
haber in Wien, Oberst Haas, mitgeteilt (liest):

„Es ist unwahr, daß die in Neunkirchen
garnisonierende Volkswehr sich weigerte, eine
Assistenz beizustellen. Wahr ist vielmehr, daß die
zuständige politische Behörde ein solches Ansuchen
an das Volkswehrkommando gar nicht gestellt hat,
weswegen die Beistellung von der Neunkirchner
Volkswehr auch nicht verweigert werden konnte."

Nun hat sich später das Staatsamt für
Äußeres an das Staatsamt für Heereswesen gewendet
um Mitteilung, wie denn die Volkswehr in dieser
Affäre vorgegangen sei. Es war das in jenem
Zeitpunkte, als sich die Schweizer Gesandtschaft für
den Fall und für die Verfolgung der Schuldigen
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interessiert hat. Es ist eine Aufnahmeschrift bei der
Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen am 25. März
1920 ausgenommen worden, in der folgendes gesagt
wird (liest):

„Der Regierungsvertreter verließ daher den
Zug, der sich am Wege zum Hauptplatz befand und
begab sich zum Volkswehrkommando. Daselbst wurde
er von der aus drei Mann bestehenden Torwache
angehalten. Auf sein Drängen, er sei Kommissär der
Bezirkshauptmannschaft und müsse mit dem Komman¬
danten sprechen, führte ihn die Torwache in eine Kanzlei,
woselbst sich sechs bis acht Personen, größtenteils
in Zivil, befanden. Es war dies, wie jetzt festgestellt
wurde, die Disziplinarkommission des Volkswehr¬
bataillons. Der Regierungsvertreter verlangte den
Kommandanten zwecks Beistellung einer Assistenz zu
sprechen. Ein Kommandant hat sich nicht vorgestellt.
Die Anwesenden erklärten dem Regierungsvertreter,
daß ohnehin die Bereitschaft angeordnet sei, und
wurde die Einwendung erhoben, daß ein Eingreifen
der Volkswehr mit Rücksicht auf die herrschende
Aufregung die Sachlage eher verschärfen könnte.
Da die Zeit drängte und sich der Regierungsver¬
treter nicht länger auf weitere Verhandlungen mit
Personen, die anscheinend keine Befehlsgewalt
hatten, einlassen konnte, entfernte er sich unverrichteter
Dinge und begab sich auf den Hauptplatz zur
Polizeiwachstube, um daselbst den Überblick über
den weiteren Verlaus der Dinge zu behalten."

Es war also einfach unmöglich, bei den Zu¬
ständen in der Neunkirchener Volkswehr mit dem
Kommandanten zu sprechen, und es trifft das, was
darüber gesagt wurde, im Meritum sehr wohl zu.

Es ist dann dem Staatsamt für Heereswesen
von einem für die sozialdemokratische Partei ganz
unverdächtigen Zeugen, nämlich von dem Zivil-
kommisfär Abgeordneten Smitka ein Bericht gemacht
worden, der der Volkswehr natürlich nicht wehe
tut — das ist ganz klar —, der aber zum Schluß
doch folgenden Passus enthält (liest):

„Abgesehen davon, wäre es wohl Pflicht der
im Kommandogebäude anwesenden Personen gewesen,
den in der Kaserne der VolWvehr befindlichen
Kommandanten von dem Verlangen der Behörde
nach Assistenz zu verständigen." Wohl etwas selbst¬
verständliches.

Meine Herren! Der ganze Bericht ist an das
Staatsamt für Äußeres gegangen, nur dieser Schluß¬
passus ist gestrichen worden. Also nicht einmal das
hat man dem Staatsamt für Äußeres bekannt¬
gegeben, obwohl ja die Gefahr im Staatsamte für
Äußeres nicht gar so groß gewesen wäre, daß von
dem Bericht ein Gebrauch gemacht worden wäre,
der Ihnen nicht gepaßt hätte.

Eine Sache hat noch ganz besonders auf¬
reizend gewirkt. Während man diesen unglücklichen

Menschen auf den Marktplatz geschleift und miß¬
handelt hat, hat der sozialdemokratische Vizebürger¬
meister Rohowetz, der zugleich Obmann des Betriebs-
arbciterrates dieser Firma ist, mit einem Volks¬
wehrmann und einem städtischen. . . (Zwischenruf.)
Ich bin dahin informiert, daß Herr Rohowetz Ob¬
mann des Betriebsarbeiterrates ist; wenn er das
aber nicht ist, ist es, glaube ich, für die Sache so
gleichgültig, daß Sie sich gerade in diesem Punkte
nicht zu Zwischenrufen bemühen müßten; denn das
ist, glaube ich, gegenstandslos. Gewiß ist, daß Herr
Rohowetz Vizebürgermeister und Sozialdemokrat
war. Er hat nun mit einem Volkswehrmann und
einem städtischen Wachmann, während der Unglück¬
liche aus den Marktplatz geschleift wurde, es für
richtig, befunden, in die Wohnung des Direktors
Zweifel zu gehen und in Gegenwart der unglück¬
lichen Frau eine Wohnungsdurchsuchung nach
Schweizer Lebensmitteln durchzuführen. (Hört!
Hört!) Das ist etwas so Ekelerregendes und
Empörendes, daß ich nicht fassen kann, daß sich
hier im Hause Leute finden, die derartiges in
Schutz nehmen.

Wie war nun das Verhalten der Behörden?
Es ist doch selbstverständlich, daß in erster Linie
die politische Behörde eingreift, bevor noch überhaupt
das Gericht, das nicht am Platze ist, sich einmischt.
Das erste ist selbstverständlich, daß Erhebungen
angestellt werden. Meine Herren! Ich habe schon
in publizistischen Erörterungen darauf hingewiesen,
daß man in einem solchen Falle den psychologischen
Moment ansnutzen muß. Unter^dem unmittelbaren
Eindruck des Verbrechens stellt sich doch bei den
wieder zu Menschen gewordenen Tieren das Gefühl
der Menschlichkeit ein und nun brechen sie im
Innern zusammen, wenn sie sehen, was sie Ent¬
setzliches angerichtet haben. Einzelne sind ja richtige
Verbrechernaturen, der größte Teil wird aber nur
durch die psychologische Konstellation des Moments
hingerissen und wenn er das vollendete Verbrechen
erkannt hat, bricht er innerlich zusammen, dann
kommt die Depression. Diesen Moment, das weiß
jeder Kriminalist, muß man ausnutzen und in
diesem Moment die Leute packen. Das ist in
unglaublicher Weise unterlassen worden durch die
Schuld des Bezirkshauptmanns und es ist unter¬
lassen worden aller Wahrscheinlichkeit nach —
anders ist dies nicht zu erklären —• auch durch die
Schuld seiner Oberbehörden, auf die er sich später
berufen hat. Es sind dann im Wege der Gen¬
darmerie Erhebungen vorgenommen worden, an
einem tatkräftigen Eingreifen der Dienstbehörde, der
Bezirkshauptmannschaft, aber hat es völlig gemangelt.
Am 9. März — der Vorfall spielte sich am
3. März ab — ist das Landesgericht Wien
delegiert worden. Wo war vom 3. bis zum
9. März das Kreisgericht Wiener Neustadt, das
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vor der Delegierung eines anderen Gerichtes zu¬
ständig gewesen wäre? Warum hat das Kreis¬
gericht Wiener Neustadt nicht Erhebungen angeordnet
und wo war die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt,
die vor allem zuständig gewesen wäre? Das sind
alles Dinge, die aufgeklärt werden müssen, und auch
das' Verhalten des Bezirkshauptmanns Lukas muß
von seiner Vorgesetzten Behörde, von dem Herrn
Staatssekretär Eldersch aufgeklärt und vertreten
werden. Mit ein paar Phrasen, die absolut
unrichtig sind, ist diese Sache nicht abgetan.

Am 9. März ist durch Beschluß des Ober¬
landesgerichtes die Delegierung des Landesgerichtes
Wien verfügt worden und nun kommt im Zuge
der Untersuchung diese Assistenzgeschichte. Meine
Herren' Ich möchte mir zunächst erlaubep, zu
Zitieren, was laut der „Arbeiter-Zeitung" — das
Protokoll des Hauses ist noch nicht in meiner
Hand — Staatssekretär Eldersch gesagt hat
(liest): „Die Beistellung der Gendarmerieassistenz
wurde anläßlich der geforderten Verhaftung nicht
verweigert, sondern ich habe mich dagegen gewehrt,
daß in einem Zeitpunkt — es war nach dem
Kapp-Putsch —, in welchem auch unsere Arbeiter¬
schaft erregt war, ein gewaltiges Gendarmerie¬
aufgebot nach Neunkirchen imb Termtz verlegt
werden soll, um dort Verhaftungen vorzunehmen.

Ich habe die Frage der Gendarmerie-
verstärkuug in Neunkirchen in der ganzen Aus¬
einandersetzung niemals angeschnitten, weil ich sie
nicht für das Wesentliche halte. Ich halte das Ver¬
gehen natürlich auch für einen Fehler. Das riesige
Gendarmerieaufgebot bestand aus 50 Gendarmen,
die angesprochen worden waren, nachdem in einem
früheren Zeitpunkte von maßgebender Stelle viel
größere Gendarmerieassistenzen für Neunkirchen zu¬
gesagt worden waren. Aber es handelt sich nicht
um die Gendarmerieassistenz, es handelt sich um
folgendes: Am 19. März hat der Untersuchungs¬
richter an den Bezirkshauptmann das Ersuchen ge¬
richtet, alle Vorkehrungen zu treffen/ welche die
Durchführung der beabsichtigten Verhaftung und die
weitere Amtshandlung des Gerichtes sichern soll.
Hierauf antwortete der Bezirkshauptmann am
20. März zur Zahl 37 Gr (liest): „Ich beehre mich,
Euer Hochwohlgeboren in Kenntnis zu setzen, daß
ich seitens meiner Oberbehörde Weisungen erhalten
habe, die mich zur Beistellung von Assistenzen an¬
läßlich der beabsichtigten Verhaftungen nicht er¬
mächtigen." (Hört! Hört!) Diese Oberbehörde war
der Herr Staatssekretär Eldersch, an den sich der
Bezirkshauptmann direkt telephonisch gewendet hat
und der ihm die Beistcllung von Assistenzen unter-'
sagt hat. Dem stelle ich nun die Äußerung des
Herrn Staatssekretärs Eldersch in diesem Hause,
von diesem Platz aus gegenüber, der gesagt hat:
Die Beistellung von Gendarmerieassistenz wurde an-
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läßlich der geforderten Verhaftung nicht verweigert.
Es ist ein klarer Widerspruch, ich kann es nicht
anders sagen, als daß der Herr Staatssekretär
Eldersch hier im Hause die Unwahrheit gesprochen
hat. (Zustimmung.) Ich vermag einen anderen
Ausdruck dafür absolut nicht zu ^finden. Und das
bedarf selbstverständlich der Aufklärung.

Aber die Frage der Gendarmerieassistenz halte
ich, wie gesagt, nicht für die Wesentliche, ich will
sie daher nicht des genaueren ausführen. Etwas
ganz besonders klägliches war die unmittelbar nach
der Rede, die ich in Rudolfsheim gehalten hatte,
erschienene Notiz der Staatskorrespondenz. Hohes
Haus! Diese Staatskorrespondenz ist, mag sie im
übrigen ein Parteiorgan sein oder nicht, doch
immerhin das osstzielle Organ der österreichischen
Republik und das osstzielle Organ der österreichischen
Regierung. ^ Es müssen sich also die Publikationen
der Staatskorrespondenz erstens mit der Wahrheit
decken und zweitens müssen sie doch etwas halb¬
wegs vernünftiges und plausibles ausdrücken. Nun
steht hier, abgesehen von Sachen die nicht zu recht-
fertigen sind, folgendes (liest): „Außerdem war zwischen
Verwaltungs- und Justizbehörden die Verabredung
getroffen worden, die Beschuldigten während der
Untersuchung auf freien Fuß zu belassen, sofern die
Untersuchung dadurch nicht beeinträchtigt werde."

/Hohes Haus! Es ist dies erstens nicht wahr.
Es hat natürlich eine solche Verabredung nicht statt-
gesunden. Wenn eine solche Verabredung statt¬
gefunden hätte (Zwischenrufe), dann müssen wir
uns doch ein bißchen über die denkbaren Rechts¬
grundlagen auseinandersetzen. Wenn in Sachen einer
Verhaftung, eines Gerichtsverfahrens eine Verein¬
barung zwischen Verwaltungsbehörden und Ge¬
richten überhaupt versucht wird, so ist das eine
ganz unmögliche, ganz unzulässige Beeinflussung der
Rechtspflege. Es kann eine solche Vereinbarung
überhaupt nicht eingcgangen werden. Das Gericht
kann sie nicht machen, denn der Untersuchungsrichter
darf doch selbstverständlich die Untersuchungshaft
nur dann verfügen, wenn sie unerläßlich und zum
Zwecke der Wahrheitsstndung des Gerichtes unent¬
behrlich ist. Würde er sie sonst verfügen, so wäre
er ein Verbrecher. Aber wenn sie notwendig ist,
muß er sie aussprcchen. Eine Verabredung zwischen
Verwaltung und Justiz in Sachen des Gerichts¬
verfahrens ist absolut unmöglich.

Die Ausreden, die gebraucht werden, daß die
Verkehrsverhältnisse oder die Ernährungsverhältnisse
eine Fluchtgefahr ausschließen, darüber brauche ich
mich nicht weiter zu unterhalten. Aber ich möchte
nur noch vom juristischen Standpunkt aussagen, daß
Fluchtgesahr nicht der einzige Grund der Unter¬
suchungshaft ist. Hier war der springende Grund
die Berabredungs- und Kollusionsgefahr, die hier
im weitesten Ausmaße stattgefunden hat, so daß
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die Untersuchung, wie sie gepflogen worden ist, ohne
diese rechtzeitige Verhaftung nicht viel mehr ist als
ein Kinderspiel. Eine ernste Untersuchung, die wirk¬
liche Resultate zutage fördern kann, die die Ur¬
heber, die Drahtzieher an den Tag fördern kann,
haben Sie hinweggeräumt. Sie werden vielleicht
einzelne unmittelbare Täter fassen können, aber die
Fäden zu den wirklichen Drahtziehern sind allem
Anscheine nach zerschnitten. Die wird man kaum
mehr auffinden können (Abgeordneter Witternigg:
Es sind keine Christlichsozialen!) Ich halte es für

ganz belanglos welcher Parteirichtung diese Leute
angehören. Ich möchte hier gleich auf etwas zu
sprechen kommen. In der „Staatskorrespondenz"
wird auch auf die Bauernausschreitungen in
Ruprechtshofen und Gosdorf hingewiesen. Ich weiß
in keinem Falle, ob das Parteigenossen von mir
oder Großdeutsche sind oder was sonst dahinter
steckt. Aber, meine Herren, kann denn das Sie oder
mich oder uns dafür trösten, daß diese Ausschrei¬
tungen vorgekommen sind? Daß die Bauern in
Steiermark oder in Niederösterreich nicht abliefern
wollen und auf die Gendarmerie schießen — ist
das ein Kompensationsobjekt? Es ist einmal in der
„Arbeiter-Zeitung" anläßlich des Falles Gosdorf
gestanden: Strafe für alle oder für keinen. Das ist
eine unglaubliche Rechtsverwirrung und Jdeen-
verwirrung, wenn Sie das aussprechen. Wenn Sie
solchen Sachen zustimmen, wohin kommen wir dann?
Dieses Dilemma gibt es nicht! Strafe selbstver¬
ständlich für alle, die ein Verbrechen begangen haben.
Aber zu verlangen, daß man die Bauern ausläßt
dafür, daß die Arbeiter ausgelassen werden, das ist
doch eine ganz unmögliche Auffassung. Wir müssen
alle zusammenhalten, wir müssen trachten, alle Ver¬
brechen zu unterdrücken und die Schuldigen zur
Verantwortung zu ziehen.

Mit einer solchen Auffassung nähren Sie aber
den Brand; dadurch wird dieser immer wieder neu
entzündet. Wir haben ganz gewiß niemals auch nur
annähernd solches Verbrechen so in Schutz genommen
wie Sie unzähligemal Verbrechen seitens eines Teiles
der Arbeiterschaft in Schutz genommen haben.

Von der Untersuchung ist gesagt worden, sie
habe sich glatt abgewickelt. Im Zuge der Verhand¬
lungen wird sich erweisen, wie die Untersuchung durch¬
geführt worden ist. Die Leute haben sich nicht
getraut, sich konfrontieren zu lassen, sie haben sich
kaum getraut, eine Aussage zu machen, sie haben
die Unterzeichnung der Protokolle verweigert. Es
sind Leute ausgewandert, weil sie als Zeugen aus¬
gesagt haben, weil sie nicht nach Ternitz und nach
Neunkirchen zurückzukehren wagten. Das nennen Sie
eine unbeeinflußte Untersuchung. Sie werden sehen,
was da zu Tage gefördert wird und wie die Justiz
mit Füßen getreten worden ist.

Daun kam endlich die Haft. Es ist noch
selten eine Sache so auf den Kopf gestellt worden,
wie Sie dies getan haben. Es ist unwahr, daß von
irgendeiner Seite die Verhängung der Untersuchungs¬
haft verlangt worden ist. Die Durchführung der
vom Gerichte beschlossenen Untersuchungshaft haben
wir verlangt und wir mußten sie selbstverständlich
verlangen. Aber wir haben dem Gerichte nichts
dreingeredet, in keiner Weise vorgeschrieben, ob es
die Untersuchungshaft verhängen soll oder nicht. Aber
wenn es sie verfügt, muß in einem halbwegs geord¬
neten Rechtsstaate, an dessen Spitze zu stehen der
Staatskanzler Dr. Renner sich gerühmt hat, eine
solche Untersuchungshaft durchgesührt werden. Ich
würde es auf das schärfste verurteilen, wenn irgend¬
einer von uns sich in die Sache so eingemischt
hätte, wie Ihre Partei sich in die Sache von Vöckla¬
bruck oder Schärfling eingemischt haben. (Abgeord¬
neter Witternigg: Was sagen Sie zu Dr. Rintelen?

— Zwischenrufe.) Wenn Sie hier Nachweisen, daß
irgendeine Stelle, wer immer, den gleichen Weg
gegangen ist und die Durchführung der Unter¬
suchungshaft verhindert oder verzögert hat, werde
ich mit meiner Mißbilligung sicherlich nicht zurück¬
halten. Glauben Sie ja nicht, daß ich in dieser
Sache den Parteistandpunkt einnehme. Diese Haft
ist verhängt worden und nun kommen die Wirkungen
dieser Haft. Es hat der Herr Abgeordnete Dr. Bauer
eine Interpellation eingebracht, in der er sich mit
den Zuständen in den Gefängnissen beschäftigt und
er ist hier auch aus den Ncunkirchner Fall zurück¬
gekommen. Es heißt dort (liest):

. wie im Neunkirchner Fall hervorkam,
gegen den Willen der Anklagebehörde die sinnlose
Untersuchungshaft aufrecht erhalten."

Erstens ist das nicht richtig, es ist niemals
in diesem Neunkirchner Fall gegen den Willen der
Anklagebehörde eine Untersuchungshaft aufrechterhalten
worden. Die Sache ist so: Als die politische Behörde
die Assistenz verweigert hatte, im Gegensatz zur
Behauptung des Staatssekretärs Eldersch, hat die
Staatsanwaltschaft erklärt, man müsse das Verfahren
eben ohne Verhaftung durchführen, wenn diese nicht
möglich wäre. Das wurde als ein Rücktritt von
dem Verhaftungsantrage aufgefaßt, wie es absolut
nicht zu deuten war, Vor allem war das, bevor die
Untersuchungshaft verhängt worden ist. Sie ist auch
nicht aufrecht erhalten worden, sondern das Gericht
ist bei seinem Beschlüsse geblieben, der Untersuchungs¬
richter hat sich an die Ratskammer gewendet, diese
hat es der politischen Behörde angezeigt und diese
hat der Landesregierung im Sinne des § 37 der
Strafprozeßordnung davon Mitteilung gemacht. Die
Landesregierung hat keine Antwort gegeben. Das
ist wahrscheinlich wiederum die Vereinbarung zwischen
Verwaltung und Gerichtsbehörde. Außerdem die
sinnlose Untersuchungshaft, sagt Dr. Bauer. Es ist
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ganz unglaublich, wie dieser Schritt gewirkt hat.
Wenn diese Untersuchungshaft nicht wenigstens ver¬
hängt worden wäre, die dann nicht ans straf¬
prozessualen Gründen aufgehoben worden ist —
deswegen werde ich mich noch mit Herrn Dr. Adler
auseinandersetzen — dann hätte Herr Dr. Renner
nicht nach Nennkirchen und Ternitz gehen und dort
reden können. Das war vor zwei Monaten — das
wissen Sie sehr genau — noch nicht möglich. Da
haben diese Gruppen, die natürlich eine Minderheit
sind, wie überall die Krawallmacher eine Minder¬
heit sind — selbst in Ternitz und Neunkirchen sind
sie nicht in der Mehrheit — das Heft noch in der
Hand gehabt und gesagt: Der Renner soll uns
nur kommen; hinein nach Ternitz kommt er, aber
hinaus nicht!

Dann hat man Energie angewendet und Sie haben
gesehen, daß man mit Energie zu Resultaten kommt.
So hat sich die Stimmung wieder gewendet und
die gemäßigten Sozialdemokraten haben wieder
Boden gewonnen. Wie wir dazukommen, daß wir
durch unser Eingreifen gegen die Kommunisten Ihnen
Dienste leisten und wenig Anerkennung fanden von
Ihrer Seite, möchte ich wissen. Nun hängt das ganz
mit der ganzen Situation der sozialdemokratischen
Partei in solchen Sachen zusammen. Im Anfang
natürlich hat sie wirklich das Gefühl gehabt und die
Besorgnis, es werde alles drüber und drunter gehen,
man könne nicht eingreifen, sie hat die Stärke der
Leute überschätzt. Zur Anwendung energischer Mittel
könne sie sich nach ihrer Tradition schwer aufraffen,
außer es geht gegen einen sozialdemokratischen Landes-
hanptmannstellvertreter. Das ist merkwürdig, welches
Wunder das Wort „Gruber, hüte dich" wirkt und
wie es ihre ganze Haltung in Linz wohltuend be¬
einflußt. Da hat sie Sinn für solche Mittel, wenn
es aber gegen einen der Ihren geht, haben Sie
keinen Sinn dafür. Dann haben Sie aber zu Ihrer
Bestürzung gesehen, es geschieht nichts, die Dro¬
hungen sind nicht ernst zu nehmen, die überwiegende
Mehrzahl der Arbeiterschaft widersetzt sich. Ich er¬
innere an die versuchte Arbeitseinstellung durch die
40 Ternitzer Arbeiter, die schließlich zu keinem Er¬
folg geführt hat. Nun kam bei der sozialdemo¬
kratischen Partei die andere Besorgnis, daß die
ganzen Verhaftungen bis zum letzten Ende durch-
gesührt werden und kerne Revolte in Ternitz und
Neunkirchen entsteht und Sie mit Ihrer ganzen
Taktik und Ihren Vorhersagungen blamiert sind und das
mußte auch verhindert werden. Daher begann das
krampfhafte Einsetzen Ihrer Partei um die Enthaf¬
tung. Der Herr Abgeordnete Dr. Adler, der ge¬
rade an dem Tage, wo die Enthaftung erklärt
wurde, hier gesprochen hat, hat hier gesagt, es hat
das Oberlandesgericht endlich diesen strafprozessualen
Momenten Rechnung getragen. Er hat erklärt, daß
für die Fortdauer dieser Haft kein Grund mehr ge¬

geben ist und hat die Verhaftungen aufgehoben.
Das war am 20. Am 19. hat die Staatsanwalt¬
schaft bei der Ratskammer des Landesgerichtes Wien
den Antrag gestellt, den Enthaftungsantrag abzu¬
weisen. Um 3 Uhr nachmittags ist der Beschluß ge¬
faßt worden. Am 20. um 12 Uhr, weniger als
24 Stunden später, hat die Oberstaatsanwaltschaft
beim Oberlandesgerichte, bei der Ratskammer den
Antrag gestellt, beziehungsweise die Stellung ein¬
genommen, daß der Beschwerde gegen die Verwei¬
gerung der Enthaftung stattgegeben werde. Die Ar¬
gumente, die angeführt worden sind, das Verfahren,
das gepflogen worden ist, war nicht strafprozessualer
Natur. Die Entscheidung ist nicht um 12 Uhr im
Oberlandesgericht, sondern in der Nacht an einer
anderen Stelle dieses Staates gefallen. Das wissen
Sie, daß es nicht strafprozessuale Momente ge¬
wesen sind. Das mußte vorgekehrt werden, um Ihrer
Partei die letzte Blamage zu ersparen. Und was ist
nun geschehen? Am 21. sind diese Enthafteten in
Ternitz eingetroffen. In Ternitz sind sie am Bahn¬
hofe von einer Menschenmenge mit weißgekleideten
Mädchen empfangen worden, rote Fahnen sind ge¬
schwenkt worden. (Zwischenrufe.) Ich konstatiere,
daß die anwesenden Abgeordueren der sozialdemo¬
kratischen Partei mit diesem Vorgehen durchaus ein¬
verstanden sind, sie billigen es und in Ansprachen,
die gehalten worden sind, sind diese sieben Leute
als Märtyrer gefeiert worden. Das ist das Resultat,
das Sie haben. (Zwischenrufe.)

Präsident Dr. Dinghofer (das Glocken¬
zeichen gebend): Ich bitte um Ruhe, meine Herren!

Abgeordneter Dr. Mataja: Die Zwischen¬
rufe sind nicht so deutlich, daß ich sie vernehmen
könnte. (Zwischenrufe seitens des Abgeordneten
Witternigg.)

Präsident Dr. Dinghofer: Herr Abgeord¬
neter Witternig, ich bitte, den Redner nicht zu
unterbrechen.

Abgeordneter Mataja (fortfahrend): Sehr
bezeichnend ist nun in der gauzen Sache Neunkirchen
die Haltung, die nun die als offiziell zu bezeichnenden
Organe der sozialdemokratischen Partei eingenommen
haben und ich möchte hier nicht noch einmal auf
die „Arbeiter-Zeitung" zu sprechen kommen, weil ich
mich mit ihr so oft beschäftigt habe, daß daraus
allein schon hervorgeht, welche Haltung die „Arbeiter-
Zeitung" überhaupt in dieser Frage einnehmen kann. Aber
auch der Kreis arbeiterrat hat die Enthaftung ver¬
langt, also etwas absolut Ungesetzliches, absolut
Unmögliches, denn es darf sich natürlich in diese
Fragen jemand anderer als das Gericht nicht ein-
mischen. (Ruf: Nur der Mataja!)
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Präsident Dr. Dinghofer: Ich bitte, den
Redner nicht fortwährend zu unterbrechen. Die
Rednerliste ist so eingeteilt, daß jede Partei hin¬
reichend zu Worte kommt und daher genug Ge¬
legenheit geboten ist, auf die Ausführungen des je¬
weiligen Redners noch zurückzukommen.

Abgeordneter Dr. Mataja (fortfahrend): Ich
habe mir bereits einmal erlaubt festzustellen, daß
es mir nicht beigefallen ist, in die Entscheidung
des Gerichtes über die Verhaftung oder Ent¬
haftung einzugreifen. Und ich bitte die ver¬
ehrten Herren sozialdemokratischen Abgeordneten,
dies genau festzustellen und mich nicht einfach durch
Gesten, sondern durch einen Beweisgang zu wider¬
legen. (Zwischenrufe des Abgeordneten Weber.)
Ich habe mich nur dagegen gewehrt, Herr Abge¬
ordneter Weber, daß die vom Gerichte bereits be¬
schlossene Verhaftung infolge Verweigerung der
Assistenz nicht durchgeführt wird. Hätte das Gericht
die Verhaftung nicht verfügt, ich versichere Sie, es
wäre mir nicht eingefallen, mich einzumischen; ich
habe mich auch bei anderen Sachen nicht ein¬
gemischt. Aber das müssen Sie einsehen, daß eine
vom Gerichte beschlossene Verhaftung durchgeführt
und so lange aufrecht erhalten bleiben muß, als
das Gericht aus eigenem Antrieb und eigener Ent¬
schließung sie bestätigt. Das über das Verhalten
der sozialdemokratischen Presse und des Kreis¬
arbeiterrates.

Run sind aber außer dem Falle von Neun-
kirchen andere Fälle vorgekommen und ein Fall ist
gerade zeitlich mit dem Fall von Neunkirchen
zusammengetrosfen. (Rufe: Waidhofen an der
Ybbs! — Zwischenrufe.) Ich weiß es ganz genau.
Ich muß das jedem einzelnen Herrn von den
Sozialdemokraten, wie sie sukzessive hereinkommen,
immer wieder neuerlich sagen, daß es ganz falsch
ist, die Bauernunruhen als Kompensation für
Arbeiterunruhen aufzusassen. Beide sind in gleicher
Weise zu unterdrücken. (Lebhafte Zwischenrufe.)
Meine Herren! Es ist müßig, wenn Sie sich von
dort her mit Zwischenrufen bemühen, denn ich höre
sie nicht, Sie machen sich nur eine Unterhaltung,
aber ich kann nicht darauf antworten. (Zwischen¬
rufe.) Irgend etwas gehe mich nichts an, haben
Sie gesagt! Ich stehe hier als Abgeordneter, ich
kritisiere, was ich will und Sie haben mir nichts
dreinzureden. Ich habe als Abgeordneter das Recht
zu sprechen, worüber ich will. (Lebhafter Beifall
und Händeklatschen.)

Nun komme ich zu dem Vorfall in Schörsling.
In Schörsling hat sich am 3. April ein außer¬
ordentlich bedauerlicher Zwischenfall ereignet. Leute
aus dem Orte haben den als Redner anwesenden
sozialdemokratischen Abgeordneten Baumgärtl über¬
fallen und nicht unwesentlich geschlagen. Ich be¬

dauere das selbstverständlich außerordentlich — ich
brauche das nicht hinzuzufügen — damit mir dann
nicht gesagt werden kann, daß ich noch die Prügelei
des Baumgärtl verteidigt habe, weil ich auf die
ganz verschiedene Behandlung Hinweisen will. In
diesem Falle sind die Täter — es waren vier oder
fünf Ortsansässige und bekannte Leute — am
4. April dem Bezirksgerichte Vöcklabruck eingeliefert
worden. Sie sind geständig gewesen, wurden durch
Zeugenaussagen überführt und waren Ortsansässige,
es war also keine Notwendigkeit der Verhängung
der Untersuchungshaft, wenigstens nach Ansicht des
Gerichtes vorhanden. Wäre das Gericht der Ansicht
gewesen, daß die Verhängung der Haft notwendig
ist, so würde ich das nicht kritisieren, ich fand aber
die Entscheidung begreiflich. Sie sind am 5. April
entlassen worden. In der „Arbeiter-Zeitung" steht,
daß die Verhaftung auf folgendes zurückzuführen ist.
In der am Ostersonntag in Kannuer abgehaltenen
Versammlung wurde vom Obmanne des Bezirks¬
arbeiterrates und dem Bezirksvertrauensmanne die
Forderung gestellt, daß die Urheber und Haupt¬
beteiligten des meuchlerischen Überfalles verhaftet
werden. Landeshauptmann-Stellvertreter Gruber inter¬
venierte sofort in dieser Angelegenheit und ver-
anlaßte, daß die Verhafteten dem Bezirksgerichte
Vöcklabruck eingeliefert wurden. Das halte ich
natürlich für einen unerhörten Bruch der Rechts¬
sicherheit. Was hat sich der Landeshauptmann-Stell¬
vertreter in die Frage einzumischen, ob die Ver¬
haftung beschlossen werden soll? Und was würden
Sie um Gotteswillen sagen, wenn einer der Unsrigen
die Verhängung der Verhaftung, nicht ihre Durch¬
führung verlangt hätte? (Zwischenrufe.) Ich weiß
nicht, ob das richtig ist. Aber nachdem die Leute
enthaftet worden waren, hat der Bezirksarbeiterrat
Vöcklabruck telegraphisch gegen die Enthaftung bei
der Staatsanwaltschaft Wels protestiert. Am 7. April
hat er von der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck
die neuerliche Verhaftung begehrt, und zwar mit
der Drohung, daß in der Nacht vom 7. auf den
8. April die Enthafteten erschlagen und Plünderungen
vorgenommen werden. Die Bezirkshauptmannschast
hat noch in der Nacht darauf die Verhaftung ver¬
anlaßt, und zwar die Schutzhast, wie sie erklärt
hat, unter dem Drucke der Verhältnisse. Sie wissen,
meine vererhrten Frauen und Herren, daß wir die
Einrichtung der Schutzhast in Österreich nicht haben
und daß das nur eine Ausrede gewesen ist, um die
Leute halbwegs zu schützen, da die Gerichte erklärt
haben, daß zu einer Untersuchungshaft nicht der
geringste Anlaß vorliegt. Diese Leute sind über
wiederholtem politischen Einfluß und Drohung mit
Gewaltanwendung tatsächlich neuerlich verhaftet
worden. Ich wünsche vom Herzen, daß sie ihrer
Strafe zugesührt werden, aber man kann für sie
keine Ausnahmsbestimmungen machen, weil dadurch
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die ganze Rechtssicherheit untergraben wird. Am
5. April hat nun vor dem Gebäude der Bezirks¬
hauptmannschaft eine Versammlung von tausenden
Leuten stattgefunden, in der die sozialdemokratischen
Landtagsabgeordneten Müller, Straffer und
Sinzinger gesprochen haben. Der Bezirksrichter
wurde gewarnt, Milde walten zu lassen, und es
wurde die Absetzung des Bezirksrichters verlangt,
also ein Eingriff in die Justiz, wie er klarer und
deutlicher nicht sein kann. Und dabei kommt jetzt
das Üble. Ich kann mich nicht wundern, wenn die
Bezirkshauptleute nicht mehr -das nötige Rückgrat
haben, denn wenn ein Bezirkshauptmann einmal
Rückgrat hat oder durch eine Fügung der Verhält¬
nisse in eine Situation h'meinkommt, in der er
selbst persönlich mißhandelt wird, so bekommt weder
er noch die Gerechtigkeit irgendeine Genugtuung.

Die Fälle von Hallein und St. Johann sind
weniger bedeutend, wenngleich der letze, der sich
vor einigen Tagen ereignet hat, nicht so harmlos
ist. (Zwischenruf des Abgeordneten Witternigg.)
Der Herr Abgeordnete Witternigg tröstet mich,
daß auch Christlichsoziale dabei gewesen sind. Ich
weiß es nicht, aber wenn sie dabei gewesen wären,
so würde mir das keine Genugtuung sein. Ich
werde diese Fälle dann vielleicht noch mehr be¬
dauern, aber das enthebt Sie auch nicht der Ver¬
pflichtung, mit uns zusammen zur Unterdrückung
der Gesetzwidrigkeiten zu wirken, da ist die Partei¬
zugehörigkeit ganz gleichgültig. Das waren also
geringere Vorfälle, aber ganz unerträglich ist der
Vorfall von Perg. . (Zwischenruf des Abgeordneten
Witternigg.)

Präsident Dr. Dinghofer: Ich bitte, Herr
Abgeordneter Witternig, nicht fortwährend zu
unterbrechen!

Abgeordneter Dr. Mataja (fortfahrend):
Die Herren meinen, wenn man ihre Zwischenrufe
nicht versteht und sie nicht gleich beantwortet, man
habe keine Antwoxt darauf, deshalb muß man ein
bißchen aufpassen.

Am 18. September ist der Bezirkshauptmann
von Perg von. einer vielhundertköpfigen oder, wie
andere sagen, von einer mehrtausendköpfigen Menge
mißhandelt worden. Zuerst wurde Statthaltereirat
Schuster von einer Deputation ausgefordert, zu der
demonstrierenden Menge herauszukommen und zu
versuchen, sie zu beruhigen. Er hat sich dieser Auf¬
gabe, die keine angenehme und leichte war, unter-»
zogen. Kaum war er hinausgetreten, hat eipe Frau
gegen ihn einen Schlag ins Gesicht geführt, andere
sind dann über ihn hergefallen und haben ihn
fürchterlich mißhandelt, so daß der Mann sich
vielleicht nicht mehr vollkommen erholen wird. Dann
sind die Leute hinauf, haben seinen Stellvertreter,

Bezirkshauptmann Locker, herausgeholt und haben
auch den niedergeschlagen. Das ist am 18. September
geschehen und bis heute ist in der Sache nicht
einmal ein gerichtliches Verfahren eingeleitet worden.
Alle diejenigen, die dort mitgewirkt haben, die diese
grausige Tat an den beiden Leuten vollbracht
haben, gehen unbehelligt und unbelästigt frei herum,
ohne daß ihnen das geringste geschehen wäre,
obwohl in Perg und Umgebung die Spatzen von
den Dächern die Namen derjenigen pfeifen, die dort
die Rädelsführer gewesen sind. Das sind, meine
verehrten Frauen und Herren, ganz unerträgliche
Rechtszustände und es wird der sozialdemokratischen
Partei nicht erspart bleiben, eine klare Stellung¬
nahme zu diesen Vorfällen einzunehmen. (Rufe:
Waidhofen an der Ybbs!) Wir zögern nicht einen
Moment, auch zu diesen Fällen eine klare Stellung
einzunehmen, wir wünschen absolut die strikteste
Durchführung des Gesetzes, das gerichtliche Ver¬
fahren und die Verurteilung aller jener, die schuldig
sind, und wir werden alles, was wir können, dazu
beitragen, um das zu unterstützen und zu erleichtern.
Das ist ganz sicher. Ob es sich nun um Bauern
oder Arbeiter, um Sozialisten, Kommunisten oder
Christlichsoziale oder Deutschnationale handelt, das
ist ganz gleich. (Zwischenrufe.)

Meine verehrten Frauen und Herren! Ich
will nur noch ganz kurz auf die zahllosen Überfälle
auf Preßorgaue wegen ihrer Meinungsäußerung
Hinweisen. Der Herr Abgeordnete Dr. Clessin hat
heute einen oder zwei Fälle zitiert, es sind im
ganzen zirka 20, in denen nichtsozialdemokratische
Preßorgaue verfolgt und mit Gewalt behandelt
worden sind.

Aber darüber hinaus möchte ich Ihnen jetzt
eines sagen: Bei einer Versammlungsstörung —
also gewiß einer weniger wichtigen Sache —, die
vor einigen Tagen in Wien stattgefunden hat, hat
sich folgendes ereignet. Der Fall ist dann durch die
Begleitumstände etwas wichtiger geworden: Es hat
die Polizei eingegriffen, sie hat die Ruhe der Ver¬
sammlung geschützt und diejenigen, die eindringen
wollten, zurückgewiesen. Es hat dann noch einige
Zwischenfälle gegeben, die ich aber nicht für so
wichtig halte. Aber, meine Verehrten, die „Arbeiter-
Zeitung", schließlich und endlich Ihr offizielles
Organ — ich muß sie für die sozialdemokratische
Partei sprechen lassen —, hat gesagt, man hätte es
daraus ankommen lassen sollen, was in der Ver¬
sammlung geschieht und die Polizei hätte sich nicht
zum Schutze der Versammlung hergeben sollen.
Meine verehrten Frauen und Herren! Wenn ps
dahin kommt, daß der Schutz der politischen Ver¬
sammlungen und der freien Meinungsäußerung
schließlich der Brachialgewalt der einzelnen Parteien
überantwortet wird, dann werden Sie naturgemäß
den Beginn des Bürgerkrieges wahrhaftig nicht
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vermeiden können. Die Anforderung, daß die
Polizei zusehen soll, während eine Versammlungs¬
rauferei sich abspielt, ist etwas ganz ebenso Un¬
natürliches wie Unmögliches. Es ist natürlich riesig
fesch und sehr schick, wenn man sagt: Jede Partei
soll sich selber schützen! Aber wenn es dazu kommen
sollte — und schließlich und endlich wird uns ja
auch nichts übrig bleiben, als daß wir uns selbst
schützen —, können Sie bei den heutigen Ver¬
hältnissen ja die Auswahl und die Zahl der Mittel
gar nicht überblicken und im Zaume halten. Sie
wissen nicht, ob nicht vom Faust- und Stockhieb
oft zu ganz anderen Störungs- und Abwehrmitteln
gegriffen wird und das hätte dann doch Ihre
Partei mit ihren Maximen auf dem Gewissen.
Schließlich und endlich müssen wir uns aus den
Standpunkt stellen, daß das Gesetz gehalten werden
muß und daß die Behörden dazu da sind, die
Ordnung aufrecht zu erhalten. Wenn Sie sich dem
hingeben wollen und sagen, daß es viel schicker ist,
wenn eine große Partei das alles macht und die
Versammlungen selbst schützt, dann werden Sie
ganz bestimntt zu ganz unmöglichen Verhältnissen
kommen.

Es war in Hernals, wo die Sprengung einer
christlichsozialen Versammlung versucht worden ist,
wo es zu einem Überfall dieser Versammlung ge¬
kommen ist. Der Überfall ist abgewehrt worden, die
Leute haben es aber so entstellt, als ob sie die
Gestörten gewesen wären. Sie sind abgezogen und
haben erklärt: Jetzt kommen wir mit der Volkswehr
zurück! Meine verehrten Frauen und Herren! Haben
Sie die Volkswehr so sicher in der Hand, daß Sie
ganz sicker sind, daß da nicht einmal zehn bis
zwölf Mann wirklich mit Schußwaffen ausrücken
und sich am Schutze der Versammlungssprenger
beteiligen? Sie haben sie nicht so sicher in der
Hand, Sie können nicht für sie garantieren. Darum
ist es, so fesch es auch ist, sich in den Versamm¬
lungen herumzurausen, für eine große Partei, die
die Verantwortung irn Staate mitzutragen hat, für
eine Partei, der der Staatskanzler und der Staats¬
sekretär für Inneres, also diese beiden, Faktore
vor allem, angehören, doch einziger Grundsatz und
einzige Möglichkeit, die Sicherheit des Gesetzes und
die Ruhe der Verhältnisse zu verteidigen, und wenn
Sie dieses Opfer nicht bringen können, so führen
Sie eben zu ganz unleidlichen und ganz unmöglichen
Verhältnissen. An alledem, was geschehen ist, ver¬
ehrte Frauen und Herren, ist nicht der einzelne
Fall das Gravierende, den kann man unter Um¬
ständen nicht ausschalten; das Gravierende ist das
Versagen der behördlichen Organe und das
Gravierende ist das billigende, zustimmende und
entschuldigende Verhalten einer großen Partei dieses
Hauses, die als Mitglied der Regierung mit die
Verantwortung dafür trägt und die daher auch die

Verpflichtung hätte, sich für die Aufrechterhaltung
der Ruhe und Ordnung auch dann einzusetzen,,
wenn es ihr vielleicht aus parteipolitischen Gründen
erwünschter wäre, der Unordnung und dem Chaos
die Zügel schießen zu lassen. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)

Präsident Dr. Dinghofer: Zum Worte
hat sich gemeldet der Staatssekretär für Justiz;
ich erteile ihm das Wort.

Staatssekretär für Justiz Dr. Ramek:
Hohe Nationalversammlung! Zu dm Ausführungen
der Redner, die heute hier das Wort ergriffen
haben, sehe ich mich veranlaßt, einige Erklärungen
und Erläuterungen vorzubringen.

Einen breiten Raum in der Debatte hat die
Frage der Jugendgerichte eingenommen. Die Ein¬
führung der Jugendgerichte ist von der proviso¬
rischen Nationalversammlung mit dem Gesetze vom
25. Jänner 1919 beschlossen worden und die Ver¬
wirklichung dieses Gesetzes, die ja in die Hände
des Staatsamtes für Justiz gelegt ist, war nirgends
so dringend wie gerade hier in Wien, wo die
Verwahrlosung der Jugend geradezu schon jeder
Beschreibung spottet. Und doch, meine sehr ver¬
ehrten Frauen und Herren, haben sich der Ver¬
wirklichung dieses Gesetzes bis heute sehr große
Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Das Gesetz er¬
mächtigt den Staatssekretär, Jugendgerichte einzu-
sühren oder bei den bestehenden Gerichten Jugend¬
richter zu bestellen, den Wirkungskreis der Jugend¬
gerichte und Jugendrichter in formeller Beziehung zu
umschreiben. Die Vollzugsanweisnng, die zu diesem
Zweck erforderlich ist, ist schon festgestellt, sie ist fest-
gestellt im Einvernehmen mit den anderen Staats¬
sekretären, mit den richterlichen Organen, mit allen
jenen Organisationen und Institutionen, die wir in
unserem Staat, insbesondere in Wien haben, die sich
mit der Jugendfürsorge und Jugendgerichtspflege und
Jugendgerichtshilfe befassen. Wir haben bereits auch
andere formelle Voraussetzungen festgestellt, wir haben
die Auswahl der Richter getroffen, welche zu Jugend¬
richtern bestellt worden sind, ihre Stellen sind
bereits systemisiert — es sind ihrer zehn — wir
haben die erforderlichen staatsanwaltschaftlichen
Stellen systemisiert, drei an der Zahl, es ist für
die Kanzleikräste gesorgt, es fehlt, uns aber hier in
Wien noch heute das Jugendgerichtsgebäude. Es
ist ja möglich, daß auch ohne ein Jugendgericht,
also ohne das Vorhandensein und die Schaffung
eines Gebäudes die Durchführung des Gesetzes
möglich ist, indem man einfach bei den bestehenden
Bezirksgerichten Jugendrichter einführt. Dadurch
aber läßt sich das Problem nicht lösen, und zwar
deshalb nicht, weil gerade die Jugendgerichtsbarkeit
eine besondere Spezialisierung der Strafrechtspflege
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erfordert und verlangt. Es soll ja hier, wie der
Herr Referent erklärt hat, nicht so sehr die Strafe
an jugendlichen Deliquenten, Missetätern und Ver¬
ächtern des Gesetzes zu dem Zwecke verhängt und
vollzogen werden, um sie zu strafen, damit sie
dafür büßen, was sie Übles getan haben, sondern
hier soll Strafzweck Besserungszweck sein und daher
müssen vom ersten Moment an, wo Jugendrichter
oder die Jugendgerichte den jugendlichen Missetäter
in Empfang genommen, wo sie sich mit ihm aints-
wegig zu befassen haben, Erziehungsmaßnahmen
eingreifen, es umß vom ersten Augenblick an
die Fürsorgetätigkeit für den Jugendlichen ein-
treten. Das ist nur dann möglich, wenn wir ein
eigenes Gerichtsgebäude dafür haben. Die Zer¬
splitterung der Jugendgerichtsbarkeit bei den ein¬
zelnen Bezirksgerichten würde hier absolut keine
Hilfe bringen. Ich verweise nur darauf, daß die
Arrestlokale bei den Bezirksgerichten unvollkommen
find und daß der Strafvollzug bei Jugendlichen
ganz andere Ziele verfolgen muß. Es müssen be¬
sondere Räumlichkeiten vorhanden sein, wo die
Jugendlichen erzogen und unterrichtet werden, heil¬
pädagogische Räume müssen da sein, Vorkehrungen
für den Arzt und insbesondere auch Räumlichkeiten,
daß die Organisationen und Institutionen, die für
die Jugendfürsorge und Jugendgerichtshilfe bei
uns in Wien bereits in so eminent sozialer Weise
tätig sind, Gelegenheit finden, um ihre Wirk¬
samkeit ausüben zu können. Denn ich kann es mir
Nicht vorstellen, daß die Jugendgerichtsbarkeit ihr
Ziel erreicht, wenn nicht die Institutionen für die
Jugendgerichtshilfe und Jugendfürsorge dabei vom
ersten Moment an fürsorglich eingreifen können. Wir
haben da Leute, die sich mit diesem Problem be¬
fassen, die geradezu ihren Lebensberuf, ihren schönsten
Lebensinhalt darin sehen, auf dem Gebiete der
Jugendfürsorge und gerade in der Jugendgerichrs-
hilfe tätig zu sein. Und wenn wir ihre Tätigkeit
nicht in einem zentralen Jugendgerichte zusammen¬
fassen und konzentrieren können, dann würden wir
diese Tätigkeit nur bei vielen einzelnen Jugend¬
richtern zersplittern und so ginge der wirksame und
erstrebenswerte Effekt vollständig verloren.

Das hat nicht bloß die Justizverwaltung,
sondern das haben auch die Richter erkannt
und die Organisation für die Jugendgerichtshilfe.
Daher waren es in erster Linie die Richter selbst in
ihrer Richtervereinigung und auch der Verein für
Jugendgerichtshilfe, welche an die Justizverwaltung
ausdrücklich das Verlangen stellten und es
auch heute noch aufrechterhalten, daß die Voll¬
zugsanweisung, die auf Grund des Gesetzes vom
25. Jänner 1919 erlassen werden soll, nicht früher
erlassen werde, als bis die Möglichkeit besiehe, das
Jugendgericht in einem besonderen Gebäude unter¬
zubringen. Es trifft also nicht die Justizverwaltung

die Schuld daran, daß die Vollzugsanweisung noch
nicht kundgemacht wurde.

Nun war es selbstverständlich vom ersten Augen¬
blick an ein Gegenstand einer besonderen Sorge für
die Justizverwaltung, das Jugendgericht zu schaffen.
Es haben sich aber große Schwierigkeiten er¬
geben. Man hat zuerst an eines der Gebäude der
Militärakademie und der Mil'itäroberrealfchule in
der Boerhavegasse gedacht. Nun wurde von diesen
Gebäuden das eine von der Unterrichtsverwaltung
für die Unterbringung eines Zivilmädchenpensionats
verlangt, das zweite von der Stadtgemeinde'
Wien für eine Erweiterung des Rudolfsspitals an¬
gesprochen. Der Kabinettsrat hat schließlich dem
Begehren der Unterrichtsverwaltung und der Stadt¬
gemeinde Wien Rechnung getragen, jedoch mit der
ausdrücklichen Bedingung, daß die Stadtgemeiude
Wien der Justizverwaltung ein entsprechendes
Gebäude für das Jugendgericht anbiete. Das
Staatsamt für Justiz hätte aber in erster ßimcu
Wert darauf gelegt, daß das für das Jugendgericht
erforderliche Gebäude aus den ärarischen, aus den
staatseigenen Baulichkeiten genommen werde. Und
wir haben ein solches Gebäude gefunden, es ist die
Radetzkykaserne. Man hat sich mit diesem Projekt
eingehend befaßt, weil das Staatsamt für Heeres-
wesen zuerst auf dem Standpunkte stand, cs sei
möglich, daß die Justizverwaltung die Radetzky¬
kaserne für das Jugendgericht erhalte. Die Pläne
wurden fertiggestellt und ich kann Ihnen er¬
klären, meine Frauen und Herren, daß vielleicht
kein einziges der vorhandenen Gebäude hier in
Wien derart paffend und für ein Jugendgericht wie
geschaffen gewesen wäre; man hätte hier nicht bloß
das Jugendgericht unterbringen können, sondern
auch die Strafanstalten, also die Lokalitäten für
den Strafvollzug ebenso wie für die Untersuchungs¬
häftlinge.

Die Adaptierung hätte keine besonders
nennenswerten Kosten — natürlich alles nach dem
Maßstab der Kriegszeit gerechnet — verursacht. Es
hätte auch nicht gar zu vieler Zeit bedurft, um
diese Adaptierungen durchzuführen. Schließlich hat
die Heeresverwaltung erklärt, daß sie für die Auf¬
stellung der neuen Wehrmacht unbedingt die Radetzky¬
kaserne haben müsse.

Nun begann die Suche nach anderen Ge¬
bäuden oder sagen wir besser, wir haben alle diese
einzelnen Aktionen parallel geführt, sonst wären wir
noch lange nicht dort, wo wir heute stehen. Wir
haben an das Gebäude des früheren Offiziersspitals
in Wien, IX. Bezirk, Sensengasie, gedacht und dann
an das Josephinum in der Währingerstraße. In
beiden Gebäuden sind heute noch Krankenanstalten
untergebracht und es hat sich schließlich heraus¬
gestellt, daß die Unterbringung der dortigen Kranken
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wenigstens in absehbarer Zeit nicht möglich ist. Die
Justizverwaltung mußte schließlich auch diese Idee
aufgeben. Man hat versucht, das frühere Zivil¬
mädchenpensionat in der Josefstädterstraße zu über¬
nehmen. Auch das ist mißlungen, weil dort die
Jnvalidenentschädigungskommission untergebracht
wurde, die heute nicht anderweitig untergebracht
werden kann. Bei dem gegenwärtigen Stand ihrer
Geschäfte ist es ausgeschlossen, daß an einen bal¬
digen Abbau dieses Instituts gedacht werden kann.

Nun ist der Justizverwaltung nichts anderes
übrig geblieben, als das Projekt einfach nach
anderen Grundsätzen zu behandeln. Wir wollten
zuerst Jugendgericht und jugendliche Strafanstalt
in einem Gebäude vereinigen. Weil dies nun un¬
möglich geworden ist, mußten wir der Frage näher
treten, indem wir die Vollzugsanstalt, die Straf¬
anstalt und das Jugendgericht in verschiedenen
Gebäuden unterzubringen suchten. Ich kann Ihnen
sagen, heute ist das Projekt so weit fertiggestellt,
daß man sagen kann, das Problem ist gelöst und
das, was jetzt noch folgt, ist eigentlich nur noch
die technische Durchführung und die Beseitigung
materieller Hindernisse, die hoffentlich in möglichst
kurzer Zeit behoben sein werden.

Die Strafanstalt wird im Monturdepot in
Kaiser-Ebersdorf untergebracht. Es sind alle Pläne
für die Adaptierungsarbeiten fertiggestellt. Nach
dem Kostenvoranschlage werden die Ausgaben etwas
weniger als 3 Millionen Kronen betragen. Das
Wichtigste dabei ist, daß das Monturdepot, das
noch in den Räumen dieses Gebäudes waltet,
möglichst bald hinauskomme. Wir unterlassen es
nicht, fortwährend zu drängen und zu urgieren, daß
uns dieses Gebäude, das uns die Heeresverwaltung
zur Verfügung gestellt hat, möglichst bald geräumt
werde. Das Jugendgericht selbst werden wir im
Neubau des Bezirksgerichtes auf der Landstraße in
der Rüdengasse unterbringen. Das Bezirksgericht ist
im Bau. Es wurden die Pläne mit Rücksicht aus
die besonderen Zwecke des Jugendgerichtes bereits
umgearbeitet und der Kostenvoranschlag festgestellt.
Das Gebäude dürste nach den heutigen Preisen
etwas über 151/2 Millionen Kronen kosten gegen¬
über dem ursprünglichen Kostenvoranschlage vor
dem Kriege — denn der Bau wurde vor dem
Kriege begonnen — wo noch mit etwas weniger
als 2 Millionen Kronen gerechnet wurde. Das Ge¬
bäude wird für das Jugendgericht vollständig ent¬
sprechen. Wir werden hier nicht bloß die entspre¬
chenden Räumlichkeiten für die Kanzleien und für
die Verhandlungsäle haben, sondern auch für die
Untersuchungshäftlinge, die wir von den Straf¬
häftlingen unbedingt trennen werden ' und trennen
müssen. Es werden Räume zur Vornahme der ärzt¬
lichen Untersuchungen, für eine heilpädagogische

Abteilung da sein und eine größere Anzahl von
Räumen und Lokalitäten für die Organisation, für
den Verein für Jugendgerichtshilfe.

Nur eine Schwierigkeit kommt, in Betracht,
hohes Haus: das Gebäude wird erst im Jahre
1922 fertig. An eine frühere Beendigung der Ar¬
beiten ist bei den heutigen Verhältnissen imBaugewerbe,
bei der herrschenden Materialnot nicht zu denken.
Wir wollen nun ein Provisorium schaffen. Es soll
das Jugendgericht bis zur Vollendung des Neu¬
baues in das bestehende alte Gerichtsgebäude des
Bezirksgerichtes auf der Landstraße untergebracht
werden. Nun muß aber das Bezirksgericht zuerst ver¬
legt werden. Das Strafgericht wird in der Leopoldstadt
nntergebracht, das Zivilgericht, das später auch in
den Neubau einziehen soll, wollen wir inzwischen
in dem Gebäude des Obersten Militärgerichtshofes
am Esteplatz unterbringen. Sie wissen, daß ja das
Wehrgesetz bereits prinzipiell ausgesprochen hat,
daß die Militärgerichtsbarkeit im Frieden auf¬
gehoben und daß diese gesetzliche Bestimmung in
Kraft treten wird, sobald die Vollzugsgesetze durch
die Nationalversammlung beschlossen werden. Es
wäre der Justizverwaltung außerordentlich wertvoll
gewesen, das Gebäude des Obersten Militärgerichts¬
hofes noch vor diesenl Zeitpunkte zu bekommen,
und wir haben uns daher an die Heeresver¬
waltung gewendet, uns heute schon das Gebäude
zu geben. Der Kabinettsrat hat ja bereits prinzi¬
piell ausgesprochen, daß die Gebäude, in denen
heute Militärgerichte untergebracht sind, das ist ins¬
besondere der Oberste Militärgerichtshof und bas
Divisionsgericht am Hernalser Gürtel, der Justiz¬
verwaltung übergeben werden müssen. Wir hätten daher
Wert darauf gelegt, schon heute dieses eine Gebäude
zu bekommen, um endlich einmal das Problem des
Judendgerichtes vollständig zu lösen und das
Jugendgericht zur Tat werden zu lassen. Auch
hier sind noch technische Schwierigkeiten zu be¬
heben. Ich glaube, daß sch bereits im Laufe
der nächsten Woche in der Lage sein werde,
im Hause die erforderlichen Durchsührungsgesetze
zur Übernahme der Militärgerichtsbarkeit durch die
Zivilstrafgerichte vorlegen zu können. Sobald die
hohe Nationalversammlung die Gesetzwerdung dieser
Gesetzentwürfe beschließen wird, wird auch das
Problem des Jugendgerichtes hier in Wien gelöst
und damit die Voraussetzung dafür geschaffen werden,
daß die Vollzugsanweisung publiziert und auch in
den Ländern draußen Jugendrichter bestellt werden.

Sie sehen also, meine verehrten Frauen und
Herren, daß die Justizverwaltung sich alle Mühe
gegeben und daß sie nichts unterlassen hat, um
diese schwierige und so wichtige Aufgabe zu lösen.

Hohe Nationalversammlung! Es ist von seiten
der geschätzten Redner hier in der Debatte auf die
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schwierigen Verhältnisse hingcwiesen worden, unter
welchen heute unsere Gerichte arbeiten müssen. Die
Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere und haupt¬
sächlich daraus, daß alle Gerichte, Zivil- und
Strafgerichte, überaus belastet sind. Das richterliche
Personal, das Kanzleipersonal ebenso wie die
Staatsanwälte und ihr Kanzleipersonal sind heute
beinahe nicht mehr in der Lage, die schwierige,
massenhafte Arbeit zu bewältigen. Das gilt für die
Zivilgerichtsbarkeit; denn auch hier steigt die Zahl
der Prozesse von Tag zu Tag. Die Nationalver¬
sammlung hat ja erst in allerjüngster Zeit eine
besondere Novelle zur Zivilprozeßordnung beschlossen,
welche hauptsächlich den Zweck gehabt hat, die
Gerichtshöfe zu entlasten, die Zahl der Prozesse,
die sich bisher da zentralisiert haben, zu dezentrali¬
sieren und auf die Bezirksgerichte zu verteilen. Es
ist das die zweite Streitwertnovelle, innerhalb eines
Jahres gewesen. Es werden, glaube ich, einige
Monate vergehen und auch diese tatsächlich einige
Erleichterung bringende Maßnahme wird, wenn der
Geschäftsanfall in der Weise zunimmt, ihre Wirkung
verloren haben.

Daß die Zahl der Zivilprozesse steigt, ergibt
sich eben daraus, daß endlich einmal die Rückstände
aufgearbeitet werden, die sich während des Krieges
angehäuft haben oder besser gesagt, daß die
Parteien mit ihren Ansprüchen und Forderungen,
die sie während der Dauer des Krieges
zurückgehalten und aus verschiedenen Gründen
nicht verfolgt haben, gegen ihre .Vertragsgegner,
gegen ihre Prozeßgegner, endlich auf den Plan
treten und Prozesse anhängig machen. Die Zahl
der Prozesse steigt auch infolge der schwierigen
wirtschaftlichen Verhältnisse. Die labilen wirtschaft¬
lichen Verhältnisse bringen auch eine gewisse Rechts-
unsicherheit, eine Vertragsunsicherheit unter den
Kontrahenten, in der Geschäftswelt hervor, welche
sich schließlich und endlich in Prozessen aus-
drücken muß.

Aber auch die Strafgerichtsbarkeit, und viel¬
leicht diese noch in höherem Maß, ist außerordent¬
lich stark belastet, eine Folge des Ansteigens der
Kriminalität. Man wird vielleicht sagen, daß das
Ansteigen der Kriminalität eine Folge des all¬
gemeinen Elends, der großen Verarmung ist. Aber
ich kann Sie versichern, daß die Erfahrung, die
wir in der Justizpflege machen, lehrt, daß die
weitaus größte Zahl der Verbrecher nicht aus den
Kreisen der Armen, der Notleidenden, der Elenden
hervorgeht. (Hört: Hört!) Es ist in einer relativ
großen Zahl von Füllen nicht die Not das Motiv
und die Ursache, die den Delinquenten zum Delikt
getrieben hat, sondern die Kriminalität hat ihre
Ursache in dem allgemeinen sittlichen Verfall, den
der Krieg und seine Wirkungen mit sich gebracht

haben. Ich will Ihnen nur' einige Beispiele an-
führen. Bei den Strafgerichten, bei den Gerichts¬
höfen in Niedcrösterreich, Oberösterreich und Salz¬
burg zusammen sind im Jahre 1913 6728 An¬
klagen in Verbrechens- und Vergehensfällen erhoben
worden.' Im Jahre 1918 ist bei den gleichen Ge¬
richten die Zahl derselben Delikte, besser gesagt der
Anklagen in Verbrechens- und Vergehensfällen bis
Ende November, also ohne den Monat Dezember,
bereits 21.136 (Hört! Hört!) und im Jahre 1920
bemerken wir eine wesentliche Steigerung gegenüber
der Kriminalität im Jahre 191 st. Wir haben also
noch immer keine fallende, sondern eine steigende
Tendenz. Ich will hier beispielsweise nur einige
Ziffern aus dem Oberlandesgericht in Wien an¬
führen. Da war die Anzahl der Anfälle im Jahre
1919 bis April, also in den ersten drei Monaten
des Jahres, 4846, während sie im Jahre 1920
für den gleichen Zeitraum 6789 betragen hat, so
daß wir bereits im ersten Viertel des Jahres 1920
gegenüber dem Jahre 1919 mit einer Steigerung
von 50 Prozent rechnen können. Die Verhältnisse
sind, wie die Erfahrung zeigt, am krassesten hier
in Wien. Aber sie sind auch draußen in den Ländern
ähnlich gelagert und ähnlich geschichtet. Auch dort
nimmt die Kriminalität zu und auch dort hat das
Gericht mit einer außerordentlichen Belastung und
Überbelastung sowohl in Zivilsachen als auch in
Strafsachen zu kämpfen.

Nun, meine sehr Verehrten, das außerordent¬
liche Steigen der Strafrechtsfälle bringt es aber mit
sich, daß auch noch in einer bestimmten Institution
sich die unangenehme Wirkung außerordentlich zeigt
und das sind unsere Gefangenenhäuser, unsere
Strafanstalten. Alle Schwierigkeiten, die sich bisher
im Strafvollzüge gezeigt und auf die auch hier
hingewiesen worden ist, sind ja darin begründet,
daß unsere Strafanstalten und Gefangenenhäuser
überlastet sind. Ich will nur auf das Gefangenen¬
haus im Landesgerichte hier in Wien verweisen.
Es hat eine nonpale Aufnahmssähigkeit von 1083.
Herste ist die Zahl der Verhafteten rund 2400,
wovon ungefähr 2000 auf Jnquisiten entfallen.
Wir suchen hier selbstverständlich die Gebäude zu
entlasten und haben einen Teil der Jnquisiten und
einen Teil der Gefangenen, der Strafhäftlinge, in
anderen Gebäuden untergebracht, andere Straf¬
anstalten und Gesangenenhüuser haben wir dazu
herangezogen, so das Landwehrdivisionsgericht in
Hernals und die Arrestlokale der Bezirksgerichte
Leopoldsladt, Margarethen und Favoriten. Selbst¬
verständlich ist die Aufnahmsfähigkeit dieser anderen
Gebäude auch nur .eine beschränkte und so bleibt
noch immer ein so großer Teil, eine so große
Zahl von Gefangenen übrig, die das Gefangenen¬
haus des Landesgerichtes in Wien bewältigen muß,
daß man dem Überbelag nicht steuern kann.
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Die meisten Straffälle und Delikte, mit denen
sich die Strafjustiz zu beschäftigen hat, entfallen auf
Diebe und Einbrecher, und wenn ich Ihnen hier
einige Zahlen der Anfälle vorgebracht und mit¬
geteilt habe, so dürfen Sie nicht glauben, daß da¬
mit auch gleich die Zahl der Delinquenten begrenzt
ist, der Beschuldigten, die in Untersuchung stehen
oder die angeklagt und dann verurteilt werden,
denn gerade bei den Diebstählen überwiegt bei uns
der Bandendiebstahl und es gibt eine ganze Reihe
von Akten, wo sogar 50 und mehr Personen an
einer Strafsache beteiligt find.

Wir suchen nun den unangenehmen Zuständen
in, den Gefangenenhäusern zu begegnen. Aber es ist
nicht bloß der Raummangel das Hinderliche, sondern
es konunen noch andere Ursachen dazu. Ich verweise
daraus, daß das Mobiliar durch die lange Reihe
von Kriegsjahren, wo ein Ersatz nicht erfolgt ist,
stark abgenützt wurde, daß uns insbesondere die
Wäsche und die Kleider für die Häftlinge ausge-
gangen sind, daß alle Bemühungen, hier Wandel zu
schaffen, bei der heutigen allgemeinen Notlage selbst¬
verständlich keinen Erfolg haben konnten. Es wurde
manches getan, wir haben ja manches bekommen,
aber lange nicht da§, was wir unbedingt benötigen.
Da heißt es immer: es gibt ja auch noch andere
Kreise und andere Menschen, welche ebenfalls auf
Wäsche und Kleider angewiesen sind. Man verweist
insbesondere auf die große Not, mit der heute
unsere Spitäler zu kämpfen haben, man verlangt,
daß diese zuerst zu bedenken sind. Wenn Sie alle
diese Umstände in Betracht ziehen, so werden Sie
verstehen, daß die Justizverwaltung allen diesen
Schwierigkeiten nicht begegnen kann, weil sie außer¬
stande ist, aus eigenem sie zu beheben. Es fehlt an
der genügenden Seife und an Neinigungsmaterial,
um die Reinigung durchzuführen. Sie dürfen aber
nicht glauben, daß Ihnen, wenn Sie das Gefangenen¬
haus beispielsweise hier in Wien besuchen, nur so
Schmutz und Unreinlichkeit entgegenstarren. Die
Schilderungen in der Öffentlichkeit sind sicherlich
übertrieben, auch die Darstellung, die die Anfrage
des Herrn Abgeordneten Dr. Bauer vom 14. April
gegeben hat, schießt meines Erachtens weit über das
Ziel. Denn alle Besucher des Gefangenenhauses, ins¬
besondere auch die Geschwornen haben jederzeit der
Gefangenenhausverwaltung und dem Präsidenten
des Gerichtshofes gegenüber erklärt, daß das, was
die Justizverwaltung mit den bescheidenen Mitteln
tun kann, auch geschieht. Der äußere Eindruck des
Gefangenenhauses ist sicherlich ein reinlicher.

Es ist richtig, daß wir hier in Wien mit
der Lauseplage zu kämpfen haben. Man hat bereits
im August 1919 eine Aktion unternommen und es
ist uns gelungen, durch eine gründliche Reinigung
und Desinfektion des ganzen Hauses die Läuse zum

Verschwinden zu bringen. Diese Aktion wird und
muß fortgesetzt werden, denn die Läufe werden
immer wieder von außen eingeschleppt. Da ist es
natürlich notwendig, daß man ben ein gebrachten
Jnquisiten sofort einer gründlichen Reinigung unter¬
zieht. Im Winter fehlt uns aber die Kohle und
das Heizmaterial, um die Vadeanlngen entsprechend
zu heizen. Es fehlt uns die Seife, es fehlen uns
die Desinfektionsmittel, es fehlt uns die Wäsche.
Und denken Sie nur, daß wir täglich mit einem
Anfall von 50 zu rechnen haben, so werden Sie
sehen, wie schwierig es ist, diesen! Problem zu
begegnen. Das läßt sich nur auf radikale Weise
lösen und es wird gelöst werden; denn heute ist
bereis eine eigene Entlausungsanstalt und Des¬
infektionsanstalt im Bau, die ganz nach modernen
Mitteln, nicht provisorisch, sondern definitiv, mit
den entsprechenden Apparaten, die dazu notwendig
sind, ausgebaut wird. Ich glaube, in wenigen Wochen
wird diese Anstalt fertiggestellt sein und ich hoffe,
daß dann die Lauseplage für immer behoben fein
wird. (Bravo!)

Nun, meine sehr Verehrten, es ist auch darauf
hingewiesen worden, daß man der Überfüllung der
Gefängnisse durch eine entsprechende Behandlung
der Untersuchungshaft Herr werden könnte. Es ist
bei diesem Umstande auf eine nicht richtige Hand¬
habung der gesetzlichen Vorschriften über die Unter¬
suchungshaft auch in der Anfrage hingewiesen
worden, die ich bereits erwähnt habe und die der
Herr Abgeordnete Dr. Otto Bauer an mich ge¬
richtet hat. Ich kann Sie versichern, daß dieser
Frage nicht bloß seitens des Staatsamtes für Justiz
die größte Aufmerksamkeit gewidmet wird, sondern
auch seitens der hierfür verantwortlichen Organe
der Justizverwaltung und der Gerichte. Es ist ins¬
besondere hier beim Landesgerichte in Wien ein
eigener Funktionär, ein Oberlaudesgerichtsrat, da¬
mit betraut, der unmittelbar die Abteilungen der
Untersuchungsrichter kontrolliert, die Akten über¬
prüft, die Untersuchungsrichter aufmerksam macht,
wenn er glaubt, daß irgendwo die Untersuchungs¬
haft nicht entsprechend den Gesetzen verhängt worden
ist oder aufrecht erhalten bleibt, daß die Behand¬
lung des Aktes nicht entsprechend rasch erfolgt.
Wenn ihm das persönliche Eingreifen nichts nützt,
wendet er sich au die Ratskammer und wenn in
der Öffentlichkeit und auch hier in der Anfrage des
Herrn Abgeordneten Dr. Otto Bauer behauptet
wird, daß auch die Ratskammer hier nicht mit der
entsprechenden Sorgfalt vorgeht, so kann ich nur
auf das eine Hinweisen, daß Beschwerden von der
Ratskammer gegen die Aufrechterhaltung oder über¬
haupt Verhängung der Untersuchungshaft nur dann
abgewiesen werden, wenn es sich um Schwerver¬
brecher oder um Leute handelt, die bereits wieder¬
holt bestraft worden sind. Ich kann Ihnen sagen,
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daß die Staatsanwälte hier in Wien bereits Ent¬
haftungsanträge in einem derart weiten Umfange
stellen, daß dadurch selbst die Polizeibehörden be¬
unruhigt werden, daß sie sich darüber aufhalten
und beschweren, weil Leute, die gemeingefährlich
sind, die mühsam von der Polizei erfaßt und er¬
wischt wurden, wieder der Freiheit zurückgegeben
werden und dadurch die allgemeine Unsicherheit nur
steigen muß.

Nur uach rein gesetzlichen Bestimmungen wird
die Untersuchungshaft verhängt, darauf achtet die
Justizverwaltung; einer laxeren Handhabung dieser
Bestimmungen könnte ich im Interesse der allge¬
meinen Sicherheit gar nicht mehr zustimmen,
denn schließlich und endlich hat fa auch die Be¬
völkerung ein Recht, daß sie vor gemeingefährlichen
Subjekten möglichst verschont und vor ihnen ge¬
schützt wird.

Meine sehr verehrten Frauen und Herren!
Es ist auch in der Debatte auf einige Fälle hinge¬
wiesen worden, mit denen sich die Gerichte zu be¬
schäftigen haben und die den Beweis für die allge¬
meine Rechtsunsicherheit, die langsam einzureißen
sucht, und für das Versagen der Gerichtsbarkeit
bilden sollen. Mit dem Prozesse von Neunkirchen
will ich mich nicht beschäftigen.

Das kann ich nicht, denn heute ist die An¬
klage gegen eine Reihe von Beschuldigten bereits
erhoben, die Sache ist in der Voruntersuchung ab¬
geschlossen und nun wird in der allernächsten Zeit
das Gericht selbst sprechen, die Hauptverhandlung
wird stattfinden. In diesem Zeitpunkt ist es mir
selbverständlich verwehrt, mich in die Details dieser
Ailgelegenheit eiuzulassen.

Was nun andere Fälle alltailgt, so ist vom
Herrn Abgeordneten Mataja auf die Ausschrei¬
tungen gegen den Bezirkshauptmann in Perg hin-
gewiesen worden. Es ist behauptet worden, daß ein
Strafverfahren bisher nicht eingeleitet wurde. Es
wird Sie, meine Frauen und Herren, jedenfalls
interessieren, wie die Angelegenheit bei den Ge¬
richten steht. Der Bericht der Staatsanwaltschaft
lautet folgendermaßen (liest):

„Beim Landesgerichte Linz ist ein bezügliches
Strafverfahren anhängig. Die Vorerhebungell werden
gegen Anton Derntl und 18 Genossen geführt und
beziehen sich erstens auf die Demonstratiou bei der
Bezirkshauptmaunschaft Perg, schwere Verletzung des
Statthaltereirates Johann Schuster — nunmehr
nervenleidend —, leichte Verletzung des Bezirkshaupt-
nrannes Anton Locker. Die bezüglichen, vorn Unter¬
suchungsrichter des Landesgerichtes Linz und seiner¬
zeit im Beisein des Hosrates und Ersten Staats¬
anwaltes Dr. Jarosch geführten Untersuchungs-
Handlungen haben bisher nicht zur Eruierung be¬
stimmter Täter geführt."

Also das Gericht kann weiter nichts luacheu,
weil dem Gericht bestimmte Täter nicht zur Ver¬
fügung gestellt wurden. (Liest:) „Die von der
Staatspolizei Linz parallellaufend gepflogenen Er¬
hebungen haben gleichfalls kein positives Resultat
ergeben."

Dann läuft die Untersuchung wegen Demon¬
strationen und Mißhandlungen bei der Firma
Poschacher und beim Kaufmann Alzinger; im
letzteren Falle konnte einer der Täter — Anton
Derntl —, der achtundzwanzigmal, darunter mit sechs
und elf Jahren schweren Kerkers vorbestraft ist, bereits
sichergestellt werden. Weiters ein Hausfriedensbruch
und Erpressungen in Bauernhäusern. Diesbezüglich
erscheint eine Gruppe von Tätern unter Führung des
vorgenannten Derntl überweislich. Schließlich noch
der Diebstahl eines Gewehres durch Derntl.

So steht die Angelegenheit Perg. Wenn dem
Gerichte keine Täter durch die Sicherheitsbehörden
namhaft gemacht werden,' so kann das Gericht selbst¬
verständlich 'auch nicht eingreifen. (Ruf: Da muß
man eben die Spatzen fragen! — Abgeordneter
Dr. Mataja: Ich werde Ihnen noch die ganzen
Namen sagen! Es ist eine Schande, daß ich Ihnen
sagen muß, wer dabei war! — Zwischenrufe.)

Präsident Dr. Dinghofer: Ich bitte, Herr
Abgeordneter Mataja, Sie haben nicht das Wort.
( Zwischenrufe.)

Staatssekretär für Justiz Dr. Ramek (fort-
fahrend): Nun, meine sehr verehrten Frauen und
Herren, ich kann Sie versichern, daß die Gerichte
nach jeder Richtung objektiv ihres Amtes walten
und daß die Justizverwaltung auch nur immer den
Einfluß nimmt, daß überall dort, wo das Recht
gebeugt worden ist, gleichgültig, wer es getan hat,
ohne Rücksicht auf die Parteiverhältnisse, ohne Rück¬
sicht auf die Standesverhältnisse der Täter der
gerechten Strafe zugeführt wird. Für mich als obersten
Chef der Justizverwaltung gibt es in der Richtung
keine Parteilichkeit und das Staatsamt für Justiz,
die oberste Justizverwaltung, wacht darüber, daß
dieser Grundsatz der Objektivität und der Gerechtig¬
keit stets zum Durchbruch komme, daß er hoch¬
gehalten werde. Ich kann Sie versichern, daß die
Gerichte von diesem Grundsatz auch bisher in keinen:
einzigen mir bekannten Falle abgewichen sind.

Dieser Grundsatz wird immer hochgehalten
werden, ich hoffe, nicht bloß so lange ich Chef der
Justizverwaltung bin, sondern auch weiter hinaus,
gleichgültig, wer diese Stelle, dieses Ressort, ver¬
waltet; denn dafür bürgt mir die hochwertige
Qualität unseres österreichischen Richterstandes.
(Bravo!) Und Sie können versichert sein, daß auch
die Fälle in Gosdorf, Waidhofen an der Pbbs
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und in Ruprechtshosen genau so verfolgt werden,
genau mit derselben Strenge und mit der gleichen
Objektivität wie gegenüber Ausschreitungen und
Kontraventionen seitens der Arbeiterschaft vor-
gcgangen wird.

Zum Schlüsse nun noch einige Bemerkungen
über die legislative Wirksamkeit des Staatsamtes
für Justiz. Es hat der Herr Abgeordnete Dr. Waber
darauf hingewiesen, daß es endlich einmal Zeit
wäre, das moderne Institut der bedingten Straf-
nachsicht und bedingten Entlassung bei uns ein-
zusühren. Ich weiß nicht, ob im jetzigen Zeitpunkt,
wo die Kriminalität so im Steigen begriffen ist,
wir gut daran täten, diese Institution allgemein
durchzuführen. Es ergeben sich sehr große Schwierig¬
keiten. Denn was nutzt die Institution der bedingten
Strasnachsicht und Entlassung, wenn nicht Organe
vorhanden sind, welche beständig den Entlassenen,
den bedingt Bestraften während der Bewährungs¬
frist kontrollieren. Denn wenn er ohne dieser Kon¬
trolle doch Delikte begeht, die dann gar nicht der
Behörde zur Kenntnis gelangen, so hat ja die
Durchführung und Einrichtung gar keinen Zweck,
weil das einzige Ziel, die Besserung desjenigen, der
einmal gefallen ist, auf die Weise nicht erreicht
werden kann. In beschränktem Umfange läßt sich
allerdings auch heute schon dem Problem näher¬
treten und es hat das Staatsamt für Justiz
einen entsprechenden Entwurf ausgearbeitet, der
dem Juftizausschuffe gelegentlich seiner nächsten
Beratung über die Strafprozeßnovelle vorgelegt
wird, damit der Justizausschuß eventuell diese Sache,
um die Angelegenheit nicht zu verzögern, als
Initiativantrag aufgreifen kann, um so auch diese
Institution bei uns zur Verwirklichung zu bringen.

Es ist von feiten des Herrn Abgeordneten
Dr. Waber auf die Handhabung des Gnadenrechtes
hingewiesen worden. Ja, ich kann Sie versichern,
daß fast jeder, der heute verurteilt wird, ein
Gnadengesuch einbringt. Wie sehr dadurch die
Gerichte — denn jedes Gnadengesuch muß zwei
bis drei Instanzen passieren —, die Justizverwaltung,
das Staatsamt belastet werden, können Sie daraus
ersehen, daß mail im Staatsarnte für Justiz mit
Gnadengesuchen sieben Referenten fast ausschließlich
beschäftigen muß und daß wir immer 800, 1000,
1200 Gnadengesuche zur Behandlung und Ent¬
scheidung und Antragstellung an den Herrn
Präsidenten bei uns im Staatsamte haben. Es wird
eine sehr große Zahl von Delinquenten, von Ver¬
urteilten begnadigt, selbstverständlich alle kann man
nicht begnadigen. Man muß doch schließlich gewisse
Gründe für die Begnadigung gelten lassen, der
Betreffende muß doch gnadeuwürdig sein, und tpo
Gnadenwürdigkeit nicht vorliegt, kann ich unmöglich
dem Präsidenten der Nationalversammlung einen
Antrag auf Begnadigung stellen.

Es sind auch zwei Fälle vom Herrn Abge¬
ordneten Dr. Waber namhaft gemacht worden.
Der eine Fall, den er aus den „Juristischen
Blättern" zitiert hat, ist uns unbekannt. Wir haben
selbstverständlich auch seinerzeit die „Juristischen
Blätter" gelesen, doch konnten wir, weil weder ein
Name noch das Gericht genannt war, der Sache
nicht nachgehen und ich bedauere daher sehrz daß
ich der Anregung des Herrn Abgordneten Dr. Waber,
den Staatsanwalt auf feinen Geisteszustand unter¬
suchen zu lassen, nicht Nachkommen kann, solange ich
den Namen des Betreffenden nicht weiß. (Heiterkeit.)

Und was den anderen Fall mit den Heringen
anlangt, so hat sich mit dieser Angelegenheit das
Staatsamt für Justiz zweimal befaßt, nachdem
sämtliche Instanzen schon zweimal mit dem Gnaden¬
gesuch befaßt waren, und ich kann Ihnen sagen, es
handelt sich doch um einen außerordentlichen krassen
Fall. In dem Geschäft dieser Frau hat die größte
Unreinlichkeit geherrscht. Die Heringe waren schon
seit längerer Zeit in Fäulnis übergegangen. (Abge¬
ordneter Dr. Waber: Es war im Jahre 1914 !)

Ich bitte, das ist durch das Beweisverfahren außer
Zweifel gestellt worden. Die Frau hat gewußt, daß
die Fische verfault sind, sie sind von verschiedenen
Kunden zurückgebracht worden, und während des
Krieges, in einer Zeit, wo die Not an Lebens¬
mitteln bereits eine große war, hat sie die Frau
dann einfach noch stärker gewürzt, um sie dann wieder
dem Konsum zuzuführen. Daß ich da nicht in der
Lage war, einen Begnadigungsantrag dem Präsi¬
denten zu unterbreiten, werden Sie verstehen, um so
mehr als diese Frau nicht durch den Krieg besonders
heimgesucht worden ist, denn ihr Mann hat nur
in Bruck an der Leitha Kriegsdienste geleistet.

Ich möchte noch bezüglich der Anwendung
des Friedensamnestiegesetzes auf das eine Hinweisen,
daß es nach dem klaren Wortlaut dieses Gesetzes
nicht genügt, daß der Gnadenwerber ohne fein
Verschulden nicht vor dem 25. Oktober 1919
verurteilt worden ist, sondern daß außerdem -zur
Stellung eines Gnadenantrages notwendig ist, daß
besondere Gnadengründe vorliegen. Das verlangt
das Gesetz selbst. Und wenn ich nur auf das eine
Moment Rücksicht nehme, ohne daß ich gleichzeitig
Gnadengründe in Antrag bringen könnte, von denen
eine Reihe im Gesetze selbst aufgezählt sind, dann
würde ich sicherlich gegen das Gesetz handeln, wenn
ich einen derartigen Fall dein Herrn Präsidenten
zur Begnadigung vorlegen und beantragen würde.

Meine sehr verehrten Frauen und Herren!
Es ist darauf hingewiesen worden, daß unsere
Gesetzgebung in Justizsachen zurückgeblieben ist.
Nun ich denke, das Staatsamt für Justiz hat im
Laufe dieses Jahres, wo die Nationalversammlung
tagt, bereits eine entsprechende Reihe von Gesetzes-

www.parlament.gv.at



2616 82. Sitzung d. Konstituierenden Nationalversammlung d. Republik Österreich am 15. Mai 1920.

Vorlagen dem Hause unterbreitet. Ich gebe zu,
daß wir au größere Dinge bisher nicht geschritten

/ sind, aber das ergibt sich ja aus den Verhältnissen
selbst. Es ist darauf hingewiesen worden, daß es
notwendig wäre, das bürgerliche Gesetzbuch zu
reformieren und es dem deutschen anzupassen, das
Strafgesetz abzuändern und endlich einmal auch das
Handelsgesetz zu reformieren und umzugestalten.
Das alles ist richtig. Wir haben bereits einen
Strafgesetzentwurs fertig, aber ich glaube, daß zur
Beratung und Beschlußfassung über ein Strafgesetz
eine gewisse Ruhe erforderlich ist, eine entsprechende
Zeit, und ich kann nur nicht vorstellen, daß die
Konstituierende Nationalversannnlung noch- zu diesem
großen Gesetzeswerk Zeit finden könnte, da ja
außer der Behandlung außerordentlich wichtiger
kleinerer Angelegenheiten, die die schwierigen Wirt-
schastsverhültnisse erfordern, noch die größte und
wichtigste Aufgabe vor uns steht, die Lösung des
Finanzproblenrs durch die Beratung der Erhöhung
einer Reihe von Steuergesetzen, die Ihnen die
Regierung vorgelegt hat, und durch Schaffung der
Verfassung. Wenn diese Werke geschaffen sind,
dann kann man auch an das neue Werk heran¬
treten, an die Schaffung eines Strafgesetzbuches.
Ich glaube nicht, daß die Nationalversammlung
früher dazu die entsprechende Ruhe und Zeit
findet.

Was die Angleichung unseres Rechtes an das
deutsche Recht anlangt, so haben wir versucht, einen
Entwurf des Handelsgesetzbuches fertigzustellen, der
sich dem deutschen Gesetze vollkommen anpaßt, um
eine möglichste Gleichstellung beider Gesetze herzu-
stellen. Hier ist selbstverständlich die Rechtsgleichheit
an: wünschenswertesten und erstrebenswertesten.

Der Gesetzentwurf ist den einzelnen Gerichts¬
höfen, den Handelskammern und den sonstigen In¬
stitutionen und Korporationen, die ein wesentliches
Interesse am Handelsrecht haben, bereits zur Be¬
ratung und Begutachtung mitgeteilt worden. Ich
Muß Ihnen aber sagen, daß wir bereits Nachrichten
haben, daß man im Deutschen Reich an eine No¬
vellierung und Umgestaltung des Handelsgesetzbuches
schreiten will. Es dürfte also die Arbeit, die wir
bis jetzt geleistet haben, auf diese Weise bis zu
einem hohen Grade hinfällig werden und so !vird
das Werk der Rechtsaugleichung sicherlich eine
Verzögerung erleiden. Und so kommt es, daß wir
auch bei anderen Gesetzen, bei denen die Rechts-
angleichung an das deutsche Recht außerordentlich
wünschenswert wäre — wir stehen ja in bestän¬
digem Kontakt mit der obersten Justizstelle im
Deutschen Reiche —, hauptsächlich deswegen an
einem energischen Vorgehen gehindert werden, weil
man selbst in Deutschland nicht weiß, ob man nicht
die betreffende Gesetzes- und Rechtsmaterie ehe¬

baldigst einer Umarbeitung und Novellierung unter¬
ziehen werde. Es würde dann unsere Arbeit, die
wir geschaffen haben, wieder eine vergebliche sein.

An eine Änderung der Zivilprozeßordnung
oder der Strafprozessordnung und damit im Zu¬
sammenhänge an eine Neuorganisation unserer Ge¬
richte wird auch geschritten werden müssen, aber
erst dann, bis die Verfassungs- und Verwaltungs¬
reform durchgeführt wird, also parallel mit diesen
beiden Aktionen, aber auch erst dann, bis sich die
heutigen außerordentlichen Verhältnisse beruhigt und
geändert haben, denn der Zustand, dem die Justiz¬
verwaltung und die Gerichte heute Rechnung tragen
müssen, ist ein anormaler und wir müssen hoffen,
daß er in absehbarer Zeit verschwindet. Erst bis
wir wieder normale Verhältnisse haben, bis wir
übersehen können, wie sich die wirtschaftliche Lage
und die sonstigen Verhältnisse in unserem Staate
gestalten, können wir auch an diese Reform unseres
Gerichtswesens herantreten. Im jetzigen Zeitpunkte
aber irgendetwas zu unternehmen, was unsere bis¬
her doch noch immerhin gut funktionierenden Ge¬
richte in ihrem Gleichgewichte stören könnte, hielte
ich für verfehlt. Ich glaube, hier sind einzig und
allein nur solche gesetzliche und Verwaltnngsmaß-
nahmen notwendig und wünschenswert, welche ver¬
hindern sollen, daß das Gleichgewicht gestört, welche
bewirken sollen, daß es erhalten werde. (Ihnfall und
Händeklaisch en.)

Präsident Dr. Dinghofer: Zum Worte
gelangt der Herr Staatssekretär für Inneres
und Unterricht.

Staatssekretär für Inneres und Unterricht
Eldersch: Hohes Haus! Der Herr Abgeordnete
Dr. Mataja hat heute wieder eingehend über die
Vorfälle in Neunkirchen gesprochen und hat es dabei
für angemessen erachtet, mich zu beschuldigen, ich
hätte dem hohen Hause eine unwahre Darstellung
des Sachverhaltes rücksichtlich des Verhaltens der
politischen Behörden gegeben: ja er hat mich rück¬
sichtlich einer bestimmten Darstellung der Unwahrheit
geziehen. (Rufe: Der Lüge!) Ich kann nur das
sestftellen, was im Protokoll steht, und int Protokoll
steht, daß er mich der Unwahrheit geziehen hat.
Hohes Haus! Ich bin deshalb gezwungen, aus diese
Angelegenheit nochmals zurückzukommen.

Ich erkläre dezidiert, daß, soweit ich in
Betracht komme, eine Ablehnung ,von Verhaftungen
nicht kundgegeben wurde. Die politische Behörde
erster Instanz, beziehungsweise die Gendarmerie¬
abteilung war der Meinung, daß denr Verlangen
des Untersuchungsrichters nach Verhaftungen nur
entsprochen werden könne, wenn die Gendarmerie
entsprechend verstärkt werde, und zwar wurde mir
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damals eine Verstärkung von 400 Mann als not¬
wendig bezeichnet. Über diese Verstärkung habe ich
das Einvernehmen mit der Landesregierung ge-
pflogen, da ja die Landesregierung die zweite
Instanz ist, die über derartige Forderungen §it ent¬
scheiden hat und ich mich den Wünschen, der nieder-
österreichischen Landesregierung gegenüber ebenso ent¬
gegenkommend verhalten muß, wie ich das beispiels-
weise gegenüber den Wünschen der steiermärkischen
Landesregierung tue. Ich meine, man kann von
mir der niederösterreichischen Landesregierung gegen¬
über nicht eine andere Haltung verlangen, als ich
sie gegenüber der steiermärkischen Landesregierung ein¬
nehme. Ich habe die Haltung der niederösterreichischen
Landesregierung für zweckmäßig erachtet in einem
Zeitpunkte, in welchem die Arbeiterbevölkernng durch
den Kapp-Putsch in Deutschland aufgeregt war,
nicht eine solche Menge von Gendarmen nach Nenn-
kirchen zu werfen und dadurch vielleicht weitere
innerpolitische Komplikationen hervorzurufen.

Nun hat der Untersuchungsrichter weiter
untersucht. Es hat sich eine Sabotage des Gerichts¬
verfahrens durch die Beteiligten nicht herausgestellt.
Die Vorgeladenen sind erschienen und haben ihre
Zeugenaussagen abgelegt. Dann ist das Verlangen
des Gerichtes nach Verhaftungen in einem bestimmten
Stadium der Untersuchung dringlicher geworden.
Ich habe daraufhin mit dem Herrn Staatssekretär
für Justiz verhandelt und habe ihn gebeten, ob es
denn nicht so einzurichtcn sei, daß die Untersuchung
auf freiem Fuß geführt werde, da mir die Ver¬
stärkung der Gendarmerie in Neunkirchen in der
gewünschten Zahl bedenklich erscheine und ich >veitere
Komplikationen gerne vermeiden möchte. Ich habe
diesen Wunsch dem Herrn Staatssekretär für Justiz
auch auf schriftlichem Wege mitgeteilt. Daraufhin
sind wir übereingekommen, daß die Untersuchung
iveiter auf freiem Fuße geführt werde, insolange die
Untersuchung durch die Beteiligten nicht irgendwie
behindert werde. Ich habe nun Einfluß genommen
auf die Arbeiterorganisationen, daß sie diese Mit¬
teilung weitergeben und die Beteiligten ausfordern,
ja nicht irgendeine Haltung einzunehmeu, die als
eine Sabotage des Untersuchungsverfahrens gedeutet
werden konnte, da in diesem Falle mit Verhaftungen
vorgegangcn werden müßte. Ich habe diese Ver¬
einbarung mit dem Herrn Staatssekretär für Justiz,
da ich persönlich verhindert war, telephonisch am
selben Abend durch meinen Präsidialisten an den
Bezirkshauptmann von Neunkirchen weitergegcben,
denn am nächsten Tage sollte der Untersuchungs¬
richter, wie mir mitgeteilt wurde, formell das
Begehren nach Verhaftung stellen. Der Herr Bezirks-
hauptmann hat nun unvorsichtigerweise auf das
Begehren des Untersuchungsrichters einen schriftlichen
Bescheid gegeben, der dem Inhalte nach einer Ver¬
weigerung der Assistenz gleichkommt, ohne mein

Wissen. Ich märe nicht so unvorsichtig gewesen,
sondern hätte als Bezirkshauptmann von Neunkirchen
dem Untersuchungsrichter mitgeteilt, daß der Staats¬
sekretär für Inneres mit dem Staatssekretär für
Justiz vereinbart hat, daß keine Verhaftungen vor-
genommen werden, insolange das Untersuchungs¬
verfahren nicht sabotiert wird. Er hat aber diese
Form gewählt und sich dabei auch noch versichert,
daß diese Zuschrift vertraulich behandelt wird, was
meiner Ansicht nach auch überflüssig' war.

Ich habe also von dieser Ablehnung der Bei-
stellnng der Assistenz keine Kenntnis gehabt und
kann das Vorgehen des Herrn Bezirkshauptmannes
insofern entschuldigen, als er von mir die Mit¬
teilung gehabt hat, es wird nicht verhaftet, und
also glaubte, das Begehren nach Verhaftung gegen¬
wärtig ablehnen zu müssen, und lute gesagt, unvor¬
sichtigerweise die auch im Gesetze nicht begründete
Haltung eingenommen hat, die Beistellung der
Assistenz zu verweigern. Es ist also richtig, daß
Vereinbarungen zwischen dein Innern und dem
Staatsamte für Justiz gepflogen worden sind. Ob
sie eine gesetzliche Begründung haben, das will ich
nicht untersuchen. Ich habe dem Herrn Staats¬
sekretär für Justiz die Situation dargestellt und
ihm geschildert, welche Komplikationen entstehen
können, und habe gemeint, man solle, um diese zu
vermeiden, wenn dem Gerichtsverfahren Genüge ge¬
schieht, aus freiem Fuße verhandeln, ich werde das
Meine dazu tun, daß die Beteiligten, die in Be¬
tracht kommenden Personen, die zu verhören sind,
gegen die vielleicht die Anklage erhoben werden
soll, erscheinen und ihre Aussagen nblegen.

Wie man bei diesen: Sachverhalt, den auch
Herr Dr. Mataja von Herrn Staatssekretär für
Justiz bestätigt erhalten hätte, wenn er danach ge¬
fragt hätte, mich der Unwahrheit zeihen und er¬
klären kann, daß ich den Sachverhalt falsch dar¬
gestellt habe, ist nur unverständlich. Der ablehnende
Bescheid des Bezirkshauptinannes ist ohne mein
Wissen erfolgt und deswegen kann ich auch erklären,
daß die Öberbehörde — in dem Falle meine ich
das Staatsamt des Innern — von dieser Ab¬
lehnung nicht gewußt hat und sic einfach nicht
genehmigt hätte. Sicher ist aber, daß vereinbart
war, es wird nicht verhaftet und daß der Bezirks-
hauptinann von -Neunkirchen daher in der Form
gefehlt, in der Sache sicher in guter Absicht gehandelt
hat, weil er von nur den Bescheid bekommen hat,
es wird nicht verhaftet.

Ich bitte also das hohe Haus, sich darüber
ein Urteil -zu bilden, ob mich der Vorwurf der
Unwahrheit trifft. (Lebhafter Beifall und Hände¬
klatschen. —- Abgeordneter Schneidmadl: Wer
ist jeixt der Lügner? — Abgeordneter Dr. Mataja:
Was fällt Ihnen denn eindas ist doch eine
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Unverschämtheit! — Lebhafte Zwischenrufe. — Ab¬
geordneter Witternigg: Sie, sind ein Unverschämter!
Abgeordneter Alois Bauer: Das war ja nur eine
Frage! — Anhaltende Zwischenrufe. — Abgeordneter
Witternigg: Sie sind ein Lügner, Sie sind ein
Brandstifter ! — Abgeordneter Dr. Mataja: Aber diese
Leichtfertigkeit, immer mit Verhöhnungen und Be¬
schimpfungen! — Abgeordneter Witternigg: Sie
sind der Unruhestifter! — Lebhafte Zwischenrufe
der Abgeordneten Dr. Mataja, Alois Bauer,
Schneidmadl und Witternigg.)

Präsident Dr. Dinghofer (wiederholt das
Glockenzeichen gebend): Herr Abgeordneter, ich
bitte, es ist schon genug. Ich bitte um Ruhe
und bitte die Plätze einzunehmen. (Andauernde
Z wischenrufe.)

Das Wort hat Herr Abgeordneter Größ¬
bauer. Ich bitte, den Redner sprechen zu lassen.

Abgeordneter Größbauer: Hohes Haus!
Wir glauben in einem Rechtsstaate Zu leben; jedoch
ist die Sache nicht so, wie wir sie uns in unserem
Untertanenverstand ausmalen. Wir glauben, daß
das Strasgesetz für alle Bürger gleich angewendet
wird, wir glauben, daß in dem Staate, in der
Republik überhaupt nur eine Sorte von Bürgern
existieren kann. Der Begriff Staatsbürger sagt schon,
daß es in dem Staate nur Staatsbürger geben
kann. Wir sehen aber, daß wir in unserer Republik
zweierlei Bürger haben, daß wir nicht nur Staats¬
bürger haben, sondern auch Klassenbürgcr. Die Pflicht
des Staatsbürgers ist es, dem Staate die Steuern
zu zahlen, die Abgaben zu leisten und den Staat
zu erhalten. Wir glauben, daß derjenige, der sich
als Staatsbürger fühlt, dieser Pflicht auch nach¬
kommt. Es wäre wohl selbstverständlich, daß der
Staatsbürger die Vorschriften, welche ihm die Be¬
hörde macht, befolgt und daß, wenn er diese Vor¬
schriften nicht befolgt, er dafür bestraft wird. Die
Klassenbürger kennen aber diese Vorschriften nicht
und sie werden, wenn sie diese Vorschriften nicht
einhalten, nicht gestraft, sondern belohnt. Wenn der
Staatsbürger seiner Lieferungspflicht nicht nachkommt
— und diese Lieferung kann nichts anderes sein
als das Produkt seiner Arbeit —, wenn er sozusagen
streikt, so wird er gestraft. Die sogenannten Klassen¬
bürger mber, die bem Staate auch ihre Arbeit zur
Verfügung stellen sollen, die der Staat auch schützt
und für die er sorgt, werden, wenn sie die Arbeit
verweigern, also streiken, dafür belohnt. Das ist der
Unterschied zwischen dem Staatsbürger und dem
Klassenbürger.

Das Gesetz wird eben, wie ich schon früher
erwähnt habe, nicht gleichmäßig auf alle Bürger
angewendet. Nehmen wir den früher erwähnten Fall

an, daß ein Staatsbürger irgendeine Ablieferung
verweigert, so wird er dafür gestraft; und wenn er
auch Milderungsgründe anführen würde, wenn er
sagen würde, er habe Weib und Kind, er brauche
diese Sachen für sich selbst, so werden die Behörden
sagen, du mußt das abliefern, wenn du es nicht
lieferst, wirst du gestraft oder exequiert. Ganz anders
ist die Sache bei dem sogenannten Klassenbürger.
Wenn ein solcher etwas stiehlt und vor dem Ge¬
richte dann sagt, ich habe das in der Not getan,
ich habe es darum getan, weil ich Weib Kind habe,
so wird der Richter ihn aus ganz richtigen Er¬
wägungen freisprechen. Dieser wird freigesprochen,
obwohl er etwas gestohlen hat, der andere, der
nichts gestohlen hat, wird nicht freigesprochen! Also
wird das Gesetz nicht gleich angewendet.

Es hat gestern ein Redner von der linken
Seite schon gesagt, es gibt zweierlei Maß, mit dem
gemessen wird und das ist eben ein zweierlei Maß.
Ich frage nun, gibt es heute noch Behörden,
gibt es heute in unserem Staate überhaupt noch
eine Gewalt? Wenn es eine solche gibt, so soll sie
auch wirklich ausgeübt werden. Ich werde Ihnen
aber einen Fall erzählen, aus dem Sie sehen, daß
die staatliche Gewalt nicht -angewendet wird, der
auch mich teilweise betrifft. Wir haben von der
Behörde den Auftrag bekommen — ich und noch
ein Besitzer — Milch nach Klagenfurt zu liefern,
und wir find dieser Aufforderung der Behörde auch
nachgekommen. Wir haben die Milch auf den Bahn¬
hof geführt. Aber siehe da — da sind die Arbeiter
gekommen und haben die Kannen weggetragen und
haben uns sogar später eine Karte geschrieben und
gesagt, die Milch brauchen sie, sie lassen sie nicht
weiterführen und sie haben sich unterschrieben: Die
sozialdemokratische Organisation. Wir haben geglaubt,
daß es notwendig sei, daß die Milch in die Städte
und Industriezentren kommt, weil sie dort doch noch
klüger ist; bei uns ist die Milch nicht so klug.
Wenn einer eine Viertelstunde weit hinausgeht, so
bekommt er überall Milch. Wir haben deshalb ge¬
glaubt, es ist recht, wir sind dem Befehle der Be¬
zirkshauptmannschaft nachgekommen und haben die
Milch geliefert. Die sozialdemokratische Organi¬
sation aber hat die Behörde nicht anerkannt,
die uns den Befehl gegeben hat, die Milch zu
liefern, sie hat sich über den Befehl der Behörde
hinweggesetzt. Gibt es also für diese Leute Behörden
oder nicht? Gibt es für die ein Strafgericht oder
nicht? Ich schaue die Sache so an; wenn es für
die keine Behörde gibt, so gibt es auch für uns
keine Behörde und es kann uns die Behörde nicht
verpflichten, die Milch zu liefern. Gibt es ein Straf¬
gesetz, so sind auch die strafbar, die die Milch ge¬
nommen haben. Gibt es aber kein Strafgesetz mehr,
so können auch wir im Falle der Weigerung nicht
bestraft werden. Der Herr Abgeordnete Forstner
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hat. gestern gesagt: Es kümmert sich kein Teufel um
das arbeitende Volk! Ja, meine Herren, diese Milch
hätte ja auch das arbeitende Volk erhalten sollen.
Wir haben uns ja darum gekiimmert, daß die Milch
hinkommt, aber die Sozialdemokraten haben sich
darum uicht gekümmert.

Welche Strafen die Staatsverwaltung und
die Justiz an ihre Bürger austeilen, davon werde
ich auch einige Beispiele erzählen. Ein Bezirksgericht
hat einen Besitzer — das war noch zu der Zeit,
als keine Zustelluugsgebühr festgesetzt war —, der
für die Zustellung, weil alles teurer geworden ist,
pro Liter um 4 h mehr verlangt hat er hat
also nicht den Preis erhöht und keine Preistreiberei
begangen -—, trotzdem wegen Preistreiberei zu
1000 Li verurteilt. Warum hat das Gericht ihn
bestraft? Wir wissen es nicht. Es war keine Preis¬
treiberei, weil er die 4 h nur für die Zustellung
verlangt hat. Wenn jeder Handgriff eines Arbeiters,
wenn alles teurer wird, so ist auch der nach unserer
Ansicht berechtigt, für die Zustellung mehr zu ver¬
langen, und wer es nicht zahlen wollte, der konnte
das dadurch vermeiden, daß er sich die Milch selbst
holt. Ein anderer Bauer ist wegen 15 Liter Milch,
die er unmöglich abstellen konnte — er mußte im
Winter bei Eis zur Mühle fahren und dabei ist ihm
die Melkkuh gefallen ltnb hat 8 Tage nicht auf¬
stehen können, daher war es ihm nicht möglich den
Liter Milch täglich zu liefern, der ihm aufgetragen
war, aber einen halben Liter hat er abgeliefert —
und wegen dieser 15 Liter, die er in einem Monat
nicht geliefert hat, hat man über ihn 2000 Li
Strafe verhängt. Meine Herren, ist das vielleicht
nicht furchtbar, ist das nicht ein Unrecht? Ein anderer
Bauer ist wegen Nichtablieferung eines Kilo Butter
und 30 Liter Milch zu 02 Tagen Arrest verurteilt
worden. (Abgeordneter Schiegl: Er wird schon
mehr um Gewissen gehabt haben!) Nein, nicht mehr,
ich/ kann den Herren sogar den Akt zeigen, er hat
sonst alles geliefert, aber das war ihm nicht mög¬
lich und weil er sich bei der Behörde nicht ge¬
meldet hat, hat man ihm 92 Tage Arrest diktiert.
Alle diese Ablieferungen sind ja, wie ich schon früher
erwähnt habe, die Ausflüsse der Arbeit, denn ohne
Arbeit kann matt kein Produkt haben. Ich frage
also: Wird auch ein Arbeiter, der die Arbeit ver¬
weigert, gestraft, hat man schon einmal davon ge¬
hört? Wenn man dies will, soll man auch die Ar¬
beitspflicht einführen, damit auch derjenige, der nicht
arbeitet oder seine Arbeit dem Staate nicht zur
Verfügung stellt, gestraft tvird, dann sind wir damit
einverstanden. Dasselbe, was man von dem Staats¬
bürger verlangt, soll man auch von jedetn Klassen¬
bürger verlangen dürfen, denn nur daun kann man
sagen, daß die Behörden, die Justiz und die Ver¬
waltung gerecht Vorgehen. Solange dies aber nicht
geschieht, müssen wir sagen, daß die Justiz und die

Behörden nicht gerecht gegen ihre Bürger Vorgehen.
Wir verlangen, daß die Justizverwaltung und die
Staatsverwaltung mit gleicher Nachsicht oder gleicher
Schärfe gegen alle vorgeht, wir verlangen gleiches
Recht für alle.

Präsident Hauser (welcher während vor¬
stehender Rede den Vorsitz übernommen hat): Zum
Worte gelangt der Herr Abgeordnete Polke; ich
erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Polke: 'Hohe Nationalver-
sammluug! Bei der Schuldebatte, wo doch sehr viele
Punkte berührt und Anregungen gegeben werden
konnten, hat sich eine Judendebatke entwickelt und
bei der Verhandlung über das Kapitel „Justiz"
werden die Sozialdemokraten auf die Schlachtbank
geführt. Es hat ein Redner erklärt, daß er mit den
Arbeiterräten nicht einverstanden ist. Die Art und
Weise, wie diese Arbeiterräte in die verschiedensten
Angelegenheiten des menschlichen Lebens eingreifen,
paßt den verschiedenen Klassen nichts und ich gebe auch
zu, daß die Arbeiterräte hie und da Übergriffe gemacht
haben. . Aber, meine sehr Verehrten, die Darstellung,
die man hier von diesen Arbeiterräten gibt, entfernt
sich ganz bedeutend von der Wahrheit. Ein Redner
behauptete, daß die Arbeiterräte in Lokalen eine
Exekutivgewalt organisieren und ausüben, daß die
staatliche Exekutivgewalt keinen Einfluß hat, sondern
die Arbeitexräte alles einfach annullieren. Die Arbeiter¬
räte haben doch einen anderen Zweck. Es wird Pdem
bekannt fein, Daß die Arbeiter nicht besonders juri¬
stisch gebildet und auch in den allgemeinen recht¬
lichen Tagesfragen nicht so bewandert sind. Beson¬
ders in den Mieterfragcn, bei Zinssteigerungen, De¬
logierungen und in verschiedenen anderen Fragen
brauchen die Leute, welche dem Arbeiterstande an¬
gehören, Rat. Sie wissen doch, meine Herren, daß cs
offene Fristen gibt, die man einhalten muß; alle diese
Dinge kennt oft der Arbeiter nicht, ein großer Teil
weiß es uicht, infolgedessen gehen sie dorthin und
sind froh, wenn sie einen Rat bekommen. Es wäre
schon mancher, zu seinem Rechte gekommen, wenn
er früher um Rat gefragt hätte. Zu diesem Zwecke
sind die Arbeiterräte da. Daß hie und da diese
Arbeiterräte vielleicht einen nicht gerade praktischen
Rat geben, daß hie und da, im Eifer Hilfe zu
bringen, Übergriffe Vorkommen, dafür, meine sehr
Verehrten, haben wir Beispiele aus der Geschichte.
Ich bin schon 46 Jahre laug in der Arbeiter¬
bewegung und im politischen Kantpf und, man hat
die Sozialdemokraten in den siebziger und achtziger
Jahren nicht so glimpflich behandelt, sondern die
Behörden haben damals derb zugegriffen. Es waren
ja geschulte Leute, welche ihre Semester absolviert
haben und sich eingearbeitet hatten, wenn Sie aber
heute die Begründungen der Urteile Nachlesen würden
die diese Leute gefällt haben, so würden Sie es

www.parlament.gv.at



2620 82. Sitzung d. Konstituierenden Nationalversammlung d. Republik Österreich am 15. Mai 1920.

unglaublich finden, wie man derartige Übergriffe
machen kann. Wenn Übergriffe einstens von solchen
Leuten gemacht wurden, so muß man sich doch auch
die Frage nach den Ursachen stellen und da zeigt
sich dieselbe Erscheinung wie hei den Arbeiterräten.
Wir haben ja sehr lange Zeit in Österreich eigent¬
lich keine Justiz gehabt. Es war eigentlich eine
Polizeiwirtschast, jeder einzelne hat die Dinge so
ausgelegt, wie er es verstanden hat, und dadurch
ist die Arbeiterschaft und besonders die Sozial-
demokratie ungeheuer in Mitleidenschaft gezogen
worden. Selbstverständlich setzt derjenige, d^r gestraft
wird, immer voraus, daß der Strafende einen
Übergriff macht. Wenn man die Sache aber nach
einigen Jahrzenten ruhig nachliest und klar überlegt,
so findet man wohl, daß da tatsächlich Übergriffe
geschehen sind. Der Grund liegt .darin, daß in
Strafprozessen, besonders in politischen Prozessen,
die Rechtsanschauung der Richter und selbst der Ver¬
teidiger usw. damals eine andere war als in späteren
Zeiten und heute. Und ebenso wie die gelehrten
Richter, die Advokaten usw. nicht sofort die richtige
Beurteilung erfassen konnten und sich imnier Rei-
bungsflächeu ergeben haben, ist es auch bei den
Arbeiterräten der Fall, die das Bestreben haben,
dem arbeitenden Stande und überhaupt allen Ständen,
die sich an sie um Hilfe wenden, den rechten Rat
zu geben und Hilfe bringen wollen. Daß sich im
Anfang immer die Reibungsflächen mehr bemerkbar
machen, ist doch eine selbstverständliche Sache. Heute
können Sie sich wohl nicht besonders über die
Arbeiterräte beschweren. Die Leute haben sich geistig
entwickelt und den Verhältnissen angepaßt, sie wissen
das Mögliche vom Unmöglichen zu unterscheiden
und es ist ja auch den sozialdemokratischen Organi¬
sationen gelungen, durch immerwährende Belehrungen
und Vorstellungen diese Leute dahin zu bringen,
daß sie heute ein nützlicher Apparat in der mensch¬
lichen Gesellschaft sind. (Abgeordneter Steinegger:
Na, na!) Gewiß, mein Verehrtester. Es gibt aller¬
dings eine Klasse von Menschen, die mit beit Arbeiter¬
räten nicht einverstanden ist, es gibt auch politische
Parteien, die mit ihnen nicht einverstanden sind.
Die Schieber zum Beispiel sind auch nicht mit den
Arbeiterräten einverstanden, ebenso die Schleich¬
händler usw., und wenn die Arbeiterräte im gegebenen
Falle eingreifen, zum Beispiel bei Untersuchung von
Bahnzügen usw. . . . (Abgeordneter Steinegger:
Bei den Rucksäcken, aber bei den Waggons nicht!}
O ja, sie greifen schon ein ... so ist es ja selbst¬
verständlich, daß diejenigen, welche dort aufgegriffen
werden und welche kein reines Gewissen haben, zu
schimpfen anfangen.

Nun hat uns, meine sehr Verehrten, der
Herr Dr. Mataja den Vorwurf gemacht, daß wir
gegenüber Neunkirchen eine eigentümliche Stellung
eingenommen haben. Ich will mich in eine Er¬

örterung der Rechtslage nicht einlassen, denn ich
bin nicht Jurist, und es wäre müßig, sich vielleicht
in einen Streit mit Dr. Mataja einzulassen. Er
ist rechtskundig und ich nicht. Es handelt sich aber
nicht allein um die juristische Rechtslage. Ich weiß
nicht, ob Nachlässigkeiten von seiten des Herrn
Staatssekretärs des Innern vorgekommen sind" und
er hat auch richtiggestellt, daß sich Herr Doktor
Mataja arg vergaloppiert hat. Ich weiß nicht,
wie sich die Sache verhält; es handelt sich aber
darum, wie die Sache frisiert und in welcher
Frisur das Objekt der Öffentlichkeit dargestellt wird
(Sehr richtig!) und hier eben wurde die öffent¬
liche Meinung getäuscht. (So ist. es!) Wenn ein
objektives Blatt die Sache darstellt oder Zeugen,
die die Sache objektiv beurteilen, dann kommt die
Sache in einer ganz anderen Form heraus, als
wenn die „Reichspost" darüber schreibt. Darum
handelt es sich. Bezüglich Neunkircheu war die
Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit eine ganz
andere, als sie dort war, wo sich die Bauern an
der Obrigkeit usw. vergriffen haben. Um die öffent¬
liche Meinung und die Darstelluugsweise handelt
es sich, je nachdem eine Partei dazu Stellung
nimmt. Auf mich wenigstens macht es den Eindruck
— ich kann ja in die Seele des Herrn Doktor
Mataja nicht einblicken —, als wenn er und seine
Anhänger es sehr bedauern würden, daß in Neun¬
kircheu kein Blut geflossen ist. (Zustimmung.) Und
unter den gegebenen Umständen mußte man trachten,
Verhaftungen zu vermeiden, zu vermeiden, die Be-
völkerung, die ohnedies schon riesig aufgeregt war, noch
mehr zu reizen. Ich weiß nicht, ob sie die psychologi¬
schen Zustände in Ternitz kennen. Ternitz ist ein sehr
heißer Boden, mau muß ungeheuer vorsichtig sein,
um nicht ein Unglück heraufzubeschwören, da ist
Vorsicht notwendig. Ich gebe zu, ich bin nicht
rechtskundig, ich habe also kein absolutes Urteil
darüber. Wenn mau aber auch die Kraft, die
Gewalt Hätte, hier einzuschreiten, vielleicht nach
den Bestimmungen der Gerichtsordnung Verhaftungen
vorzunehmen usw., so wäre damit noch immer nicht
gesagt, daß es praktisch wäre, das zu tun. Es ist
vielleicht oft besser, das zu unterlassen, um nicht noch
ein größeres Unglück heraufzubeschwören. Das eine
aber müssen Sie zugeben, daß weder in der
„Arbeiter-Zeitung" noch in öffentlichen Versamm¬
lungen oder irgendwo die Sache gelobt Mrde. Sie
müssen doch zugeben, daß wir alle diese Vorkomm¬
nisse bedauert haben, wir unterschreiben die Sache
nicht, wir schützen nicht die Leute, es hat sich nie¬
mand geweigert, alles mögliche Material der Unter¬
suchung zur Verfügung zu stellen. Niemand hat
vielleicht diese Leute abgehalten und selbst diejenigen,
die in den Anklagezustand versetzt wurden, haben
sich nicht geweigert, sich der Untersuchungsbehörde
zu stellen.
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Eine Verhaftung ist also nach meinem bescheidenen
bürgerlichen Verstände nicht absolut notwendig gewesen
und schon mit Rücksicht darauf muß man ins Auge
fassen, was wohl geschehen wäre, wenn man eine
Verhaftung vorgenommen, wenn man eingegriffen
hätte. Wäre es dann gewiß zu einem Blutbad ge¬
kommen, wären Leute mit dem Tode abgegangen,
wären viele Waisen gemacht worden, iväre über
Ternitz und Neunkirchen ein beklagenswertes Unglück
gekommen, dann hätte sich das Blatt gewendet.
Man hätte dann ganz einfach erklärt, ja, wenn die
Sozi vernünftiger gewesen wären, dann wäre es zu
dem Blutbade nicht gekommen. So aber, weil alles
vermieden nwrden ist, entstellt man die Sache mit
leidenschaftlichem Parteihaß, und nian setzt alles
mögliche daran, der Sozialdemokratie vorzuwerfen,
daß sie sich ein Recht anmaße und die allgemeine
Rechtslage stört.

Im Laufe der Debatte sind wir dazu ge¬
kommen, einen anderen Titel zu erhalten, und zwar
find wir — ich weiß nicht, ob ich den Herrn
Redner richtig verstanden habe — „Klassenbürger"
geworden. Es gibt also Staatsbürger und Klassen¬
bürger.

Der betreffende Herr Abgeordnete hat erklärt,
wenn die Bauern keine Kartoffeln usw. abliesern,
dann werden sie bestraft; wenn aber die Klassen¬
bürger die Arbeit verweigern, wenn sie streiken,
dann werden sie belohnt. Meine verehrten Herren,
das ist doch etwas ganz anderes. In einem freien
Staate muß man es doch dem Staatsbiirgcr über¬
lassen, ob er seine Arbeitskraft verkaufen will oder
nicht und wie teuer er sie verkaufen will. Dafür
haben wir das Koalitionsrecht. Sie wollen ja nichts
anderes als eine sogenannte Rechtslage Herstellen, in
der das Koalitionsrecht der Arbeiterschaft ausgehoben
wird und von den Arbeitern verlangt werden kann,
daß sie zu jedem Preise und unter allen Verhält¬
nissen ihre Arbeitskraft hergeben müssen. Wenn es
sich aber darum handelt, daß die anderen den
Arbeitern die nötigen Stoffe nicht zuführen, damit
ihre Arbeitskraft erhalten bleibe, ja, Bauer, das ist
etwas, anderes, dann regt sich ihr Eigentumsgcsühl:
Der Bauer gibt her, wenn er will! Es sind ja sehr
viele, die nicht hergebcn können, das glaube ich ja,
ich will nicht aufhetzen, aber doch, der Bauer gibt
nicht immer her, wenn er kann, sondern eben, wenn
er will. Ebenso aber ist auch die Arbeitskraft das
Eigentum des Arbeiters und man muß es ihm da¬
her schon lassen, daß er in Fällen, wo er nicht
mehr existieren kann, bei zu kleinem Lohn oder zu
langer Arbeitszeit — es gibt ja verschiedene Lagen
im wirtschaftlichen Leben — die Arbeit verweigern
kann, seine Arbeitskraft dem Markte freizustellen.
So stehen die Dinge. Ich habe sie nur ganz kurz
beleuchtet.

Wenn Sie sich darüber beklagen, daß der
Klassenkampf die Schuld daran trägt, daß wir
keinen Frieden haben, daß kein versöhnlicher Zug
durch die Gesellschaft geht, so kann ich ihnen nur
sagen: Solange es Leute gibt, die ihre Arbeitskraft
verkaufen, und Leute, die infolge ihres Kapitals in
der Lage sind, die Arbeitskraft zu kaufen, solange
wird der Klassenkamps bestehen. Diese Klassengegen¬
sätze lassen sich nicht durch einige Worte, durch ein
paar Phrasen ausgleichen, sondern der Klassenkamps
muß eben ausgekämpft werden, und solange es
Klaffen gibt, solange dauert dieser Kampf. Wenn er
enden soll, dann müssen die Klassengegensätze ge¬
mindert und die Klassen beseitigt werden.

Meine geehrten Herren! Daß diese Vor¬
kommnisse, die hier beklagt wurden, auch bei uns
kein angenehmes Empfinden ausgelöst haben, das ist
ja selbstverständlich.

Aber wenn Sie sich eine objektive Rechts¬
anschauung von allen diesen Dingen bilden wollen,
so dürfen Sie nicht auch jenen Suggestionen unter¬
liegen, die in den verschiedenen Blättern aus Sie
einwirken. Sie dürfen sich nicht von jenem leiden¬
schaftlichen Haß leiten lassen, mit dem die Blätter
der verschiedensten Couleurs die Sache aufbauschen,
indem sie immer die ganze Schuld der Arbeiter¬
klasse zuschieben. Die Arbeiter sind die wirtschaftlich
Schwächeren. Daß sie sich mit aller Kraft wehren,
werden Sie nicht mir nichts dir nichts beseitigen
können. Aber Sie, die Sie die wirtschaftlich Stärkern
sind, haben die Ausgabe, Ihre Pflicht gegenüber
dem Staates zu erfüllen. Wenn Sie das in aller¬
erster Linie tun, dann können Sie überzeugt sein,
der Arbeiter hat noch nie der Gesellschaft gegenüber
seine Pflicht verweigert und er wird sie immer
erfüllen zum Wohle der Gesamtheit. Daß er sich
aber zum Opfer für einzelne hergibt, die ihre
Profite aus der Allgemeinheit herausschinden wollen,
das, meine sehr Verehrten, werden Sie nicht
erleben.

Meine Herren! Ich will Sie nicht lange
aufhalten und die Debatte nicht durch meine
Schuld verlängern. Ich möchte Sie nur ersuchen,
sich zu bemühen, ein gerechteres Urteil über die
Arbeiterschaft zu fallen und nicht jede Gelegenheit
dazu zu benutzen, durch unwahre Angaben und
Entstellung von Tatsachen die Arbeiterschaft in
Mißkredit bringen zu wollen. Die Arbeiterschaft
wird es aushalten. Aber Sie, meine Herren, werden
davon keinen Nutzen haben. (Beifall.)

Präsident Hauser: Ich erteile das Wort
dem Herrn Abgeordneten Rieger.

Abgeordneter NiegvL: Hohes Haus! Es
erscheint durchaus nicht verwunderlich, daß bei der
Verhandlung über das Kapitel Justiz wieder recht
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heftige Angriffe gegen die Arbeiterschaft, respektive
gegen eine Institution erfolgt sind, did sich die
Arbeiter seit den Tagen des Umsturzes geschaffen
haben, gegen die Institution der Arbeiterräte. Wenn
man den Ausführungen der Redner bürgerlicher-
seits in der heutigen Sitzung, insbesondere den
Ausführungen des • Herrn Dr. Mataja Glauben
schenken darf, dann gibt es in Österreich eine
unterdrückte Klasse und eine Klasse, die die Herr¬
schaft au sich gerissen hat; eine unterdrückte Klasse,
die sich aus den Bürgern und Bauern »und eine
herrschende Klasse, die sich aus den Arbeitern, ins¬
besondere aus den Arbeiterräten zusammensetzt. Es
wurde bereits von meinem Vorredner daraus ver¬
wiesen, daß wir es durchaus nicht in Abrede stellen,
daß hin und wieder seitens der Arbeiterräte Über¬
griffe Vorkommen. Aber trotzdem wir diese Über¬
griffe, die bei allen übrigen Parteien und Schichten
der Bevölkerung in größerem Umfange auf ver¬
schiedenen Gebieten der Verwaltung zu verzeichnen
sind, wiederholt bedauert haben, hören wir immer
und immer wieder aufs neue das alte Lied von
der Vorherrschaft der Arbeiterräte, von ihrer Ein¬
mengung in alle Gebiete der Verwaltung und von
dem Terror, den sie aus alles, was' nicht zur
Arbeiterschaft gehört, ausüben.

Es erscheint vollständig - begreiflich, meine
Frauen und Herren, daß in einer solchen Debatte
auch der Herr Abgeordnete Dr. Mataja nicht
fehlen kann. Herr Dr. Mataja hat heute ein
großes rhetorisches Feuerwerk vom Stapel gelassen
und hat es wirklich zustande gebracht, daß bei dem
Kapitel „Justiz" eigentlich weniger über den
Gegenstand gesprochen wird, der auf der Tages¬
ordnung steht, sondern mehr gesprochen wird über
die Ereignisse in Neunkirchen. Es wurde bereits
von dem Herrn Staatssekretär des Innern auf
einen Teil der Ausführungen des Herrn Dr.
Mataja geantwortet. Die Ausführungen des
Staatssekretärs des Innern haben mich und wohl
auch einen großen Teil des Hauses davon über¬
zeugt, daß, um mich milde auszudrücken, die Aus¬
führungen des Herrn Dr. Mataja vielfach wohl
aus falscher Information beruhen. So wie Herr
Dr. Mataja die Ereignisse in Neunkirchen in ihrer
Folgewirkungen geschildert hat, so scheinen sie aller¬
dings nicht zu sein. Ich selber kann in dieser Frage
aus eigener Wahrnehmung der Ereignisse, die sich
in Neunkirchen abgespielt haben, nicht sprechen,
ebensowenig wohl auch der Herr Dr. Mataja.
Wir sind beide aus Informationen angewiesen. Die
Informationen, die ich habe und die auch von sehr-
glaubwürdiger und für mich absolut vertrauens¬
würdiger Seite stammen, klingen allerdings wesent¬
lich anders als jene Informationen, die Herr
Dr. Mataja erhalten zu haben scheint. Meine
Herren! Wenn aber auch alles wahr wäre, was

Herr Dr. Mataja hier in bezug, auf das Ver¬
halten der Arbeiter in Neunkirchen vorgebracht hat,
so würde das doch nur beweisen, daß wir eben in
abnormalen Verhältnissen leben. Es wurde — und
Herr Dr. Mataja hat ja Gelegenheit gehabt, das
wahrzunehmen — ihm schon während seiner Rede
in verschiedenen Zwischenrufen kundgetan, daß sich
nicht nur ähnliche, sondern noch viel schlimmere
Dinge auch in anderen Orten, nicht in Niederöster¬
reich, aber außerhalb Niederösterreichs abgespielt
haben. Es waren in Steiermark keine sozialdemo¬
kratischen Arbeiter an den bekannten Ereignissen
beteiligt, auch keine sozialdemokratischen oder gar
kommunistischen Arbeiterräte und es ist doch in
Steiermark von einer Seite, die klassenmäßig
dem Herrn Dr. Mataja viel näher steht als mir,
auf die Gendarmerie, aus die Organe der Behörden
sogar mit Maschinengewehren geschossen worden.
Was würde der Herr Dr. Mataja hier für eine
Rede gehalten haben, wenn in Neunkirchen die
Arbeiterschaft mit Maschinengewehren ausgerüstet
aus die Organe der Behörden geschossen hätte!
(Abgeordneter Luttenberger: Es ist nicht wahr,
es ist nicht geschossen worden! — Zwischenrufe.)

Es wird hier behauptet, es ist nicht wahr, daß mit
Maschinengewehren geschossen wurde; doch aus der
anderen Seite wird wieder das Gegenteil behauptet.
Ich glaube kaum, daß man eine so schwere Be¬
schuldigung in der Öffentlichkeit erheben könnte,
wenn sie nicht auf Wahrheit beruhen würde, fAb¬
geordneter Pick: Es ist ja der amtliche Bericht!)

Es wird ja bestimmt nicht schwer sein, die Tatsache
festzustellen. Der amtliche Bericht selbst hat bereits
zugegeben und erklärt, daß mit Maschinengewehren
geschossen wurde.

In einer 'Zeit, in welcher Baüernrevoltcn
entstehen, und die Bauern, mit Maschinengewehren
ausgerüstet, die Organe der Behörden beschießen,
erscheint ein Ereignis, wie es sich in Neunkirchcn
zugetragen hat, mehr oder weniger doch eigentlich
geringfügig. (Zustimmung.) Es ist nicht zu ver¬
gessen, daß der Direktor Zweifel in Neunkirchen
schon vor diesen traurigen Ereignissen der Gegen¬
stand, einer tiefen Erbitterung und eines aus ^dieser
Erbitterung heraus entstandenen Hasses der Arbeiter-
gewesen ist. Herr Direktor Zweifel hat die Behand¬
lung, die ihm zuteil wurde und die ich ihm persönlich
nicht gegönnt habe, zu einem nicht geringen Teile
selber mitverschuldet. Es wäre den Arbeitern in
Neunkirchen ganz bestimmt nicht eingefallen über den
Direktor Zweifel herzufallen und ihn so zu miß-
handeln, wenn er nicht früher schon Ursache zur
Erbitterung und zu einem beträchtlichen Hasse gegen
sich in der Arbeiterschaft gegeben hätte. Vergessen
Sie doch nicht, Herr Dr. Mataja, daß derselbe
Direktor Zweifel einen invaliden Arbeiter mißhandelt
hat. Stellen Sie sich, meine Damen und Herren,
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einmal die Erregung in der Arbeiterschaft vor, die
erfährt, das; ein im ganzen Orte und darüber
hinaus, im ganzen Nennkirchner Bezirke, bei der
Arbeiterschaft wegen seiner Brutalität sehr verhaßter
Mann einen invaliden Arbeiter mißhandelt! Ist es
ein Wunder, wenn die Arbeiterschaft die Besinnung
und die Vernunft verliert und sich da an einem
solchen Menschen zu rächen versucht?. So kaltes
Blut haben auch die Arbeiter in Neuukirchen nicht,
daß sie sich vom Direktor Zweifel alles gefallen
lassen. Herr Direktor Zweifel ist also an der Be¬
handlung, die ihm zuteil wurde, selber sehr viel
mit schuld. Ich will die Art der Behandlung durch¬
aus nicht billigen, ich will sie auch nicht ent¬
schuldigen, aber man muß doch diese Dinge, wenn
man weiß, was diesen beklagenswerten Ereignissen

^vorausgegangen ist, begreifen und verstehen.

Was sind nun die Ereignisse in Neunkirchen
gegen die Vorfälle, die sich in anderen Orten
Österreichs abgespielt haben? Sie sind, wie ich
schon einmal hervorgehoben habe, doch mehr oder
minder geringfügig. Und wenn es ausschaut, als
wären sie etwas Besonderes, so nur deshalb, weil
sie insbesondere von Herrn Dr. Mataja und von
der ihm ergebenen Parteipresse aus das ungeheuer¬
lichste ausgebeutet und ausgeschlachtet wurden.
Würden wir dieselbe Kampfmethode beobachten, die
von seiten des Herrn Dr. Mataja hier gegen uns
immer ausgeübt wird, dann hätten wir gerade im
Verlause dieser Budgetdebatte, insbesondere bei dem
Kapitel „Volksernährung", über die Ereignisse in
Steiermark viel mehr und viel anders gesprochen
als es geschehen ist. (Sehr richtig!)

Ich habe mich nicht deshalb zum Worte ge¬
meldet, um ausführlich gegen die Ausführungen des
Herrn Dr. Mataja zu polemisieren, aber ich mußte
diese Bemerkungen meinen jetzt folgenden Aus¬
führungen vorausschicken, weil es ja unmöglich er¬
scheint, daß man solche Herausforderungeil ohne
weiteres einsteckt. Ich kehre nun zu dem zurück, was
ich eigentlich in dieser Debatte behandeln wollte.

Meine Herren! Es steht das Kapitel „Justiz"
aus der Tagesordnung. Wenn man heute über Justiz
verhandelt, so kann man wohl auch nicht an der
Tatsache vorübergehen, daß eine der dringendsten
Fragen in der Justizpflege, die gebieterisch einer
Lösung bedürfen, bisher noch ungelöst ist, und es
wäre hoch an der Zeit, diese Frage einer Lösung
zuzuführen. Ich meine da,, daß wir eine Justiz¬
reform im Geiste der Demokratie außerordentlich
notwendig brauchen. Wir sind allerdings, wie ich
zugeben muß, an einer demokratischen Justizresorm
bisher nicht völlig untätig vorübergegangen. Ich
erinnere da an die Reform des Schwurgerichtes,
eine Reform in dem Sinne, daß die Funktionen
des Geschwvruenanites allen Klassen der Bevölke¬

rung zugänglich gemacht wilrden. Die Funktion
eines Geschwornen war vor dieser Reform bekannt-
lich ausschließlich ein Privileg der besitzenden
Klassen, was zur Folge hatte, daß auch der Schwur¬
gerichtssaal/und zwar nicht gerade selten, zu einer
Stätte bürgerlicher und kapitalistischer Klassenjustiz
gegen die Arbeiter erniedrigt wurde. Ich könnte da,
wollte ich Detailschilderungen vornehmen, mit sehr
krassen Beispielen kapitalistischer Klassenjustiz auf¬
warten. Es haben sich da insbesondere knapp vor
dem Kriege Dinge abgespielt, die unglaublich er¬
scheinen. Mit dieser Reform der Schwurgerichts¬
barkeit, die ja den zahlenmäßigen Umfang des
Laienelements, welches zur Rechtsprechung heran¬
gezogen wird, wesentlich. vergrößerte, wurde aber
nur der Anfang einer Justizpslege im demokratischen
Sinne gemacht. Denn wir stecken im übrigen noch
recht tief in den Vorurteilen und Auffassungen einer
zusammengebrochenen Epoche, einer Epoche, von der
wir nicht wünschen, daß sie wiederkehrt, die alle
brutalen Merkmale jenes Grundsatzes an sich trägt,
daß man wohl über das Volk richten, daß aber
das, Volk selbst nicht zur Funktion eines Richters
herangezogen werden darf.

Wir haben ja, wie nicht zu leugnen ist, seit
den Tagen des Umsturzes recht fleißig an bent Aus¬
bau zur demokratischen Republik gearbeitet. In
bezug auf die Justizpflege liegen die Dinge aber
so, daß die Rechtspflege von heute fast bis zur
Gänze noch die Rechtspflege einer vom ,vormärz¬
lichen Polizeigeist durchtränkteu Monarchie ist. Ich
erinnere da nur an unser vorsintflutliches Straf¬
gesetz, ein Strafgesetz, welches wie ein finsteres Boll¬
werk aus längst vergangenen Zeiten anmutet, ein
Strafgesetz, meine verehrten Frauen und Herren,
das im Jahre 1803 geschaffen wurde, welches wohl
ein halbes Jahrhundert später eine Reform durch¬
machte, aber nicht eine Reform im Sinne des
Fortschrittes, sondern ' eine Reform im Sinne
schwärzester Reaktion. Dieses Strafgesetz mit den
Offenbarungen politischer und religiöser Unduld¬
samkeit steht im stärksten Widerspruche zu den
Grundsätzen der Demokratie und einer modernen
Rechtspflege.

Meine Herren! Die Funktion des'Richter¬
amtes wird heute noch lediglich von gelehrten
Richtern ausgeübt, also von Leuten, die in ihrem
Denken und Empfinden sehr stark der Bureaukratie
im politischen Verwaltungsdienste ähneln, die ja der
Neuzeit und ihren Aufgaben auch im großen und
ganzen mit sehr wenig Verständnis gegenübersteht.
Ich möchte aus dieser Wahrnehmung heraus gegen
die, die es angeht, nicht einmal einen besonderen
Vorwurf erheben. Unser Richterstand wurde in
monarchistischen Traditionen herangezogen und aus¬
gebildet und die haben immer der Reaktion mehr
gedient als dem Fortschritte.
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Unser Richterstand judizierte jahrzentelang
und judiziert auch heute noch nach reaktionären Ge¬
setzen und es erscheint daher nicht verwunderlich,

% daß er auch in seiner Psyche von dem reaktionären
Geiste dieser Gesetze nicht unberührt geblieben ist.
Aber, meine Frauen und Herren, bedenklich erscheint
es schon, daß dieser, wenn ich so sagen darf, anti¬
republikanische Geist auch unter Umständen aus die
Rechtsprechung selbst übertragen wird nnd dann
Judikate formuliert, die sich wie ein Hohn aus die
Demokratie lesen, Judikate formuliert, die unter
Umständen den toten Buchstaben des Gesetzes über
den Geist des Gesetzes stellen. Ein gelehrtes Richtertum,
welches sich kastenartig von der Bevölkerung abscheidet,
muß eben mehr oder minder auch in der Recht-
sprechnung selbst versteinern und verknöchern und damit
in einen starken Gegensatz zu den Empfindungen des
Volkes geraten, die dem natürlichen Rechtsbewußt¬
sein des Volkes entspringen, und die, von keinerlei
komplizierter Gelehrtheit verwirkt, sich auch in der
Rechtsprechung schließlich durchgesetzt sehen wollen.
Es wäre auch, meine Frauen und Herren, ein ganz
unhaltbarer Zustand, wollten wir, die wir so not¬
wendig die Demokratie in unserer Justizpflege
brauchen, einen Zustand aufrechterhalten, der, wenn
wir von der Demokratisierung der Gcschwornenbank
absehen, die Demokratie noch weiter aus dem
Gerichtssaale ausschlicßt, wo sie an lichter Stelle
als - eine Rechtsprechung thronen soll, die vom
Volke ausgeht, die mit den Empfindungen des
Volkes in engem Kontakt steht und die schon aus
diesen Gründen heraus nach meiner Überzeugung
vor Fehlurteilen jedenfalls viel besser geschützt sein
wird, als es der Fall ist, wenn die Judikatur aus¬
schließlich von Gelehrten-Richtern ausgeübt wird.
Meine Frauen nnd Herren, ich bin mir dabei
allerdings auch bewußt, daß man bei einer Reform
unserer Justizpstege das Kind nicht mit dem Bade
ausschütten darf. Nach meinem persönlichen Dafür¬
halten und nach meiner persönlichen Auffassung
wird man auch bei einer Demokratisierung der
Justizpflege wahrscheinlich nur schrittweise Vorgehen
können, aber wir werden bei dem Endziele, welches
wir uns bet einer solchen Reform stecken müssen,
um so früher anlangen, je energischer wir mit der
Reform beginnen und je energischer wir mit der
Demokratisierung der Justizpstege, die mit der
Demokratisierung der Geschworncnbank eingesetzt hat,
fortfahren.

Unter den Vorlagen, welche der National¬
versammlung vorliegen, befindet sich eine solche,
welche die Strafprozeßordnung - vom Jahre 1873
ab ändern will. Die Vorlage befindet sich gegen¬
wärtig tut Justizausschuß in Vorberatung. Vielleicht
darf man diese Vorlage, mit der ich mich nicht in
allen Details identifiziere, als einen Versuch zur
Demokratisierung unserer Rechtspflege auffassen. Sie I

kulminiert in dem Vorschläge, an die Stelle der
Erkenntnissenate Schöffengerichte zu setzen, die aus
zwei Schössen und zwei gelehrten Richtern bestehen
sollen. Hier soll also das Laienelement zur direkten
Rechtsprechung herangezogen werden; denn während
bei den Schwurgerichten . den Geschworneiw als
Laienrichtern bekanntlich jeder Einfluß auf die Be¬
messung der Strafe fehlt, soll das bei den Schöffen-
gerichten nicht mehr der Fall sein. Die Schöffen
werden hier den gelehrten Richtern vollständig
gleichgestellt. Allerdings möchte ich dabei nicht un¬
erwähnt lassen, daß die Vorlage der Regierung,
die ich hier zitiert habe, auch eine Einschränkung
der Schwurgerichtsbarkeit vorschlägt, freilich wieder
zugunsten der Schöffengerichte. Die politischen
Verbrechen und Vergehen itrtb auch alle Preßdelikte
sollen aber auch in Zukunft nach derstKreierung der
Schöffengerichte der Judikatur der Schwurgerichte
Vorbehalten bleiben. Die Vorlage befindet sich, wie
erwähnt, int Justizausschusse und es wird nun
Sache des Ausschusses und der Nationalversamm¬
lung sein, gewissenhaft zu untersuchen, ob die Vor¬
lage, die auf der einen Seite Schöffengerichte ein¬
setzt und aus der anderen Seite die Schwnrgerichts-
barkeit einschränken will, an Demokratie nicht mehr
ninnnt, als sie gibt. Ich persönlich habe die Über¬
zeugung, daß die Vorlage in ihrem Hauptgedanken,
nämlich dort, wo sie die Ersetzung der Erkenntnis-
senate durch Schöffengerichte in Vorschlag bringt,
einen ernsthaften Versuch zur Demokratisierung
unserer Rechtspflege vorstellt und aus diesem Grunde
zu begrüßen ist.

Meine Herren und Frauen! Erscheint also
eine allgemeine Reform mtserer Justizpflege im
Geiste der Dentokratie als ein zwingendes Gebot,
das nicht mehr länger ignoriert und umgangen
werden kann, so erweist cs sich als ebenso zwingend,
daß wir uns im Zuge unserer Rechtsprechung mit
Erscheinungen befassen, die lute Eitergeschwüre am
Volkskörper hasten nnd die unser gesamtes poli¬
tisches und soziales Leben bedrohen. Ich will unter
diesen Erscheinungen jene Sorte von Leuten ver¬
standen wissen, von denen int Verlaufe dieser De¬
batte schon wiederholt die Rede gewesen ist, näm¬
lich jenes erbärmliche Gezücht von Schiebern und
Preistreibern, von Schleich- und Kettenhändlern,
von ivelchem die Bevölkerung den Eindruck ge¬
wonnen hat, als dürfe es sich schrankenlos austoben
nnd als sei die Bevölkerung diesem infamen Raub¬
gesindel gegenüber vollständig wehrlos. Wir stehen
hier vor einem Problem, das in seiner Bedeutung
durchaus nicht unterschätzt werden darf. Denn der
Kriegswucher, der nach Beendigung des Krieges
noch ärger wütet als selbst während des Krieges,
wirkt im Volkskörper wie ein zersetzendes Gift, und
das Mindeste, was man von ihm sagen kann, ist,
daß er Katastrophen vorbereitet. Es hat eben gleich
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von Anbeginn des Krieges eine Menge von Leuten ge¬
geben, die den Krieg durchaus nicht als ein schweres
Unglück für die Menschheit betrachteten, sondern als
eine willkommene Gelegenheit zur eigenen persön¬
lichen Bereicherung. Und wie diese blutgierigen und
habgierigen Vampyre es verstanden haben und noch
verstehen, aus den gräßlichen Leiden von Millionen
von Menschen für sich Reichtümer herauszuschinden
und herauszupressen, im Detail des langen und
breiten zu schildern, erscheint wohl aus dem Grunde
vollständig überflüssig, weil diese Dinge allgemein
bekannt sind. Sie alle haben die Beobachtung und
Erfahrung machen können, daß es rein Gebiet der
Produktion und kein Gebiet des Konsums gibt,
welches bisher vorn Kriegswucher verschont ge¬
blieben wäre. Der Mangel an Lebensmitteln, an
Wäsche, an Kleidern und Schuhen und auch an allen
für die bescheidenste Lebensführung unentbehrlichsten
Gebrauchs- und Bedarfsartikeln, wird von gewissen¬
loser: Elementen in der unverschämtesten Weise aus¬
gebeutet, ohne daß sie bei dieser systematischen
Weiß- und Ausblutung der Bevölkerung scheinbar
eine ernste, strasgerichtlsche Verfolgung zu. besorgen
haben. Die Hoffnungen, daß sich diese Zustände
nach Er:de des Krieges bessern und daß schließlich
wieder normale Verhältnisse zurückkehren werden,
soweit eben norurale Verhältnisse in der Übergangs¬
periode von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft
möglich sind, haben sich bekanntlich nicht erfüllt.
Die Hyänen des Schlachtfeldes, als welche ja die
Kriegswucherer bezeichnet werden müssen, haben nicht
nur keinen Rückzug angetceten, sondern sie setzen die
Ausplünderung der Bevölkerung auch nach dem
Kriegsende in der unverschämtesten Weise, sogar mit
gesteigerter Intensität fort. Sie werden von Tag zu Tag
schamloser "und frecher, und je ärger der Waren¬
mangel drückt, desto unverschämter und übermütiger
benimmt sich diese Bande von Raubgesellen. Während
die ungeheure Mehrheit des Volkes im tiefsten Elend
dahinsiecht und unter tausend Martern seufzt, muß
sie zuschauen, wie die Schurken des Schiebertums
und der Preistreiberei im Überfluß schwelgen. Aus
der einen Seite ein gräßliches Elend, das seinen
furchtbarsten Ausdruck in den Ziffern der Kinder¬
sterblichkeit flndet, und auf der anderen Seite ein
Luxus der Preistreiber und Schieber, wie er in so
herausfordernder Raffiniertheit selbst vor dem Kriege
hier in Wien nicht beobachtet werden konnte. Wir
schicken lange Eisenbahnzüge mit hungernden Kindern
ins Ausland, damit fremdländische Wohltätigkeit
diese Zehntaufeude von Kindern vor dem völligen
Hungerverderben schütze, und wir danken diesen
fremdländischen Wohltätern für das Liebeswerk und
für diese Unterstützung auf das herzlichste. Inzwischen
aber werden wir im eigenen Lande von dem
Banditentum der Preistreiberei bis an den Rand
der Verzweiflung gebracht, wir werden am hellichten

Tage ausgeraubt. Nie seit Menschengedenken hat es
einen so furchtbaren und allgemeinen Warenmangel
gegeben wie heute. Dieser Warenmangel ist, wie sie
ja alle wissen, eine Folge der mehrjährigen wahn¬
witzigen Güterverwüstung durch den Krieg, eine
Folge unserer völligen Geldentwertung, die uns die
Güter, die im Auslande vorhanden sind, nicht kaufen
laßt und er ist weiters die Folge des Mangels
an Kohle und an Rohstoffen, der uns im eigenen
Lande auch für den eigenen Bedarf nicht produ¬
zieren läßt. Obwohl es also nichts oder doch nur
sehr wenig zu handeln gibt, gibt es Hunderttauseude
von Menschen, die lediglich vom Handel leben und,
wie die Beobachtung lehrt, sehr einträglich leben.
Da erscheint es durchaus begreiflich, daß in einer
Atmosphäre, in der jeder Bedarfsgegenstand, bevor
er in den Besitz des wirklichen Konsunrenten gelangt,
zuerst durch zehn oder zwanzig Händlerhände geht,
daß in einer solchen Atmosphäre, vergiftet und
entartet, jenes Verbrechertum üppig sich entwickeln
muß, das wir eben als Schieber, Preistreiber,
Kettenhändler und Schleichhändler bezeichnen und
das seinen Diebstahl als ein regelrechtes Handwerk
betreibt, au dem eigentlich weder gewerberechtlich
noch moralisch das mindeste auszusetzen ist.

Nun, meine Herren und Frauen ist nicht zu
bestreiten, daß diese traurigen Erscheinungen sich in
dem Augenblicke verflüchtigen werden, in welchem
auf dem Warenmärkte das Angebot die Nachfrage
übersteigt. Aber das ist eine Situation, von der
wir nach allgemeiner Überzeugung wohl noch recht
weit entfernt sind. Wir werden daher, wollen wir
die Bevölkerung, soweit das überhaupt möglich ist,
von den Preistreibern befreien, kaum solange zuwarten
können, bis durch die steigende Produktion und
durch das steigende Angebot von Ware die Preis¬
treiber und die Kettenhändler von selbst verschwinden.
Wollen wir aber mit Hilfe der Gesetzgebung der
Preistreiberei beikommen, soweit wir es wenigstens
vermögen, so werden wir eben den Versuch auch
aus dem Wege der Justiz unternehmen müssen.

Es wäre natürlich verfehlt, wollte man sich
der Erwartung hingeben, daß Erscheinungen, die
mit unserer wirtschaftlichen -.Situation in einem
ursächlichen Zusammenhang stehen und die in unserer
wirtschaftlichen Situation wurzeln, durch Akte der
Strafgesetzgebung ausgerottet werden können. Eine
solche Annahme, ein solcher Glaube wäre töricht,
naiv und kindisch und liegt mir selbstverständlich
vollkonnnen fern. Aber es wäre doch auch unver¬
ständlich, wollten wir gegenüber den Preistreibern
nicht alle jene Maßnahmen und Möglichkeiten ins
Auge fassen, die uns geeignet erscheinen, der Preis¬
treiberei das traurige Handwerk wenigstens zürn
Teil zu legen. Die Stimmung in der Bevölkerung
ist so geartet, daß sie nach einem scharfen und
strengen Gesetz gegen die Schieber, Preistreiber und
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Kettenhändler geradezu schreit. Wir werden dieser
Stimmung in der Bevölkerung kiuch dann Rechnung
tragen müssen, wenn wir von der Ersprießlichkeit
eines solchen Gesetzes gegen Kriegswucher ver¬
schiedener Meinung, vielleicht auch nicht sehr hoher
Meinung sind. Aber meines Erachtens ist es
einsach unmöglich, daß sich die Natioualversammlvng
hier nicht endlich zu einer energischen Tat gegen
die Preistreiber aufrafft. (Zustimmung.) Die Be¬
völkerung erwartet eine solche Tat, sie erwartet die
Hilfe der Nationalversammlung schon seit vielen
Monaten und es müßte eine weitere Untätigkeit in
der ganzen Bevölkerung den Eindruck Hervorrufen,
als wären wir als Nationalversammlung davon
überzeugt, daß wir gegenüber den Preistreibern
ohnmächtig seien. Man fordert von uns mit Recht,
daß wir mit kräftiger Faust und mit aller uns zur
Verfügung stehenden Energie in das Gesindel der
Preistreiber endlich hineinfahren, in jenes Ban¬
ditentum, welches aus den unermeßlichen Leiden
der Kriegsfolgen für sich glänzende Geschäfte macht.
Denn mit den verschiedenen Preistreibereiverord¬
nungen, die bisher erschienen sind, finden wir
gegenüber den Preistreibern und Kettenhändlern
das Auslangen nicht.

An solchen Preistreibereiverordnungen leiden
wir gerade keinen Mangel. Sie sind nämlich das
Einzige in Deutschösterreich, an dem wir keinen
Mangel leiden. Man muß gestehen, daß die
Strafen, die in diesen Verordnungen vorgesehen
sind, an Strenge eigentlich auch nichts zu wünschen
übrig lassen. Aber alle diese Verordnungen haben
erfahrungsgemäß das eine gemeinsam, daß sic samt
und sonders wirkungslos geblieben sind, ja man
kann sogar behaupten, daß sich die Preistreiber
über diese Art von Justiz geradezu lustig machen.
Soviel steht auf alle Fälle fest: Gefürchtet werden
diese Verordnungen von den Preistreiöern nicht.

Daraus ergibt sich natürlich wieder die
Frage: Ja warum werden sie nicht gefürchtet,
was ist die Ursache dieser Erscheinung? Auf diese
Fracke gibt der Motivenbericht einer Regierungs¬
volllage, die die Einführung von Schöffengerichten
gegen die Preistreiberei vorschlägt, eine Antwort,
die uiir zutreffend zu sein scheint. Es heißt
nämlich in diesem Motivenbericht (liest): „Wenn
alle diese Strafdrohungen" — nämlich die in den
Verordnungen angedrohten —- „nicht abschreckend
genug wirken, liegt der Grund hierfür, abgesehen
davon, daß Schleichhandel und Preistreiberei nur
verhältnismäßig selten zur Anzeige kommen, haupt¬
sächlich an der Umständlichkeit der Tatbestands-
feststellung insbesondere im gerichtlichen Verfahren
und an der Möglichkeit, die Entscheidung des
Gerichtes, ihre Rechtskraft und schließlich die Voll¬
streckung der Strafe durch Beweisanbietung, Rechts¬
mittel, Strafaufschubgesuche und ähnliche Mittel

unter Umständen jahrelang hiuauszuschieben. Hier
Abhilfe Zu schaffen, ist daher für die wirksame
Bekämpfung des Kriegswuchers weit wichtiger als
eine Vermehrung oder Verschärfung der bestehenden
Strafbestimmungen." .

Meine Herren und Frauen! Mir erscheint,
wie ich schon erklärt habe, die Auffassung in dem
Motivenberichte in bezug auf das Strafverfahren
als den Tatsachen vollkommen entsprechend. Was
wir gegen die Preistreiberei brauchen, das ist vor
allem ein kurzer Prozeß, der dort, wo das Delikt
des Kriegswuchers zweifellos gegeben ist, energisch
zugreift und ebenso verhindert, daß die Preisireiber
dem Gesetz eine lange Nase drehen. Man mag ein
abgekürztes Verfahren als Abschreckungstheorie akzep¬
tieren oder nicht, auf alle Fälle sollte es gegenüber
der Preistreiberei Anwendung finden.

Es scheint mir ferner, meine Damen und
Herren, bei der Besprechung dieser Dinge auch die
Frage sehr erwägenswert, ob man die Delikte
wegen Preistreiberei, die gegenwärtig noch der
Judikatur der ordentlichen Gerichte unterliegen,
nicht an eigene Sondergerichte verweisen sollte,
die als eigene Volksgerichtc über die Preis¬
treiber zu judizieren hätten. Ich bin schon
meiner Parteistellung nach kein Freund von Aus¬
nahmsgesetzen, aber ich muß schon sagen, wenn
Ausnahmsgesetze je begründet werden konnten, so
ganz bestimmt gegen die Preistreiber, gegen die
Kettenhändler, gegen die Schieber, gegen jene Bande
von Menschen, die selbst das Kind im Mutterleib
nicht schonen und die es daher verwirkt haben, mit
jener Rücksicht behandelt zu werden, die man unter.
Umständen anders gearteten Verbrechern angedeihen
läßt. Jede Milde gegenüber Preistreibern und
Kettenhändlern erachte ich als ein schweres Ver¬
brechen an der eigenen Notlage des Volkes. (Sehr
richtig!) Und darum sage ich: Gegenüber den Preis¬
treibern eigene Volksgerichte und kurzen Prozeß:

Auch andere Strafen, meine Herren, als die
in den Preistreibereiverordnungen vorgesehenen!
Diese Strafen nehmen sich auf dem Papier ja sehr-
schön aus und sie reichen auch hoch hinaus. Ein
Preistreiber kann eventuell zu einer Geldstrafe bis
zu einer halben Million Kronen verurteilt werden
oder zu einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
Kerker. Allerdings, meine Herren und Frauen, haben
Sie alle miteinander noch nicht vernommen, daß
irgendein Preistreiber zu einer halben Million
Kronen oder zu drei Jahren Kerker verurteilt worden
wäre, obwohl es zweifellos Preistreiber gibt, die
es verdienen würden. Ich erachte nun weder Frei¬
heitsstrafen noch Arreststrafen als ausreichende Mittet
der Züchtigung für Preistreiber. Was insbesondere
die Geldstrafen anbelangt, so bleiben sie überhaupt
wirkungslos, weil in der Geschäftsführung der Preis¬
treiber die Geldstrafen ja schon als finanzielles
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Stelle aus als eine Forderung für ein Gesetz gegenRisiko mit eiukalkuliert sind, so daß, wenn ein Preis¬
treiber zu einer Geldstrafe verurteilt wird, tragi¬
komischerweise jene die Geldstrafe zahlen müssen, die
von den Preistreiberu bewuchert worden sind. Mit
Geldstrafen also ist da nichts auszurichten. Es
würde sich daher empfehlen, eine andere Art der
Bestrafung zu wählen und als solche halte ich für
sehr erwägenswert eine langwährende Zwangsarbeit
(So ist es!) und nicht nur Zwangsarbeit, sondern
auch Konfiskation des vorhandenen beweglichen oder
unbeweglichen Vermögens. Eine Justiz also, die sich
etwa wie folgt ausdrücken läßt: 1. Eigene Volks¬
gerichte; 2. kurzer Prozeß; 3. Zwangsarbeit und
4. Konfiskation des Vermögens. Eine andere Be¬
handlung verdienen die Preistreiber nicht.

Das, was ich hier als erwägenswert für
Akte der Justiz gegen die Preistreiberei ausge¬
sprochen habe, hat durchaus keinen Anspruch darauf,
als besonders originell zu gelten. Denn wir haben
Kundgebungen der Arbeiterschaft, in welchen diese
Forderungen ebenfalls, und zwar schon vor längerer
Zeit geltend gemacht wurden. Da haben wir zum
Beispiel einen Antrag der Deligierten des Wiener
Kreisarbeiterrates au die Kriegswucherkommission,
in welchem von der Nationalversammlung die Be¬
schlußfassung eines Gesetzes gegen den Kriegswucher
gefordert wird. In diesen: Gesetze heißt es unter
anderem (liest):

„1. Alle unter dem Sammelbegriff „Preis¬
treiberei" zu stellenden Delikte, deren Bestrafung
gegenwärtig den ordentlichen Gerichten obliegt, sind
von eigenen zu diesem Zwecke zu bildenden Aus¬
nahmsgerichten abzuurteilen. Jeder Angeklagte muß
mit Rücksicht aus die grundsätzlich ausgeschlossene
Belassung aus freiem Fuß innerhalb vier Wochen
vor das hierzu bestimmte Gericht gestellt werden.

2. Diese Delikte sind als Verbrechen zu
qualifizieren und ausnahmslos mit Zwangsarbeit
im Mindestmaße von sechs Monaten, verschärft
durch Geldstrafen bis zur Höhe des gesamten Ver¬
mögens des Täters, der mit ihm im gemeinsamen
Haushalte lebenden Anverwandten sowie seiner
öffentlichen oder stillen Teilhaber zu bestrafen.

3. Bei jeder Bestrafung ist unter allen Um¬
ständen der Verfall aller dem Täter oder den im
zweiten Punkte aufgezählten Personen gehörigen
Gegenstände auszusprecheu.

4. Strafaufschub ist unzulässig. Bei Nichtig-
keitsgrüuden erfolgt die Sicherstellung der Geld¬
strafe unter allen Umständen. Die Freiheitsstrafe
wird aufgeschoben, jedoch ohne Unterbrechung der
Untersuchungshaft. Auch dieses Verfahren ist binnen
vier Wochen durchzuführen."

Das Wenige, was ich aus dem Anträge der
Delegierten des Wiener Kreisarbeiterrates au die
KLiegswucherkommission hervorgehobcn habe, deckt
sich im großen und ganzen mit dem, was ich von dieser

d:e Preistreiberei bezeichnet habe. Der Beschluß der
Delegierten des Wiener. Kreisarbeiterrates darf auch
als eine Forderng der gesamten Arbeiterschaft be¬
zeichnet werden. Ich erinnere daran, daß auch der
Landarbeiterrat in Oberösterreich einen ähnlichen
Beschluß gefaßt hat. Die gefaulte Arbeiterschaft
ruft eben: Nieder mit den Preistreiberu, einer
Baude, die niedergetreten werden muß, die man
aus der menschlichen Gesellschaft ausschließen muß,
die mau ausschließen muß aus der Gemeinsamkeit
der Staatsbürger. (So ist es!)

Ich komme zum Schlüsse und möchte nur
noch kurz resümierend, folgendes sagen: Was ich
hier als Notwendigkeiten einer Justizreform an¬
gedeutet habe, ist eigentlich nur ein Teil von dem,
was angesprochen werden muß, wenn wir unsere
Justizpflege demokratisieren und wenn wir den aller¬
dringendsten Geboten der Gegenwart Rechnung
tragen wollen.

Die Grundsätze der Demokratie müssen eben
auch in unserer Just'izpflege zuul beherrschenden
Ausdruck kommen. Wir wären schlechte Republikaner,
wollten wir nicht alle unsere Kraft daransetzen,
damit auch in unserer Rechtspflege das Volk zum
herrschenden Faktor werde. (Beifall und Hände¬
klatschen.)

Präsident Hauser: Zum Worte gelangt der
Herr Abgeordnete Dr. Mataja; ich erteile ihm
das Wort.

Abgeordneter Dr. Mataja: Hohes Haus!
Ich habe nur auf einiges hier vorgebrachte mit
wenigen Worten znrückzukommeu. Der Herr Staats¬
sekretär Eldersch hat sich die Beantwortung der
Anfrage, die ich hier gestellt habe, allerdings sehr
einfach gemacht. Er hat einfach den Bezirkshaupt¬
mann desavouiert, er hat ihn fallen gelassen. Der
Bezirkshauptmann von Neunkirchen hat in der Zu¬
schrift vom 20. März erklärt, daß er von der
Oberbehörde die Weisung habe, keine Assistenz bei-
zustellen. Ich habe den wörtlichen Text, den ich
momentan nicht in der Hand habe, verlesen. Diese
Sache habe ich vor vielen Wochen zur Sprache
gebracht, sie ist wiederholt in der Öffentlichkeit er¬
örtert worden und der Herr Staatssekretär Eldersch
hat sie nicht richtiggestellt. Wenn es nun so ist,
wie es der Herr Staatssekretär darstellt, daß es
ein telephonisches Mißverständnis gewesen, daß er
nicht direkt mit dem Bezirkshauptmann gesprochen
hat, sondern daß er den Auftrag einen: seiner
Beamten erteilt hat, der Beamte ihn dem Bezirks¬
hauptmann mitgeteilt und dieser den Auftrag miß-'
verstanden hat, so hat sich der Herr Staatssekretär
Eldersch es selbst zuzuschreiben, wenn er diese
Sache sechs Wochen lang in den Zeitungen und
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Diskussionen herumtragcn läßt und nicht richtig-
stellt. Und ich bin überzeugt, wenn ich heute nicht
in dieser scharfen Form gesprochen hätte, er hätte
sich überhaupt nicht dazu entschlossen. Und doch muß
eine solche Sache klargestellt werden. Denn das war
nicht wegzubringeu, daß int Akt eine schriftliche
Erklärung des Bezirkshauptmannes ist, wonach er
der Justizbehörde die Beistellung der Assistenz für
die Durchführung einer itcmt Untersuchungsrichter
angeordneten Verhaftung verweigerte, und es ist
Sache des Staatssekretärs, dafür aufzukommen, daß
eine solche Antwort nicht erteilt wird.

Und wenn der Bezirkshauptmann sich noch
ausdrücklich auf die Weisung der Oberbehörde beruft,
wobei deni Staatssekretär genau bekannt war, daß
der Bezirkshauptmann Lukas unter dieser Ober¬
behörde ihn verstand und nicht den Landeshaupt¬
mann, so war es eben Sache des Herrn Staats¬
sekretärs, es rechtzeitig richtigzustellen und nicht erst
heute im Hause die Mitteilung zu machen, denn
wenn man best ganzen Vorfall und die ganze Ent¬
wicklung der Dinge betrachtet, so konnte man zu
keinem anderen Schlüsse komnien. Nunmehr ist die
Sache aufgeklärt. Der Bezirkshanptmann, wenn
man ihn befragt/ vielleicht würde er konnivent
genug sein, dieses Mißverständnis zuzugeben öder¬
er wird auf seinem Standpunkte beharren, daß er¬
den Auftrag erhalten hat. Das kann Vorkommen,
anderweitige Konklusionen ztl ziehen, ist natürlich
ganz unzulässig, die Situation war genau so, daß
sie keinen anderen Rückschluß zugelassen hat.

Es hat der Herr Staatssekretär Ramek auf
die Affäre Perg erwidert und einen Bericht der
Staatsanwaltschaft in Linz zur Kenntnis gebracht,,
in dem gesagt wird, daß kein einziger Täter eruiert
werden konnte. Es ist nicht meine Aufgabe, hier
Dienste des Innern zu leisten und ich möchte detu
österreichischen Sicherheitsdienst das auch nicht antun,
daß ich hier mit Namen deputiere. Aber wenn
diese Untersuchung mit einigem Ernst geführt wird,
so können Sir sich int Verlaufe vott 48 Stunden,
und wenn Sie es telephonisch und telegraphisch
machen, in Perg in 24 Stunden die Namen der
Leute verschaffest, den Namen der Frau, die zuerst
auf den Statthaltereirat Straßer losgeschlagen hat,
die Narrten der vier Leute, die an der Spitze der
Menge gestanden sind, die den Bezirkshauptmann
niedergeschlagen hat. Der „Derndlrauber", den der
Herr Staatssekretär in einem anderen Zusammen¬
hänge zitiert hat, der 30 Vorstrafen hat, soll auch
dabei gewesen sein. Sie können sich auch den
Namen jenes Mannes verschaffen, der mit den
Leuten hinaufgezogen ist zum Bezirkshauptniann
Locker- und. ihn niedergeschlagen hat. Alle diese
Namen können Sie sich verschaffen. Es ist nicht
meine Arrfgabe, darauf weiter einzugehen.

Auf die Ausführungen allgemeiner Natur
möchte ich nicht besonders zurückkommen. Es hat
der Herr Kollege Polke von den Verhaftungen
gesprochen und von den Wirkungen, die sie hätten
haben können. Die Verhaftungen sind schließlich
vorgenommen worden und haben nicht zu diesen
Konsequenzen geführt, die uian im Anfänge be¬
fürchtet hat ttstb vott denen man später unangenehm
berührt war, daß sie nicht eingetreten sind. Das ist
eine Differenz der Auffassungen, die zulässig ist.
Aus dem, was der Abgeordnete Rieger gesagt
hat, möchte ich auf eines zu sprechen kommen. Er
hat gar so sicher behauptet, daß bei den Bauern¬
unruhen in der Oststeiermark und anderswo — ich
denke aber jetzt speziell an die Oststeiermark ■— keine
kommunistischen Elemente dabei waren. Ich möchte
auch hier darauf aufmerksam machen, daß diese
Bauernunruhen mit diesem gewalttätigen Ausgang
doch eine sehr genaue Untersuchung verdienen, ob
nicht auch hier eine uterkwürdig ausgebildete Form
des Kommunismus eine Rolle spielt. (Ruf: bei den
Bauern!) Ja, gewiß. Wir sehen diese Auffassungen
in allen möglichen Varianten wieder auftauchen.
Auch das ist möglich. Es können agrarkommunistische
Ideen sein. Viele Indizien scheinen darauf hinzu-
weisen, daß diese Unruhen von Schleichhändlern
angezettelt sind. Auch das wäre eine Möglichkeit.
(Huf: Der Bürgermeister von Goosdorf hat die
ganze Geschichte gemacht!) Wenn der Bürgermeister

von Goosdorf, was mir nicht bekannt ist, die ganze
Sache geführt hat, dann wirken wir doch alle
zusatnmen, daß dieser Bürgermeister der gesetzlichen
Strafe zugeführt werde. Es ist ganz ausgeschlossen,
daß irgendjemand, den die Rechtssicherheit und
datnit die ganze Existenzmöglichkeit dieses Staates
am Herzen liegt, deshalb eine andere Haltung ein¬
nimmt, weil der Bürgermeister von Goosdorf kein
Kotnmunist, kein Arbeiter, sondern ein Bauer und
ein Großdentscher oder vielleicht ein Christlichsozialer
ist, was ich nicht weiß. Und wenn er zehnmal ein
Christlichsozialer ist, so werden wir uns natürlich
für die gesetzliche Bestrafung dieses Mannes mit
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entsetzen
und alles daran setzen, was ja ganz selbstverständlich
ist. (Ruf: Gleiches Recht für alle!) Wirklich wahr:
Gleiches Recht für alle! Aber nicht in dem Sinne
gleicher Straflosigkeit für alle, wie ich bereits
zitiert habe, im Gegenteil im Sinne des gleichen
Zurechenschaftziehens und der gleichen Bestrafung
aller, die einer Bestrafung würdig und schuldig sind.

Der Herr Abgeordnete Rieger hat dann
noch den Fall von Neunkirchen aus der Persönlich¬
keit des Direktors Zweifel erklärt. Ich kenne den
Direktor Zweifel nicht, habe ihn auch nicht gesehen
und habe wenige Leute zu sprechen Gelegenheit
gehabt, die ihn kennen. Es ist mir von ihm eine
aridere Schilderung gegeben worden, sie mag

www.parlament.gv.at



82. Sitzung d. Konstituierenden Nationalversammlung d. Republik Österreich am 15. Mai 1920. 2629

befangen sein, ich will es nicht untersuchen. Aber,
uieine Herren! eines ist doch merkwürdig: Wenn in
Neunkirchen' ein Direktor einen Arbeiter schlägt,
einen Invaliden mißhandelt, so ist es doch das
Natürliche, das dir Neunkirchner sich zur Wehre
setzen. Es muß Ihnen doch, meine Herren, auf-
fallen, daß die Neunkirchner Arbeiter sich Passiv
verhalten haben und erst di» Ternitzer drei Viertel¬
stunden weit Herkommen mußten, ein bestimmter
Hausen von 150 bis 200 Mann. Siild Sie nicht
überzeugt, daß die einer ganz bestimmten Richtung
angehören, daß sie diesen Vorfall benutzt haben,
um Stimmung zu machen? Glauben Sie, daß ein
Vorfall, der die Arbeiter von Neunkirchen selbst —
die auch nicht zu den gutmütigsten und ruhigsten
gehören — kalt gelassen und nicht zum Einschreiten
veranlaßt hat, berechtigt hat, aus drei Viertelstunden
Entfernung gerade die Ternitzer herbeizurusen, wenn
es nicht au den Ternitzern selbst gelegen war?

Und wenn der Herr Abgeordnete Rieger
schließlich von Herausforderung gesprochen hat —
meine verehrten Frauen und Herren, über diesen
Begriff muß mau auch endlich einmal ins klare'
kommen. Wenn Sie jede Kritik an Ihrer Partei
und an den Verhältnissen heraussvrdert, dann ist
Ihnen nicht zu Helsen. Wir müssen von Ihnen
unendlich mehr anhören als Sie von uns. -Das ist
eben die Natur des -politischen Kampfes. Wer sich
auf den öffentlichen Kampfplatz begibt, niuß sich
Dinge sagen und kritisieren lassen -und muß sich
mit dem anderen auseinandersetzen. Das bleibt
ihm nicht erspart. (Zwischenruf'.) Natürlich ist es
sehr zweckmäßig, große Zurückhaltung zu üben,
damit nicht der politische Kainpf ins persönliche
übergeleitet wird. In dieser Beziehung haben Sie
mir ausnahmsweise nicht einmal einen Vorwurf
gemacht. Aber als Herausforderung kann ich das,
was ich hier sage, nicht gelten lassen. Ich muß
mich hier pflichtgemäß dafür einsetzen, daß alles
geschieht, nur in diesen Staat die Rechtssicherheit
wiederkehren zu lassen, ohne die es auch keinen
wirtschaftlichen Wiederaufschwung gibt. Dafür nmß
ich kämpfen, und seien Sie versichert, wenn Sie
bezüglich Goosdorf und der anderen Fälle, die ich
momentan nicht zitieren kann, ' die mir aber alle
ebenso gut bekannt sind, die strengste Rechtsver-
solgung verlangen, daß ich ebenso wie in. anderen
Fällen darauf bestehen werde. Sie werden aber
noch nie von seiten der christlichsozialen Partei
irgendeine Äußerung gehört haben, die auch nur
im geringsten als eine Verteidigung oder Beschöni¬
gung des Vorgehens dieser Leute könnte gedeutet
werden. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Präsident Hauser: Zum Worte gelangt der
Herr Abgeordnete Austerlitz; ich erteile ihm
das Wort.

Abgeordneter Austerlitz: Bevor ich auf
die, erstaunliche Rede des Herrn Abgeordneten
Dr. Mataja zurückkomme, möchte ich mir gestatten,
einige allgemeine Bemerkungen zu machen.

Die Zeit ist aus den Fugen, und daß eine
wilde Gärung den ganzen Kontinent durchschüttelt
und erzittern macht, wissen wir alle. Man braucht
nur die Meldungen eines Tages über die Vorgänge
zu lesen, die in anderen Staaten Vorkommen, ltnb
wird dann mit Verwunderung die Übertreibungen
vernehmen, die an die kleinsten und unbeträchtlichsten
Sachen in Österreich gewendet werden. Schauen Sie
sich doch an, was alles schon in Deutschland ge¬
schehen ist, in einem Staate, der durch seine
Disziplin, durch seine Organisation und durch die
Einordnung der ganzen Bevölkerung in bestimmte
staatliche und sittliche Grundsätze seine eigentliche
Berühmtheit erlangt hat —, welche Kämpfe dieser
Staat in der Zeit durchmachen mußte, in der wir
uns vergleichsweise der Ruhe erfreut haben. Sehen
Sie nach Frankreich, nach Italien, nach der Tschecho-
Slowakei, sehen Sie nach England, was jetzt in
Irland geschieht und was für ungeheure Dinge
gegenüber bem normalen Gang des englischen
Lebens sich dort ereignen! Aber die Herren gehaben
sich so, als wäre die ganze Welt eine Idylle,
als würde überall Ruhe, Ordnung und Disziplin
herrschen, als würden die Menschen nirgendwo auf¬
mucken und alle sich gottergeben in das Schicksal
fügen, das die verbrecherischen Herrschenden über
dieses alte Europa gewälzt haben, und nur in
unserer Republik, nur bei uns geschehen so unge¬
heure Dinge, daß es nicht angeht, die kleinsten
Verfehlungen unbesprochen und ungerügt zu belassen
und über sie als eine Sache, die eben die Zeit
hervorgeruseu hat, hinwegzugehen. Das muß jeher
verantwortliche Politiker fühlen und jeder muß mit
den Menschen, mit den Dingen und mit der Zeit
Geduld haben. Deswegen wird ein Politiker, der
ununterbrochen in den Wunden wühlt und Dinge
auf die Tribüne bringt, die eigentlich schon längst
abgeschlossen sind, vorweg mit dem Verdachte be¬
lastet sein, daß es durchaus nicht das empörte
Rechtsgefühl ist, das ihn immerwährend treibt, diese
Sache zu besprechen, sondern daß er andere Zwecke
und Ziele damit verfolgt. (Sehr richtig!) Sich den
Herrn Abgeordneten Dr. Mataja so vorzustellen,
wie er den Wunsch hat, vor Ihnen zu erscheinen:
als den Mann, der von tiefstem Schmerze gebeugt
ist (Heiterkeit), wenn er den Gang der Justiz
irgendwo gestört sieht und dessen Rechtsgesühl sich
ausbünmt, wenn die Justiz nicht unbeeinflußt und
unbeschränkt ihres Amtes waltet, sich den Herrn
Dr. Mataja als einen solchen Mann vorzustellen,
verbietet vorweg die Kenntnis seines Wesens, eines
Wesens, dem jedes echte Rechtsgefühl vollständig
fremd ist. Haben Sie einmal gehört, daß der Herr
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Dr. Mataja sich erhoben hätte — und dieses alte'
Österreich war doch durchtrankt von Unrecht <■—
und für das gekränkte Recht das Wort ergriffen
hätte? (Lebhafte Zustimmung.)

Ich bitte, wir haben den Krieg erlebt und
da sind Rechtsbeugungen, Rechtsverletzungen und

'Rechtsverbrechen sonder Zahl und so schwerer Art
geschehen, daß sic mit dieser Affäre, die für Herrn
Dr. Mataja das Zentrum der österreichischen
Politik geworden ist, zu vergleichen, geradezu ein
Spott wäre -- haben Sie jemals gehört, das; der
Herr Dr. Mataja aufgestanden wäre und das
Wort für das Recht ergriffen hätte? Unter Recht
versteht der Herr Dr. Mataja überhaupt unr¬
eines: Einsperren, Einsperren und Einsperreu! Er
meint, die Weltordnung sei gestört, wenn irgend¬
eine-Handlung, die von dem Pfad der bürgerlichen
und der staatlichen Rechtsordnung abweicht, unbe¬
straft und ungefühut bleibt.

Wir sind uns also vorweg gar nicht im
unklaren darüber, welches Motiv den Herrn Dr.
Mataja antreibt, diese Neunkirchner Affäre
ununterbrochen in Bewegung und Fluß zu erhalten.
Meine Herren, die Affäre ist für den Politiker ab¬
geschlossen; insofern überhaupt eine Rechtssache eine
Angelegenheit für den Politiker ist, ist • sie erledigt.
Die Voruntersuchung ist abgeschlossen, die Sache
steht zur Hauptverhandlung, jetzt soll die Justiz
ihres Amtes walten. Was für ein Anlaß ist also
vorhanden, diese Sache immerwährend zur Er¬
örterung zu bringen und die kaum beschwichtigte
Stimmung neu zu erregen? Herr Dr. Mataja hat
sich eigentlich über die Ternitzer Arbeiter lustig
gemacht, daß sie sich die Verhaftung haben gefallen
lassen! Die Sozialdemokraten haben aber mit über¬
menschlichen Anstrengungen, von welchen An¬
strengungen Sie überhaupt keine Ahnung haben,
wenn Sie uns immer vorwerfeu, daß die Dinge
die Dämme überfluten, erreicht, daß erstens die
Justiz ihres Amtes waltet, daß die Rechtsordnung
nicht gestört wird, daß zweitens natürlich die
Arbeiter nicht das Gefühl erhalten, daß sie das
Opfer einer politischen Verfolgung sind, und daß-
sich drittens die Unruhe, die in der Welt ist, nicht
in eine Explosion in den betreffenden Orten entladet.
Da tritt nun der Herr Dr. Mataja auf und
kaum ist die Stimmung beschwichtigt, gießt er Öl
ins Feuer und die Flamme der Empörung lodert neu
aus. (Lebhafter Beifall.) Wenn er von den Kom¬
munisten angestiftet worden wäre, könnte er nicht
anders Vorgehen, als er in der Sache vor¬
gegangen ist.

Nun, meine Herren, was ist die ganze Affäre
in strafprozessualer Hinsicht? In Neunkirchen ist ein
Akt großer Brutalität geschehen, den kein ver¬
nünftiger, kein sittlicher Mensch und am wenigsten

also ein Sozialdemokrat rechtfertigen oder auch nur
beschönigen wird, und weil ich das nicht tun will,
werde ich auch den Grad des Verschuldens des
Herrn Direktors Zweifel in dieser Sache nicht in
Erörterung ziehen. Dieser Fall untersteht der Ver¬
folgung des Gerichtes. Das Gericht — das haben
wir aus den Ausführungen des Herrn Staats¬
sekretärs für Inneres ausführlich gehört — ist in
der Führung der Voruntersuchung durchaus nicht
gestört worden und die Frage tvar nur, ob die
strafprozessualen Voraussetzungen für die Ver
Hängung der Untersuchungshaft gegeben sind und ob
nicht wichtigere Interessen — das sage ich, obwohl
ich ein Mann bin, der auch aus das geschriebene
Recht viel Gewicht legt — es gebieten, die Unter¬
suchung ans freiem Fuße zu führen! Man hatte sich
nun geeinigt, -daß die Untersuchung unbeeinflußt
auch auf freiem Fuße geführt werden könne, und
die Sache wäre zu Ende gewesen, hätte überhaupt
keinen politischen Charakter bekommen, wäre eine
einfache Rechtssache geblieben, wenn nicht der Herr
Dr. Mataja sie zu einer politischen gestempelt
hätte. (So ist es!) Sie müssen sich doch vorstellen,
meine Herren, die Arbeiter sind auch Menschen mit
Blut und Leidenschaft, und wenn sie wahrnehmen,
daß ein so prononzierter christlichsozialer Politiker,
der sein Leben nichts anderes getan hat, als die
Arbeiter zu bekämpfen und die sozialdemokratischen
Arbeiter zu beschimpfen, der Herold der Justiz
wird, so haben sie selbstverständlich das Gefühl,
daß nicht die Justiz da ihres Amtes waltet, sondern
eine Justiz, der der Herr Dr. Mataja die Färbung
gibt, also Politik. (Sehr richtig!)

Wir haben aber nicht gegen die Kabinetts-
jnstiz einen jahrzehntelangen Kampf geführt, um
dafür eine Mataja-Justiz einzutauschen. (Lebhafter
Beifall.) Denn es ist gar kein Zweifel, daß es der
Schweizer Gesandtschaft nicht eingefallen wäre, sich
in die Sache zu mischen, wenn sie nicht von öster¬
reichischen Politikern dazu aufgereizt worden wäre.
(Sehr richtig!) Bon der Schweizer Gesandtschaft
kann man den Grad des Sichauskennens in der öster¬
reichischen Strasprvzeßordnnng nicht erwarten, daß
sie verstehe, daß eine Verhängung der Untersnchungs- ,
hast im österreichischen Recht nicht eine Strafe ist
und daß die Verhängung der Untersuchungshaft
nicht dann einzntreten habe, wenn die Schuld¬
beweise zweifelloser werden. Denn wenn die Schuld¬
beweise zweifellos sind und andere Voraussetzungen
für die Verhängung der Hast fehlen, so ist natürlich
die Untersuchungshaft noch weniger notwendig. Aber
natürlich hat man das der Schweizer Gesandtschaft
so dargestellt, als ob die Nichtverhängnng der Unter¬
suchungshaft überhaupt den Verzicht auf die Ver¬
folgung der Sache bedeuten würde, und da hat sie
sich natürlich ihres Staatsbürgers, der, nebenbei be¬
merkt, nicht zu den erlesensten Staatsbürgern
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gehört, die uns die Schweiz herschicken könnte, ange¬
nommen.

Aber, meine Herren, was sollen.wir zu einem
verantwortlichen Politirer^sagen, der erst das Aus¬
land gegen die Republik aufreizt und dann diesen
Zustand der Erregung des Auslandes als ein Ar¬
gument gegen die Republik benutzt? (Beifall.) Das
heißt nicht nur, den Gang der Justiz beirren, sondern
das heißt, die Interessen unseres Freistaates auf das
stärkste gefährden. . •

Nun ist es ja, meine Herren, vor allem
außerordentlich auffallend, was alles der Herr
Dr. Mataja weiß. Herr Dr. Mataja weiß den
Wortlaut des Berichtes der Bezirkshauptmannschaft
an den Staatssekretär für Inneres, Herr Dr. Ma¬
taja kennt den Wortlaut des Berichtes des Zivil¬
kommissärs an das Heeresamt, Herr Dr. Mataja
kennt den Wortlaut des Berichtes des Heeresamtes
an das Staatsamt für Äußeres (Hört! Hört!),
Herr Dr. Mataja kennt den Gang bei der Auf¬
hebung der Untersuchung, er weiß ganz genau, was
der Staatsanwalt beantragt hat, er weiß ganz genau,
was der Oberstaatsanwalt beantragt hat, und er
kann Ihnen die Zeit zwischen der Beantragung des
Staatsanwaltes und des Oberstaatsanwaltes auf die
Minute angeben — wobei ich beiläufig mit Ver¬
gnügen konstatiere, daß diese — um es so zu sagen —
Beaufsichtigungstätigkeit des Herrn Dr. Mataja,
die er den sozialdemokratischen Staatssekretären
widmet, vor deni christlichsozialen Staatssekretär für
Justiz nicht Halt macht. Nun mag sich ja ein Schmock
in der Zeitung rühmen, daß er dann gut infor¬
miert ist, wenn er den innern Gang der österreichi¬
schen Verwaltung durchspitzeln kann, aber ich halte
es mit der Würde eines Abgeordneten für unvereinbar,
alle Beamten zur Treulosigkeit gegen die Republik
zu verführen (Beifall und Händeklatschen) und sich
als eine Zentrale der Spionage in allen Staats¬
ämtern zu konstituieren. (Zustimmung.)

Meine Herren, nun geben Sie wohl acht:
Der Herr Staatssekretär für Justiz hat mit großer
Feinheit, der allerdings, wie ich vermute, auch etwas
Vorsicht beigemeugt war, die Angriffe des Herrn
Dr. Mataja in dieser Sache mit der Bemerkung
erledigt, daß er sich in ein im Zuge befindliches
Verfahren nicht einmifcheu könne, womit er ja
wahrscheinlich sagen wollte, daß sich auch Herr
Dr. Mataja nicht einzumischeu hätte. (Heiterkeit.)
Denn wenn es nicht in Ordnung ist ltnb nicht dem
Anstand entspricht, sich in ein im Zuge befindliches
Verfahren einzumischen, so gilt diese Anstandsregel,
wie ich glaube, nicht bloß für den Abgeordneten,

. der auf der Minifterbank sitzt, sondern für jeden Ab¬
geordneten. Da es aber vielleicht möglich wäre, daß
Herr Dr. Mataja für eine so feine Erledigung,
wie sie dem Herrn Staatssekretär für Justiz ange¬
messen schien, nicht das richtige Verständnis und

nicht die richtige Empfindung hat, so bin ich ver¬
pflichtet, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß
das größte Kaliber der Angriffe des Herrn Dr.
Mataja sich gegen den Herrn Staatssekretär für
Justiz wendet, und trotz der Vorsicht, mit der Herr
Dr. Mataja die Pfeile abgeschnellt hat, werde
ich ein ruhiges und drastisches Bild der Sache ent¬
werfen.

Der Abgeordnete Dr. Mataja hat dem
Staatssekretär für Inneres den Vorwurf gemacht,
daß .er nicht genügend Gendarmerie nach Neun¬
kirchen schicken wollte, um die Verhaftungen, die der
Untersuchungsrichter ausgesprochen hat, zu voll¬
ziehen, und Herr Dr. Mataja hat eigentlich schon
gewußt, was der Herr Staatssekretär für Inneres
darauf zu antworten, haben werde. Er hat schon
gewußt, daß der Herr Staatssekretär für Inneres
sich auf ein — sagen wir — vorläufiges Überein¬
kommen mit dem Herrn Staatssekretär für Justiz
berufen werde, wonach Ruf die Verhaftungen Ver¬
zicht geleistet wird nnb man sich einigt, die Unter¬
suchung auf freiem Fuße zu führen, und er hat
sofort beigesügt: So eine Verabredung ist natürlich
nicht möglich und es ist lächerlich, zu behaupten,
sie fei getroffen worden. Herr Dr. Mataja
ist nicht ungeschickt in der Mischung eines Gift¬
trankes. (Heiterkeit.) Er hat sehr wohl gewußt,
was er deni Herrn Staatssekretär für Justiz Dr.
Ramek, seinem Parteigenossen, nachsagen will, und
so hat er das — was eine alte rhetorische Finte
ist — in die Figur gekleidet, er halte es für aus¬
geschlossen, daß Dr. Ramek ein solches Über¬
einkommen schließen könnte. Er hat zweitens dem
Dr. Ramek vorgeworfen, daß der Staatsanwalt"
die Abweisung des Ansuchens der Verteidiger, den
Verhaft aufzuheben, beim Oberlandesgericht bean¬
tragt hat und daß plötzlich durch Gottes Fügung der
Oberstaatsanwalt auf die Szene getreten sei und
dem Oberlandesgerichte eine andere Entscheidung
suggeriert habe. Er sprach vom Staatsanwalt und
Oberstaatsanwalt — da es abeb vielleicht doch
unter Ihnen welche gibt, die nicht wissen, wer denn
der Dirigent dieses Staatsanwaltes und Ober¬
staatsanwaltes sein könnte, namentlich des Ober¬
staatsanwaltes, so muß ich deutlich sagen, daß Herr
Dr. Mataja den Herrn Staatssekretär für Justiz
bezichtigt, sich in den Gang eines anhängigen
Rechtsverfahrens willkürlich gemengt und die Justiz
für politische Zwecke gebeugt zu haben. (Beifall.)
Diese Vorwürfe macht aber Herr Dr. Mataja
nicht dem Herrn Eldersch, der nicht Staatssekretär
für Justiz ist, nicht dem Dr. Deutsch, der auch
nicht die Justiz versieht, diesen Vorwurf-macht er dem
Staatssekretär für Justiz! Überhaupt ist Herr Dr.
Mataja nicht sparsam in der Bedenkung seiner
Parteigenossen mit Vorwürfen, und ich muß schon
sagen, er muß ein recht angenehmer Parteigenosse
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sein, dieser Herr Dr. Mataja (Heiterkeit/, und ich
kann mir schon manchen Herrn von der christlich¬
sozialen Partei .... (Abgeordneter Dr. Mataja:
So ein angenehmer Parteimann wie Sie, Herr
Austerlitz, bin ich auch noch!) Herr Dr. Ma¬

taja, Sie überschätzen den Grad Ihrer Annehmlich-
keit .... (Abgeordneter Dr. Mataja: Nein, Sie
überschätzen den Ihren! — Zwischenrufe.). Ich ge¬
statte Ihnen, meine Parteigenossen darüber zu be¬
fragen. Ich sage, meine Herren, daß Herr Dr.
Mataja nicht sparsam ist in der Bedenkung seiner
Parteigenossen mit giftigen Angriffen, wenn sich
auch diese Parteigenossen manchmal so stellen, als
würden sie es nicht bemerken. Er hat uns eine Ge¬
schichte von Perg erzählt. Diese Geschichte spielt bei¬
läufig im September des vorigen Jahres und selbst
für das Universalgedächtnis des Herrn Dr. Mataja
in der Aufbewahrung sozialdemokratischer Verfeh¬
lungen wäre das eine ausreichend lange Ver¬
jährungsfrist. Natürlich hat' das mit den Sozial¬
demokraten gar nichts zu tun. Denn , wenn eine
vieltausendköpfige Menge in Perg ausrückt, den
Bezirkshauptmann zu bedrohen, da ralliiert sie sich
nicht nach Sozialdemokraten und Christlichsozialen,
sondern gepeinigt von der Vorstellung, daß der
Bezirkshauptmann schuld sei, daß Hunger herrscht
ltnb daß nicht ordentlich gewirtschaftet werde, stürmt
die Menge von Perg auf den Bezirkshauptmann
los. Gerade'dieses Beispiel als Muster sozialdemo¬
kratischen Terros zu benützen, zeigt von einer Un¬
geschicklichkeit, die Herr Dr. Mataja in der
Bekämpfung der Sozialdemokratie sonst nicht wahr¬
nehmen läßt.

Nun hat der Herr Staatssekretär für Justiz
erzählt, uni die wütenden Angriffe des Herrn
Dr. Mataja ans die Justiz des österreichischen
Staates abzuwehren, daß die Untersuchung ergebnis¬
los geblieben sei. So 'ein naiver Tor, der reine

^fiarsifal, ist Dr. Mataja nicht, daß er es nicht
verstünde, daß je größer die Zahl der Verbrecher
— um in seinem Jargon zu sprechen —, desto
unwahrscheinlicher die Überführung des einzelnen
sei. Denn, wenn sich eine vieltausendköpfige Menge
auf den Bezirkshauptmann stürzt und die ganze
Bevölkerung diesen Überfall vollführt, so ist es nicht
wahrscheinlich, daß andern Tags, die Leute 511 Ge¬
richt lausen und einer den andern anzeigen wird.
Das ist also gar nicht verwunderlich, und da ich
entschlossen bin, dem Herrn Staatssekretär für
Justiz in allen seinen Behauptungen und Erklärungen
vollen Glauben beizumesfen (Heiterkeit)f so halte
ich diese Darstellung für ausreichend. Herr Dr. M a-
taja hat sofort ein Beispiel geben wollen, daß es
nicht nur ein Unrecht sei, daß er nicht Staats¬
sekretär für Justiz ist, weil er dann die Geschäfte
besser versehen würde als der Herr Dr. Ramek,
sondern er hat Ihnen auch ein Exempel vorführen

wollen, daß er noch ein besserer Polizist in Öster¬
reich wäre, der alle Verbrechen mit grandiosem
Scharfsinn durchleuchten, ein Staatsanwalt, der Unit
unerbittlicher Strenge alle Verbrecher bis in ihre
letzten Höhlen verfolgen würde. Und was der Justiz,
von einem ausgezeichneten Manne wie Herrn
Dr. Ramek geleitet, nicht gelungen ist, das Ver¬
brechen von Perg zu erforschen, das zu vollziehen,
hat sich Herr Dr. Mataja — wenn man ihm gar
ein Telephon zur Verfügung stellte, binnen weniger
als 24 Stunden (Heiterkeit) — erbötig gemacht.

Meine Herren! Wem obliegt aber die Re¬
gierungsgewalt im Lande Oberösterreich? Wer ist
es also, der die Gendarmerie nicht genügend in¬
struiert, der die örtlichen Sicherheitsorgane ver¬
schlampen läßt und dafür verantwortlich ist, daß die
Justiz hier ihres Amtes nicht walten kann? Wer
ist Landeshauptmann von Oberösterreich? Ein Partei¬
genosse von uns oder ein Parteigenosse des Herrn
Dr. Mataja? Und ist also diese Beschuldigung
nicht die Beschuldigung gegen den verdienten Landes¬
hauptmann von Oberösterreich, daß er bewußt an
der Untergrabung der Justiz mitwirke? (So ist es!)

Meine Herren! Ich bin entschlossen, vor dem
äußersten nicht zurückzuschrecken und werde nun Herrn
Dr. Rani ek gegen die Vorwürfe des Herrn Dr. Ma-
taja ganz energisch verteidigen. (Heiterkeit.) Herr
Dr. Mataja ist ungeheuer betrübt, er ist erschüttert,
in seinen: Rechtsbewußtsein tief verletzt — und nur
dieses verletzte Rechtsbeipußtsein hat ihn heute aus
die Tribüne geführt —, daß der Staatssekretär für
Justiz mit dem Staatssekretär für Inneres abgemacht
habe, daß die Verhandlungen aus freiem Fuß ge¬
führt werden. Ich leugne nicht, daß das eine Ab¬
irrung von dem Gange war, den unsere Straf¬
prozeßordnung vorschreibt. Es ist wahr, die Ver¬
hängung der Untersuchungshaft ist Sache des Unter-
suchungsrichters und eigentlich hat ein Staatssekretär
für Justiz dabei gar nichts zu tun. Es ist vielleicht
sogar richtig, daß der Oberstaatsanwalt, der beim
Oberlandesgericht die Enthaftung der Verhafteten
beantragt hat, aus eine Weisung des Staatssekretärs
Ramek gehandelt hat. (Staatssekretär Dr. Deutsch;
Er muß es auch, er ist ein Beamter!) Ich lasse es
nnerörtert, ob es so etwas Ungeheuerliches ist, daß
ein Staatsanwalt, der ja kein Organ des Gerichtes
ist und dem Staatssekretär für Justiz direkt unter¬
steht, Weisungen vom Staatssekretär erhält, und ob
es eine Ungeheuerlichkeit ist, daß der Staatssekretär
diese Weisungen gibt. Aber, metue Herren, gibt es
denn gar nichts aus der Welt als jenen Paragraphen
der Strafprozeßordnung, der den Untersuchungs¬
richter zum Hermn über alle Beschuldigten macht?
Die Welt mag zugrunde gehen, wenn nur das
Recht siegt; aber, daß die Welt zugrunde gehen
sollte, weil die Verhaftungen in Neunkirchen um
fünf Tage später ausgesührt werden, als sie nach
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den Wünschen des Herrn Dr. Mataja ausgesührt
werden sollten, daß kann nur ein leichtfertiger
Mensch sagen. (Zustimmung.) Und es ist eine Ge¬
wissenlosigkeit, die Imponderabilien dieser Sache,
die so handgreiflich vorliegen, nicht zu berück¬
sichtigen. . / . /

Wir wissen, daß die Arbeiterschaft überhaupt
erregt ist, daß die Leute namentlich in Ternitz und
Neunkirchen vielleicht erregbarer sind, als wir selbst
es wünschen, obwohl, damit kein Mißverständnis
obwalte, ich die Erregung der Arbeiter für einen
nicht bloß natürlichen Zustand h^lte, sondern, wenn
sie unausgesetzt solche Reden vernehmen, auch als
einen Akt der- Notwehr betrachte. Aber weiter! Es
war nach den Tagen des Kapp-Putsches. Die
Arbeiterschaft war in die größte Leidenschaft ver¬
setzt. Wir haben ganz genau gehört und es ist
lächerlich, dem irgend welche Zweifel entgegen¬
zustellen, daß der Bezirkshauptmann und der Unter¬
suchungsrichter zur- Durchführung der Untersuchung
ein großes Aufgebot von Gendarmerie verlangt
haben, ein Aufgebot von mindestens 400 Mann.
Und nun stellen Sie sich vor, meine Herren — und
da appelliere ich an jeden unbefangenen Menschen,
dem die Erhaltung der Ruhe und Ordnung in
diesem Staate nur einigermaßen am Herzen liegt —,
ob es nicht ein Akt der Gewissenlosigkeit gewesen
wäre, weil die Strafprozeßordnung dem Unter¬
suchungsrichter das Recht, gibt, die Untersuchungs¬
haft zu verhängen und weil er nach der Straf¬
prozeßordnung dazu Assistenz zu verlangen das Recht
hat, wenn man deshalb 400 Gendarmen in diesen
Tagen nach Neunkirchen geschickt hätte und die
Leidenschaft der Arbeiter damit maßlos cntflaimut
hatte, wobei kein Mensch weiß, was da heraus¬
gekommen wäre. Und wenn es jemand bezweifelt
hat, so haben ihm die traurigen Ereignisse in Linz
ausreichende Klarheit geben können, was da hätte
geschehen können. Ja, meine Herren, dann muß ich
dein Herrn Dr. Ramck das Zeugnis geben —
obwohl ich befürchtest daß das anerkennende Zeugnis
eines Sozialdetuokraten ihm bei seinen Partei¬
genossen mehr schadet als ihm, wenn ich die
Psychologie der Herren iit Anschlag bringe, eine
sehr herbe Verurteilung des Herrn Mataja
nutzt, daß der Mann, der gesagt hat, man kann
das nicht übertreiben, weil ein Unglück ärger ist
als eine Übertretung der Strafprozeßordnung —,
tun Sie nicht so, als wenn nie ein Gesetz in der
Welt verletzt worden wäre, und als wenn diese
Verletzung, die znr Folge hatte, daß die Ver¬
haftung acht Tage später erfolgt ist, eine solche
Ungeheuerlichkeit wäre —, daß ein Mann, der die
Notwendigkeit der Allgemeinheit erwogen hat, nur
lvenn er damit selbst etwas getan hätte, was ihm
den Vorwurf eines listigen Politikers einzutragen
geeignet ist, damit doch nur eine sittliche Pflicht

erfüllt hat. Glauben Sie, daß man die Dinge so
mit der Hand wie ein Klavierspieler die Tasten des
Klaviers beherrscht? Die Herren der Bourgoisie
haben immer die Vorstellung, daß die sozialdemo¬
kratischen Führer eine Art Ordnungspolizei sind
und wenn die Arbeiter erregt sind, nicht als ver¬
nünftige Politiker mit dieser Erregung der Arbeiter
als einer Tatsache zu rechnen haben, sondern einfach
kommandieren können: Ausgetreten sozialdemokratischer
Führer und beruhigt den Pöbel, damit das geschehe,
was wir für richtig halten! Sie sehen also, meine
Herren, daß in der Affäre gar nichts geschehen ist,
als daß ein paar Verhaftungen ein paar Tage
später ausgeführt worden sind, wobei die Tatsache,
daß die Verhafteten dann freigelassen worden sind,
aitch wenn Dr. Mataja glaubt,- daß diese Er¬
wägung beini Oberlandesgericht nicht auf straf-
prozeffualen Gründen der Untersuchung beruht, aus¬
reichend erweist, daß vielleicht die Verhaftung nicht
einmal notwendig war.

Die Untersuchung geht ihren Gang weiter,
es kommt zitr Hauptverhandlung und die Arbeiter
sind so vernünftig, trotz der Provokationen, die von
Herrn Dr. Mataja bis in die Schweiz reichen,
die staatliche Justiz zu achten uub ihr den Ge¬
horsam zu bezeigen, den ihr der Staatsbürger
zu bezeugen verpflichtet ist. Aber mehr allerdings
auch nicht!

Herr Dr. Mataja vergißt aber, daß er¬
den Vorwurf gewärtigen utitß, die Justiz gegen
die Arbeiter beeinflussen zu lvollen. Als Dr.
Mataja den so wenig rühmlichen Kampf, bewehrt
mit der Sachkenntnis und den Jnforlnationen des
Herrn Dr. Wolf, gegen die Nichtvornahme der
Verhaftungen geführt hat, konnte man ihm immer
noch zubilligen, daß sich sein jüristjMes Gewissen
rege, weil ein Akt eines Untersuchungsrichters nicht
sofort durchgesührt worden ist. Aber jetzt ist er
durchgesührt, jetzt ist die Sache vollständig erledigt,
setz/ steht sie vor der Hauptverhandlung und nun'
steht Herr Dr. Mataja aus und hetzt gegen die
Arbeiter vor der Öffentlichkeit, nämlich nicht bloß
die Arbeiter im allgemeinen, sondern gegen die in
Neunkirchen Angeklagten, und hetzt, sage ich, gegen
sic bei den Gerichten. Er hat das sehr schlau zu
machen verstanden, lveil er die Tatsache, daß er die
ganzen Akten der Voruntersuchung tennt und in
sie Einsicht nimmt, damit zu vertuschen gehofft hat,
daß er gesagt hat, in der Verhandlung wird es
sich erweisen, was in der Voruntersuchung vorge¬
gangen ist. Ein Prophet! Er weiß, lvas in der
Hauptverhandlung oder der Voruntersuchung her-
vorkommcu wird.

Die Wahrheit ist, daß der Herr Dr. Mataja mit
seinen Verbindungen in die Voruntersuchung Einsicht
gewinnen kann. Das ist übrigens eine Angelegenheit.
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die vielleicht die Advokatenkammer interessieren mag,
aber nicht gerade den Politiker.

Nun, meine Herren, wie steht die Sache?
Wohl erwogen bestimmt das Strafgesetz, daß der¬
jenige, der im Lause der Voruntersuchung über die
Kraft von Beweismitteln Erörterungen anstellt, den

' unbeeinflußten Gang der Justiz stört und zu einer
Strafe — fassen Sie dys nicht gerade dahin
auf, daß ich Ihnen darnit drohen will — bis zu
drei Monaten Arrest zu verurteilen ist. Tut das
der Herr Dr. Mataja nicht? Der Herr Dr.
Mataja erzählt Ihnen, erzählt der Öffentlichkeit,
er erzählt delU Gericht (fortgesetzte Zwischenrufe
des Abgeordneten Dr. Mataja) daß die

Zeugen, die vernommen worden sind, gelogen haben;
das heißt, er erzählt das dem Gericht mit dem
Bewußtsein, den Zeugen, die für die Angeklagten
günstig ausgesagt haben, keinen Glauben zu schenken,
er erschüttert die Kraft der Beweismittel/sofern
sie für die Angeklagten günstig sind. Er tut das
wohl auf bent Wege dieser Tribüne, aber doch,
damit es in die Zeitungen gelangt; ' die sittliche
Beurteilung seines Vorgehens ändert sich dadurch
natürlich nicht. Er beeinflußt . (Zwischenruf) die
Richter. Sprechen wir ganz objektiv. Ich habe
großen. Respekt vor den österreichischen Richtern.
Ich habe diese meine Überzeugung trotz meiner
oppositionellen Stellung nie verhehlt. Es sind
Männer von Unbefangenheit, von Rechtschaffenheit
und sie werden in Sachen, die keinen politischen
Beigeschmack haben, weniger nach Klassenempfin-
dungen urteilen, als es in Ländern üblich ist, wo
das Klassenbewußtsein schärfer und schroffer ent¬
wickelt ist als in Österreich. Aber es sind doch
Bürgerliche und das ewige Sichhineinmischen von
Politikern in die Sache bringt es zuwege, daß die
Sache nicht mehr die Frage ist, ob die Arbeiter
eine schwere körperliche Schädigung begangen
haben, sondern macht sie zu einer Frage, ob sich
die Arbeiter einer Auflehnung gegen einen Expo-
uenteit der bürgerlichen Welt schuldig gemacht haben,
so daß die stetigö Beschäftigung von Politikern mit
dieser Sache die Richter beeinflussen muß, einen
Dunst, eine Stimmung, eine Atmosphäre hervor¬
ruft, die für den unbeeinflußten Gang der Unter¬
suchung sicherlich nicht förderlich ist. Wenn man
den Richtern sagt, glaubt doch den Leuten nicht,
die für die Angeklagten ausgesagt haben, sie stehen
unter dem Terror,' sie haben Lügen vereinbart,
wenn man ihnen das ins Bewußtsein hämmert, so
kann eine unbeeinflußte Justiz nicht gedeihen. Und
so klage ich den Herrn Dr. Mataja an, aus Haß
gegen die Arbeiter diese vorlänflg angeklagten, aber
noch lange nicht überführten. Arbeiter in ihren
Ansprüchen auf Rechtssicherheit beeinträchtigt und
diese Sache zu einer Sache der übelsten politischen
Demagogie gemacht zu haben. (Beifall.)

am 15. Mai 1920.

Meine Herren! Der christlichsoziale Politiker,
der heute diese Rede hält, handelt doch wirklich
wider besseres Wissen. Der Herr Dr. Mataja
macht es sehr gescheit. Wenn er dann etwas von
dem christlichsozialen Terror hört oder von Bauern
ausschreitungen/sagt er: Natürlich mißbilligen wir
auch diese auf das entschiedenste. ?So hat erstich ein
Alibi der ausgleichenden Gerechtigkeit zustande'
gebracht und wendet sich dann mit Behagen, mit
wahrer Inbrunst dem Fall Neunkirchen zu. Ich. schlage
ihm vor, die Sache einmal umgekehrt zu machen und
dem Fall von Gosdorf die ausführliche Beleuchtung
zuzuwenden und nebenbei zu bemerken, daß er auch
den Fall Neunkirchen mißbilligt. Nun, meine
Herren, der Herr Dr. Mataja sagt auch, die
Ausschreitungen bei den Sozialdemokraten und die
Ausschreitungen bei den Christlichsozialen sind kein
Kompensationsobjekt, sondern ein gerechter Mensch
müsse zu dem Schluffe kommen, baß die Gerechtig¬
keit in beiden Fällen unbeugsam ihres Amtes zu
walten habe. Ja, die Gerechtigkeit soll ihres Amtes
walten. Aber haben wir nie noch von Amnestie
gehört? Ist nicht jedem Politiker und jebeiu Mann
von Gerechtigkeitsliebe wohl vertraut, daß \ Aus¬
schreitungen einer Masse nicht Ausschreitungen des
einzelnen Individuums sind und daß man nicht das
einzelne Individuum mit voller Schwere dafür ver¬
antwortlich machen kann, was eine glühend erregte,
leidenschaftlich bewegte Masse in einem Augenblicke ver->
bricht? Ein Akt wahrer Gerechtigkeit wäre es, wenn
wir auch diese Sachen als einen Ausfluß dieser gärenden,
leidenschaftlich bewegten, von Unruhe 'durchzitterten
Zeit ansehen und als erleuchtete Politiker über diese
Dinge zu unserer Aufgabe, ihren Quell zu ver¬
stopfen, übergehen würden. Beobachten Sie doch, wie sich
die Sozialdemokraten in solchen Sachen bewahren. Wir-
haben ja auch von den Gosdorf und Ratschendorf ge¬
wußt. Es war vielleicht nur eine Woche später als der
Fall in Neunkirchen. Haben Sie denn wahrgenommen,
daß uns das beunruhigt hat, wenn uns der Landes¬
hauptmann von Steiermark, der ein Christlichsozialer
ist, sagt, ich kann doch nicht tausend Gendarmen
schicken, die Bauern sind bewaffnet, die Leute
sind leidenschaftlich erregt und es würde zu entern
Blutvergießen kommen? I/ glauben Sie, daß einer
von uns aufstehen und verlangen wird, daß Gen¬
darmen dorthin geschickt werden? Hören wir aber
die Worte des Herrn Dr. Mataja, der sagt
(liest): „Wenn es nicht geschieht — daß in Neun¬
kirchen verhaftet wird —, dann stehen wir vor dein.
Zusammenbruch der Justiz. Dann sind wir alle-
vogelfrei. In einem solchen Staate ist aber auch
kein wirtschaftlicher Aufbau, keine finanzielle Er¬
holung. möglich. Entweder wir können uns von der
Schande in Neunkirchen befreien — wenn dort ver¬
haftet wird — oder wir müssen zugrunde gehen."
Ja, gilt das nur von Neunkirchen und nicht auch
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von Goosdorf? Wer sagt, daß die Verhaftungen
vorgenommen werden müssen, koste es, was immer,
ohne die Folgen der Sachen zu überlegen, ist ein
leichtfertiger Mensch, und wer so etwas fordert, auch
wenn er sich der Folgen bewußt ist, die es hervor¬
ruft, ist ein gewissenloser.

Dabei sind die Vorgänge in Rascheudvrf und
Goosdorf geradezu identisch mit dem Neunkirchner
Fall. Sie sind nur schwerer. Die Leute in
Neunkirchen — das müssen sie doch, wenn sie
einen Funken von Gerechtigkeitsliebe haben —
zugeben, sie sind vom Direktor provoziert worden.
Gewiß, es ist unvernünftig, daß sie sich habeil
provozieren lassen, gewiß ist es unvernünftig, daß
die Arbeiter zu ihrem häßlichen Tun geschritten
sind, aber sie können sich auf diesen Milderungs¬
grund vielleicht berufen. Wie weidet er aber sich
immer daran, dieser Dr. Mataja! Da hat der
Dr. Stricker unlängst eine Bemerkung gemacht,
flugs war das eine Anknüpfung für den Dr. Mataja,
die ganze Geschichte mit allen Wuirdeu, mit allem
Schleim, mit allen Einzelheiten sofort neu aufzu¬
rollen.

Aber wie war es denn in Gosdorf? Da
können sie nicht erzählen, daß die „Judenregierung"
dort habe requirieren lassen. Das war ihr berühmter
Landeshauptmann von Steiermark. Die Gendarmerie
ist eingerückt, die Bauern fangen an zu schießen,
umzingeln die Gendarmen, schießen mit Maschinen¬
gewehren auf sie, entwaffnen sie, sperren sie ein,
verletzen den Führer der Patrouille, so daß an
seinem Aufkommen gezweifelt wird. Selbst wenn
wir die Auflehnung gegen die Staatsgewalt für
nichts erachten wollten, wobei uns der Herr
Dr. Mataja in der Verächtlichmachung der Ein¬
richtungen der Staatsgewalt assistieren wird, müssen
Sie sagen, daß der Patrouilleführer schwerer ver¬
letzt worden ist als der Herr Direktor Zweifel.
Die Staatsanwaltschaft leitet eine Untersuchung ein,
der Untersuchungsrichter spricht die Verhaftung von
fünf Leuten aus; vier davon sind des Verbrechens
des Aufruhrs beschuldigt worden. Nach der Stras-
prozeßordnuug ist die Haft dafür obligatorisch, so daß,
wenn die Verhaftung nicht erfolgt, eine Fortführung
der Untersuchung gar nicht möglich ist. Er wendet sich
an das Landesgendarmeriekommando um Assistenz,
diese verweigert sie. Der Untersuchungsrichter fährt
nochmals auf den Tatort, stellt auf Grund des Tat¬
bestandes noch einmal das Verlangen. Was tut das
Landesgendarmeriekommando? Es sagt, die Landes¬
regierung soll entscheiden. Ob die Landesregierung
Sever oder Rintelen heißt, bleibt sich für den
Staatssekretär doch gleich; für sie sind beide: Landes¬
regierung. Die Landesregierung schickt nun den
ganzen Akt dem Untersuchungsrichter zurück und
erklärt, die Verhaftung sei schlechthin unmöglich,

die Bairern seien zu erregt. Das Gericht berichtet
nun seinen: Vorgesetzten Gerichte. Der Oberstaats¬
anwalt erklärt nun, die Verhaftungen nicht vorzu-
nehmen, es wäre besser von der Verhaftung abzu¬
sehen, und auch ich sage, daß es besser ist. So
gut in Goosdorf, so gut in Neunkirchen! Der Herr
Dr. Mataja, der die Verhaftung im Falle Neun¬
kirchen so stürmisch begehrt, kann freilich nicht zu¬
geben, daß es vernünftig sei, von der Verhaftung
in Goosdorf abzusehen.

Die Oberstaatsanwaltfchaft koiumt schließlich
z:i dein Entschlüsse, es wäre an: besten, gegen die
124 Menschen die .Strafverfolgung gar nicht. vor
zunehmen; nicht etwa, was lvir im Fall Neun--
kirchen erreichen wollten, daß die Untersuchung auf
freiem Fuß geführt werde, sondern daß die Ver¬
folgung überhaupt unterlassen werde, daß die Leute, .
die einen Aufruhr begangen haben, die einen
Menschen fast tot geschlagen haben, überhaupt nicht
verfolgt werden. Und mit, einer gewissen Naivität
erkürt sie, wen:: lnan keinen verfolgen werde,
wird auch keine Verhaftung notwendig sein. Wenn
sich nun ein Politiker mit lvahrer Wollust auf diesen
Fall Neunkirchen stürzt, wo er doch lveiß, was in
der ganzen Welt vorgeht und wie schwer es ist, zu
regieren — oder hat Herr Dr. Mataja gemeint,
daß die Arbeiter von Neunkirchen weniger erregt
seien als die Bauern von Goosdors pder will er
sagen, daß es wohl gefährlich und unvernünftig
wäre, die Erregung voll Bauern nicht zu beachten,
sich also mll die Erregung von Arbeitern nicht
zu bekümmern? — wenn ein Mensch sieht, daß
es nicht geht, daß sich die Staatssekretäre des'
Innern und der Justiz, daß sich alle bemühen, diese
Dinge so halbwegs zu Ende zu führen, damit die
Justiz keinen Schaden erleide, aber auch sollst feilt
Unheil herauskommt, und die Stirne hat, dann auf
die Tribüne zu steigen und so zu sprechen, als ob
auf der anderen Seite gar nichts geschehe und es
uux ein Neunkirchen gebe, dann muß ich sagen,
das ist einfach unerhört, und ich erinnere mich hier¬
an ein Wort Gregrs, es genüge nicht, eine eiserne
Stirne zu haben, mau llluß sie auch zeigen. Meine
Herren! Unser Gewissen in der Sache von Neun-
kirchen ist vollständig rein, nicht nur rein der Recht¬
sprechung gegenüber, sondern auch rein gegenüber
den Arbeitern von Teruitz und Neunkircheu. Das
werden Sie von uns nicht erleben und dürfen es
nicht, daß wir es als selbstverständlich finden werden,
daß man die Bauern, die einen Aufruhr begangen
haben, die Menschen halb totgeschlagen haben, laufen
läßt, aber die Verfolgung von Arbeitern, die nicht
mehr begangen haben, als einen Menschen weh
getan zu haben, mit unerbittlicher Strenge zu Ende
führt. Und diese Anschauung lnuteu Sie den
Arbeitern zu, die eine Revolutioll hinter sich haben,
die sollen die Empfindung haben, weiter Bürger
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minderen Grades zu sein und Parias in diesem
Staate; dazu werden wir nns nicht hergeben!

Ich bin nicht ein solcher Mann des Rechtes,
daß ich sage, man muß die Leute in Gosdors ein¬
sperren, damit man die in Neunkirchen einsperren
kann. Ich sage aufrichtig, wenn sich nicht die
Schweizer Regierung hineingemischt hätte, würden
wir vielleicht alle, mit Ausnahme des Mannes,
der sich auf den Fall Neunkirchen mit solcher Wol¬
lust gestürzt hat, um ihn anszubeuten, mit Freude
zustimmen, daß alle diese Dinge begraben werden.
Es ist gesündigt worden in und außer Ilion! Wir
nlüssen die Dinge hinnehmen, als vernünftigere
Menschen, als die Zeichen einer grausamen, von
Leidenschaften, Unruhe und Unrast durchzitterten
Welt. Da haben sie die Wahl, entweder sie sind
vernünftig und milde in der Beurteilung aller
Dinge oder sie müssen von uns die gleiche Un¬
erbittlichkeit in der Beurteilung der Dinge hin¬
nehmen, die ihre Parteigenossen begehen. Das kann die
Bourgeoisie von den Sozialdemokraten nicht erwarten,
daß sie teilnahmslos über den Dingen stehen und
dem entbrandenden Meere zurufen werden: leg'
dich! Wie wenig es dem Herrn Dr. Mataja
um • das Rechtsgefühl und um die Wahrung des
Rechtes p tun ist, geht daraus hervor, daß er sich
nicht damit begnügt hat, die Verhaftungen in
Neunkirchen dnrchznsetzen, sondern daß er einen
Triumphartikel angestiftet hat, es sei ihm gelungen,
die Verhaftungen zu erzwingen. Was ist aber dann
geschehen? In Ternitz ist sogleich ein Streik aus¬
gebrochen. Glauben Sie, ein Streik läßt sich so
beschwichtigen und abkommandieren?. Und glauben
Sie,, wir werden Ihnen gestatten, die Welt in
Leidenschaft zu versetzen, die Arbeiterschaft gegen
uns aufzureizen, die Führer um ihr ffnsehen zu
bringen und dann werden eben diese Führer die
Macht haben über die Massen, die sie zu Ihrem
Nutzen gebrauchen werden? Die Herren meinen, sie
tun Gott weiß was Nützliches für sich, wenn sie die
Sozialdemokratie in ihrem Ansehen herabwürdigen,
die Kraft ihrer Worte schwächen, sie in ihrer Wirk¬
samkeit aushöhlen; sie bilden sich wahrscheinlich ein,
sie werden die Saat ernten, und Herr Spalovsky
oder irgendein anderer christlichsozialer Arbeiter-
sichrer werde dann, nachdem sie nns niedergekämpft
haben, die Führung der Arbeiterschaft übernehmen.
Aber, Sie säen nur eine Saat, aus der ihnen
noch ’ viel Ärgeres entsprießen wird als das Uner¬
hebliche, was sie heute zu beklagen sich vorgesetzt
haben. Die Arbeit, die die Sozialdemokratie in
diesem Staate vollführt, ist eine übermenschliche, und
wir fragen uns oft, ob es überhaupt unser Beruf
ist, diese Arbeit zu leisten. Wir fetzen alle unsere
Kräfte, unsere Volkstümlichkeit, wenn sie wollen,
alles was wir in 25jährigen Kämpfen an Popu¬
larität erworben haben in die Schanze, um den

Arbeitern die Notwendigkeit darzutun, diese Gesell¬
schaftsordnung, die sie noch nicht die Kraft haben
zu brechen, wenigstens doch so zu respektieren, wie
es das Gesetz vorschreibt.

Aber allzusehr dürfen Sic ans unsere Gut¬
mütigkeit und auf unsere Geduld nicht pochen und
Sie dürfen nicht glauben, daß wir von irgendeiner
unerforschlichen Vorsehung dazu bestimmt sind, für
diese Ordnung zu wachen! Wenn Sie diesen Staat
regiert haben wollen, müssen Sie so regieren, daß
Sie auch die anderen sehen und nicht immer fragen:
Was nutzt mir im Parteikampfe, was nutzt mir in
der Agitation; und ein christlichsozialer Führer, der
nur daran denkt, womit er sich vor seine Wähler
in seiner Agitation stellen kann, was für Lügen er
in seinen Flugblättern drucken kann, versündigt sich, an
den wohlerwogenen Interessen der Bourgeoisie viel
ärger als der heftigste Gegner es zu tun vermag.
Beherzigen Sie das wohl, erwägen Sic auch die
Dinge ans Ihrer Seite und Sie werden zu dem
Schlüsse kommen, daß solche Reden, wie wir sie
heute vernommen haben, nicht nur das Grab der
Koalition sind, sondern vor allem das Grab jeder
Möglichkeit, in diesem Staate zu geordnetem Ver¬
hältnissen zu kommen. Denn wenn diejenigen, die
die schwerste Arbeit zu leisten haben, die die größten
Massen beherrschen sollen, wenn denen immerivährend
die Dinge schwerer gemacht werden, wenn immer
neue Giftmischereien vorgenommen werden, wenn
neue Empörungen angezettelt werden, so ist cs
unmöglich, die Dinge zu leiten, und das, glaube
ich, ist auch nicht im Interesse der Christlichsozialen
und, ich glaub?, auch nicht der Wunsch der vernünf¬
tigen Leute, die auf den chriftlichsozialen Bänken
sitzen. Das ist nur das Bedürfnis eines Mannes,
der einen Knochen gefunden hat und ihn nicht mehr
loszulasfen sich vorgesetzt hat. (Lebhafter, lang-
anhaltender Beifall und Händeklatschen.)

Präsident Hauser: Es ist niemand mehr
zum Worte gemeldet. Der Herr Berichterstatter hat
das Schlußwort. Nach dem Herrn Berichterstatter
ist zu einer tatsächlichen Berichtigung der Herr-
Abgeordnete Dr. Mataja gemeldet.

Berichterstatter Buresch: Hohes Haus!
Einen großen Raum in der heutigen Debatte über
das Kapitel Justiz haben Erörterungen über Vor¬
fälle eingenommen, welche zu heftigen politischen
Auseinandersetzungen geführt haben. In einem ge¬
wissen angenehmen Kontrast hierzu stand die seltene
Einmütigkeit, die das gesamte Haus bekundete, die
alle Redner aus allen Parteien in einer Frage
zeigten, welche für den Wiederaufbau unseres
Staates von ungeheurer, ich möchte sagen, von
ausschlaggebender Bedeutung ist. Es ist die Jugend¬
fürsorge, die Jugendgerichtsbarkeit mtb der Straf-
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Vollzug für jugendliche Verbrecher. Es ist zweifel¬
los, daß sich dem viele Schwierigkeiten entgegen-
stellen, und der Herr Staatssekretär hat betont, daß
mit aller Energie darangegangen wurde, diese
Schwierigkeiten nach Tunlichkeit und Möglichkeit zu
überwinden. Diese Schwierigkeiten werden und müssen
überwunden werden, weil diese Frage für den
Wiederaufbau unseres Staates von größter Wich¬
tigkeit ist, weil nicht nur sowohl die jetzt lebende
Generation, sondern mtcf) die künftige und, ich
möchte sagen, das Schicksal Unseres ganzen Staates
von einer richtigen, klaren und vernünftigen Lösung
dieser Frage abhängt.

Es wurden von mehreren Rednern Reformen
auf bau Gebiete der Justizgesetzgebung verlangt.
Es ist zweifellos, daß eine Reihe von Gesetzen in
Österreich reformbedürftig ist, und daß es not¬
wendig ist, gewisse Gesetze, die. veraltet sind, rasch
einer Regelung zuzuführen. Ich verweise hier vor
allem auf das Strafgesetz, das verschiedene Ent¬
würfe erlebt hat, welche im alten Hause zur Ver¬
besserung des Strafgesetzes vorgelegt worden sind.
Ich verweise ferner darauf, daß auch andere Ge¬
biete, wie das Handelsrecht, reformbedürftig sind,
und ich begrüße es mit Genugtuung, daß die Ent¬
würfe unseres Handelsrechtes dem deutschen Handels¬
rechte angepaßt werden sollen. Gleichwohl kann ich
nicht umhin, darauf hinzuweisen, daß unser bürger¬
liches Recht ausgezeichnet ist, daß es auf dem
bürgerlichen Gesetzbuche fußt, das jetzt über hundert
Jahre alt ist und von dem wir sagen können, daß
wir froh sein müssen, daß wir es haben. Es ist
zweifellos der Fall, daß das bürgerliche Recht in
verschiedenen Punkten einer Abänderung zu unter¬
ziehen ist. Es haben bereits im Laufe der letzten
Jahre verschiedene Abänderungen stattgefunden. Es
wäre aber meiner Ansicht nach verfehlt, wollte man
in das Chaos, das sich in unserem Staate in wirt¬
schaftlicher Beziehung bereits seit mehreren Wochen
und Monaten ergibt, auch noch ein rechtliches Chaos
hineinpflanzen und wollte man Reformen ans dem
Gebiete des Rechtes mit etwas zu kräftiger Hand
vornehmen. Reformen müssen langsam und in einer
solchen Reihenfolge vorgenommen werden, daß sie
das Volk auch aufzunehmen vermag. Ich will hier
kurz auf die Einführung des neuen Zivilprozesses
im Jahre 1897 Hinweisen. Damals hat die Staats-
vertvaltung, bevor das Gesetz in Kraft getreten ist,
die Richter zusammenberufen, hat sie auf das neue
Gesetz aufmerksam gemacht, die Richter wurden in
das neue Gesetz /erst hineingewöhnt, bevor es in
Kraft getreten ist. Ähnliche Verhältnisse müßten auch
jetzt bei uns eintreten, würde man heute daran¬
gehen, das bürgerliche Recht vollkommen zu ändern.
Aber die jetzige Zeit ist nicht dazu angetan. Daß
vor allem die Geldmittel fehlen, um derartige
Richterbelehrnngen und Belehrungen der ganzen

Bevölkerung vorzunehmen, ist wohl selbstverständlich
und klar.

Von einer Rednerin wurde darauf hingewiesen,
daß die Gleichstellung der Frauen, welche im Gesetze
in verschiedener Beziehung ausgesprochen ist, in der
Praxis nicht m schneller Weife durchgeführt wird,
wie es eigentlich der moderne demokratische Zug der
Zeit verlangt. Unsere Frauen haben es wahrlich
verdient, daß sie vor dem Gesetze mit den Männern
gleichgestellt werden. Ihre Tätigkeit während des
Krieges war eine überaus glänzende, eine Tätigkeit,
für die wir ihnen vollen Dank wissen müssen.
Gerade die Frauen der Bürger und Bauern waren
es, welche in besonders aufopfernder Weise nicht
allein die Wirtschaft weitergeführt und auch die
Kinder erzogen, und die ihr Bestes darauf anf-
gewendet haben, daß die Wirtschaft des Mannes
noch erhalten war, als er aus dem Felde zurück¬
kehrte. (Rufe: Und die ArbeiteHnnen haben nichts
gemacht?)

Ich will das keineswegs bezweifeln, aber ich
habe hier in erster Linie ans das hinzuweisen, tvas
diejenigen getan haben, welche meinem Berufskreise
angehören. Ich will insbesondere darauf Hinweisen,
daß sich verschiedentlich Frauen nicht in die neuen
Verhältnisse hineinfinden können. Ich weiß zum
Beispiel, daß sich Frauen weigern, die Vormund¬
schaften über die Kinder zu übernehmen, weil sie
sich zu schwach fühlen. Es ist das ein Zeichen, daß
eben die Frau vielfach noch nicht in die neuen
Verhältnisse sich hineingewöhnen kann. Es ist das
ein Zeichen der der Frau anhaftenden Scheu.
Wollen wir in dieser Beziehung nicht allzu roh
Vorgehen, die Frau wird sich langsam in die
Gleichberechtigung mit dem Manne hineinfinden und
das wird die beste Art sein, wie die Frau dieselben
Rechte erwerben wird wie der Mann.

Hohes Haus! Tie Stellung der Gerichte ist
in dieser Zeit, in welcher die politischen Gegensätze
so hart aufeinanderplatzen, eine überaus schwierige.
Es ist dem Richter zur Pflicht gemacht, objektiv
in allen seinen Entscheidungen zu sein und zu diesem
Zwecke hat ihm das Gesetz die Unabhängigkeit ge¬
währt. Diese Unabhängigkeit müssen wir unter allen
Umständen Hochhalten. Es ist die Pflicht eines jeden
Staates, der etwas auf sich und seine Ehre hält
und der in Achtung nicht nur vor seinen Bürgern,
sondern auch vor den Bürgern der anderen Staaten,
die um ihn sind, dastehen will, daß diese Unab¬
hängigkeit stets voll und ganz gewahrt wird, und
es muß in dem Staate zur obersten Pflicht gemacht
werden, daß jeder, wer immer es fei, vor dem
Gesetze gleiches Recht habe.

Daß dies geschehe, dazu sind unsere Richter
da, die diesen Platz auch, wie hier von seiten der
verschiedenen Redner anerkannt wurde, stets aus¬
gefüllt haben. Die österreichische Justiz hat in der
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Zeit der Vergangenheit einen hohen Rang einge¬
nommen, - ich will, speziell sagen die deutschöster¬
reichische Justiz, weil die Justiz der anderen
Nationalstaaten nicht immer gerade ans der Höhe
gewesen ist, die wir innner gewünscht haben. Damit
aber die Justiz aus dieser Höhe bleibe, hat die
Staatsregierung das Budget vorgelegt. Jede Krone,
die Wir für die Erhaltung unserer Rechtspflege aus¬
legen, wird dazu angetan sein, das Ansehen des
neuen Staates zu festigen und zu kräftigen, ltnb in
diesem Sinne bitte ich das hohe Haus, den Vor¬
anschlag samt erstem Nachträge anznnehmen.

Präsident Hauser: Zu einer tatsächlichen
Berichtigung erteile ich dem Herrn Abgeordneten
Dr. Mataja das Wort. (Abgeordneter Witternigg:
Der Polizeihund spricht noch einmal! — Zwischen¬
rufe.)

Abgeordneter Dr. Wataja: Das ist eine
Unverschämtheit sondergleichen! „Polizeihund" hat er
gesagt!

Präsident Hauser: Ich rufe den Herrn
Abgeordneten Witternigg zur Ordnung. (Zwischen¬
rufe und Lärm.)

Abgeordneter Dr. Mataja: Ich stelle Sie
an den Pranger als einen Schänder dieses Hauses!
(Lebhafte Zwischenrufe md Lärm.)

Präsident Hauser: Solche Ausdrücke kann
ich nicht zulassen, ich mußte Sic, Herr Abgeordneter
Witternigg, zur Ordnung rufen.

Abgeordneter Dr. Mataja: Ich stelle gegen¬
über dem Herrn Abgeordneten Austerlitz folgendes
richtig: Ich bekämpfe nicht die Arbeiter, ich-be¬
schimpfe nicht die sozialdemokratischen Arbeiter, ich
habe nie das Ausland in der Sache Neunkirchen
oder in einer anderen Sache in Anspruch genommen,
ich habe mich niemals aus die Schweiz berufen.
Lesen Sie meine ganzen Notizen und Artikel, verfolgen
Sie meine Worte, niemals habe ich von der Schweiz
gesprochen, weil' ich es als eine Schande für uns
empfunden habe, daß das Verbrechen von Neunkirchen
tatsächlich nur deshalb verfolgt wird, weil ein
Schweizer Staatsbürger mißhandelt wurde. Niemals
habe ich mich mit irgendeinem schweizerischen Organ
in Verbindung gesetzt, noch darauf berufen. Ich
habe nie das Gerichtsverfahren beeinflußt ■— jedes
diesbezügliche Wort ist unrichtig. Ich habe nie Ein¬
sicht in die Akten genommen, ich bin nie mit den
Personen in Verbindung gestanden, die in die Akten
Einsicht haben, meine Kenntnis und Informationen
habe ich genau dargestellt und von den Sachen
gesprochen, die ich von den Leuten erfahren habe.

Verlassen Sie sich darauf, hätte ich es gemacht,
Ihretwegen würde ich es nie ableugnen.

Ich stelle also richtig, daß ich nie eine Akten¬
einficht vorgenommen habe, und ich stelle richtig, daß
der Auftrag an die Oberstaatsanwaltschaft nie vom
Herrn Staatssekretär Dr. Ramek ausgegangen ist,
ich stelle richtig, daß ich mie^ einen Triumph
tvegen der Verhaftung gemacht habe, sondern daß
ich, seitdem die Verhaftung vollzogen worden ist,
trotz der gröbsten Angriffe und Beschimpfungen gegen
mich nie das Wort ergriffen habe bis auf den
heutigen Tag, und auch heute werden Sie mir zu¬
geben, daß von Triumph keine Rede gewesen ist.
Ich habe nur die Möglichkeit der tatsächlichen Be- -
richtigung, und wenn der Herr Abgeordnete Auster¬
litz das nächstemal mich gewissenlos und leichtfertig
nennt und mich so beschimpft, dann soll er sich einen
Zeitpunkt aussuchen, wo ich nach ihm zum Worte
kommen kann und nicht wohl ausgerechnet einen
solchen Zeitpunkt, wo ich nicht mehr zum Worte
kommen kann. (Rufe: Sie hätten sich ja noch einmal
zum Worte melden können!) Ich habe ill der De¬
batte schon zweimal gesprochen und darf daher nicht
das Wort ergreifen. (Zwischenrufe und Lärm.)

Präsident Hauser: Der Herr Kollege hatte
in der Debatte schon zweimal gesprochen.

Meine Herren, wir kommen zur Abstim¬
mung.

Der Finanz- und Budgetansfchnß stellt den
Antrag (liest):

„1. Die Nationalversammlung wolle
dem Stäatsvoranschlage pro 1919/20, ^
Gruppe IX, Justiz, samt erstem Nachtrage,
die Genehmigung erteilen, und wolle

2. die beigefügten Resolutionen" — es
sind deren sieben — „annehmen."

Ich setze voraus, daß die Resolutionen be¬
kannt sind — sie sind ja beigedruckt —, und bitte
diejenigen Mitglieder des hohen Hauses, welche den
Antrag des Finanz- und Budgetausschusses sowie die
Resolutionen annehmen wollen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Angenommen. Somit ist
dieser Gegenstand erledigt.

Wir gelangen nun zum V. Abschnitt der
Spezialdebatte, umfassend die GrnppenXV:„Heer es-
wesen" und XX: „Liquidation."

Berichterstatter sind die Abgeordneten Witter¬
nigg und Allina. Ich bitte den Herrn Bericht¬
erstatter Witternigg, die Verhandlungen ein-
zuleiten.

Berichterstatter Witternigg: Hohes Haus!
Im Namen des Finanzausschusses habe ich die
Ehre, das Kapitel „Heerwesen" in feinem Vor-
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anschlage vorzutragen. Zum erstenmal ist es eitler
österreichischen gesetzgebettden Körperschaft, einer ge¬
wählten parlamentarischen Körperschaft gegeben, zu
diesem Kapitel „Heerwesen" Stellung zu nehmen.
Im ■ alten Österreich war dieses Kapitel imruer
Gegenstand der Beratung in der Delegation, das
Abgeordnetenhaus hatte nur über das Rekruten-
kontingent zu beschließen. So sind wir zum ersten¬
mal in der Lage, zum Heerwesen in unserer
Nationalversammlung Stellung zu nehmen.

Wenn ich den Posten in seinem Inhalte
vortrage, so will ich vorerst etwas vorausschicken,
danlit Sie ermessen und erkennen, welche Schwierig¬
keiten das Zustandekommen dieses Voranschlages
bereitet hat. Bei Ansbruch der Revolution und beim
Zusanuneubruch war insbesondere die alte Wehr¬
macht das Omen, welches über den Völkern dieses
Staates geschwebt hat: der Zusammenbruch an der
Frostt, das Heimströmen von Millionen Soldaten,
ein großer Teil in der Gefangenschaft, dazu das
Auseinanderreißen aller Regimenter, init einem
Worte, kein Heer war mehr vorhanden, keine Ord¬
nung, keine Sicherheit. All das neu erstehen zu
lassen, war nun Aufgabe derjenigen Faktoren, die
berufen waren, in der neuen Republik die Gesetz¬
gebung und die neue Sicherheit und Ordnung anf-
zurichten.

Unter welchen Schwierigkeiten das neue Heer
zustande gekommen ist, unter welchen Mühen und
Opfern und schweren Arbeiten es gelungen ist,
wiederum halbwegs geordnete Verhältnisse zu schaffen,
wissen alle Anwesenden. Darüber brauche ich kein
Wort ztl verlieren. Allmählich gelang es, eine Wehr¬
macht zu schaffen, eine Volkswehr, die heute wieder
nach dem neuen Wehrgefetz in eine neue, Wehrmacht
übergeführt wird. Die Volkswehr, die soviel ver¬
leumdet und die soviel beschimpft und als schlecht
hingestellt wurde, diese Volkswehr ist geboren worden
in der Zeit der Revolution unter den schwersten
Mühen und Opfern. Selbstverständlich hat es beim
Aufbau eine ganze Reihe von Erscheinungen gegeben,
die heute in Vergessenheit geraten sind. Bei Be¬
ratung dieses Kapitels ist es notwendig, daß man
sie in Erinnerung ruft. Tie Heimkehrer, die Sol¬
daten waren alle durch einen viereinhalbjährigen
Krieg in einen Zustand versetzt, der sie zu allem
anderen als zu disziplinierten Menschen gemacht hat.
Sie waren erfüllt von Gritnni, erfüllt, von Haß
gegen all das, was die ganzen Kriegsjahre über
ihnen gelastet hat. Derjenige, der Soldat war, der
Mannschaftsperson gewesen ist, weiß, unter welchem
Drucke er die ganze Kriegszeit zu leiden hatte, wer'
ober ihm war und was der Mann war. Der öster¬
reichische Soldat, vom Infanteristen bis hinauf zum
Feldwebel, war während der ganzen Kriegszeit nichts.
Vom Leutnant angesangen bis hinauf zum Armee¬
oberkommandanten war eine andere Kaste, eine

1 ,

andere Welt. Sie lebten besser und standen unter-
anderen gesetzlichen Bestimmungen. Der Mensch be¬
gann erst beim Offizier. Und nun kommt der Zu¬
sammenbruch, nun soll auch in den ersten Tagen
der Revolution Ordnung in diesem Staate herrschen.
Kein Offizier genießt Respekt, keiner wird geachtet,
von allen Seiten kommen die Rufe: Jetzt wollen
wir uns rächen für all dfe Unbilden, die wir
während der Kriegszeit zu ertragen hatten. Wir
können als Österreicher gegenüber anderen Staaten,
die auch zusammengebrochen sind, das eine kon¬
statieren: Es ist keinem einzigen Offizier ein Haar
gekrümmt, keinem einzigen etwas zugefügt worden,
trotz der schweren, niederdrückenden Behandlung der
Soldaten in der Kriegszeit.

Wie war es nun möglich, daß wir eine Wehr¬
macht bekommen haben? Die Offiziere hatten, einzelne
ausgenommen, in den ersten Tagen des November
1918 weder die Macht noch die Möglichkeit, mit
den Soldaten zu reden. Erinnern Sie sich nur an
die Tage, die Sie in Wien verlebt haben oder die
in Graz, in Linz oder in Salzburg gewesen sind!
Alles ist davongelanfen, alles ist auseinandergestoben,
jeder wollte etwas mitnehmen/ was an Heeresgut
da war,Halles hatte man als Freibeute betrachtet.
Wo war ?damals ein Offizier, ein Kommandant, der'
die Soldaten, 'die freigeworden waren, beherrscht
hätte? Ans der Mitte der Mannschaft heraus hat
man sich die Vertrauensmänner gewählt und im
Verein mit den Vertrauensmännern hat man be¬
gonnen, Formationen aufzustellen und eine neue Wehr-
rnacht zu schaffen. Es müssen die, gewählten Sol-
datenvertrauensmänner als die ersten Pioniere zur
Herstellung der Ordnung in diesem Staate genannt
werden. Ihnen gebührt auch von dieser Stelle ans
der Dank. Nun ist das geworden, was wir heute
haben.

Ich will mich nun auf das finanzielle
Gebiet begeben und nur das beleuchten, was bei
vielen Staatsbürgern als eine Erscheinung betrachtet
.wird, die uns ins Unglück führen soll. Das Budget
des Kapitels Heerwesen beträgt vom 1. bis zum
III. Nachtrag .1.179,297,056 Kronen; also über
eine Milliarde beträgt das Kapitel Heerwesen. Wir
sind ein bedeutend kleinerer Staat geworden, nllr
etidas mehr als 6 Millionen Menschen sind in
diesem Staate, und haben da eine Ziffer, die über
eine Milliarde ausmacht. Als diese Ziffer bekannt
wurde, hat sich die Presse dieser Ziffer bemächtigt
und hat erklärt, wir haben keine so große Wehr¬
macht wie früher unb haben trotzdem ein Milliarden¬
budget.

Wie setzt sich nun diese Post zusammen?
Mehr als zwei Drittel der Summe sind soziale
Maßnahmen, Fürsorge für die Folgen des Krieges.
Im Voranschläge sind, wie ich schon erwähnt habe,
rund 1180 Millionen Kronen. Ich will nun hervor¬
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heben, was nicht auf Konto der Wehrmacht ge¬
rechnet werden darf, das unbedingt abgestrichen
werden muß, da zwei Drittel des Budgets mit der
Volkswehr, mit der Wehrmacht absolut nichts zu
tun haben. Wenn tvir den Inhalt der Ziffern
kennen, werden wir sofort sehen, daß diese hohe
Summe notwendig und berechtigt ist, daß sogar
mehr auf diesem Gebiete geleistet werden sollte —
Sie werden gleich hören, warum.

Vorerst will ich einige Posten ansühren, die
nicht auf das Konto der Wehrmacht gebucht werden
können. Die Kriegsgräberfürsorge, das Militür-
invalidenhaus in Wien, das Heeresmuseum sind
solche Posten. Weiters kommen diesfalls in Betracht
die Gebühren der Überzähligen und der bei anderen
staatlichen Dienststellen in Verwendung stehenden
Berufsmilitärpersonen. Hierzu zählen ferner die
Abfertignngen für ausscheidende Berufsnnterosfiziere,
sowie die Pflegegebühren für im Kriege invalid
gewordene Offiziere und die Reisedarlehen für ans
der österreichischen Wehrmacht ansgetretene anders¬
nationale Berufsmilitärpersonen, dann die Erforder¬
nisse für die ehemaligen militärischen Staatserziehungs¬
anstalten und das Militärwaiseninstitut. Ferner ist
der Heeresetat auch mit den gesamten UJnstand-
haltungs-, Beleuchtungs- und BeheizungMlsgaben
für das Gebäude des ehemaligen Kriegsminffteriums
belastet, obwohl die Ubikatiouen desselben zum
überwiegenden Teil von ausländischen, in diesem
Gebäude noch amtierenden Stellen oder von änderen
österreichischen Amtsstellen benutzt werden. Die vor¬
erwähnten Ausgaben belaufen sich auf rund
55 Millionen Kronen. Überdies entfaltet auch der
mit 6 Millionen Kronen prälimiüierte Apparat für
das Militärgerichtswesen seine Tätigkeit nicht für die
provisorische Wehrmacht der Republik. Wir haben
das Militürgerichtswesen aus der alten Zeit über¬
nommen, wir konnten es noch nicht aus der Wel?
schaffen. Die neue Wehrmacht braircht das Militär¬
gerichtswesen nicht mehr, sie ist dem Zivilgericht
angegliedert. Wir haben Divisionsgerichte, Brigade¬
gerichte, elf Institutionen mit einem zahlreichen
Beamtenstab, der uns 6 Millionen Kronen kostet.
Das ist auch im Kapitel Heerwesen eingestellt.

Endlich seien auch noch im Zusammenhänge
damit die int Titel 5 des Voranschlages für das
Heerwesen vorgesehenen Ausgaben für die Kriegs¬
gefangenen- nnb Zivilinterniertenfürsorgc mit rund
580 Millionen Kronen erwähnt. Hohes Haus! Eh-
sind 580 Millionen Kronen für die Kriegsgefangenen
eingestellt. Obwohl seit dem Abschluß des Waffen¬
stillstandes mit Rußland mehr als zwei Jahre ver¬
strichen sind, befinden sich heute noch Tausende von
österreichischen Staatsbürgern in sibirischer Gefangen¬
schaft. Der Heimtranspvrt dieser Kriegsgefangenen
wird nicht nur von uns hier im hohen Hause
gewünscht, sondern . am lebhaftesten von den An¬

gehörigen der, Kriegsgefangenen, und wir können
es alle Tage hören und lesen, wie groß die Sehn¬
sucht aller derer ist, deren Männer in Gefangenschaft
sind, und wie sic die Regierung beschuldigen, daß
sie nichts unternimmt. Und Sie sehen, der arme
kleine Staat, der nicht weiß, wo er die Mittel
hernehmen soll, leistet aus diesem Gebiete, >vas er
kann. Er muß es tun, wir können an dieser Post
gar keine Kritik üben. Wir können über die Ver¬
wendung des Geldes reden, aber wir müssen sagen,
diese Summe war und ist notwendig, und wir
wünschen, daß tvir noch mehr geben könnten, damit
unsere Kriegsgefangenen endlich heimkehren können.
Zählen tvir nun die Posten ztlsammen, die ich
geyannt habe, so haben wir eine runde Summe
von 640 Millionen Kronen, also schon mehr als
die Hälfte, die mit der neuen Wehrmacht nichts zu
tun hat.

Ich will noch eines erwähnen. Wenn die
Kriegsgefangenen heimkehren, so ist das erste tvas
sie verlangen, ihre Zivilkleider. Diese sind meist
nicht vorhanden. Nun verlangen sie vom Staate,
daß sie angezogen tverden, sie brauchen Kleider,
Schuhe, Wäsche, sie kommen abgebrannt, ansge-
plündert nach Hause. Es hat der Staat für die
Heimkehrerbekleidung die Summe von 52 Millionen
Kronen ausgewiesen. Dies steht ebenfalls auf
dem Kapitel Heerwesen, hat aber mit der Wehr¬
macht nichts zu tun. Ist diese Summe, die für die
Heimkehrer verwendet wird, eine überflüssige Sache ‘?
Wollen wir als sozial empfindende Menschen diese
Post als nicht berechtigt anerkennen? Wir müssen
sagen, sie war berechtigt, sie ist berechtigt, und
trotzdem hören wir, daß Tausende von Heimkehrern
nicht befriedigt wurden, obwohl der Staat Millionen
zur Heimkehrerbekleidung verwendet.

Werden alle die vorstehenden Ausgaben von
insgesamt 640 Millionen Kronen von dem in der
Hauptübersicht des III. Nachtrages zum Entwürfe
des Finanzgesetzes ausgewiesenen Erfordernisse für
das Heerwesen von rund 1180 Millionen Kronen
in Abzug gebracht, so. stellt sich das eigentliche
Erfordernis für die provisorische Wehrmacht der
Republik Österreich auf rund 540 Millionen Kronen.

Nun müssen wir auch diese Ziffern noch be¬
trachten und wir werden sehen, daß auch noch
einige hundert Millionen in Abzug gebracht werden
müssen, so daß sich die Kosten der heute bestehenden
Wehrmacht aus 352 Millionen Kronen belaufen.
Losgeschält von allen anderen Anhängseln, wie den
diversen Anstalten und Betrieben ldas sind zum Bei¬
spiel die Militärverpflegs- und Bettenmagazine, ver¬
schiedene Waffen-, Munitions- und Zeugsdepots re.),
Betriebskosten und Arbeitslöhne, stellen sich die
reinen Ausgaben der Volkswehrmannschaft und der
in ihrem Verbände stehenden Gagisten — es sind
bei der Wehrmacht heute noch Gagisten, die nicht
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gebraucht werden und trotzdem eingestellt sind —
und Berufsunteroffiziere inklusive der Landes¬
befehlshaberstellen, und zwar sowohl die Personal-
als auch die ' sachlichen Ausgaben, auf rund
352 Millionen Kronen.

Nun wollen wir uns noch vergegenwärtigen:
Was beziehen die Gagisten und was die Berufs-
unteroffiziere? Die Gagisten und die als Beamte
verwendeten Zivilpersonen (einschließlich der bei
anderen staatlichen Dienststellen eingeteilten, dann
der überzähligen Berufsmilitärgagisten) rund 138
Millionen Kronen, Berufsunterosfiziere (einschließlich
der bei anderen staatlichen Dienststellen eingeteilten,
dann der überzähligen Berufsunterosfiziere) rund
67 Millionen Kronen, Wehrmänner rund 277
Millionen Kronen.

Sie sehen, meine Herren, daß dieses Milliardeu-
budget, das hier xm Kapitel Heereswesen eingestellt
ist, sich reduziert auf die Summe von 352 Mil¬
lionen, die für die Wehnnacht eigentlich bestimmt
ist. Nun wissen Sie, daß auch beim Heereswesen die
Preisrevolution nicht Halt gemacht hat. Sie wissen,
daß man den Soldaten in der heutigen Zeit nicht
mit 20 Heller Löhnung abfertigen kann, daß man
ihm etivao mehr geben 'muß, als seinerzeit die
16 Heller und 20 Heller Kriegszulage. Heute kann
man einen Wehrmann mit einer derartigen Löhnung
nicht abfertigen. Wir sind daher gezwungen, ihm
eine höhere Löhnung zu geben. Wir sind ferner
gezwungen, für die Lebensmittel unserer Wehr¬
männer mehr auszugeben. All das, was andere
Staatsämter und jeder Staatsbürger zu tragen hat,
hat auch das Staatsamt für Heereswesen zu tragen.
Infolgedessen steigt die Summe der Ausgaben in
diesem Kapitel und ist eine Folgeerscheinung wie
bei allen anderen Posten, mit denen wir zu rechnen
haben.

Nun ist allerdings in der Öffentlichkeit diese
Darstellung nicht gegeben worden und es ist ein
falsches Bild vorhanden, wenn wir die runde Ziffer
von 1180 Millionen dem Stäatsbürger als Aus¬
gabenpost für die Volkswehr vorstellen. Man muß
vielmehr sagen, daß die Wehrmacht in diesem
Staate nicht 1180, sondern de facto 352 Millionen
kostet. Und sie kostet heute deshalb noch so viel,
weil, wie gesagt, Löhnung, Bekleidung und Er¬
nährung der Wehrmänner ebenso teuer zu stehen
kommen, wie bei allen übrigen Bevölkerungs¬
schichten.

Nun hat das Stantsamt für Heereswesen auf
allen Gebieten, wo es möglich war, Ordnung zu
machen und einen » Abbau herbeizusühren gesucht.
Wir hatten bei der Ausstellung der Wehrmacht in
den 'ersten Monaten des Jahres 1919 bei
60.000 Wehrmänner. Es mußte abgebaut werden.
Wie schwer dies war, kann nur derjeuige ermessen,
der die Sache verfolgt hat. Wie schwer war es.

Leute, die keine Arbeit chatten und nur notgedrungen
bei der Volkswehr waren, aus der Wehrmacht
herauszubringeu! Die vielen Offiziere, die konditions¬
los geworden sind, konnte man nicht auf die Straße
setzen, und wir können hier mit Genugtuung fest¬
stellen, daß der Staat, daß die Regierung sich
gegenüber den Offizieren kulanter gezeigt hat, als
das Deutsche Reich. Das deutsche Militärabbaugesetz
war bedeutend knauseriger als das österreichische.
Wir haben vor kurzem ein Militärabbaugesetz ver¬
abschiedet, welches jedem österreichischen Offizier
Bonifikationen gewährt, die ihm den Austritt aus
der Armee erleichtern.

Ich will aber bei dieser Gelegenheit noch
etwas erwähnen. Wir haben beim Kapitel „Heeres¬
wesen" im dritten Nachtrag eine Summe von
zirka 439 Millionen eingestellt. Diese hohe Summe
stellt sich als ein Irrtum dar, der dem Staatsamt
für Finanzen unterlaufen ist. Alle Ausgaben der
Staatsämter für Besoldung, einmalige Zuwendungen,
nicht wiederkehrende Zulagen usw., kurz alles, was
eine Kriegsmaßnahme war, ist im zweiten Nachtrag
unter Kapitel 34, Titel 9, eingestellt. Nur die
Ausgaben des Staatsamtes für 'Heereswesen, für
solche Kriegsmaßnahmen, Besoldungsgelder, einmalige
Zuwendungen usw., sind nicht in diesem Kapitel 34,
Titel 9, enthalten, sondern sind hier in das Budget
des Staatsamtes für Heereswesen eingestellt, das sich
dadurch wesentlich erhöht. Ich will nur einige
Ziffern daraus auführeu. Militärbesoldung 50 Mil¬
lionen, Ergänzungszulagen 32 Millionen, Ge¬
bührenregelung der Volkswehrmänner 29 Mil¬
lionen, gleitende Zulagen an Wehrmänner 55 Mil-
lionen, einmalige nicht wiederkehrende Zulagen
35 Millionen, zusammen über 201 Millionen.
Diese Summen sind in das Budget des Staats¬
amtes für Heereswesen eingestellt, während sie eigent¬
lich in das Kapitel 34, Titel 9, gehören, wie die
Ausgaben aller anderen Staatsämter. So erklärt
sich die hohe Ziffer des Budgets des Staatsamtes.

Diese Feststellung und Aufklärung ist not¬
wendig, damit nicht in der Öffentlichkeit die
Meinung vorherrsche, daß unsere Wehrmacht über
eine Milliarde koste.

Was möglich war, wurde von seiten des
Staatsamtes vorgekehrt, um die Wehrmacht abzu-
banen, sie zu konsolidieren. Daß es uns gelungen
ist, die Wehrmacht aus den heutigen Umfang zu
bringen, verdanken wir zum großen Teil den so
viel geschmähten Soldatenräten. Alle Herren, die
Gelegenheit haben und hatten, in den Ländern
mitzuarbeiten, werden wissen, welche Schwierigkeiten
da obwaltet haben. Mit Hilfe der gewählten Ver¬
trauensmänner der Volkswehr war es möglich, in
Österreich ohne Blutvergießen, ohne daß die Leute
an übelbeleumundeten Offizieren, die sich etwas zu
Schulden kommen ließen, Rachejustiz geübt haben,
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ohne baß jemandem ein Haar gekrümmt wurde, in
die heutige Zeit hinüberzukommen. Wir müssen allen
diesen Leuten Dank sagen, die hier mitgewirkt
haben. Wir sehen, daß auch die Offiziere dem
Staatsamt für Heereswesen ihre Anerkennung aus¬
gesprochen haben. Ich erwähne hier das Dank¬
schreiben. des Generals Meixner, Obmannes der
Militärgagisten, an den Staatssekretär, worin diese
ihren Dank für die Fürsorge anssprechen, die ihnen
das Staatsamt zuteil werden ließ. Der Wirtschafts¬
verband, der große Verband .der Militärgagisten,
bedankte sich laut Beschluß der Generalversammlung
gleichfalls beim Staatsamt für die Fürsorge, ein
Beweis, 'daß wir gegenüber den Offizieren in keiner
Weise hart aufgetreten sind, sondern im Gegenteil
immer und überall soziales, menschliches Empfinden
an den Tag gelegt haben.

Wir haben anschließend an das Kapitel auch
statistische Darlegungen über die Sachabrüstung. Ich
verweise hier ans die schriftliche Darlegung und
erlasse mir die ziffermäßige Darstellung. Nach
allem, was ich kurz gesagt hahe, bitte ich das
hohe Hans, das Kapitel Heereswesen anzunehmen.
Betrachten Sie aus jeden Fall die ganze Summe
von jenem Gesichtspunkte aus, den ich Ihnen
erörtert habe. Zwei Drittel dieser großen Summe
sind Kriegsmaßnahmen, Fürsorge für die Kriegs¬
gefangene!? und Heimkehrer, Wirkungen des Krieges,
der fluchbeladenen Habsburger Politik. Am meisten
verspüren wir das gerade beim Kapitel Heereswesen.
Der Habsburger Staat war ein Militärstaat, er ist
züsammengebrochen und mußte nun in den kleinen
Staat übergesührt werden. Wir haben nun alle
jene Überbleibsel zu tragen. Denken Sie nur an
die vielen Generale, die wir übernommen haben.
Von 366 haben sich 305 zur österreichischen
Republik bekannt und sind in dem armen öster¬
reichischen Staat geblieben. Dann sind so und so
viele deutsche Offiziere da, die aus den National¬
staaten zu uns gekommen sind. All das müssen
mir mitschleppen, mittragen. Freilich bekommen die
Offiziere keine Generalsbezüge, sondern es ist eine
Grenze beim Oberstenrang gezogen worden. Alle
diese Erbstücke der Habsburger Monarchie schleppen
wir mit. Wenn wir das nächstemal,- bei der
nächsten Budgetberatung in der Lage sein werden,
ein Budget der Wehrmacht vorzulegen, so bin ich
überzeugt, werden wir einen Teil der Kriegs¬
maßnahmen bereits abgestreift haben.

Wir wünschen sehnlichst, daß es uns endlich
gelingt und daß sich die Ereignisse so gestalten,
daß unsere Kriegsgefangenen, die schon sechs Jahre
in der Gefangenschaft sind, endlich heimkehren. Die
Post, die hier eingestellt ist, von 580 Millionen
ist berechtigt, obwohl wir sie hart tragen. Der
Vorwurf, daß die Regierung nichts mache, ist also
unbegründet, Tatsache ist, daß der arme Staat

mehr leistet, als er leisten kann. Ich bitte im
Namen des Finanz- und Budgetausschusses, den
Voranschlag, wie er vorliegt, anznnehmen. (Bravo!
Bravo!) «

Präsident Hauser: Zum Worte gelangt der
Herr Berichterstatter für die Gruppe XX, der Herr
Abgeordnete Allina.

Berichterstatter Allina: Hohes Haus! Hat
mein unmittelbarer Herr Vorredner, der Herr Re¬
ferent für das Kapitel Heereswesen, daraus hin-
gcwiesen, daß große Teile des Budgets, welches er
vor dem Hause vertreten hat, auf Umstände zurück-
zusühren sind, die als Überbleibsel der früheren
Habsburgermonarchie anzusehen sind, so trifft das
bei dem Kapitel, - das ich zu vertreten die Ehre
habe, in einem viel größeren, viel schärferen und
viel 'ausgedehnteren Umfange zu, Das ^.Kapitel
„Liquidation", welches einen so hohen Prozentsatz der
gesamten Ausgaben unseres Voranschlages ausmacht
— es ist nahezu ein Fünftel der Gesamtausgaben —,
beinhaltet den unproduktivsten Teil der in unserem
Budget aufscheinenden Ausgaben. Es ist zur Gänze
das Überbleibsel, das Erbe jenes früheren Habs¬
burgerreiches, ein Bleigewicht, unter welcher schweren
Last unser Staatswesen zusammenzubrechen droht.
Zur Zeit der Erstellung des Budgets war die
Rechtslage in bezug auf die Liquidation so, daß
sich die Durchführung der Liquidation wohl aus
unserem Staatsgebiete vollzogen hat, daß sie jedoch
unter dem Einflüsse sämtlicher Sukzessionsstaaten
gestanden ist. Ans diesem für uns unerträglichen
Zustand, deshalb unerträglich, weil wir in unserer
Bewegnngs- und Entschlußfreiheit durchaus beengt
waren, sind wir durch den Friedensvertrag von
Saint Germain, welcher die Liquidation unter
unsere eigene Staatshoheit stellt, herausgeführt
worden. Im Dezember 1919 ist das sogenannte
Austrifizierungsgesetz beschlossen worden, welches die
gesamte Liquidation unseren verantwortlichen Staats¬
ämtern unterstellt. Seit dieser Zeit wissen wir,
daß unsere verantwortliche Regierung in der Lage
ist, auf den Gang der Liquidation bestimmenden
Einfluß zu nehmen, und wir erwarten nunmehr von
dieser Tatsache, daß wir von dem parasitären In
halt dieses Budgets, von dem Kapitel „Liquidation",
in möglichst rascher Weise befreit' werden.

Hohes Haus! Zur Zeit der Erstellung des
Budgets, welche, wie ich bereits dargelegt hqbe,
unter anderen Umständen erfolgt ist, ist das Staats¬
amt für Finanzen von dem Gesichtspunkt ans
gegangen, von den tatsächlich erfolgten Ausgaben
24 Prozent zu Lasten des deutschvsterreichischen
Budgets zu stellen, eine Ziffer, welche dem Be¬
völkerungsschlüssel gegenüber dein alten Österreich
entspricht. Unter diesem Gesichtspunkte waren für
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die Liquidation /rund zwei Milliarden, also ein
Fünftel der gesamten damals erstellten Ausgaben
prüliminiert. In dem uns jetzt vorliegenden dritten
Nachtrag sind unter Beibehaltung der alten Grund¬
lage des 24prozentigen Schlüssels die neuen Ausgaben,
die sich nunmehr auf Grund des Auftrifizierungs-
gefetzes vollziehen, mit 100 Prozent eingestellt
worden, wobei sich die Staatsregierung natürlich
die Verrechnung mit den Sukzessionsstaaten Vor¬
behalt. Es ist allerdings eine höchst zweifelhafte
Sache, was bei dieser Verrechnung herauskommt,
und ,es kann nur als richtig anerkannt werden,
wenn unser Staatsamt für Finanzen alle tatsächlichen
Ausgaben, die sich auf dem Gebiete der Liquidation
vollziehen, auch in den Staatsvoranschlag aus¬
genommen hat.

Nach dieser Erstellung des dritten uns vor¬
liegenden Nachtrages betragen die Ausgaben für
die Liquidation 3198 7 Millionen, also über drei
Milliarden, denen Einnahmen in dem so bescheidenen
Umfange von 347 Millionen gegenüberstehen. Wir
sehen also, daß die Ausgaben eine Vermehrung von
beiläufig dreiviertel Milliarden erfahren haben.

Wenn man diese ungeheuerlichen Ziffern für
einen gänzlich unproduktiven Zweck unserer Ver¬
waltung ins Auge faßt, so ist naturgemäß, daß
man sich vor allem die Frage vorlegt: Ja, wofür
gehen diese Unsummen Geld hinaus, wofür wird
hier itnfer Budget in einer so unerträglichen Weise
belastet? Ich will das hohe Halls nicht mit Ziffern
belästigen, aber es scheint mir doch notwendig, im
großen und ganzen eine großzügige Übersicht darüber
zu liefern, worauf sich diese Ausgaben über drei
Milliarden erstrecken.

Vor allem haben wir die Zinsen der Staats¬
schuld aus diesem Kapitel zu bestreiten. Hierfür
nimmt das Kapitel XX den Betrag von iy2 Mil¬
liarden in Anspruch. Unter diesen Vf* Milliarden
sind nahezu 1 Milliarden als Verzinsung unserer
Kriegsschuld, Kriegsanleihe und sonstige Kriegs¬
schulden verbucht, während der Rest non '/X Mil¬
liarde auf die gewöhnliche Staatsschuld zu buchen ist.
Es sind weiters für die Eisenbahnschulden 12 Mil¬
lionen ausgewiesen. Wir haben weiters 317 Mil¬
lionen für Zivilpensionen veranschlagt, die uns heute
noch zur Last liegen und über die noch vorbe¬
haltlich der Vereinbarung mit den Sukzessions-
staaten eine gewisse Unklarheit herrscht. Der Vor¬
gang ist der, daß vorläufig vom deutschösterrei¬
chischen Staate alle die Pensionen bezahlt werden,
die aus unserem Staatsgebiet in Vorschreibung
stehen. Eine endgültige Regelung dieser Angelegenheit
hat noch nicht Platz gegriffen. }

Einen großen Teil des Ausgabenetats nehmen
nun auch die Verrechnungen der sogenannten geniein-

. samen Angelegenheiten Österreich-Ungarns ein. Hierfür
sind 917 Millionen an Ausgaben unter dem Kapitel

-„Liquidation" prüliminiert. Wir finden hier vor
allem eine Post „Kabinettskanzlei", eine Post, die
uns in der heutigen Zeit -natürlich sonderbar an-
mntet; es sind die Versorgungsgenüsse aller ehemals
in der Kabinettskanzlei in Verwendung gestandenen
Personen. Durch eineu Akt des ehemaligen Kaisers
Karl wurde allen diesen Personen eine begünstigte
Versorgung Angewiesen, die darin besteht, daß sie alle
unter Zugrundelegung ihrer vollen Aktivitätsbezüge,
ohne Rücksicht ans ihre Dienstzeit, die Versorgungs¬
genüsse angewiesen erhalten. Auch diese Verpflichtung
scheint in dem Liquidalionskapitel heute noch aus.
Auch das ist eine Verpflichtung, die wir als Erbe
des Habsburgerreiches noch zu übernehmen hätten.

, Wir finden weiters als Vorschüsse für Heeres¬
und Marinebelieserungen 520 Millionen unter diesem
Kapitel ausßewiesen imb haben endlich bei Heer
und Marine für große Summen vorznsehen.

Unter verschiedenen Liquidationsausgaben finden
wir weiters den Betrag von 400 Millionen ver¬
rechnet. Unter den verschiedenen Liquidationsaus¬
gaben sind auch die Ausgaben und die Einnahmen
für die Sachdemobilisierung, das sind die liqui¬
dierenden Kriegsbetriebe und die Liquidation der
Kriegsgüter, verrechnet. Auch in diesen Belangen
war die Rechtslage zur Zeit der Erstellung des
Budgets noch vollständig ungeklärt. Durch den
Friedensvertrag ooit St. Germ am wurde insbesondere
die Liquidierung der auf unserem Staate befind¬
lichen Sachgüter für verrechnungsfrei erklärt, und
wir finden nunmehr in dem uns bereits vorliegenden
111. Nachtrag zum Finanzgesetz eine genauere Er¬
fassung der unter diesem Titel ansscheinenden Aus¬
gaben und Einnahmen. Es ergibt sich aus diesen!
Kapitel, daß wir aus dem Titel der Sachdemo¬
bilisierung 311 Millionen an Ausgaben präliminieren,
während die Einnahmen aus diesem Titel 338 Mil¬
lionen betragen. Es ist also eines der lvenigen
Kapitel, das ein Einnahmensaldo von rund
27 Millionen präsentiert, ein Ergebnis, das jedoch
mit Rücksicht auf diese Post, die unsere wertvollsten
Bestände aus der Liquidierung schöpfen sollte, als
ein überaus dürftiges und mageres bezeichnet werden
muß. Es ist über die Frage der Rentabilität
unserer Kriegsbetriebe im Finanz- und Biäget-
ausschuß sehr eingehend gesprochen worden. Auf
Grund von Nachrichten, die nicht aus offiziellem
Wege ihren Eingang in die Presse gesunden haben,
haben Rentabilitätsberechnungen in der Öffentlich¬
keit kursiert, , die aus ihre Stichhältigkeit zu prüfen
waren. Es wurde vor allem festgestellt, daß in
diesen Kriegsbetrieben eine -ordnungsgemäße Bilanz
bis zum Zeitpunkt der Beratung im Finanz- und
Bndgetausschusse zu erstellen noch nicht möglich
war. Die liquidierenden Kriegsbetriebe wurden von
dem ehemaligen Kriegsministerium übernommen,
ohne daß es möglich gewesen wäre, die Bestände
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an der Hand irgendwelcher Jnventarien, zu prüfen
und der ungeheure Umfang aller dieser Betriebe,
die ungeheuren Vorräte, die dort lagernd waren,
der ganz ungeheure Apparat, der in diesen
Kriegsbetrieben verankert ivar, hat es unmöglich
gemacht, bis zum Zeitpunkt der Beratungen im
Ausschuß zu einer ordentlichen kaufmännischen
Betriebsbilanz zu kommen. Jedenfalls wurde in den
Beratungen im Finanz- und Budgetausschuß fest¬
gestellt, daß nach den vorliegenden Berichten wohl
im Ailsgabenetat der liquidierenden Kriegsbetriebe
alle für die Betriebsführung notwendigen Über¬
weisungen aufgeschienen sind, während die Einnahmen,
die aus den Arbeiten in diesen liquidierenden Kriegs- ,
betrieben resultieren, unter dem Titel „Sachdemobili-
fierung" aus der Verwertung der in den Kriegs¬
betrieben gewonnenen Arbeiten aufscheinen. Es war
also eine kailfmännische Gegenüberstellung, die ein
klares Bild über beit kaufmännischen Stand, über
die Rentabilität dieser Betriebe ermöglicht hätte,
zum Zeitpunkte der Beratung tut Finanz- und
Budgetausschusse nicht möglich gewesen.

Hohes Haus! Ich habe bereits darauf hin-
gewiesen, daß dem ungeheuren Ausgabenetat, der
im Titel „Liquidation" aufscheint und der über
drei Milliarden beträgt, nur sehr dürftige Ein¬
nahmen in dem mäßigen,Betrage von 347 Millionen
gegenüberstehen. Wenn man den Stand der Liqui¬
dierung ansieht und auf die Zergliederung Prüft, die
ich iu groben Strichen und Umrissen dem hohen
Hause bekanntgegeben habe, so wird man finden,
daß der weitaus größte Teil der hierbei auf-
scheinend'en Ausgaben gänzlich unproduktivem Zwecke
dient. Wenn man sich zuin erstenmal diese Ziffern etwas
näher -kolnmen läßt, wenn man in die ganze Frage
Einblick gewinnen will und fragt: wofür werden
beim diese vielen Gelder ailsgegeben, und wenn
man diese Beträge näher zergliedert, so findet man,
daß selbverftändlich ein so großer Apparat, wie ihn
die Liquidation darstellt, auch einen großen Teil
von sachlichen und persönlichen Aufwendungen er¬
fordert, die natürlich gänzlich unproduktiven Zwecken
dienen. Ich habe im Finanz- und Budgetausschusse
Gelegenheit gehabt, darüber nähere Mitteilungen zu
machen. Ich habe ans den Tabellen, die dem ersten
Voranschläge beigedruckt waren, aus den Personal¬
stünden, die dabei ersichtlich gewesen find, den-
Nachweis geführt, welch ungeheure Tangente des
gesamten Aufwandes hier aus persönliche Auf¬
wendungen verwendet wird. Wir konnten schon
damals nach den Ausführungen der Regierung kon¬
statieren, daß sie energisch besttebt ist, diesen Teil
der Ausgaben abznbauen, vor allem abzubauen den
hohen Stand der iu der Liquidation beschäftigten
Personen. Wenn wir zum Beispiel die Ausgaben
--- und ich habe dies im Finanz- und Budget-
ausschuffe getan — für unsere Vertretungen im

Auslande, die unter dem Titel Liqnidationsbudget
verrechnet sind, näher ins Auge fassen, so haben
wir aus den gedruckten Tabellen entnehmen können,
daß wir heute noch die Kosten für auswärtige Ver¬
tretungen zu tragen haben, die sich in der ganzen
Welt befinden. Es gibt keine Gegend in Amerika,
China, Afrika oder weiß Gott wo, wo nicht ein
altes k. u. k. österreichisch-ungarisches Konsulat be¬
standen hätte, das noch im ersten Präliminare des
Liquidationsbudgets in irgendeiner Ausgabenpost
aufgeschienen hätte. Man hat sich unwillkürlich
gefragt: Was hat dieses Deutschösterreich noch mit
diesen Vertretungen zu tun? Warum wird dafür
noch immer Geld hinausgepulvert? Nach den Ver¬
sicherungen, die wir im Finanz- und Budget
ausschuffe von der Regierung erhalten haben, sind
alle diese unserem Staatswesen nicht mehr ange-
paßten Institutionen in stottantem Abbau begriffen.
Aber nichtsdestoweniger finden wir in dem uns jetzt
vorliegenden dritten | Nachtrag noch 20 Millionen
Kronen unter dem Titel „Münzverlust" eingestellt,
ein Betrag, der zur Deckung des Abbaues der im
Auslande befindlichen Konsularvertretungen der alten
österreichisch-ungarischen Monarchie prüliminiert
worden ist. Es kommt einem unwillkürlich, wenn
man sich in diese Dinge mehr vertieft, die An¬
schauung, ob es nicht vernünftiger wäre, an die
Stelle dieser Vielschreiberei, der Fortführung eines
Apparates, der niemandem dienlich ist, an die Stelle
der Fortführung der ganzen Geschichten, die noch
an der Liquidation hängen, soweit sie nicht sach¬
lichen und produktiven Charakter haben, soweit sich
nicht an sie die Verwaltung bestimmter Güter
knüpft, wenn man ganz einfach einen Strich durch die
Rechnung machen und die ganze Geschichte ab-
schließen würde. Bei der Forrschleppung dieses
Liquidatiousbudgets scheinen immer neue Aus¬
gaben auf, die sich aus der Natur der Sache
ergeben, wobei uns schließlich die Vorlage darauf
hinweist, daß diese Ausgaben alle vorbehaltlich der
künftigen Verrechnung mit den Sukzessionsstaaten
erfolgen, aber mir können uns schon heute eine
lebhafte Vorstellung machen, wie es mit dieser Ver¬
rechnung mit den Sukzessionsstaaten beschaffen sein
wird. Hohes Haus! Unter diesen Gesichtspunkten
werden Sie es begreifen, wenn es als
eine der schwersten Zumutungen bezeichnet werden
muß, gerade für dieses Kapitel des Staats¬
voranschlages zu stimmen. Es gehört auch wirklich
eine gewisse Überwindung dazu. Ich habe
mir erlaubt, dies auch im Finanz- und Bndget-
ausschuffe auszuführen, und ich kann hier nur wieder¬
holen, es gehört sicherlich eine gewisse Überwindung
dazu, in diesem Hause den Antrag zu stellen, den
unter diesem Kapitel aufscheinendeu Betrügen die
Zustimmung zu erteilen, aber in der Zwangslage,
in der sich dieses Deutschösterreich als Nachfolgerin,
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als Überbleibsel des alten großen Habsbnrgerreiches,
des alten Österreich-Ungarn, befindet, bleibt uns
nichts anderes übrig, als auch noch diese bittere
Pille zu schlucken, und in diesem Sinne bitte ich
das hohe Haus, den in Kapitel XX ausscheinenden
Beträgen des Staatsvoranschlages seine Zustimmung
zu erteilen. Ebenso bitte ich das hohe Haus, der
Entschließung, die der Finanz- und Budgetausschuß
in der Sache gefaßt hat, die Zustimmung zu er¬
teilen. Diese Entschließung lautet (liest):

„Mit Gesetz vom 18. Dezember 1919 wurde
die Abwicklung der Liquidation unter die Ver¬
antwortlichkeit und Gebarung der Staatsregierung,
beziehungsweise der in Betracht kommenden Staats¬
ressorts gestellt. Der Finanz- und Budgetausschuß
begrüßt diese Tatsache, von der Voraussetzung aus¬
gehend, daß nunmehr mit aller Entschiedenheit und
Energie nicht nur an den Abbau, sondern an die
Beendigung der Liquidation geschritten wird. Di^
Regierung wird daher aufgefordert, dieser Aufgabe die
höchste Aufmerksamkeit zu widmen und der National¬
versammlung in zumindest halbjährigen Intervallen
über den Stand der Liquidation Bericht zu erstatten."

Hohes Haus! Seitdem diese Entschließung
im Finanz- und Budgetausschusse gefaßt wurde, ist
bereits durch Einsetzung eines Liquidatorenkomitees
aus der Mitte der Nationalversammlung dieser
Forderung in einer, wenn auch veränderten, aber
sicherlich begrüßenswerten Form Rechnung getragen
worden. Indem ivir unsere Zustimmung zu den im
Kapitel XX ausscheinenden Beträgen für die Zwecke
der Lipuidation geben, müssen wir unter einem aber
sagen, daß es für uns trotz dieser Zustimmung bei hieser
Zustimmung keinen anderen Bus geben kann, als so
schnell wie möglich, weg mit der Liquidation. (Beifall.)

Präsident Hauser: Ich eröffne die
Debatte. Zum Worte gemeldet sind, und zwar
kontra die Herren Abgeordneten: Dr. Schürff,
Dr. Angerer, Forstner, Alois Bauer, Tuller,
Weber, Proft, Hermann Hermann, Vogl,
Scheibein, Polke; pro die Herren Abgeordneten:
Dr. Schoepfer, Smitka, Edlinger, Paulitsch,
Richter, Luttenberger, Gabriel, Schön¬
steiner, Freundlich, Dr. Mataja, Leuthner.

Ich werde jetzt diese Verhandlung unter¬
brechen, wir werden sie am Montag fortsetzen..

Mit Zustimmung des hohen Hauses werde
ich den Bericht des Finanz- und Budgetaus¬
schusses über die Vorlage der Staatsregie-
rung (853 der Beilagen), womit einige Be¬
stimmungen der Gesetze vom 18. Dezember
1919. St. G. Bl. Nr. 570, 571 und 572, und
des Gesetzes vom 22. März 1920, St. G. Bl.
Nr. 134, abgeändert und ergänzt werden
(zweiter Nachtrag zum Besoldnngsüber gangs-
gesetz) (83lj der Beilagen) in Verhandlung nehmen.

Das ist ein zweiter Nachtrag zum Besol¬
dungsübergangsgesetze. Dieser Bericht liegt noch
nicht 24 Stunden ans. Ich bitte daher diejenigen
Herren, welche damit einverstanden sind, daß von
dieser 24stündigen Frist abgesehen werde, sich zu
erheben. (Geschieht.) Ist mit der erforderlichen
Zweidrittelmajorität angenommen.

Ich bitte nunmehr den Herrn Berichterstatter
Abgeordneten Steinegger, den Gegenstand ein¬
zubegleiten.

Berichterstatter Steinegger: Hohe National¬
versammlung! Wir haben 835 der Beilagen vor
uns, die einen zweiten Nachtrag zum Besoldnngs-
übergangsgesetz bringt. Ich möchte ganz kurz auf
einzelne Gründe zurückkommen, welche es notwendig
machten, daß eine neuerliche Novellierung des Be¬
soldungsübergangsgesetzes stattfindet. Vor allem ist
es die ungeheure Preissteigerung, die überall in
der Zwischenzeit, seitdem das Besoldungsübergangs¬
gesetz in Kraft getreten ist, neuerlich eingesetzt hat.
Es sind selbst staatliche Artikel, wie zum Beispiel
Salz, Tabak usw. in der Zwischenzeit ganz unge¬
heuer im Preise gestiegen, wie natürlich auch andere
Bedarfsgegenstände und Artikel in gleicher Weise
eine Preishinaufsetzung erlitten haben. Weiters
ist es aber auch die sehr verzögerte oder oft
lange hinausgeschobene Durchführung bereits be¬
willigter Forderungen, die ganz entschieden dazu
beigetragen hat, die große Beunruhigung in der
Angestelltenschaft herbeizusühren. Es ist ja nicht nur
die verzögerte und erst ganz allmählich in Kraft
tretende Wirkung des Besoldungsübergangsgesetzes,
sondern wir sehen, daß auch zum Beispiel besonders
bei den Bewilligungen für die Pensionisten, bei den
Bewilligungen für die Invaliden, Witwen und
Waisen usw., dann die wirkliche Durchführung
immer erst in einem viel späteren Zeitpunkte statt¬
findet und daß dadurch die davon Betroffenen tat¬
sächlich in eine äußerst kritische Lage kommen. Eine
Reform auf diesem Gebiete ist schon mehrmals von
meiner Seite hier im Hause verlangt worden in
der Form, daß geeignete Kräfte, seien es nun Pen¬
sionisten oder überzählige Kräfte, aus anderen
Ressorts, dazu verwendet werden sollten, um die
Übergangsbestinimnngen durchzuarbeiten und dadurch
die schnellste Auszahlung der bewilligten Gelder zu
gewährleisten.

Weiters hat auch wesentlich der Umstand
mitgewirkt, daß die große Teuerungswelle, die wir
im allgemeinen haben, besonders in solchen Orten,
wo das Schiebertum sich breit gemacht hat, in ganz
außerordentlicher Weise Platz gegriffen hat. Die
Landeskommissionen, die die Neueinreihung der Orte
vorbereiten sollen, haben ja ziemlich viele Vor¬
schläge erstattet und verhältnismäßig sehr schnell
gearbeitet, aber es scheint trotzdem nicht zu gelingen,
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auf diesem Wege mit der nötigen Raschheit die
gerechte Einteilung der Orte zu erzielen. Es wird
deshalb in diesem Entwürfe die Regierung auch
ermächtigt oder beauftragt, daß die Einreihung
solcher Orte in eine höhere Klasse bei den be¬
stehenden Voraussetzungen sofort zu erfolgen hat.
Besonders ist auch das eine Moment maßgebend,
daß große Teile der Beamtenschaft durch die bevor¬
stehende Verwaltungsreform beunruhigt find. Sie
sind sich dessen bewußt, daß wir heute in einzelnen
Staatsresforts eine bedeutende Überzahl von ,Be-
amten haben und daß dies wesentlich dazu beiträgt,
die Verhältnisse zu verschlechtern, aber sie wissen
noch nicht, welche Wege die Verwaltungsreform
gehen wird, und es ist das auch mit ein Grund,
der ziemliche Beunruhigung in der Beamtenschaft
hervorruft. Es wäre auf diesem Gebiete gewiß sehr
wünschenswert und würde dem allgemeinen Interesse
dienen, wenn Beanite oder Angestellte aus solchen
Verwaltungskörpern, wo zu viele vorhanden sind,
in jene Ämter überführt würden, wo tatsächlich ein
Personalmangel vorhanden ist oder wo ein der¬
artiger Arbeitsumfang in der Zukunft zu erwarten
ist, daß mit den bestehenden Kräften kein Auslangen
gefunden werden kann, wie zum Beispiel bei den
Steuerämtern usw. Eine ökonomische Kräfteverteilung
innerhalb der Staatsbetriebe selber ist unbedingt
am Platze und wird auch diese Überfüllung, die
heute auf einzelnen Gebieten vorhanden ist, wesent¬
lich mildern. Die endgültige Besoldungsreform wird
hoffentlich diese Dinge ändern.

Wenn 'ich nun auf das Gesetz selbst zu
sprechen komme, so besteht es aus drei Artikeln.
Artikel I verändert den § 7, Absatz 2 des Be¬
soldungsübergangsgesetzes, und zwar in der Weise,
daß er die Regierung ermächtigt, mit Wirksamkeit
vom 1. März 1920 Orte, bei denen die Grund¬
lagen zutreffen, die Voraussetzungen gegeben sind,
in eine höhere Ortsklasse einzureihen, und zwar
zum Unterschiede gegen früher nicht nur in die
nächsthöhere Ortsklasse, sondern, wenn die berechtigten
Grundlagen gegeben find, auch in eine höhere als
die nächsthöhere Ortsklasse. Über Wunsch der Re¬
gierung ist auch ein Zusatz angefügt worden, der
eine Überprüfung dieser Einreihungen nach
zwei Jahren ermöglichen soll, und zwar deshalb,
weil ja die heutigen Zeitverhältniffe eine sehr
schnelle Änderung in den Teuerungsverhältnissen
ufw., die für die Einreihung hauptsächlich ausschlag¬
gebend sind, herbeiführen können.

Weiters ist in diesem Artikel enthalten, daß
selbverständlich auch einige Seelsorgestationen, wenn
die Voraussetzungen zutreffen, in höhere Klassen
eingereiht werden können. Außerdem ist bei Artikel I
das früher eingeschobene Wort „einzeln" durch das
Wort „fallweise" ersetzt worden, und zwar deshalb,
weil aus dem Worte „einzeln" große Kreise der

Angestellten geschlossen haben, daß eben nur einzelne
Orte eingereiht werden können, daß nicht alle Orte,
bei denen- die Grundbedingungen zutreffen, überführt
werden können. Es ist deshalb das Wort „fallweise"
eingefügt worden, was ausdrücken soll, daß im
Falle des Zutreffens der Grundbedingungen und
Grundlagen die Einreihung erfolgen kann.

Artikel II regelt die gleitende Zulage, und
zwar wird die den Namen „gleitende Zulage"
tragende Zuwendung in eine starre Zulage ver¬
wandelt. Es wird nämlich die gleitende Zulage im
Monat April 1920 ermittelt, zu dieser gleitenden
Zulage wird ein Zuschlag von 75 Prozent festgesetzt,
ohne daß aber in der Zukunft eine weitere Berück¬
sichtigung der Preisverhältnisse Platz greifen svll.
Dieser so festgesetzte Zuschlag wird als ständige
Zulage gewährt.

Außerdem ist eine andere Neuerung eingeführt
worden, daß nämlich die gleitende Zulage, die
bisher am Letzten des Monates fällig war, von
nun ab am 15. jedes Monats zur Auszahlung
gelangen soll. Es ist dies darin begründet, daß
heute fast überall die Barzahlung Platz gegriffen
hat und die Staatsangestellten sehr häufig am Ende
des Monats, nicht über die nötigen Barmittel ver¬
fügt haben, um sich ihre Lebensbedürfnisse zu ver¬
schaffen. Dem soll durch die Auszahlung am 15.
jeden Monats abgeholfen werden.

Der Artikel III des Gesetzes besagt, daß
dieses Gesetz mit 1. Mai 1920 in Wirksamkeit tritt,
insofern nicht schon, wie in früheren Artikeln, zum
Beispiel bei der Ortseinreihung der 1. März oder
andere Termine angegeben sind. In dieses Gesetz
werden sowohl die Zivilangestellten, wie auch die
Staatsbahnangestellten, dann die Arbeiter der staatlichen
Betriebe, die Militärberufspersonen und außerdem
die Pensionisten, Witwen und Waisen einbezogen.
Es erfordert eine Aufwendung von 724 Millionen
Kronen im Jahre. Es ist nun selbstverständlich, daß
eine so hohe Aufwendung wie 724 Millionen ja
auch wesentlich die Wertverhältniffe des Geldes
unter Umständen beeinflußt und e.s ist schon eine
unter den Staatsangeftellten weit verbreitete Meinung,
daß eine eigentliche Hilfe für sie nicht so sehr darin
läge, daß man ihnen Papier in die Hand gibt,
sondern sie erwarten, daß endlich die wirtschaftlichen
Grundlagen für eine Erhöhung des Geldwertes
geschaffen werden und damit erst eine wirkliche
Hilfe für alle in einem Lohnverhältnis stehende
Kreise. Auf dem Gebiete des Geldes wäre ja das
Prinzip her Papiereinschränkung, das heute bei der
Presse angewendet wird, viel mehr am Platze.
Allerdings muß heute, da eben die wirtschaftlichen
Grundlagen gegenwärtig nicht geschaffen werden;
auf eine so außergewöhnliche Weise geholfen werden,
eine dauernde Besserung aber erwartet sich die
Angestellten- und Beamtenschaft nur, wie gesagt,
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von einer Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse,
oder aber davon, daß ihr statt dieser papierenen Zu¬
wendungen Naturalien, seien es nun Bekleidung oder
Lebensmittel, Beschuhung usw. zugewendet werden.

Den vorliegenden Gesetzentwurf, bei dem ich
schon die Änderungen, die der Ausschuß vorgenommen
hat, berücksichtigt habe, kann ich dem Hause zur
Annahme empfehlen.

Ich möchte aber meine Zeit nicht vorüber¬
gehen lassen, ohne darauf aufmerksam zu machen,
daß im Ansschuß auch die Frage der paritätischen
Lohnkommission angeschnitten worden isst insbesondere
was die Herkunft, die Aufgabe und die Zusammen¬
setzung dieser Kommission betrifft. Ich möchte auch
das Haus darüber informieren, daß dort der Herr
Abgeordnete Gürtler verlangt hat, daß ehestens in
der Zusammensetzung, im Aufbau und insbesondere
auch in der Machtabgrcnzung dieser Kommission eine
gerechte Änderung Platz greife.

Ich bitte also um die Annahme des vor¬
liegenden Gesetzentwurfes.

(welcher während vorstehenderPräsident:

Hede den Vorsitz wieder übernommen hat): Zum

Worte gemeldet ist niemand.

Es liegt ein Resolutionsantrag der Ab¬
geordneten Pauly, Dr. Gürtler und Leuthner
vor (liest):

„Die Nationalversammlung wolle be¬
schließen:

Die Regierung wird aufgefordert, die
Wirksamkeit des Artikels V des Gesetzes
vom 22. März 1920 auch auf den zweiten
Nachtrag des Besoldungsübergangsgefetzes
anzuwenden.

In formaler Hinsicht wolle dieser Antrag
dem Finanz- und Budgetausschusse zuge¬
wiesen werden."

Ich bitte, die Plätze einzunehmen.

Ich werde zunächst das Gesetz zur Abstim¬
mung bringen, und zwar, da ein Gegenantrag nicht
vorliegt, sofort alle drei Artikel unter Einem. Ich
bitte jene Abgeordneten, die ihnen ihre Zustimmung
geben wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Angenommeit.

Ich bitte nun jene Abgeordneten, welche für
Titel und Eingang des Gesetzes sind, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Angenommen. Damit
ist das Gesetz in zweiter Lesung beschlossen.

Berichterstatter Steinegger: Ich bean¬
trage die sofortige Vornahme der dritten
Lesung.

Präsident: Der Herr Berichterstatter be¬
antragt, die dritte Lesung sofort vorzunehmen. Zur
Annahme dieses formellen Antrages ist die Zwei¬
drittelmehrheit notwendig. Jene Abgeordneten, die
diesem formellen Antrag ihre Zustimmung geben
wollen, bitte ich, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Mit der erforlichen Zweidrittel¬
mehrheit angenommen.

Ich bitte jene Abgeordneten, die das Gesetz
auch in dritter Lesung annehmen wollen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.
Damit ist das Gesetz, womit einige Bestim¬
mungen der Gesetze vom 18. Dezember 1919,
St. G. Bl.i Nr. 570, 571 und 572, und des
Gesetzes vom 22. März 1920, St. G. Bl.
Nr. 134, abgeändert und ergänzt werden
(zweiter Nachtrag zum Besoldungsüber-
gangsgvsetz) (gleichlautend mit 83S der Beilagen)
endgültig zum Beschlüsse erhoben.

Ich. bitte nun jene Herren, die dafür sind,
daß der eben verlesene Resolut io ns an trag dem
Finanz- und Budgetausschusse zugewiesen werde,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Gleichfalls angenommen, wird zugewiesen.

Entgegen der Absicht des Präsidiums mußte
ans vielfachen Gründen die Verhandlung über die
Kapitel „Heereswesen" und „Liquidation", die heute
fertig werden sollten, nun abgebrochen werden.
Wir müssen somit dieses Versäumnis einholen und
ich beantrage daher, die nächste Sitzung, statt wie
sie ursprünglich geplant war, für Montag 1 Uhr,
für Montag 10 Uhr vormittags anzusetzen, damit
wir Gelegenheit haben, das Heereswesen und die
Liquidation und die für Montag in Aussicht ge¬
nommenen Kapitel zu erledigen. Wenn wir an
diesem Plan nicht festhalten, müßten die Mitglieder
des Hauses, was Ihnen vielleicht noch unbequemer
ist, Freitag und Samstag knapp vor Pfingsten
Sitzungen halten, wogegen eine sehr starke
Strömung besteht.

Ich beantrage also die nächste Sitzung
für Montag, den 17. Mai, 10 Uhr vor¬
mittags mit der Tagesordnung:

Fortsetzung der Spezialdebatte über
den Staatsvoranschlag und das Finanzgesetz
für das Verwaltungsjahr 1919/20 (667 der
Beilagen).

Wird eine Einwendung dagegen erhoben?
(Niemand meldet sich.) Es ist nicht der Fall.
Es bleibt somit bei meinem Vorschläge und die
Sitzung ist geschlossen.

Schluß der Sitzung: 6 Uhr 20 Minuten abends.

Österreichische Staatsdruckerei. 419H0

www.parlament.gv.at



Cl 

)· 

1. 
,• 

• 

. \ 

www.parlament.gv.at




